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Morwort. 

Gegenwärtige Schrift hat den Zweck, einen ebenso nn-
provocirten wie unberechtigten Angriff des hochgestellten Re
präsentanten einer großen Macht auf eine dieser Macht un
terworfene, materiell machtlose und durch Censurdruck muud-

todte Bevölkerungsschicht öffentlich zurückzuweisen. 
Zu dem ersten der drei Hauptabschnitte dieser Schrift hat 

der Verfasser weiter nichts zu bemerken, als daß die in dem

selben formulirte Zurückweisung sich zu bemessen hatte nicht 
nur nach der Unwahrheit des Behaupteten, sondern auch nach 
dem zweifel losen Bewußtsein des Behauptenden, Abwesende 
und überdies durch die von ihm repräsent ir te Macht mund-
todt Gemachte vor einem Forum fälschlich anzuklagen, das 
weder in der moralischen Lage war, ihm die Angeklagten un
ter gleichen Kampfbedingungen gegenüberzustellen, noch auch, 
«Msi ex oküeio ihn so zu widerlegen, wie nur eine keines
wegs allgemein vorauszusetzende sehr speeielle Kenntniß der 
baltischen Kulturgeschichte und der gegenwärtigen baltischen 
Zustände es möglich gemacht haben würde. 

Zu dem zweiten Abschnitte (Beilage Aktenstücke, Be
lege u. s. w. zur Geschichte des Auftretens der Evangelischen 
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Allianz für die Bekenntnißfreiheit in den baltischen Provinzen) 
hat der Verfasser, resp. Herausgeber, Folgendes zu bemerken. 

Er betrachtet diese seine Veröffentlichung als ein sachlich 
nothgedrnngenes Surrogat für die allerdings viel wünschens-

werthere und gewichtigere von Seiten der Evangelischen Allianz 

selbst, welche jedoch leider nicht beliebt worden ist.*) Sach
lich nothgedrnngen nennt er sie, weil er persönlich überzeugt 

ist, daß gleichwohl der Sache, um die sich's handelt, nur 
durch die größtmögliche Publicität gedient sein kann. 

Daß er sich dennoch, sowohl hinsichtlich der veröffentlich
ten Aktenstücke, als hinsichtlich gewisser tatsächlicher Neben
umstände diejenige Selbstbeschränkung auferlegt hat, zu der er 

sich theils durch ausdrücklich gegebenes Versprechen, theils ohne 
ein solches durch Ehrenpflicht verbunden fühlte, werden dieje
nigen erkennen können, und anerkennen müssen, die es angeht. 

Als eine solche Ehrenpflicht betrachtet Verfaffer nament

lich die NichtVeröffentlichung der amerikanischen Petition, weil 
deren Wortlaut ihm von dem New-Iorker Comits, und zwar 

schon im ersten Frühjahre d. I., ausdrücklich nur mit der 
Bedingung zugeschickt worden war, von derselben in der 

Presse nicht früher Gebrauch zu machen, als bis sie in die 
Hände des Kaisers von Rußland gelangt sein würde. Da nun 

bekanntlich diese Voraussetzung nicht eingetreten ist, so versteht 
sich von selbst, daß der Verfasser auf die Veröffentlichung der 

amerikanischen Petition verzichten mußte.**) 
Was dagegen die übrigen, bisher nicht veröffent l ichten 

*) Vgl- jedoch w u. den Nachtrag zu gegenwärtigem Vorworte. 

Neuerdings ist die amerikanische Petition von dem Vorstande des 
amerikanischen Zweiges der Evangelischen Allianz ossiciell veröffentlicht 
worden. Vgl. w. u. den Nachtrag zu gegenwärtigem Vorworte. 
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Aktenstücke u. s. w. betrifft, so vermag der Verfasser Hinsicht 
lich ihrer Veröffentlichung nur dem entsprechend sich zu erklä
ren, was er im Laufe des vorigen Sommers einem Manne 

erklärt hat, der ihm die Frage vorlegte: wer namentl ich 

ihm den Bericht und die Denkschrift des Grafen Bobrinski 
übergeben habe, ob derselbe berechtigt gewesen sei, es zu thnn, 

und ob Verfasser berechtigt gewesen sei, ihn zu veröffentlichen? 
Hierauf hat der Verfasser den Bescheid gegeben: den 

Namen des Auslieferers könne er unmöglich preisgeben; auch 

habe Verf. keinen Beruf gehabt, letztern zu fragen, ob er zur 

Auslieferung berechtigt gewesen sei, habe vielmehr voraussetzen 

müssen, daß derselbe hinsichtlich dieser Frage vorher mit sich 
selbst einig geworden sei; da er, der Verfasser, aber die Schärfe 
und Tragweite dieser Waffe sür seine Sache erkannt, so habe 
er unbedenklich, und um so unbedenklicher, als ihm vom Aus
lieferer keinerlei beschränkende Bedingung gestellt gewesen, zu

gegriffen, fest entschlossen, von dieser Waffe zum Besten seiner 
Sache und zum Schaden ihrer Feinde den möglichst starken 

Gebrauch zu machen. 
Aehnlich wird Verfasser es auch ferner mit jeder ihm 

brauchbar dünkenden und ihm zugänglich werdenden Waffe 

halten; wem diese Methode nicht gefällt, der sehe selbst zu, 
daß dem Verfasser derlei Waffen, seien sie nun grobes Geschütz 
oder kleines Gewehr, unzugänglich bleiben! 

Von den einzelnen Stücken der Beilage ^ erheischt noch 
die lit. Z (die bisher nur als Mannskript, wenn auch weit 
verbreitetes, 1870 gedruckte deutsche Übersetzung der Broschüre 
des Herrn Or Steane) die kleine Bemerkung, daß in dem 

„Anhange" einige, wiewohl unwesentliche, Ungenanigkeiten 
des englischen Originals (in livländischen Orts- und Personen-
Namen) von dem Herrn Uebersetzer berichtigt erscheinen. Diese 
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Bemerkung glaubte Verfasser den Besitzern des englischen Tex

tes schuldig zu sein. Der französische Text ist dem Verfasser, 
soviel er sich erinnert, nie zu Gesichte gekommen. 

Als den eigentlichen Schwerpunkt gegenwärtiger Schrift 

betrachtet der Verfasser das im ersten Abschnit te,  unter?, 
und in der Beilage L. zur Geschichte des baltischen Land

volksschulwesens Gesagte und Beigebrachte. Er lebt der Hoff
nung, durch diesen Theil seiner gegenwärtigen Schrift dasjenige 
zu erhärten, was er bereits in der Beilage (Z- zu Livl. Beitr. I, 

2, S. 261 flg. („Preußen und die deutschen Ostseeprovinzen 
Rußlands" — geschrieben im Februar 1867, gedruckt Januar 
1868, L.  B. I ,  3) ausgesprochen hat:  

„Wie viel noch immer die Resultate der baltischen Land-

volksschnle zu wünschen übrig lassen, das wissen die deutschen 
Ostseeprovincialen besser, empfinden sie tiefer als irgend Einer 

von denen, welche ihr Streben auf diesem wie ans so manchem 
andern Gebiete des socialen und politischen Lebens schlecht zu 
machen beflissen sind. Wie weit aber auch die Resultate hin
ter den Wünschen der baltischen Patrioten zurückstehen mögen: 
soviel kann dreist behauptet werden, daß eine objektive und 

ungefärbte Statistik, namentlich der livländischen Landvolks-

schnle*), sich immerhin wird dürfen sehen lassen neben der 
Schulstatistik so manchen, bei dem öffentlichen Vornrtheile im 
Rufe besonderer Civilisirtheit stehenden Landes. Vielleicht wer
den wir bald in der Lage sein, dem deutschen Publikum eine 

Höchst werthvolle fachmännisch gesammelte und gesichtete Materia« 
lien zu einer solchen erschienen glücklicherweise noch Ende des Jahres 1868 
in dem schönen, auch in der Beilage k benutzten Werke des Herrn Fr. 
v. Jung - Stilling, damaligen Sekretärs des livländischen statischen 
Comite. Periodische öffentliche Ergänzungen derselben erscheinen dringend 
nothwendig! 
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solche, nach Maßgabe der zur Zeit zugänglichen Materialien, 
zu unterbreiten.") 

„Und dann: wie schlecht oder wie gut die baltische 
Landvolksschule sein mag, — was sie ist ,  das verdankt 
sie einzig und al lein dem landesstaat l ichen und lan

deskirchl ichen Selsgovernment.  Die russische Regie
rung als solche hat — Gott Lob — sür die balt ische 

evangel isch-lutherische Landvolksschule nie ein 
Mehreres gethan, als daß sie die bezügl ichen von 
den Rit tersch asten entworfenen Gesetzesparagraphen 

bestät igte, noch auch hat sie — Gott  Lob — ihr auch nur 
einen Hel ler znf l iessen lassen; nur in ihrer Eigen
schaft  a ls Gutsbesitzer in, auf den Kronsdomainen, 
thnt sie, besten Fal les, nach Maaßgabe des von den 
Rit terschaften entworfenen und vom Kaiser bestä
t igten Gesetzes, ihre lokale Schuldigkeit ,  of t  genug 
frei l ich unter recht störender Auf lehnung der Domai-
nen-Nerwaltnng gegen das Gesetz." 

Was dagegen erst in allerneuester Zeit, guten Theils wohl 
veranlaßt durch die Enthüllungen des Grafen Bobrinski über 

den schmachvollen Zustand des griechisch-orthodoren Land
volksschulwesens in Livlaud (1864), von Seiten der Regierung 

zur Hebung des letztern mit einer gewissen fieberhaften Hast 
geschieht, das fällt (f. u. erster Abschnitt, 7) nicht sowohl unter 
den Gesichtspunkt einer unbefangen regiernngsmäßigen Hebung 
der Schule um der Bildung und Erziehung willen, als viel

*) Schon vor jener, durch Zufall bis in den Januar 1868 verspäte
ten Abhandlung, hatten die Livl. Beitr. (1867, I, 2, S. 103) diesem Be
dürfnisse einige, wenn auch unzureichende Rechnung zu tragen gesucht in 
der Abhandlung: „Notizen aus dem Gebiete der l iv ländischen 
Landvolksschule." 
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mehr unter den Gesichtspunkt gewaltsamer und künstlicher Zu
rückdrängung evangelischen Geisteslichtes. Diese tendenziösen 

und nicht sowohl dem Regieren als vielmehr dem Russificiren 
angehörigen Bestrebungen finden sich bereits in einer der älte

sten Urkunden des baltischen Protestantismus prophetisch ge
kennzeichnet. Nach dem Vorgange nehmlich eines von dem 
Windau'schen Comthnr Wilhelm von der Balen, gen. 
Fleck mit der Stadt Riga zur Ausrechterhaltung des evange

lischen Bekenntnisses am 30. Januar 1532 abgeschlossenen 
Religionsbündnisses, schlössen ein fast gleichlautendes, ebenfalls 
mit der Stadt Riga, schon am 6. Februar 1532 folgende 17 
knrländische Edelleute: Dirick Butler, Clawes Francke, Otto 
Grothns, Cordt und Hermann Butler (Gebrüder), Walther 

von Wischell, Alexander von Sacken, Jasper Frygedach (Frey
tag), Frederick Hane (Hahn), Johan Schepinck (Schöppingk), 
Clawes Berge, Bernd Krummes, Hinrick Brinck (v. d. Brincken), 

Bartholmes Butler, Claws Korff und Otto Korff (Gebrüder) 
und Johan Kerstfelt. 

In dieser denkwürdigen Urkunde heißt es n. A.^): 
»so is äermaek aw äat äe Loit t  äer äuster-
QUL8 äussor xvsrlät äs>t Iu1viK6 lielit nielit iräul-
äsu kau. Iluä äsr Iialvev 8^u6r oläen äuvolsolröu 
art vlia vsl unä 
uvä up8g.r l i6 30cl i t  uvä voinimbt,  3uIviA6 l ie l i t  
ttiv äempsn, uiiä Avtlioke 8^u aiiliellgsr 
urmci »ollllöi- tdo beliiiiäsi'll." 

Quedlinburg am 10./22. Oktober 1871. W. B. 

*) Vgl. Theodor Kallmeyer: Die Begründung der evangelisch
lutherischen Kirche in Kurland. In den Mittheilungen a. d. Gebiete der 
Geschichte Liv-, Ehst- und Kurlands, herausgeg. v. d. Gesellsch- f. Gesch. 
und Alterthumskunde der russischen Ostsee-Provinzen. VI. B. 1 u> 2 Hest. 
Riga, 1851 Nicolai Kymmel's Buchhandlung. S- 203-
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Machtrag zum Vorworte. 

Eine von dem Verfasser unabhängige Verzögerung des 
Erscheinens gegenwärtiger Schrift gewährt ihm den Vortheil, 
einiges Neueste, den Gegenstand derselben betreffend, zur Kennt-
niß seiner Leser zu bringen. 

Vor etwa acht Tagen ging ihm aus New-Iork zu: 
1) Nr. 9,550 der „New Jork Tribüne" (eines der ver-

breitetsten und angesehensten Tagesblätter der Vereinigten Staa
ten) vom 14. November 1871, beiläufig dem Tage des Anse-

gelns der russischen Eskadre auf der dortigen Rhede, enthal
tend — außer einem orientirenden Artikel (S. 4) — einen 

umfassenden, aktenmäßigen osficiellen Bericht des Vorstandes 
des amerikanischen Zweiges der Evangelischen Allianz (Präsident: 

Samuel F. B. Morse, Sekretär: Philipp Schaff) über 
das Vorgehen derselben in der baltischen Sache im Juli d. I. 
(S. 2). Dieser viertehalb Spalten füllenden, auch den Wort

laut der oben erwähnten amerikanischen Petition in sich be
greifenden werthvollen und bedeutsamen Publikation hat die 
Redaktion eine Original-Korrespondenz aus St. Petersburg 

v. 24. Oktober 1871 hinzugefügt, welche Beispiele russischen 
Religions-Zwanges aus allernenester Zeit, u. A. die strafge

richtliche Verfolgung des lutherischen Pastors Hesse wegen 
lutherischer Taufe eines Kindes aus der Misch-Ehe eines Liv-
länders, des Herrn Reichardt, auf Grund der bekannten Re-
ligions-Strafgesetze des Lnoä beibringt: Beispiele, 
welche, wie sie mit Recht bemerkt, ganz besonders geeignet 
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sind, die hochfahrenden Phrasen des Fürsten Gortschakow, mit 
welchen er in seinem Berichte an den Kaiser der Deputa

tion der Evangelischen Allianz seine Geringschätzung zeigte 
(„suakdeä"), und seine kühne Ableugnung jeglichen Religions

zwanges in Rußland schlagend 'zu widerlegen, und die Evan

gelische Allianz in ihrer Überzeugung 'zu bestärken, daß jene 
unglaublichen Strafgesetze keineswegs ein todter Buchstabe sind. 
Also immer wieder mit dem Ritter Gluck (vgl. u. S. 31): 
, i1 msut,  i l  wel l t !"  

2) eine von demselben Vorstande gleichzeitig herausgege

bene osficielle Broschüre unter dem Titel: „kepoi-t ok tke 
Deputation ot tks ^.meriean kralloli o5 tlie LvariAeliesl 
^Iliaiiee, axpointsä to memoi-iali^e tlie Lmperor ok Rus-
sia in ok i-eliKious libert^. k'i'illteö. 1)^ oräsr o5 
tlie Executive Oowwittes. ^e^vOkÜLe ok tke Lvav-
Aelieal ^.Iliallee. I^o. 38 kidle IZouse. 1871. 8. 32 S. 

Diese Broschüre enthält nicht nur Alles, was jener osfi
cielle Bericht in der ^e^ ?ork 1'rikulls bringt, sondern auch 
noch einige weitere zur Sache gehörige Mittheilungen. 

Das Bedeutsame dieser beiden Publikationen liegt haupt

sächlich dariu, daß bekanntlich gerade das amerikanische Ele
ment der Friedrichshasener Deputation es war, aus dessen 
Mitte die mannichsaltigsten Bestrebungen hervorgegangen waren, 
das Auftreten derselben so schonend wie möglich für die russi

sche Empfindlichkeit zu machen. Zu diefen Bestrebungen ge
hörte namentlich die Herbeiführung des vor dem Erscheinen 

des fürstlichen Berichts im russischen Regierungs-Anzeiger ge
faßten Entschlusses der Deputations-Mitglieder, auf Publicität 

hinsichtlich ihres Vorgehens zu verzichten. Man hatte damit, 
des russischen „Genius" unkundig, geglaubt, feurige Kohlen 

auf das russische Haupt zu sammeln. 
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Der erwähnte „fürstliche" Bericht hat die verehrten Her
ren eines Andern belehren müssen. Eine Bemerkung in der 

Einleitung zum unserer Broschüre spricht ziemlich 
unverhohlen das Motiv aus, welches selbst der amerikanischen 
Geduld ein Ziel  setzen mußte. Dort  (S. 22) lesen wir :  „sVo 
oul)' lehret tds tone ot a lev sevtevees, in sti'ikiuA- eov-
ti'ast villi tliat eourtss^ ok kotli partiss^ vliieli tke I^rioos 
liiwsels 30 empdatieall^ aolivo^IeLZ^ss/^) 

Erwägt man nnn, daß gerade die Pnblicität in dieser 

Angelegenheit dasjenige ist, was die russischen Autoritäten am 
meisten scheuen, und daß gerade der „Ton", den der Fürst 

Gortschakow in dem Berichte an seinen Kaiser geglaubt hat 
anschlagen zu müssen, es war, welcher selbst die Amerikaner 
vermögt hat, von ihrem anfangs beabsichtigten Verzichte auf 
Publieität zurückzukommen, so liegt hierin gewiß ein neuer und 
schlagender Beleg für die „unheimliche Geschicklichkeit" des 
greisen Diplomaten. 

Als sernern Beleg zur Charakteristik russischer Diplomatie 

und dessen, wodurch man neuerdings in Rußland sich zur hö
hern Diplomatie qualifieirt, empfiehlt der Verfasser seinen 

Lesern einen Aufsatz im Hamburger „Freischütz" v. 22. No
vember 1871: „Eine diplomatische Carr iöre":  höchst 
piqnante Enthüllungen der Anteeedentien des in diesem Augen
blicke, von welk gewordenen Lorbeeren bedeckt, heimgeschickten 
Staatsraths v. Katakazy, der sich soviel vergebliche Mühe 
gegeben hat, den Alabama-Ausgleich zu hintertreiben! 

*) Vgl. noch in der 1- Beil- zur Kreuzzeitung vom 19. Decbr. 1871 
den interessanten Korrespondenz-Bericht aus New-Aork vom 21. November 
d. I über die öffentliche Versammlnng der Evangelischen Allianz daselbst 
am 20. November d. I. in der baltischen Sache Besonders beachtens-
werth die bei dieser Gelegenheit reserirte ermuthigende bezügliche Aeuße-
rung des nordamerikanischen Gesandten in Berl in,  George Bcincroft .  
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Daß überhaupt, auch außerhalb der Kreise der Evange
lischen Allianz, die Nordamerikaner anfangen gewahr zu werden, 

wer und welcher ihr asiatisch-europäischer Freund sei, geht n. A. 
auch hervor aus einer höchst beachtenswerthen Rede, welche un
längst der Repräsentant für Ohio, Herr Mungen, im weißen 

Hause zu Washington gehalten hat. Diese Rede ist seitdem 
daselbst in der Staatsdruckerei als Broschüre von 16 Seiten 
herausgegeben worden unter dem Titel: Z'oreiAv ?olie^ ok 
tlie Hoveriament, Lspeoi'g.11^ it reZarä3 kussia. — 
Lpseek otHov. billig, w Äsungen Okio in tlie Iwuse 
ok reprsssntatives, ^ebruar^ 27, 1871. 

Ü.iv68 Oeo. Reporters avä privter3 ok 
tde äebates ok eov^ress. 1871. 

Der Schwerpunkt der Argumentation liegt zwar in dem 

statistischen Nachweise, daß der Handels-Umsatz der Vereinig
ten Staaten mit Rußland während eines Jahres nur von dem 

Belange ist, wie derjenige ihres Handels-Umsatzes mit Frank
reich binnen 3 Wochen und mit Groß-Britannien gar nur 
binnen 4 Tagen. 

Aber auch die barbarische Religions- und Kirchenpolitik 
Rußlands geht in jener Rede nicht leer aus (vgl. S. 8—10) 

und es wird Nordamerika auch unter diesem Gesichtspunkte zu 

Gemüthe geführt, daß es nicht gerade schmeichelhaft sei, dafür 
zu gelten, „in Rußlands Armen" zu liegen! 

Der Deutschlands läßt freilich immer noch auf 
sich warten. Vielleicht ist er aber doch fchon geboren, beob
achtet aber einstweilen noch ein strenges Inkognito. Sollte er 
jedoch, über kurz oder lang, aus demselben hervortreten, so ist 
es allerdings wahrscheinlich, daß auch er den Schwerpunkt sei
ner Argumentation, wenn auch in anderer Wendung, auf das 
Merkantile legen, das Religiöse dagegen, eingedenk des 
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in der ersten Sitzung des deutschen Reichstages, ex eatlieclra 

„dogmatisirten" Principes der „Nicht-Intervention", nur als 
Arabeske verwerthen dürfte. 

Einstweilen aber noch einen heitern Schluß! 

Wenn man von dem Fürsten Gortschakow spricht, so ist 
der Graf Schnwalow nicht weit: wo die russische Diplomatie 

ihren Tempel errichtet, da baut sich die russische geheime Po
lizei eine Kapelle. Dieses löbliche Institut hat kürzlich in den 

baltischen Provinzen reichlichen Stoff zur Heiterkeit gegeben. 
Seit einem Monate nehmlich bereist eines der thätigsten und 
mit deu baltischen Verhältnissen bekanntesten Mitglieder der 
Friedrichshafener Deputat ion, der Herr Obrist  Ludwig von 

Wnrstemberger aus Bern, die russischen Ostseeprovinzen, 
dem Vernehmen nach n. A. in der Absicht, sich durch eigenen 
Augenschein zu überzeugen, ob die Zustände der baltischen Land
volksschule und die Sache der Erziehung der Letten und Eh-
sten zu gesitteten Menschen wirklich der Art sei, daß es für 
wahr, oder auch nur für wahrscheinlich gelten könne, erst Kai
ser Alexander II. habe angefangen, auf ihre Bildung zu sehen, 

während vou Seiten der baltischen Deutschen bis dahin für 
Schule und Unterricht ihrer genannten Mitbewohner jener Pro

vinzen „nichts oder wenig geschehen" sei, wie dies der Fürst 
Gortschakow den evangelischen Depntirten am 14. Juli 1871 

gesagt hatte. Vgl. auch: Report u. s. w. (f. o.) S. 18. 
Obgleich nun Herr von Wurstemberger ohne Auftrag der 

Evangelischeu Allianz, lediglich aus persönlichem Interesse für 
die Sache der evangelischen Freiheit und der historischen Wahr
heit reist, und obgleich er die russischen Autoritäten vorher mit 
der Absicht seiuer Reise und den Gegenständen seiner Forschung 
bekannt gemacht hatte, so war doch schon lange vor seinem 
Eintreffen daselbst die geheime Polizei in Bezug auf ihn in so 
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rührige Thätigkeit gesetzt worden, daß letztere in den Provin

zen doch — kein Geheimniß bleiben konnte. Ihre „Forschun

gen" nun hatten sie, sicherm Vernehmen nach, schon vier Wochen 
vor dem Eintreffen des Herrn v. W., zu der „Ueberzengnng" ge
führt ,  derselbe sei berei ts da, halte sich aber i rgendwo ver

steckt! Nach vierwöchentlicher gespannter Beobachtung dieses 
geheimnißvollen „irgendwo" endlich kommt H. v. W. mit einein 
richtig visirten Passe angereist, und seine erste Visite gilt dem 

örtlichen Chef der „heiligen Hermandad", dem er sein Pro
gramm, mit schweizerischer „kl-anekise äksssperants", selbst 
dennneirt! 

Seitdem soll — trotz Friedrichshafen und russischer Pa-
storen-Hatz — das Berhältniß zwischen dem Herrn v. Wnr-
stemberger und den Leuten des Grafen Schnwalow 
ein fo vertrauensvolles sein, wie nur immer — trotz Alabama-

Katakazy — zwischen Rußland und Nordamerika, oder — 

trotz westrenßisch - ostpreußischer Grenz-Idyllen — zwischen 
Rußland und Deutschland, wo bekanntlich der Einzige, der sich 
noch der Geschmacklosigkeit des Zweifels hingiebt, der „Klade-
radatsch" ist, indem er in seinem Wochenkalender auf den 
12. Deeember 1871 singt: 

„In Petersburg, bei edlen Sektes Stoff, 
Umarmt sich Moltke heut' und Gortschakoff; 
Sie schwören Treue sich bei'm Saft der Traube. 
DieBotschaf t  hör '  ich wohl ,  a l le in mir  fehl t  der  Glaube."  

Berl in,  am 4./16. Deeember 1871. 

W. B. 
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„ 13 „ 3 v. u- „ kein wesentlicher „ keinem wesentl ichen. 

„ 31 „ 8 v. o- „ mit der „ die 

„ — „ 9 v- o- „ arbeitenden arbeitende. „ 64 „ 4 v. n „ seine „ seiner. „ 75 „ 7 v. o „ rusischer „ russischer. 

„ 114 „ 5 v- o „ das „ daß. 

„ 134 „ 1 v. o. „ Strafgeletz „ Strafgesetz „ 192 „ 12 v o. „ eenäet. 

„ 183 „ 1 v u „ reeiveä „ re e ei v e ä. 

„ 261 „ 16 v u- „ Damit „ Diewei l-



Evangelische Deputirte, Saltische Deutsche und 
Fürst Gortschakou». 

Als vor fünfzehn Jahren das Nestelknüpfen des bösen 
Westeuropa dem Liebesabenteuer Rußlands mit seiner alten 
Flamme, dem orientalischen Donauweibchen, das bekannte Fiasko 
bereitet hatte, da war, zur Wiederherstellung des tieskompro-

mittirten russischen Prestige, guter Rath theuer. Allzu sicht
bares Schmollen und Grollen über ohnehin nur zu unverkenn
bar gewordene eigene Unfähigkeit, das ersehnte Ziel zu erreichen, 
hätte das tragikomische Uebel nur vermehrt. Es war daher 

vielleicht wirklich das Klügste, einen greisen und insofern typi

schen Repräsentanten der Lage, in welcher man sich befand, zu 
beauftragen, dem lauschenden Europa mit möglichstem Pathos 

das schmerzlich-erhabene Lied vorzutragen: „Ich grolle nicht!" 
kussis douäe pas, wais eile 86 reeueills!" Man 

rekolligirte sich, die Wiederkehr entwichener Lebensgeister ab
wartend. 

Und siehe da, schon nach neun Jahren konnte Europa das 
Schauspiel gegeben werden, daß man sich wenigstens so weit 
rekolligirt hatte, eine andere Flamme, wenn auch nicht zur 
Liebe zu zwingen, so doch den Nebenbuhlern mit dem ganzen 
Aplomb eines zärtlichen Onkels oder Vormundes streitig zu 
machen. Die berühmten Noten des Fürsten Gortschakow von 

i 
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1863 an die Westmächte wurden in die Jahrbücher des russi
schen Ruhmes mit stolzem Griffel eingetragen. 

Diese Eintragung mußte sich um so glänzender ausnehmen, 
als Fürst Gortschakow, um mit dem geistvollen St. Peters
burger Correspondenten der Monatsschrift „Im neuen Reich"*) 

zu reden, „der vorsichtigste der Politiker" ist. „Da es ihm 
aber" fährt derselbe fort, „gleichzeitig nicht an Eitelkeit gebricht, 
so geht sein Bestreben stets dahin, jene Seite seines Wesens 

thunlichst zu verbergen. Manchmal ist ihm das gelungen — 
so z. B. im Jahre 1863, wo er sich vor der Welt, und ins

besondere der russischen, das Ansehen zu geben wußte, als habe 

er durch eine kühne Haltung ohne Gleichen eine furcht
bare europäische Coalitiou gesprengt. Heute glaubeu wir doch 

zu wissen, daß jene Coalition nicht so furchtbar war, als sie 
aussah — Dank vor Al lem der Thatkrast eines an

dern Mannes, der seitdem noch weit gefährlichem Lagen 
getrotzt hat." 

Diese Anspielung verdient, daß wir bei ihr einen Augen

blick verweilen. Die Veröffentlichung der im Januar und Fe

bruar 1863 zwischen Rußland und Preußen gepflogenen diplo

matischen Verhandlungen wird mnthmaßlich noch nicht so bald 
erfolgen. Die Welt kennt davon wenig mehr, als die Con

vention vom 8. Februar 1863, welche ihrer Zeit in und außer

halb des preußischen Abgeordneten-Hauses so viel böses „Äon-
flikts"-Blnt erzeugen half, und ohne welche in der That jene 

„kühne Haltung," in der sich Fürst Gortschakoff so schön vor
kam, wie mancher zu sein wünschen mag**), schwerlich hätte 

*) 1871, Nr. 15 S. 568. 
**) „Vellern taw kvrmosus esse, yNÄim Netius sidi viäetui'", so 

lautete eines der von Suetomus überlieferten Witzworte des Kaisers Do
mitian. 
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können angenommen werden. Unterdessen ^verdient doch eine, 
zur Erklärung jener Konvention seit Jahren umgehende Sage 

hier verzeichnet zu werden; vielleicht hat sie auch jenem Kor
respondenten vorgeschwebt; jedenfalls trägt sie den Stempel 

einer gewissen innern Wahrscheinlichkeit. 
Um die Zeit des Ausbruchs des letzten polnischen Auf

standes nehmlich wäre es zur Kenntniß jenes „andern 
Mannes" gekommen, Kaiser Alexander stände im Begriffe 

zur Beschwichtigung der polnischen Bewegung Polen ein so 
weit gehendes Maaß politischer Autonomie einzuräumen, daß 

dadurch nicht nur die kühnsten Wünsche der Polen, so weit 
dies von Rußland abhing, wären befriedigt, sondern auch ein 

auf pauslavistischer Grundlage mit Rußland eng verbundener 

polnischer Krystallisationspnnkt wäre geschaffen worden, dessen 
mächtige Anziehungskraft in Bezug auf die polnischen Gebiets
teile Oesterreichs und Preußens nach Kräften zu unterstützen, 
lediglich ein Gebot richtig verstandener russischer Staatsklug
heit hätte werden müssen, und zwar um so mehr, als Ruß

land sich dadurch mit einem Schlage, natürlich auf Kosten 
Deutschlands, die lebhaftesten Sympathien Frankreichs erwor
ben haben würde. 

Diese ernste Gefahr nun hätte der „andere Mann" 
sofort in ihrer vollen, weitreichenden Tragweite erkannt, und 
wäre, indem er mit der für Preußen wohlfeilen Lockspeise der 
Konvention vom 8. Februar 1863 das russische Kabinet von 

der Bahn jener echt slavisch - nationalen Politik ab- und in die 
Bahn der rücksichtslosen Niederschmetterung der polnisch-sla-
vischen Brüder Rußlands hineinlenkte, schon damals der Retter 
Preußens nicht nur, sondern auch Deutschlands geworden: 
schon damals, als er zunächst, und noch aus volle, schwere 
drei Jahre hinaus, in Deutschland und Preußen hierfür, wie 

i* 
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für all' sein übriges großes und tiefes Vorbereiten, nichts ern

tete als Undank und Haß. 
Hat es aber mit dieser Sage seine Richtigkeit, dann reicht 

der damit Preußen und Deutschland erwiesene Dienst noch 
weit über die dauernde Störung jener polnisch - russischen Kry-

stallisations - und Kombinations-Pläne hinaus; denn dann 

wäre der in sämmtlichen westlichen „Grenzgebieten Rußlands" 

seit 1863 unaufhaltsam vor sich gehende russische Selbstzerstö-
rungs-Proceß das Werk des „andern Mannes" nicht 

minder, als neuerdings die Unschädlichmachung der gegenüber 

liegenden französischen Seite der das deutsche Argonautenschiff 
bedrohenden Symplegaden; dann wäre sein Werk, sein Ver

dienst der dermalige Zustand Westrußlands, welcher dem neue

sten russischen Publicisten*) als letztes Wort den Schmerzens-
schrei entreißt: dieser Ordnung der russischen Dinge müsse 
um jeden Preis, und bald, ein Ende gemacht werden, damit 

Rußland nicht „an Polen verblute"; dann wäre sein vor 
länger denn acht Jahren vorausbedachtes Werk und Verdienst 
die Versetzung Rußlands in einen Zustand, welcher letzterm 
die vielbesprochene „wohlwollende Neutralität" während des 
letzten Krieges zu einem einfachen Gebote der elementarsten 
Selbsterhaltuugs-Logik und Mathematik gemacht Hütte! 

Doch — seien wir gerecht: sein Werk und Verdienst 
allerdings; aber nicht ohne die „unheimliche Geschicklichkeit" 
jenes russischen Mitarbeiters, von welchem der obener
wähnte St. Petersburger Korrespondent a. a. O. S. 567 flg. 
sagt, er habe „wirklich etwas von einem Staatsmanns an sich, 
wenn auch nicht so viel, als er selber glaubt. Jedenfalls aber 

*> Rußland am 1. Januar 1871. Von einem Russen. Duncker und 
Humblot. Leipzig 1871, letzte Seite. 
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habe er die Kunst verstanden, der Mehrzahl westeuropäischer 
Zeitungsleser die Meinung beizubringen, daß er ein Diplo

mat von unheimlicher Geschicklichkeit sei." 
Wie nun nimmt sich, vom Standpunkte unserer Hypothese, 

die man, bis auf weitere Aufklärungen, einstweilen immerhin 

wird gelten lassen können, jene „kühne Haltung" von 1863 
aus? Sehen wir uns nicht ^unwillkürlich in jene interessante 

Kammer zu Worms am Rheine versetzt, wo einst König Gün
ther, nachdem er bereits am Nagel gehangen, auch eine „kühne 
Haltung" annehmen durfte, ohne freilich der Welt zu verra-
then, daß der , andere Mann" in der Tarnkappe es gewesen 

war, der ihm 

„käse otia keoit", 
und überdies nach Ring und Borte der umworbenen Brnnhild 

heimnahm, um sie seiner deutschen Chrimhild auszuliefern? 
Und auch bei diesem Ruhme sollte es nicht bleiben, wie

wohl zunächst „1o lenäsmaw" des neuen Liebesabenteuers 

„nicht, wie er sein sollte," ausgefallen war. Die von nnserm 

russischen Gewährsmanne (s.o.) konstatirte chronische Verblu
tungsgefahr machte ein abermaliges, wenn auch diesmal nur 
siebenjähriges relzuölllemevt nöthig. Mittlerweile aber hatten 
die abermals rekolligirten Lebensgeister wieder die alte Richtung 

auf die schöne Brnnhild an der Donau genommen; denn „alte 
Liebe rostet nicht." Das berühmte Pontns-Cirkular vom 
31. Oktober 1870 lief — eine ganze Pontnsflotte in seinen 
Falten — vom Stapel. Nur wollte diesmal selbst in Ruß

land die „kühne Haltung" nicht mehr recht verfangen. Die 
Tarnkappe des „andern Mannes" fing an den Dienst zu 
versagen, und „König Günther" hatte nicht wenig Mühe, seine 

Leute, welche nachgrade anfingen, schlechte Witze zu machen, 
in Ordnung zu halten. „Im ersten Augenblicke", so berichtet 
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der erwähnte St. Petersburger Correspondent, „regte sich so

gar die nationale Empfindlichkeit darüber, daß man sich seiner 

Verpflichtungen mit „„preußischer Erlanbniß"" zu ent
ledigen suchte." Der, wiewohl „bestellte", Adressensturm fiel 
nicht blos dünn, sondern zum Theil sogar widerhaarig aus. 

„Die drei baltischen Ritterschaften" — znsammt den „städtischen 
Vertretungen und Korporat ionen" — „bl ieben, ungeachtet 

mehrfacher Aufforderungen, stumm." Vielleicht verdarb 
ihnen der Gedanke an die Friedensschlüsse von Nystadt (1721) 
und Abo (1743) die reine Freude an der Art, wie mit dem 

Pariser Traktate von 1856 umgesprungen wurde. Moskau 

zwar blieb nicht stumm, aber sein Reden fiel so unerwünscht 
aus, wurde darum „so ungnädig aufgenommen," „daß der 

Minister des Innern fast seine Stelle verloren hätte, weil er 
die Absendung der Adresse nicht zu verhindern gewußt hatte." 
Das Lustigste aber, was unser Correspondent zu berichten 

weiß, begab sich in St. Petersburg selbst, so zu sagen unter 
den Fenstern „König Günthers". „Es sind mir Fälle be
kannt," so schreibt er a. a. O. S. 568 flg., „wo von oben an 

die Erfüllung dieser Bürgerpflicht gemahnt werden mußte. So 
hat sich z. B. die Stadtverordnetenversammlung der Haupt

stadt zweimal erinnern lassen, um sich schließlich mit ihrer — 
literarischen Unfähigkeit zu entschuldigen, worauf ein 
Beamter aus dem Ministerium des Auswärtigen mit 

der Abfassung des gewünschten Schriftstückes beauftragt wurde." 
Alfo fast wie in der alten Himmel'schen Operette „Fanchon": 
„Hier reich' ich voll Entzücken Dir selbst Dich selbst zurück!" 
Der Rose nehmlich die Rose! Wenn das nicht die wahre 

Blume „unheimlicher Geschickl ichkeit"  war!  
Dafür ging es aber auch diesmal unblutig ab: wir sehen 

daher das rseusMemsut bis zum nächsten Exploit Plötzlich 
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von sieben, resp. neun Jahren auf nenn Monate zusammen-

fchwindeu. 
Letzteres nehmlich hat sich nicht später begeben, als am 

14. Juli 1871 in dem romantisch am Bodensee gelegenen 

Friedrichshafen, theils im Schlosse Taubenheim, theils in einer 
Allee des Schloßgartens. So erzählt es der Fürst Gortscha
kow selbst, nur zwei Tage nach dem Ereignisse.") 

Ehe wir jedoch zu diesem interessanten Haupt-Berichte, 
sammt dessen mehr oder weniger piqnanten Ergänzungen aus 
den Berichten einiger indiskreter aber glaubwürdiger Angen-

und Ohrenzeugen übergehen, müssen wir uns erst aus unver

fälschter national-russischer Quelle die Gewißheit holen, daß 
man in Rußland wirklich diesen Erfolg des greisen Reichs
kanzlers vom Jahre 1871 mit seinen soeben besprochenen Er
folgen von 1870 und 1863 durchaus in eine Linie stellt, ja 
sogar nicht abgeneigt scheint, das Mißliebige, was denn doch, 
selbst in russischen Augen, der Pontus-Assaire anklebte, durch 
den kräftigen und reinen Strahl vom 14. Juli 1871 für mit

verklärt  gelten zu lassen. Hören wir nehmlich den „Golos" 
vom 1./13. August 1871 Nr. 211, so gewinnen wir eine an

nähernde Idee von dem nationalen Stolze, mit welchem sich, 
seit dem großen Gortschakow-Tage in Friedrichshafen, die rus

sische Brust gehoben fühlt. „Dieser Bericht", so lesen wir in 
dem den russischen Originaltext des ofsieiellen Berichts des Fürsten 
an seinen Kaifer vom 4./16. Juli 1871 über die der Depu
tation der Evangelischen Allianz am 2./14. Juli 1871 er-
theilte Audienz einleitenden Redaktionsartikel, — „dieser Be

richt, als erstes und, wahrscheinlich, letztes osficielles Dokument 
über diesen Gegenstand, verdient volle Aufmerksamkeit, und er
zeigt sich als 

*) Vgl. u. Beil. D. 
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ein neuer Beweis derjenigen unerschütter

l ichen Fest igkeit ,  welche al lezeit  dem Fürsten 
Gortschakow dieHand in al len Fragen führte, 
welche die Ehre, die Rechte und die Würde 
Rußlands betreffen." 

Ehe wir nun auch unsererseits diesem neuen Gegenstande 

russischer Hochgefühle prüfend näher treten, wird es sachdien
lich sein, den Verlauf der Dinge, welche zu der erwähnten 

Audienz geführt haben, unter Benutzung der in der Beilage H.. 
zusammengestellten Aktenstücke und Belege, zu bequemerer Über

sicht des Lesers, kurz zusammenzufassen. Wir werden hier um 
so kürzer sein können, als theils die beiden letzten Hefte der 
Livländischen Beiträge und die derselben gefolgte Schrift des 
Verfassers: „Moskau und St. Petersburg im Wettkampfe für 
Bekenntnißfreiheit", theils die öffentlichen Blätter aus der Zeit 
bald nach dem 23. Juni 1870 und nach dem 14. Juli 1871 

diejenigen Leser, welche sich für diesen Gegenstand interessiren, 
bereits einigermaaßen orientirt haben dürften. 

Im März und April 1870 waren in der Schweiz von 
einigen Hunderten Protestanten verschiedener Denomination und 
Nationalität Aufrufe an die Evangelische Allianz ergangen,*) 
zu Gunsten der in ihrer Bekenntnißfreiheit unterdrückten Liv-
länder geeignete Schritte zu thun. Aus welchen Quellen die 
Unterzeichner und Förderer dieser Aufrufe ihre Kunde von den 
Vorgängen und Zuständen in Livland vorzugsweise geschöpft 
hatten, besagt namentlich die Antwort des Lutherischen Pastors 
Ehni in Genf^) an einen ihn, seiner bezügl ichen öf fent
lichen Vorträge wegen, anonym zur Rede stellenden 
Russen, von dem man nie mehr erfahren hat, als daß er 

*) Vgl. Beil. Ut. g, d, e. 
**) Vgl. Beil. lit. e. 
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„M. W." heiße und wirklich „russischer Herkunft" sei. Diese 
Antwort erschien, unter gleichzeitiger Veröffentlichung des er
wähnten anonymen Briefes,") am 31. Mai 1870 im ^ourosl 

6s welches auch schon früher (am 19. und 20. April 
1870) die erwähnten Vorträge des Pastors Ehni über „die 
Religionsverfolgungen in Livland" gebracht hatte. 

Schon im Juni 1870 sah sich der französische Zweig der 
Evangelischen Allianz veranlaßt, eine von einem Schweizer be
gleitete Deputation von drei Mitgliedern an den damals in 

Deutschland weilenden Kaiser von Rußland zu entsenden, um 
demselben die Abstellung der in jenen Aufrufen und Vorträgen 

zur Sprache gebrachten konfessionellen Rothstände Livlands 

und überhaupt der baltischen Provinzen Rußlands an's Herz 
zu legen. Diese Deputation ward vom Kaiser auf der Villa 
Berg bei Stuttgart am 23. Juni 1870 in einer Audienz 
empfangen."*) 

Der zuerst von dem Schweizer und französischen Zweige 
der Evangelischen Allianz aufgenommene Gedanke, die baltische 
Sache im September 1870 vor die General-Versammlung der

selben in New-Jork zu bringen, scheiterte, wie das Zustande
kommen dieser selbst, an dem mittlerweile im Juli und August 

1870 zum Ausbruche gekommenen deutsch-französischen Kriege. 
Von dem englischen Zweige jedoch war mittlerweile der 

Plan entworfen worden, trotzdem ein Zusammenwirken mög
lichst zahlreicher Nationalzweige der Evangelischen Allianz 
eigens für die baltische Sache zu Stande zu bringen. Zu 
diesem Zwecke ward im Auftrage des englischen Organisations-

*) Vgl. Beil. lit. 6. 
**) Vgl. das über diese Audienz aufgenommene Protokoll, Beil« 

lit. k. 
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rathes von dessen, bereits aus ähnlichen Kämpfen zu Gunsten 

italienischer und spanischer Protestanten rühmlich bekannten 
Ehren-Zekretäre desselben, vi-. Edward Steane, in London 

ein „Aufruf", zunächst in englischer Sprache abgefaßt, dann, 

auch in's Französische und Deutsche*) übersetzt, iu namhafter 
Anzahl in allen Ländern verbreitet, wo sich Zweige der Evan

gelischen Allianz organisirt finden. Für die über die livländi

schen Zustände bis dahin minder Unterrichteten unter den 
Mitgliedern der Evangelischen Allianz war der etwa die Hälfte 

dieser 47 Seiten langen Broschüre ausmachende Auhang 
von besonderer Wichtigkeit, weil darin einiges Nähere über die 

bezügliche Rechts- und Sachlage in den Ostseeprovinzen, und 
namentlich in der in gegenwärtiger Schrift reprodneirten deut

schen Ausgabe unter Anführung der Quellen und Hülfsmittel, 
mitgetheilt wurde. Dieser „Anhang", znsammt der oben 

erwähnten „Antwort des Pastors Ehni" n. s. w. giebt 
zugleich ausreichende Auskunft über die im weitern Verfolge 
der Angelegenheit in verschiedenem Sinne zur Sprache gekom
mene Frage: woher oder von wem die Evangelische Allianz 

ihre Kenntniß der konfessionellen Zustände in Livland n. s. w. 
erhalten habe? 

Der Londoner Aufruf blieb aber nicht bei dem allgemei

nen Wunsche stehen, daß irgend etwas geschehen möge, sondern 
stellte zuerst den sehr praktischen und zweckmäßigen Gedanken 
einer Kollektiv-Deputation auf, welche sich gerades Weges 
nach St. Petersburg begeben sollte, und zwar in der für ein 
derartiges Unternehmen in vieler Beziehung besonders geeigne
ten nächsten Osterzeit (1871). Eine zu diesem BeHufe nner-

*) Vgl. die wörtlich reproducirte Londoner Ausgabe dieses Auf
rufes: Beil. lit. ss. 
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läßliche Vorberathnng von Abgeordneten der verschiedenen euro

päischen Comits's sollte, nach dem Vorschlage des Or. Steane, 
an einem für die mnthmaßlich Betheiligten bequem gelegenen 
Orte, etwa Bonn, gehalten werden. 

Bon diesen beiden durchaus gesunden Ideen ist leider nur 

die letztere in Ausführung gekommen. In der That versam
melten sich am 8. December 1879 in Bonn etwa dreizehn bis 
vierzehn Abgeordnete aus England, Holland und Belgien, aus 

der deutschen und französischen Schweiz, aus Rhein- und so
gar aus Ost-Preußen. Das Ergebniß zweitägiger eingehen

der Berathungen waren*) folgende Beschlüsse: 
!. Daß eine Deputation an Se. Majestät den Kaiser 

gesandt werden solle; 
2. daß der Zeitpunkt der Absendung der Deputation 

dem Exeentiv-Comits zu überlassen sei, welches mit 
Ausarbeitung des ganzen Planes zu beauftragen sei; 

3. daß der Rath der Britischen Organisation mit der 
Leitung der ganzen Sache zu betrauen sei; 

4. daß jedes Land seine eigenen Depntirten ernenne; 

5. daß die Petition der Depntirten in erster Linie volle 

Religionsfreiheit für die Protestanten der Baltischen 
Provinzen allein fordere, daß aber, als hervorgehend 
aus dem geheiligten Principe der Religionsfreiheit, 
die Hoffuung ausgedrückt werde, daß allen Untertha-
uen Se. Majestät die gleiche Freiheit gewährleistet 
werde; 

6. die Mitwirkung der Griechischen Kirche soll nicht nach

5) Laut einem uns vorliegenden gedruckten Circular („Detter w tdo 
mernbers ot' tke äelsKAtion to liussia") des „OkLee ok tlie 
LviMAeIiea.1 etc. Rew-Vork. kedruarz', 1871. 
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gesucht werden*), noch sollen überhaupt andere als 

Evangelische Christen an der Deputation theiluehmen; 

7. die Baltischen Protestanten sollen nicht aufgefordert 
werden, Petitionen oder Deputirte an den Kaiser zu 

schicken; 
8. der ganzen Sache soll mittelst der Organe religiöser 

Richtung Öffentlichkeit gegeben, und die christ
lichen Freunde gebeten werden, in ihrem Kämmerlein 
und in Gebets-Versammlungen diese Sache vor den 

Herrn zu bringen; 
9. eine gemeinschaft l iche Pet i t ion sol l  dem Kaiser über

reicht werden, unterzeichnet von den Depntirten der 

verschiedenen Comits's der Evangelischen Allianz, und 

anderer Religions-Gesellschaften, welche wünschen soll
ten, sich diesem Unternehmen anzuschließen; 

10. die Petition soll von . . . und . . . entworfen und 
der Billigung des Londoner Raths unterzogen werden; 

11. es ist wünfchenswerth, daß Bonn nicht als der Ort er
wähnt werde, wo die Konferenz Platz gegriffen hat."**) 

Mittlerweile war durch das in Bonn zu dem die ganze 
Unternehmung lei tenden ernannte Comits des engl ischen 
Zweiges auch der in New-Iork central is ir te nordamerika

nische Zweig der Evangelischen Allianz in's Interesse gezo
gen worden. Ja es dauerte nicht lange, so erfuhr man von 
dort, das amerikanische Comitk fei, gleich den verschiedenen 
europäischen National- oder Territorial - Comitss zur Designi-

*) Dies bezieht sich auf den von einer Seite her zur Sprache ge
brachten Gedanken, einige angesehene und freiheitlich gesinnte Mitglie
der außer-russischen Griechischen Kirche zur Mitwirkung heranzuziehen. 

**) Dieser Punkt hat natürlich jetzt jede Bedeutung verloren, vgl. Beil. 
k, hesonders aber Z, welches letztere Stück erst nach .der Bonner 

Konferenz zur Versendung an Mitglieder und NichtMitglieder gelangte. 
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rung einer namhaften Anzahl bedeutender Männer zu Mit

gliedern der in Aussicht genommenen Gesammt-Deputation 
vorgegangen, und die Designirten hätten mit großer Opferfreu

digkeit die kostspielige und mühevolle Mission angenommen. 
Zunächst konnte dies nur als ein Gewinn für das Unterneh

men erscheinen, vorausgesetzt, daß es, bei den für solche Ent
fernung und dadurch bedingte Schwierigkeit der transatlanti

schen Verständigung eng gesteckten Zeitgrenzen, gelang, die für 
den Erfolg unerläßliche innere Einheitlichkeit des Handelns 

herzustellen und festzuhalten. Hier nun ergaben sich mancherlei 
Bedenken und Zweifel. 

Zwar, daß die Amerikaner sich sofort als Souder-Depu-
tation innerhalb der Gesammt-Deputation konstituirten und 
demgemäß eine eigene Sonder-Petition an den Kaiser von 

Rußland feststellten, ehe noch der Text der europäischen Kol
lektiv - Petition hatte festgestellt werden können: dies konnte 
als kein wesentlicher Uebelstand angesehen werden, wofern nur 

beide Petitionen, was ja auch im Großen und Ganzen sich 
später ergab, als von dem gleichen Geiste beseelt und das 

gleiche Ziel anstrebend sich erwiesen. 
Bedenklicher war ein anderer Punkt. Die amerikanischen 

Depntirten nehmlich ließen durch ihr Comite die europäischen 
Comite's wissen, daß es ihnen, bei dem besten Willen, aus 
verschiedenen triftigen persönlichen Gründen, unmöglich sein 
würde, den in Aussicht genommenen Oster-Termin einzuhalten, 
und brachten daher ihrerseits die Zeit um Anfang Juli 1871 
in Vorschlag. 

Konnte nun auch die bloße Hinausschiebung als solche 
für kein wesentlicher Uebelstand, ja konnte selbst die Erkaufung 
gemeinschaftlichen Auftretens durch dieselbe als ein relativer 
nicht zu unterschätzender Gewinn angesehen werden, so mußte 
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dagegen von Jedem, welcher den Werth eines Auftretens der 

Deputation gerade in der russischen Haupt- und Residenzstadt 

einsah, und dem es bekannt war, daß diese sich meist schon im 
Laufe des Mai zu veröden, und namentlich der Kaiser selbst 

mit dem Eintritte der schönen Jahreszeit auf Erholnngs- oder 

Bade-Reisen zu gehen Pflegt, das Mißliche und Abschwächende 
des amerikanischen Vorschlages erkannt werden. Daran hat 

es denn auch nicht gefehlt. Dieser Gesichtspunkt ist schon zu 
Anfang des Jahres sowohl dem leitenden Londoner, als auch 
dem New-Iorker Comits mit aller Schärfe und Eindringlich

keit vorgestellt worden. Insbesondere ist beiden Comits's, 
um dem Eiuwaude zu begegnen, als könnte, durch eine Tren
nung der beiderseitigen transatlantischen Elemente der Evau-

gelischeu Allianz in der Aktion, diese selbst als in sich gespalten 
erscheinen, zu begegnen, rechtzeitig vorgestellt worden, dieser 

Schein könne keineswegs zu befürchten sein, wofern nur die 
europäische Deputation an dem ursprünglichen Termine uud 
Orte, die amerikanische ihrerseits an ihrem durch persönliche 

und sachliche Schwierigkeiten hinlänglich motivirbaren spätern 
Termine, welcher freilich zugleich die Angehung des Kaisers 
außerhalb seiner Residenz, vielleicht sogar im Auslande, nöthig 

machen würde, festhielte. Ein solches Verfahren, so wurde 
ausgeführt, würde, sogar eigentümliche Vortheile gewähren; 
wie die europäische Kollektiv-Deputation sich um Ostern in 
St. Petersburg in der günstigen Lage befinden würde, sich die 
Lehren, welche sie ans der Audienz auf Villa Berg (23. Juni 
1870) ziehen konnte, zu Nutze zu machen, so würde hinwie
derum die amerikanische Deputation im Juli sich in der ana
logen günstigen Lage befinden, diejenigen Lehren zu verwertheu, 
die sie, ohne Zweifel, aus der St. Petersburger Audienz 

(Ostern 1871) zu ziehen haben würde n. s. w. 
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Diese und ähnliche Vorstellungen*) hatten jedoch keinen 
andern Erfolg, als daß man in London beschloß, den Termin 
von Ostern auf den 26. April (8. Mai) 1871 zu verlegen, in 
der Hoffnung, daß damit den Amerikanern weit genug würde 

entgegengegangen sein, um sie zu vermögen, Zu diesem Mittel-

Termine doch uoch vielleicht herüberzukommen. 

In dieser Hoffnung hatte man sich indeß güuzlich getäuscht. 
Die Amerikaner blieben bei ihrem Juli-Termine. Gleichzeitig 
aber trat eine andere Erscheinung ein. 

Es erschien nehmlich, schon im ersten Frühjahre, in deut
schen Zeitungen eine St. Petersburger Correspoudenz, laut 

welcher der Kaiser schon „Anfangs Mai" nach „Kissingen" 
sollte. Und seitdem vergingen viele Wochen lang kaum acht 

Tage, ohne eine neue, immer zuerst durch deutsche Zeitungen 
kolportirte, und immer der vorhergehenden widersprechende St. 
Petersburger Nachricht über die kaiserliche Reise; bald wnrde 
aus „Anfang" „Mitte" oder „Ende Mai" gemacht, bald ver
wandelte sich „Kissingen" in „Ems" oder irgend ein anderes 

deutsches Bad. 
Diese mit relativ anerkennenswerther „Geschicklichkeit" los

gelassenen Enten machten leider auf das leitende Eomite einen 

so tiefen Eindruck, daß dasselbe uach kurzem Schwanken, uud 
ungeachtet der ohnehin naheliegenden Vorstellung, daß, wofern 

*) Der chronologischen Ordnung wegen muß hier bemerkt werden, daß 
dem leitenden Comits in London bereits um Mitte April 1871 eine aus
führliche Denkschrift zuging, in welcher u. A- ausführlich auseinanderge
setzt wurde, wie es für das ganze Unternehmen von der äußersten Wich
tigkeit sein werde, keinenfalls auf nachträgliche Publicität der zu erwartenden 
Audienz-Vorgänge zu verzichten, vielmehr von derselben im Namen der 
Evangelischen Allianz den umfassendsten Gebrauch zu machen. Tie be
züglichen Hauptstellen aus dieser Denkschrift, wie auch einiges den Haupt
gegenstand selbst Betreffende, findet man abgedruckt in der Beil. Ut. Ii. 
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nur die europäische Kollektiv-Deputation resolut am 26. April 

(8. Mai) festhielt, sie den Kaiser sicher noch in St. Peters
burg antreffen würde, den Mai-Termin ebenso aufgab, wie 

früher den April-Termin. Um so mehr getröstete man sich 
sortan in London des großen Gewinnes, den man aus dem 

nicht blos innerlichen, sondern auch äußerlichen Zusammen
gehen mit New-Iork — und wäre es erst im Juli — ziehen 
würde. 

Es mag übrigens dahingestellt bleiben, von wo und von 

wem ursprünglich der Wink nach St. Petersburg übermittelt 
worden war, jene Entenjagd in Gang zu bringen. 

Minder zweifelhast ist jedenfalls der Ursprung eines zwei
ten russenfreundlichen Manövers: wir meinen jenen Anfangs 
Mai in der Augsburger „Allgemeinen Zeitung" erschienenen 
Correspondenz-Artikel, welcher den Operationsplan des Lon

doner Comite's veröffentlichte, wie er sich, in Folge des Auf
gebens des Mai-Termins und überhaupt des Ganges nach 

St. Petersburg, und in verhängnißvoller Abhängigmachnng 
der europäischen Aktion von den amerikanischen Rathschlüssen 
hatte gestalten müssen. Datirt war die Korrespondenz aus 
„Leipzig", und was den Korrespondenten betrifft, so erwies 
er sich jedenfalls als einen in den Operationsplan der Evan

gelischen Allianz vollkommen Eingeweihten. Will man 
nicht annehmen, daß er ein Mann von mehr als gewöhnlicher 
Urtheilslosigkeit war, so bleibt nur die Annahme übrig: Zweck 
dieser Leipziger Korrespondenz sei gewesen, nachdem jene 
St. Petersburger Korrespondenzen ihren nächsten Zweck, wie 
oben gezeigt, zum Schaden des evangelischen Unternehmens, 
glücklich erreicht hatten, nun auch das Unternehmen, soweit es 
sich auf eine Deputation im Juli nach einem deutschen Aufent
haltsorte des russischen Kaisers bezog, nach Möglichkeit zu 
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schädigen. In diesem Sinne hat auch der Bericht über die 
Friedrichshofens Audienz in Nr. 170 der Kreuzzeitung den 

„Unbekannten", einigermaßen schonend zwar, aber deutlich 
genug gezeichnet. Sollte sich übrigens bestätigen, daß später, 

dem Vernehmen nach, gegen diese Zeichnung ein nur zu 
Wohlbekannter**) reklamirt.und eben damit, als sich ge

troffen fühlend, sich preisgegeben hat, so würde man doch viel
leicht einigen Grund haben, seine „unverantwortliche Indis

kretion" auf mehr Urtheils- als Gewissenlosigkeit zurückzuführen; 
denn eine solche durch nichts gebotene Selbstpreisgebnng würde 

doch allzusehr an jene berühmten Kladeradatsch - Verse er
innern: 

„Und hörst Du von einem Kalbskopf sprechen, 

Deuk' nicht gleich, daß Du es selber sei'st!" 

Aus dieser geistigen Beschaffenheit des Leipziger Kämpen 
mag sich denn auch erklären, daß man von St. Petersburg 
her bedacht war, gegen das Zustandekommen des kombinirten 

europäisch-amerikanischen Unternehmens mit kräftigeren Mitteln 

in's Zeug zu gehen. Nichts beweist wohl besser den Werth, 
den man in St. Petersburg auf das völlige Scheitern dessel

ben legte, als daß man sich entschloß, gegen die Evangelische 
Allianz die berühmte kaiserlich-russische Diplomatie selbst in's 
Treffen zu führen. Diese Episode ist in der That zu charak' 

*) Vgl. Beil. litt. l. 

Derselbe, der, bei aller einträglichen Dienstbeslissenheit gegen einen 
gewissen sehr hohen Kreis, doch gelegentlich, um seine geistige Überlegen
heit über denselben zu zeigen, eine gewisse, zwar sehr hochgestellte, aber 
doch nur  in  dem Rufe einer  Konnexion von zwei fe lhaf tem Werths 
stehende Persönlichkeit desselben, mit der Aeußerung charakterisirt: „Wenn 
ch diesen guten so vor mir sehe, so kommt er mir immer 
vor wie ein verlegener Kandidat!" 
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teristisch, um nicht hier mit einiger Ausführlichkeit erzählt zu 
werden. 

Unter dem 29. Mai 1871 nehmlich ging dem Schreiber 

dieses aus einer Quelle, die vorerst nicht näher bezeichnet 

werden sol l ,  eine schri f t l iche Mit thei lung zu, welche in deut

scher Uebersetzung folgendermaßen lautet: 
. . . . „Vorstehendem muß ich noch eine andere und uner

wartete Schwierigkeit hinzufügen. Durch irgend einen 

unglückl ichen Mißgri f f  hat die Thatsache des Vor
habens einer Sendung der Allianz an den Kai

ser,  sammt dem Verzeichnisse der Delegir ten 
den Weg in die Presse gefunden und scheint in St. 

Petersburg wohlbekannt zu sein. Der Russische 
Gesandte in Washington, Graf Catacazy, 

hat den Präsidenten der Amerikanischen Allianz auf
gefordert, wo möglich, der Ausführung . . . vorzu
beugen, und hat feierlich die Wahrheit derjenigen 
Handlungen der Unduldsamkeit und Verfolgung ge
leugnet,  welche in dem Aufrufe des vr.  Steane 

behauptet werden, insbesondere aber die Echtheit  

des of f ic ie l len Ber ichts seines Freundes,  

des Grafen Bobrinski, an Se. Kaiserliche Maje

stät" n. s. w. 
Sollte der Anthentieität dieser Mittheilung von irgend 

beachtenswerter Seite widersprochen werden wollen, so wird 

Schreiber dieses nicht ermangeln, sie, unter Veröffentlichung 
des Urtextes, gegen jede denkbare Anfechtung aufrecht zu 
halten. Und Leute, wie z. B. Herr Juri Samariu wenig
stens, würden sich kaum wundern dürfen, wenn dann ihr ge
liebtes Russisch zu Tage träte; denn, so lesen wir in der An
merkung 5, S. XXIV. der Einleitung zum dritten Hefte sei
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nes Werkes über „die Grenzgebiete Rußlands": „man kann 

ja nicht dafür bürgen, daß unter den Unseren sich nicht auch 
ein Solcher finde!" Warum also uicht vielleicht auch unter 
„unseren" Diplomaten zweiter oder dritter Ordnung? 

Die Mitglieder der amerikanischen Deputation gingen nun 

freilich in diese plump aufgestellte Falle nicht; denn sie muß
ten sich natürlich sagen, daß, wenn an dem seit länger denn 

vier Jahren veröffentlichten, in öffentlichen Blättern fast aller 
Kultursprachen besprochenen, ja noch am 23. Juni Z870 von 
Herrn Monod dem Kaiser Alexander selbst vorgehaltenen Be

richte n. s. w. des Grafen Bobrinski auch nur der Schatten 

der Uuechtheit haftete, die russische Presse, Herr Samarin an 
der Spitze, ferner Graf Bobrinski selbst, endlich Kaiser Alex
ander die Unechtheit vorzuschützen nicht ermangelt haben wür
den, was bekanntlich keineswegs geschehen ist. Außer je
nem anonym verbliebenen Opponenten des Pastors Ehni in 
Genf, Herrn „M. W.", ist es demnach dem außerordentlichen 
Gesandten und bevollmächtigten Minister Sr. Majestät des 

Kaisers und Selbstherrschers aller Reußen bei dem Kabinet 
von Washington, dem Herrn Staatsrath C. von Katakasy 
vorbehalten gewesen, diesen neuen Beweis für die „unheim

liche Geschicklichkeit" seines diplomatischen Herrn und Meisters 
zu liefern. Kein Wunder, wenn er bald auch auf anderen 
Gebieten seiner transatlantisch-diplomatischen Thätigkeit auf 
Dingen sich hat betreten lassen, die, nach neueren Zeitungs

nachrichten, schließlich seine Entfernung aus Washington zu 
einer brennenden Frage machten, indem die Unions-Regierung 

dieselbe, „wegen seiner Pf l ichtvergessenheit  (prsva-
r ieat iovs) bei öffent l ichen Transact ionen" —wenn 

auch bis jetzt vergeblich — vom Fürsten Gortschakow verlangt, 

2* 
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und sich daher bereits ganz ernstlich mit dem Gesunken zu be

schäftigen scheint, ihn auf dem Schübe fortzuschaffen.*) 
Beiläufig mag Jedermann nrtheilen, was eine Sache, 

im vorliegenden Falle die konfessionelle Politik Rußlands, Werth 
sein kann, zu deren Aufrechthaltung die Regierung eines großen 

Staates zu solchen — griechischen, resp. kretischen Mit
teln herabzusteigen nicht unter ihrer Würde hält. 

Gegen Ende Juni 1871 trafen die amerikanische!: Depn

tirten mit ihrer in New-Jork bereits festgestellten Sonder-
Petition richtig in London ein,**) und hier ward nun gemein

schaftlich mit dem leitenden Londoner Comits verabredet und 

veranstaltet, daß sämmtliche amerikanische und europäische De
putate sich am 8. Juli in Stuttgart einfinden sollten, woselbst 
der Text der europäischen Kollectiv-Petition allendlich festzu

stellen und hinsichtlich der nunmehr in Friedrichshafen, wo 
Kaiser Alexander bald darauf eintreffen sollte, nachzusuchenden 
Audienz das Nöthige vorzubereiten und zu veranstalten sein 
würde. Ueber die Verhandlungen und Vorgänge, welche dem
nächst in der That am 9., 10. und 11. Juli 1371 in Stutt
gart stattfanden, ferner über die Schritte, welche von dort aus, 
vermittelst einer kleinen Vor-Deputation, in Friedrichshafen bei 
dem Chef der dritten Abtheilung der Allerhöchsteigenen Kan
zellei des Kaisers von Rußland, Grafen Schnwalow***), ge-

*) Vgl. Kölnische Zeitung Nr. 238 zweites Blatt, vom 28. August 
1871 und Kreuzzeitung vom 30. September 1871 Nr. —. 

Ihre Namen f. Beil- lit. I. Warum ihre Petition nicht mit
abgedruckt ist, fagt das Vorwort. 

***) Gutem Vernehmen nach hätte diese Vordeputation, wiewohl brief
lich angemeldet, den Grafen in seiner Wohnung nicht angetroffen und da
selbst in einem „Korridor" geraume Zeit stehend warten müssen. 
Endlich sei der Herr Graf „nach Haufe gekommen," und als er „erfahren", 
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than wurden, um daselbst, endlich, die Audienz der vollen 
Deputation, zwar nicht beim Kaiser, wohl aber bei dessen Mi

nister der Auswärtigen, Reichskanzler Fürsten Gortschakow, 
am 14. Juli 1871 bewilligt zu erhalten, — über dies Alles 

ist in verschiedenen öffentlichen Blättern Nord- und Süd-
Deutschlands, wie auch des Auslandes, endlich in einem, 

bis jetzt freilich nicht in den Buchhandel gekommenen in eng
lischer Sprache gedruckten „Bericht der Sekretäre der briti

schen Organisation der Allianz" vom Juli 1871, aus dem nur 

jetzt, in deutscher Übersetzung, Einiges veröffentlichen, so aus
führlich berichtet worden, daß wir uns um so mehr darauf 
beschränken können, auf jene einander ergänzenden Berichte zu 
verweisen, als wir zwei derselben, welche aus der Feder von 
Deputations - Mitgliedern herrühren, in der bezüglichen Beilage 
wiedergeben. *) 

Welche Gründe übrigens die Mitglieder der Gesammt-
Depntation — trotz allen Gegengründen, welche, auch ohne 

Denkschriften, klar und leichtfaßlich genug für jeden ernstge
sinnten und denkenden Mann vorlagen, — unmittelbar nach 

der Audienz bestimmen konnten, mittelst förmlichen Beschlusses 
auf jegliche Publicität (im Namen der Deputation oder der 

daß draußen die Herren Vor-Deputirten warteten, sei er zu ihnen auf 
den Korr idor  herausgekommen und habe sie dor t  — beidersei ts  
stehend — abgefertigt. Obgleich diese Form von Manchem als gesell
schaftlich ungewöhnlich hat angesehen werden wollen, so fehlt es doch auch 
nicht ganz an Stimmen, welche, stets bedacht, Alles zum Besten auszule
gen,  gerade in  diesem Herauskommen des Grafen in  den Korr i 
dor zu den dort schon geraume Zeit stehend wartenden, zum Theil 
hochbejahrten Männern, einen schönen Zug ganz besonders echt humaner 
Gemüthsfeinheit finden wollen. Denn, so meinen sie, er hätte ja in seinem 
Zimmer bleiben und Jene noch femer draußen stehen lassen können! — 

*) Vgl. Beil. 11t. k., 1. 
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Evangelischen Allianz als solcher) zu verzichten, darüber wird 
vielleicht erst eine spätere unbefangenere Zeit vollen Aufschluß 

geben. So viel steht jedenfalls schon jetzt fest, daß auch die 
ausführlichsten, wahrhaftesten, aber unautorisirten, sei es ano
nymen, sei es unterzeichneten Zeitungsberichte einzelner Teil
nehmer an der Deputation nicht im Stande sind, einen voll

ständigen und öffentlichen Bericht der Evangelischen Allianz, 
oder auch nur ihrer Deputation,*) zu ersetzen, besonders seit

dem schon am 4./16. Juli 1871 der Fürst Gortschakow, nach
dem zwei Tage vorher die Deputation durch seine feier
liche Erklärung principieller Abneigung, irgend etwas Schrift

liches über die Audienz von sich zu geben, zu jenem mehr als 

seltsamen Schweigsamkeit-Beschlüsse sich scheint haben ver
locken zu lassen, seinerseits einen ausführl ichen schri f t l ichen 
und officiellen Audienz-Bericht an den Kaiser abzustatten, 

und denselben durch den officiellen russischen „Reichs-Anzei

ger" zu veröffentlichen sich beeilt hat. Abermals ein hübsches 
Stückchen „unheimliche Geschicklichkeit" — auf beiden Seiten, 
wenn auch in sehr verschiedenem Sinne! 

Ja, es scheint aus (Beil. k) dem Berichte, des Ehren
kanonikus Battersby hervorzugehen, daß die Deputation 

schon sehr bald nach der Audienz sich so vollständig in ihre 
Elemente auflöste, daß sie eben nur dazu Zeit sich genommen 
zu haben scheint, auf ihre Kollektiv-Publicität zu verzichten, 
nicht aber auch nur dazu, über den Verlauf und Inhalt der 
Audienz ein ähnlich vollständiges und allseitig anerkanntes 

Protokoll ausnehmen zu lassen, wie doch dies Jahres zu
vor (Beil. H., f) am 23. Juni 1870 auf Villa Berg von den 

*) Der Bericht der Sekretaire des englischen Zweiges u. s. w. (vgl. 
u. Beil. in.) kann durchaus nicht dafür gelten, einen derartigen voll
ständigen und öffentlichen Bericht ersetzen zu sollen. 
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französischen Depntirten mit anerkennenswerther Vorsorglichkeit 

geschehen war. 
Doch, das sind lauter Dinge, die sich zwar in etwaigen 

zukünftigen ähnlichen Fällen verwerthen, aber nicht mehr än
dern lassen; wir werden uns vielmehr jetzt an das thatsächlich 
Vorliegende zu halten und dasselbe etwas näher, als bisher 

geschehen, darauf anzusehen haben, ob nicht, aller begangener 
zahlreicher, auf der Hand liegender Ungeschicklichkeiten, Miß
griffe, Eilfertigkeiten und vielleicht nicht gehöriger Gewappnet-
heit gegen übelwollende Abschwächnngs--, Ueberrednngs- und 

Ueberrumpeluugs-Künste ungeachtet, diesem thatsächlich Vor
liegenden für die gute Sache, zu deren Gunsten so viel der 
Mühsal und des Opfers auf die anerkennenswerteste Weise 
aufgewendet worden ist, dennoch ein großer objektiver und 
bleibender Werth beiwohnt, und worin dieser Werth eigentlich 
besteht. 

Dieses thatsächlich Vorliegende nun ist wesentlich dasjenige, 

was der Kanzler des Russischen Reichs, Fürst Gortschakow, 
dieser Doyen der höhern Diplomatie, in Vollmacht seines Herrn 
und Kaisers der Deputation der Evangelischen Allianz am 

14. Juli 1871 gesagt hat. Was er aber derselben gesagt hat, 
das finden wir niedergelegt theils in seinem eigenen officiellen 
Berichte an den Kaiser von Rußland, theils in drei bis vier 

ungefähr gleichzeitig veröffentlichten Berichten von Mitgliedern 
der Deputation, mithin Augen- und Ohrenzeugen, von denen 
bis jetzt zwar nur Einer, der Ehrenkanonikus vou Carlisle, 
B attersby, sich genannt hat, die Anderen dagegen theils sich 

hinlänglich kenntlich gemacht haben, theils, wir rechnen fest 
darauf, in dem unwahrscheinlichen Falle der Anfechtung ihres 
Zeugnisses, kein Bedenken tragen werden, für letzteres mit 

ihrem Namen öffentlich einzustehen. 
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Da unsere Beilage nicht nur den officiellen Bericht, 
des Fürsten Gortschakow, sondern auch die soeben erwähnten, 
denselben ergänzenden Berichte, bis auf einen kürzern, minder 

erheblichen und nur einen einzelnen Punkt besprechenden, den 
wir im Verlaufe dieses unseres Haupttextes zu verwenden ge

denken, dem Wortlaute nach beibringt, so sei jetzt hier nur 
das Hervorstechendste von den Auslassungen des großen Di
plomaten punktweise näherer Analyse unterworfen. 

1. Von selbst versteht sich die unvermeidliche Versicherung, 
daß der Fürst und sein Kaiser „im Principe" vollkommen durch

drungen sind von der Herrlichkeit — wenn auch vielleicht nicht 
ausdrücklich der Bekeuntnißsreiheit, so doch der Gewissens-Re-
ligions-Kultus-Freiheit, und wie die Reben-, Zwischen- und 

Uebergangs-Begrifse alle heißen mögen, welche schließlich von 
dem Hauptthema, um das sich's eigentlich handelt, völlg ab-, 
und zur „Kultusfreiheit" hinführen. Nun bedarf es 
zwar nur mäßigen Nachdenkens, mäßiger Vergegenwärtigung 
dessen, was eigentlich das Gravamen der Ostseeprovinzen 
ausmacht, um allerseits zu wissen, daß jedes Wort, das 
in dieser Angelegenheit an die „Kultusfreiheit" gewendet wird, 
völlig gegenstandslos ist; denn über Mangel an „Kultusfrei

freiheit" haben die Provinzen weder geklagt noch zu klagen 
gehabt; Zeuge dessen sind z. B. die „Livländischen Beiträge" 

vom ersten bis zum letzten Hefte, Zeugen nicht minder v. Harleß 
und Schirren, und überhaupt jeder zugleich sachkundige und 
ehrliche Mann, der jemals über die dermaligen baltischen Zu

stände schrieb, Zeugen ganz besonders die Ritterschaften Liv-
und Ehstlands in ihren bekannten Suppliken an den Kaiser. 

Aber darauf kam es ja auch dem großen Diplomaten gar 

nicht an, von der Hauptsache zu sprechen; vielmehr hat seine 
„unheimliche Geschicklichkeit" u. A. darin bestanden, über etwas 
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völlig Heterogenes möglichst viele volltönende und zeitausfül

lende Worte zu machen. Daß das Hauptgravamen der Ostsee
provinzen die gesetzliche Behinderung des von religiöser Ueber-
zeugung gebotenen Austrittes aus der griechisch-orthodoxen 
Kirche sei, das ist theils weltkundig, theils ist es in der Kol-

lektiv-Petition der europäischen Zweige der Evangelischen Allianz 
mit möglichster Deutlichkeit und Schärfe formulirt. Aber es 
war eben bequemer, die „Kultusfreiheit", d. h. die Koexistenz von 

so und so viel Kirchengemeinschasten zu verherrlichen. Auch 
darf man diese wohlfeile Volte dem greisen Diplomaten nicht 
allzuhoch anrechnen; denn gewisse vage Wendungen, nament
lich in der amerikanischen Petition, konnten ihn in der That 
einigermaßen zu dem Glauben zu berechtigen scheinen, mit dem 
unsterblichen und unterhaltenden Argumente von den vielerlei 

Kirchen an dem „News tischen Prospekte" etwas Neues, 
Schlagendes, Geistreiches und Unwiderstehliches vorzubringen. 

Diese Verherrlichung der durch den „Newskischen Prospekt" 
bewiesenen „Kultusfreiheit" wird dann durchwebt mit Betheue-

rnngen von den religionsfreiheitlichen Sympathien nicht nur 
des jetzigen Kaisers, sondern anch aller seiner Vorfahren, und 
überhaupt des gesammten russischen Volkes, dessen ganz eigeut 
l iches Merkmal die „Toleranz" sei.  Nach al l '  diesen wort
reichen Verherrlichungen folgt dann freilich, mit einem klein«.!. 
Achselzucken, das Eingestündniß gewisser „Gesetze" — que 
3av62. Aber — die könnten eben nur durch den Kaiser ab

geschafft werden! Als ob nicht die Petitionen selbst von dieser 
Voraussetzung ausgingen und gerade diese kaiserliche Abschaf
fung zu ihrem eigentlichen Gegenstande hätten! Plötzlich aber 
verwandelt sich das kleine Achselzucken in die hohe majestäti
sche, an Polen und den Pontns erinnernde Aufrichtung und 
Zurückweisung „fremder Intervention". Die Interessen und 
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die Würde des russischen Reiches sind zum dritten Male ge
wahrt und gerettet, und um dieser Rettung doch wieder für 

die Herren Depntirten den möglichst freiheitlich und human 

anheimelnden Beigeschmack zu geben, erfolgt schließlich die Ver

sicherung, der wahre Geist der Politik der russischen Regierung 

gegen die nicht-griechisch-orthodoxen Konfessionen bestehe darin, 
die einen niederzutreten und den anderen „so" zu machen, wozu 
der muntere Fürst die entsprechende leibhaftige Geberde des 

Dnrchdiefingersehens leistete! (Beil. k). Alle diese Dinge ent

ziehen sich in der That jeder ernsten Besprechung. Darum finden 
wir sie auch u. A. in einer der neuesten Nummern des „Magazins 
für Li teratur des Auslandes" (1871 Rr. 34: „Die Ge

wissensfreiheit im Baltenlande") auf die einzige Art 
behandelt, die sie verdienen. 

2. Unter dem Stimmung gebenden Schutze dieser und 

ähnlicher kleiner diplomatischer Taschenspielerkünste hat denn auch 
bald der Fürst seinen vollen Aplomb wiedergefunden. Unwill

kürlich nehmlich machen die bisher besprochenen Auslassungen 
den Eindruck einer Art psychologischer Rekognoseirnng, um die 
Widerstandskräfte und die Schlagfertigkeit der Gegner aus die 
Probe zu stellen und auszumitteln. Denn erst nachdem wir 

den Fürsten gleichsam über diesen Punkt beruhigt sehen, er
hebt er sich zu dem durch edele Dreistigkeit wahrhaft bewun
dernswürdigen Trumpfe, alle und jede Propaganda sei nicht 

nur der griechisch-orthodoxen Kirche fremd und allezeit fremd 
gewesen, sondern werde auch von der Staatsregierung nimmer 

gelitten. Dieser Trumpf, den freilich der Fürst seinem offi-
eiellen Berichte einzuverleiben nicht für gut befunden hat, der 
aber anderweitig (Beil. I und m) hinlänglich bezeugt ist, 

bildet ein kleines Meisterstück psychologischer Verblüffungskunst 
für sich. Alles was sich vor 32 Jahren den Unirten in Polen 
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und Litthauen gegenüber, seit 1845 in Livland, und dann aber

mals seit 1863 in Polen und Litthauen vor den Augen der 

ganzen Welt, nach ausländischen und inländischen, nach amt

lichen und Privatnachrichten begeben hat, und zum Theil noch 
begiebt, das Alles wird glattweg aus der Reihe der existireu-

deu und geschehenden Dinge fortgeleugnet. Höchstens werden 

„hie und da" „einige Uebergriffe" „einzelner Subalterner" zu
gegeben. 

Wie bewundernswürdig psychologisch richtig der Fürst kal-
knlirt hatte, indem er diesen Griff that, dazu braucht man nur 

unsere Zeugen (Beil. H., k, 1, m) zu vernehmen. Auch nicht 
die leiseste Anfrage, wie denn der Fürst das weltkundige, 

Jahrzehnte lang völlig nngenirte Versahren der griechisch-ortho
doxen Kirche und der dieselbe offen unterstützenden russischen 
Regierungsbehörden in dem ganzen langen und breiten Länder
gürtel von den Karpathen bis an den Finnischen Meerbusen, 
wie der Fürst das Alles genannt wissen wolle, wenn es denn 

einmal nicht, und zwar im allerschlimmsten Sinne, „Propa

ganda" heißen solle; auch nicht die leiseste Bitte um Beleh
rung darüber finden wir in den beigebrachten Zeugnissen, wie 

der Fürst die notorische Thatsache erkläre, daß die russische 
Regierung und die griechisch-orthodoxe Staatskirche Rußlands 
gerade an denjenigen Errungenschaften am zähesten sesthalte, 
welche der Fürst nur aus „einigen Uebergriffen" „einzelner 
Subalterner" erklärt wissen will! 

Merke: wi l lst  du deinen, vorher spielend rekognoseirten 
und bei dieser Gelegenheit bequem angreifbar befundenen Geg
ner völlig mnndtodt machen, so wage, womöglich, deine und 
seine eigene Existenz ihm in's Angesicht zn leugnen! 

Uebrigens mögen sich alle noch einigermaßen für die 
Realität der existirenden und geschehenden Dinge interessirte 
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Leser dieser Zeilen die vortreffliche „Reiseerinnerung eines 

Deutschen" („Zur Stimmung in den baltischen Provinzen") 
im 2. Beibl. zu Nr. 447 der National-Zeituug vom 24. Sep

tember 1871 bestens empfohlen sein lassen. 

3. Von besonderm Interesse für das Studium dessen, 
was unter Diplomaten für „unheimlich geschickt" gilt, ist, was 
der Fürst den Herren Depntirten gesagt hat, um die Unzu

lässigkeit ihrer Vorlaffung beim Kaiser, ungeachtet ihrer Ver

sicherung, daß politische Motive ihnen fremd seien, darzuthun: 
„der Schein einer Einmischung" in die inneren Angelegenheiten 
Rußlands liege ganz eigentlich in dem Umstände, daß die De
putat ion „aus Vertretern vieler Nat ional i täten zu

sammengesetzt" sei. 
Mit diesem tief diplomatischen Argumente hat der Fürst 

offenbar den Deutschen den Wink geben wollen: um in 

Sachen der Ostseeprovinzen ganz sicher zur kaiserlichen Audienz 
zu gelangen, hätten sie sich 39 Mann stark, oder — wenn es 
richtig sein sollte, was sich der Verfasser der Beilage H., I hat 
sagen lassen, daß nach der russischen Hofetikette nie mehr als 
20 Personen zugleich vorgelassen werden, — wenigstens 20 Mann 
stark, und von reiner, einer, deutscher Nationalität, zu mel

den; dann werde jeglicher Verdacht politisch - motivirter 

„fremder Einmischung schwinden. Immerhin käme es 
auf einen derartigen Versuch an, etwa 1872! 

4. Welchen ebenfalls glücklichen Griff der Fürst that, in
dem er aus dem Gebiete der Kunst höherer Diplomatie den 

Herren Deputirteu den Brocken hinwarf, er für seine Person 

sei „ein Feind al ler unnützen schri f t l ichen Auseinan
dersetzungen", haben wir schon vorhin gesehen. Er mogte 

so rechnen: wahrscheinlich kennen doch die meisten der Herren 
das schöne Lied: „König Wilhelm saß ganz heiter" u. s. w. 



— 29 — 

Wahrscheinlich wird also, nach meinem Vorgange, unter ihnen 
die Vorstellung Platz greifen, es schicke sich für Leute, die mit 
einem Meister vom diplomatischen Fache verhandelt hätten, 

auch nicht, allzuviel zu schreiben. Sollte also z. B. dennoch 
irgend ein unverbesserlicher Pedant auf Feststellung eines 
analogen Protokolles dringen, wie es 1870 von der französi
schen Deputation aufgenommen wnrde, nm es später im Namen 

der gauzeu Deputation veröffentlichen zu können, so wird ein 

solcher leicht durch die Furcht zum Schweigen zu bringen sein, 
sich als Einer lächerlich zu machen, von dem auch gesagt 
werden könnte: „Wollt' es gerne schriftlich ha'n!" 

Ob der Fürst richtig kalknlirt hat, wagen wir nicht zu 
entscheiden; wohl aber steht die Thatsache fest, daß die Depu
tation kein Protokoll aufnahm, daß sie beschloß, überhaupt als 
solche kein weiteres Lebenszeichen zu geben, und daß, sobald 
dies beschlossen war, der Fürst sich dennoch an den verhaßten 
Schreibetisch setzte, um dem Kaiser zu schreiben, daß, in Folge 
seiner soeben vollzogenen dritten großen Haupt- und Staats-
Aktion, auf den Gesichtern der Herren Depntirten von der 

Evangelischen Allianz 
„die Erkenntniß der vol lständigen Erfolg

losigkeit  s ichtbar war." 
5. Eine ganz besondere Genugthuung aber gewährt es, 

offenbar dem Fürsten, in seinem ofsieiellen Berichte an den 
Kaiser den Eindruck vorstehender physiognomischer Schilderung 
noch durch kleine genremüßige Nebenzüge zu unterstützen und 
zu heben. Die Seene in dem dunkelgrünen Schatten der Allee 

des Schloßgartens, mit den über den sichtlich erlittenen Miß
erfolg tief und dankbar und telegrammlustig gerührten „zwei 
Amerikanern und zwei Engländern", dürfte unter allen Ara
besken, mit denen jemals ein bereits doppelt gekrönter Diplo
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mat den offieiellen Bericht über seine Ansprüche auf eine dritte 
Bürgerkrone ausschmückte, geradezu als umeum an Geist und 

Eleganz dastehen. 
Und doch ist diese Arabeske noch nichts im Vergleiche zu 

dem stolzen Behagen, mit welchem der Sieger in drei diplo

matischen Feldzügen seinem kaiserlichen Herrn zu berichten 
weiß, daß jener physiognomische Ausdruck des erlittenen Fiasko, 
welchen er mit dem Schlage seiner Ausweichungen, Ableug

nungen, Zurückweisungen und seiner Weigerung, sich den enro-

püisch-amerikanischen Begriff von individueller Bekenntnißsrei-
heit anzueignen (vgl. Beil. k), auf die Gesichter der Her
ren Depntirten zu zaubern gewußt hätte, durchaus den Stempel 
der tiefsten, stillsten Resignation getragen habe. Sich selbst 
scheint der Sieger von Taubenheim mit ueuer Glorie um
geben zu wollen, indem er den Herren Deputirten in seinem 

Berichte das Zeugniß ausstel l t :  „ Ich bemerkte kein Zei
chen von Erregung!" 

Hier aber zeigt sich gerade eine Lücke in dem Berichte 
des Fürsten, welche überaus erwünscht durch das piquaute 
Geberden-Protokol l  des Ehrenkanonikus Battersby (vgl.  

Beil. k) ergänzt wird. Ans diesem besonders werthvollen 

Beitrage zur Geschichte des 14. Juli 1871 erfahren wir, daß, 
während der Fürst die Gesichter und Glieder der Deputirten 

vergeblich auf ein „Zeichen von Erregung" musterte, er selbst 
seiner Gesichter und Gliederbewegungen keineswegs Herr ge

nug blieb, um nicht für die schärferen Beobachter unter seinen 
Kollokutoreu nur zu deutlich zu verratheu, wie peinlich er sich 
wenigstens von demjenigen getroffen fühlte, was ihm der ehr
würdige Veteran der Bekenntnißfreiheit ,  Or.  Edward Steane, 
in eben so edelen wie sreimüthigen, alle liberalisirenden Phra
sen und diplomatisirenden Flausen durchhauenden Worten 
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schlichter Wahrheit „heimgab". Mit der siegestrunkenen, olym

pischen Götterruhe, welche der ossicielle Bericht des Fürsten 
an den Kaiser zur Schau zu stellen beflissen ist, kontrastirt das 
begleitende Geberden-Protokoll des würdigen Ehrenkanonikus 
von Carlisle in der That analog, wie mit den den tiefsten 

Seelenfrieden athmenden Worten der Melodie jenes berühm

ten Schlummergesanges des scheinbar den Erinnyen entron
nenen Orest in Gluck's Iphigenie in Tanris mit der fort 
und fort rast- und sriedlos arbeitenden Begleitungs-Figur des 

Orchesters. Bekanntlich rief Gluck, als ihm ein oberfläch
licher Kritiker den in diesem Kontraste vermeintlich liegenden 

innern Widerspruch der Komposition ausmutzen wollte, mit 
Feuer aus: „II meut! il msut! il a tue sa msre!" 

So hat auch Rußland, wofern es für ein Kind der Frei
heit gelten, zugleich aber die Bekeuntuißfreiheit des einzelneu 
Gläubigen mit dem Tritte seiner brutalen Strafgesetze nieder
halten will, fort und fort einen Muttermord auf seinen: Ge

wissen! Denn die Mutter jeglichen echten Religionsbekennt

nisses ist die Bekenntnißfreiheit. Und mögen daher Rußlands 

Minister, Diplomaten nud Herrscher mit noch so vornehm-ge
ringschätziger Miene von den „ohnmächtigen" Regungen des 
religiösen Gewissens, sei es in dem passiven Widerstande re
fraktärer Ehsten und Letten, sei es in den aktiven Mahnungen 
und Forderungen der Evangelischen Allianz, einander zu un

terhalten sich den melodramatischen Anschein geben: auch die
sem eitelu Gebahren gegenüber wird die Lügen strafende Be
gleitungsfigur eben so wenig fehlen, wie der immer lauter 
tönende Ausruf des tiefblickenden Tondichters! 

Darum gereicht vielleicht, aus den: ganzen Komplexe der 
uns zugänglich gewordenen Audienzberichte, kein Zug dem grei
sen Reichskanzler so sehr zur Ehre, wie das Battersby'sche 
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Geberden-Protokoll; mit wahrhaft christlichem Mitgefühle 
verfolgen wir das konstatirte czrssesväo der erfreulichen, 

weil Buße und Besserung versprechenden Lebenszeichen der 
den offieielleu Text und die officielle Melodie begleitenden, in 

der fürstlichen Brust rastlos sortarbeiteuden Gewissens - Erin-
uyeu des religionsseiudlicheu, weil freiheitsmörderischen Ruß
land: „mit einiger Lebhaftigkeit" sowo vivaoit^) 
— „einigermaßen ungeduldig" (somevkat impatisut) 

— „eiuigermaßeu zornig" (gomexvkat — end

l ich: „Aus den Bewegungen des Gesichts und der 
Glieder des ehrwürdigen Diplomaten" (ti-ow tks 
wovsmL.Qts c>5 tsature auä lilvb ill tke vellsrablo (liplo-

watist) „während er dem vi-. Steane lauschte, ward es klar, 
daß letzterer den Schlag heimgegeben hatte" (struek koms)? 

Oder sollten diese Gesichts- und Gliederzuckungen des ehr

würdigen Diplomaten doch nicht so ganz auf Regungen eines 

mit der offieiell zur Schau getragenen siegesfrohen Ruhe im 
Kampfe liegenden Gewissens zurückzuführen, — sollten sie am 
Ende doch nur die unwillkürlichen Symptome einer minder 

geistlichen Seelenverfassung, einer schlecht verhehlten, recht stark 
weltlichen Leidenschaftlichkeit gewesen sein? Leider muß man 
sich in der That zu dieser letztern Hypothese neigen, wenn man 
theils in des Fürsten eigenem, theils in dem Kreuzzeitungs-

Berichte liest, zu welchen Ausbrüchen er durch die Lesung der 
Kollektiv-Petition europäischer Zweige der Evangelischen Allianz 

(Beil. i) sich hat hinreißen lassen. Diese Lesung hat ihn 
nehmlich, wie wir sofort sehen werden, zu völlig grundlosen 
und somit um so gehässigeren Schmähungen sämmtlicher drei 
baltischer Nationen, der Ehsten und Letten nicht minder als 
der Deutschen, verleitet: eine Wirkung, welche aus keiner an
dern Quelle stammte, als die schon gleich im Anfange der 
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Audienz in der dem Sprecher der Deputation eingeworfenen 

inquisitorischen Querfrage: „durch wen?"*) — Die bloße Vor
stellung, daß baltische Deutsche es gewesen sein könnten, die 

ihm die ganze „Geduldsprobe" der, trotz allen süßen Phrasen, 
sehr unliebsamen Audienz eingebrockt und ihn in die Lage ver

setzt haben, augesichts beider Hemisphären, so zu sagen, die 

notorische, nicht mehr zu bemäntelnde Thatsache zu erörtern, 
daß selbst die Ehsten und Letten dem von seinem Kollegen, 
Grafen Bobrinski, denuueirten „Allen bekannten offieiellen Be

trüge" nachgerade auf deu Grund sehen, — diese bloße Vor

stellung reichte hin, ihn aus aller diplomatischer Fassuug und 
Haltung zu bringen, und ihn zu Auslassungen zu stacheln, die 
wir jetzt ein wenig bei Lichte besehen wollen. 

Gegen das motivirte Bedauern des Mitarbeiters der Kreuzzeitung 
Mr. 170, Beil.) über die Nichtbeantwortung dieser sürstlichen Querfrage 
durch den Wortführer der Gefammtdeputation, Professor vr. Schaff aus 
Nem-Aork, ist in Nr. 202 der Kreuzzeitung vom 31. August 1871 „In 
Sachen der  Evangel ischen Al l ianz"  eine s.  g .  „Ber icht igung" 
erschienen, welche nichts Geringeres unternimmt, als die Rechtfertigung des 
genannten Herrn, und zwar nicht etwa mittelst Motivirung der Nichtbeant
wortung, sondern mittelst der dem Berichte in Nr- 170 entgegengestellten 
positiven Behauptung: „vr. Schafs antwortete sofort klar und wahr auf 
die Frage des Fürsten, daß die Amerikaner von den verschiedenen Zweigen 
der Evangelischen Allianz in Europa ... über die religiösen Zustände in den 
russischen Ostseeprovinzen unterrichtet .. - worden seien" u. s. w. Nun hatte 
aber der Fürst nicht nach den Erkenntnißquellen der „Amerikaner" gefragt, 
sondern nach denen der Gefammtdeputation. I>r. Schaff aber mngirte in der 
Audienz nicht als Wortführer der „Amerikaner", fondern edcn auch der 
Gefammtdeputation. Indem er alfo in feiner Antwort letzterer die „Ame
rikaner" fnbstitnirte, antwortete er auf eine Frage, die gar nicht mar erho
ben worden.  Mogte er  aber auch d ie Sachkenntniß sei  eS der  Amer i 
kaner, sei es der Gesamtdeputation herleiten aus der von gewissen 
„Zweigen" der Evangelischen Allianz erhaltenen Belehrung, so kam der 
Ausschluß, den er dem neugierigen Diplomaten gab, doch immer nur dem 
Aufschlüsse gleich, den etwa Jemand aus die Frage: „woher nimmt diese 
Pumpe ihr Wasser?" durch die Antwort erhalten zu haben glauben durfte: 
„aus ihrem Rohre!" sat! 

3 
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6. Daß sich der Reichskanzler in seinem offieiellen Be
richte an den Kaiser ausdrücklich rühmt, „die auf das Glan-
bensbekenntniß und die Lage der Ehsten und Letten bezüg
lichen Hinweise" der Petitionen der Deputationen, insbesondere 

diejenigen der europäischen Kol lekt iv-Pet i t ion „ohne Beden

ken" für solche zu erklären, welche auf „theilweise irrthüm-
lichen, theilweise unvollständigen Daten beruhen," das ist noch 
das Geringste, und wiegt in der Wagschale der baltischen Ge

schichte während der letzten dreißig Jahre ungefähr eben so 
schwer, als wenn sich, in einem Athem damit, der Reichs
kanzler ferner gegen seinen Kaiser rühmt, den Deputirten der 

Ev. Allianz „offen" gesagt zu haben, „daß diese Daten aus 
parteiischen Quellen geschöpft seien, deren Lauterkeit Zweifel auf
kommen zu lassen geeignet sei." 

Einem russischen Reichsbeamten, welcher sich nicht 
entblödete, angesichts der ganzen, doch nicht ganz auf das 
Wasser des letheischen Stromes angewiesenen, doch nicht ganz 
nrtheils-, gesinnnngs- nud fühllosen jetzigen Generation seinem 
Kaiser off ieiel l ,  d.h. doch wohl auf seiuen Amtseid, zu 

berichten, er habe — doch wohl ebenfalls „offen" und „ohne 
Bedenken" — jener gesammtprotestantischen Elite vou 39 Män

nern, und wären es auch nur, nach seinem Berichte, „37" 
gewesen, in's Gesicht gesagt, die griechisch-orthodoxe Staats
kirche Rußlands habe niemals Propaganda getrieben, die rus
sische Staatsregierung leide eine solche nicht, Alles, was in 
Livland an Volksverführung und Gewissenszwang vorgekom
men sei, redneire sich auf einige Eigenmächtigkeiten einiger 

Subaltern - Beamten n. dgl. m. — einem solchen russischen 
Reichsbeamten wird man ja wohl ohne Weiteres zutrauen, daß 
er nicht minder „offen", nicht minder „ohne Bedenken" Alles, 

was über den jetzt schon seit dreißig Jahren in den katholischen 
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und protestantischen Gebieten des russischen Reichs verübten 
staatskirchlichen und offieiellen Volksbetrug und Bekenntniß-

zwang in einer langen Reihe von Schriften veröffentlicht wor
den ist, damit glaubt entkräften zu können, daß er diese Er-

kenntnißqnellen für irrthümlich, unvollständig, parteiisch und 
unlauter erklärt. Seine eingestandene bezügliche Offenheit und 

Unbedenklichkeit ist vielmehr eine Bürgschaft mehr dafür, daß 
er bei derselben Gelegenheit, laut Beil. I, die Evangelische 

Allianz nicht nur für „falfch unterrichtet" erklärt, sondern so
gar posit iv die Behauptung geleistet habe: „ in den Ostsee-

Provinzen herrsche durchaus kein Zwang", — nehm-
lich durchaus keiner, außer den bewußten Strafgesetzen, von 
denen doch selbst ein Juri Samarin in seiner neuesten Schrift 
einzuräumen nicht umhin kann: „es besteh en Hindernisse; 
das al lgemeine Gesetzbuch wird auf die Abtrünnigen 
angewendet,  frei l ich mit  Nachsicht,  aber gleichwohl em
pf inden sie dessen Wirkung."")  

Und doch bildete die Beseitigung eben dieser „Hindernisse", 

in erster Linie also eben dieser „Strafgesetze", den eigentlichen 
Kern alles dessen, was die Deputation der Evangelischen 

Allianz am 14. Juli 1871 begehrte! Und doch wird wohl 
ein Juri Samarin, welcher schon vor länger denn drei Jahren 

diese Strafgesetze für einen „Schandfleck" der russischen Ge
setzgebung erklärt hat,**) so ziemlich der einzige nennenswerthe 
Berichtiger, Ergänzer, Unparteiische und Lautere in Bezug auf 
das von mir, Eckardt, v. Harleß, Schirren n. s. w. Beige

*) Vgl. die wörtlich übersetzte Stelle in meiner letzten Schrift: „Mos
kau und St. Petersburg im Wettkampfe für Bekenntnißfreiheit" u. f. w. 
S. 9. 

**) Vgl. a. a. O. S. 42 u. 45. 
3* 
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brachte,*) doch wohl von dem „unbedenklichen" Fürsten unter 
dem Unrichtigen, Unvollständigen, Parteiischen und Unlauteru Ge
meinte gewesen sein. Oder meinte der Reichskanzler unter der 
von ihm in der Manualakte der Evangelischen Allianz vermiß
ten Quelle der Wahrheit, Vollständigkeit, Unparteilichkeit und 

Lauterkeit etwa „Judrik Straumit" ? Es wäre wünschens-

werth, wenn er sich auch über diesen Punkt gelegentlich mit ge
wohnter Offenheit und Unbedenklichkeit ausspräche. Denn daß er 
die Zeugnisse des Grafen Bobrinski und des Herrn Ljeßkow 

*) Kürzlich ist all' dieses hinsichtlich der baltischen Provinzen Beige
brachte durch eine ungemein hervorragende baltische Leistung wesentlich 
bereichert worden: vr. M. v. Engelhardt (Pros, der Kirchengeschichte 
und d. Z. Decan der theologischen Fakultät an der Universität Dorpat) 
„Die Zeichen der  Zei t  und die deutsch -  evangel ische Kirche 
in Rußland" (bildet den einzigen Inhalt des 1. Heftes Z. Bandes der 
Neuen Folge — Jahrgang 1871 — der in Dorpat, in W. Gläser's Ver
lag erscheinenden „Dorpater  Zei tschr is t  für  Theologie und 
Kirche." Vgl. hinsichtlich Anerkennung alles Wesentlichen an dem Tat
sächlichen, das Fürst Gortschakow der Evangel. Allianz so geru ausreden 
mögte, u. a- S. 184 flg.). Dieses hochgesinnte, in Gehalt und Form edle 
und kühne Buch tonnte nur dadurch in Dorpat herausgegeben werden, 
daß der Verfasser, vermöge des Privilegiums, das ihm als zeitweilig aka
demischem Censor zustand, es ähnlich machte, wie 1869 Schirren: er er-
theilte sich selbst das Imprimatur. Auch muß zur Ehre der russischen Re
gierung anerkannt werden, daß er, ungeachtet alles dessen, was sowohl in 
als, deutlich genug, zwischen den Zeilen steht, bis jetzt noch nicht abgesetzt 
worden ist. — Hinsichtlich des „katholischen Departements" der russischen 
Propaganda,  Bekenntnißunterdrückung und Kirchenverwüstung vgl .  Neue 
Evangel. Kirchenzeitung v. 30. September 1871 Nr. 39, Sp. 620flg.: 
„Die Religionsfreiheit im russischen Reiche", namentlich aber 
auch die 1566 in italienischer, 1870 in lateinischer Sprache zu Rom auf 
päpst l ichen Befehl  veröf fent l ichte aktenmäßige Darste l lung der Ge-
waltthängkeiten, unter denen die römisch-katholische und die 
sogenannte unirte Kirche in Polen und Litthauen während der 
letzten Jahrzehute zu leiden hatte und noch leidet: „Lxpvsitio clocum -u-
ti,-; muv.it!> esruw curaruM, ljuas sumwus porttikex ?ius IX. in eoruui 

levttmev. Huibu8 in cliticme Russin et ?olong. eeelesia, 
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von 1864*), des Grafen Schnwalow**) und des Kaiser 

Alexander***) als berichtigend, ergänzend, unparteiisch und lau

ter gemeint haben sollte, dürfte schon deshalb zweifelhaft er
scheinen, weil diese zuerst als iutegrireude Bestaudtheile eben 
derselben baltischen Nachrichten der Welt bekannt geworden 
sind, welche ihm am 14. Juli 1871 Gesichts- und Glieder-

znckuugen verursacht habeu. 
Doch, wie gesagt, die Verdächtigung der, auch ohne aus

drückliche Beantwortung der berühmten Polizisten - Frage: 
„durch wen?" hinlänglich bekannten Erkenntnißquellen der 
Evangelischeu Allianz ist verhältuißmäßig harmlos im Ver
gleiche zu der Verdächtigung der Ehrlichkeit uud Aufrichtigkeit 
der um ihre Bekenntnißfreiheit officiell betrogenen Ehsten uud 
Letten, mit welcher sie uun schon seit vielen Jahren in den 
mannichfaltigsten Formen bemüht sind, sich den staatskirch
lichen Schlingen und Netzen, in die man sie heimtückisch ge
lockt hatte, durch Rückkehr in die Kirche ihrer Väter und ihres 

eigenen Herzensglaubens zu entziehen. 

In der That hat Fürst Gortschakow nach dem Berichte 
der Krenzzeituug (No. 170) keiu Bedenken getragen, den De
putaten zu sagen, diese Bemühungen der von seinem eigenen 
Kollegen, Grafen Bobrinski, für ossieiell betrogen erklärten 
Cysten uud Letten könnten uumvglich maßgebend für die rus
sische Regierung sein, da sie eben nur, in ihren 1845 46 flg. 
gehegten Hoffnungen auf materiellen Gewinn getäuscht, blos 
deswegen zum Protestant ismus zurückstrebten, wei l  sie „größe
reu Vorthei l  erwarteten, wenn sie wieder zum Pro

testant ismus zurückträten." 

*) L.B. I, 1, u. Eckardt, Bürgerthum und Büreaukratie, S. 227 flg 
»*) L. B. III, 5, S. 312 flg. 

***) L. B. III, 5, S. 323 flg. 
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Es ist gewiß lediglich charakteristisch für den Fürsten 

Gortschakow, wenn er sich die an sich nicht gerade schwer ver
ständliche moralische Thatsache der Rückströmnng der Konver
titen schlechterdings nur unter dem Gesichtspunkte eines Rechen-

exempels mit wirtschaftlich benannten Zahlen zu deuteu weiß. 
Ihn wird daher auch gewiß das neueste Martyrium des in 
diesem Augenblicke (Oktober 1871), einer lettischen Bearbeitung 

der bekannten v. Harleß'schen Zeitbilder^) wegen, von der 

russischen Regierung schwer verfolgten Lettengreises Lieven
thalt) in jener geschäftsmäßigen Auffassung nicht irre 

machen. 

& Mr. 1870. 
„Man hatte den Verfasser in dem Küster und Schullehrer Le

venthal" (Kirchspiel Busch Hof in Kurland) „ausfpionirt, eine ganze 
Eommifsion fiel eines Nachts in dessen Haus. Ergreifend sind die Erklä
rungen des Alten. Als einer der Commissare erklärt, das Buch werde von 
den Letten sehr gesucht und übe große Wirkung, unterbricht der alte 
Mann: „Nun, Gott sei Dank, dann habe ich doch nicht umsonst gear
beitet." Auf eine Strafandrohung erwidert er: „Meine Herren, ich bin 
alt und ohne Bedürfnisse, mag man mich auch nach Sibirien schicken, ich 
habe mir ein reines Gewissen bewahrt und das Bewußtsein, noch in mei
nem Alter meinem Lettenvolke genützt zu haben." Vgl. Köln. Zeitung 
Nr. 272, Erstes Blatt, 1. Oktober 1871. Wenn der livländische Korrespon
dent der Kölnischen Zeitung sich nicht recht zu erklären weiß, warum der 
baltische General-Gouverneur Fürst Bagration gegen den Bearbeiter eines 
sogar in Rußland von der Censnr erlaubt gewesenen Buches dergestalt 
wüthet, so können wir zur Erklärung anführen, daß Lieventhal seiner 
Bearbeitung ein neues positives Zeugniß über die kirchenpolitischen Korrum-
pirungskünste schon der vor - g o lowin' schen Zeit hinzugefügt hat. In der 
Kriminal-Unterfuchung foll er dann freimüthig ausgesagt haben, der lettische 
Schulmeister, den der Pope Mutow osow durch progressive Geldprämien, 
einen Tschinowniksrang und den Stanislaus-Orden zum Abfalle habe 
verführen wollen, sei Niemand anders gewesen, als — er selbst. — Jam
merschade, daß das öffentliche Gerichtsverfahren und die Preßfreiheit den 
Ostseeprovinzen noch immer vorenthalten sind? Hoffentlich ersetzt diesen 
Mangel  recht  bald eine „ausländische Broschüre"  über d ie Af fa i re 
L ieventhal .  
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Auch folgender andere neuerdings von der deutfcheu Ta
gespresse hervorgehobene Vorfall aus der livläudifcheu Kir-

cheu- und Ketzer-Geschichte des Jahres 1871 wird den mit 
Ueberzeugungen wie mit Rechenpfennigen „ohne Bedenken" 

spielenden Reichskanzler von seiner Plus-Minus-Anschauung 

nicht Zurückbringen. Es geschieht auch wahrlich nicht zu seiner 
Belehrung oder Bekehrung, daß wir sie dennoch hier ein

schalten! 
Im Frühsommer dieses Jahres (1871) gab es in einem 

Kirchspielsgerichtsbezirke des lett ischen Thei les von Livland etwa 

zehn lettische Wirthe (Pächter oder Eigenthümer bäuerlicher 
Grundstücke), denen, weil sie zu den Zwanggriechen gehören, 
der örtliche Pope, wegen Nichtsistirnng ihrer Kinder in die 
griechisch-orthodoxe Schule, mit Geldstrafen drohte; beiläufig 
völlig gesetzwidrig, da uur für die protestantische Volksschule 
Schulzwang gesetzlich besteht und demgemäß Strafgelder für 
Schulversäumuiß eingeführt sind, während für die vorhande
nen griechisch-orthodoxen Schulen weder ein derartiges Gesetz, 
noch eine derartige Normirnng des Strafgeldes besteht. 

Die Mehrzahl jener refraktären Väter mogte einen offe
nen Konflikt mit der mächtigen und allseits privilegirten Staats

kirche nicht wagen. Einer von ihnen jedoch, dem der Pope 
wegen anhaltender Nichtsistiruug seines Sohnes die völlig will
kürliche Strafe von 10 Kopeken Silber (e. 3 Sgr.), im Ge
samtbeträge von e. 12 Rubel Silber angesagt hatte, weigerte 

sich hartnäckig, sich diese Summe erpressen zu lassen, beharrte 
auch auf Nichtfistirung seines Sohnes, indem er dem Popen 
in's Gesicht erklärte: selbst wenn die Strase an sich gesetzlich 
wäre, was sie keineswegs sei, werde er dennoch seinen Sohn 

nicht stellen, weil er weder ihn noch sich als Griechen ansehe, 
sondern vielmehr, nach innerer Ueberzengnng, als Lutheraner. 
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Hierauf requirirte der Pope das örtliche (fast aus lauter 
Griechen zusammengesetzte) Gemeindegericht: es solle die 
12 Rubel beitreiben, und dieses war in der That schwach ge
nug, den Beklagten zu verurtheilen, wenn auch mit der, bei

läufig die von der russischen Regierung vorgeblich angestrebte 
Unabhängigkeit des Letten- und Ehstenvolkes von den „Guts

besitzern" eigenthümlich i l lustr i renden Klausel:  „auf Befehl 
des — Popen!" 

Es nahm aber doch gleichzeit ig d ie obige Erklä
rung, welche der Verfolgte vor demselben wiederholte, zu 
Protokol l .  

Der Verurtheilte ergriff nun die Appellation an das von 

einem deutschen Gutsbesitzer präsidirte Kirchspielsgericht uud 
wiederholte hier abermals seine bereits vor dem Popen und 
dem Gemeindegerichte abgegebene Erklärung. Das Kirch
spielsgericht aber hob, völlig richtig, das Urtheil des Gemeiude-

richts, als gesetzwidrig, auf. 
Damit hatte freilich dieser Rechtsgaug ein Ende erreicht; 

wenigstens verlautete nichts von einem weiter von dem Popen 

verfolgten Rechtswege. 
Einige Zeit darauf aber erhielten, — ob alle, vermögen 

wir nicht zu sagen, — jedenfalls mehrere livländifche Kirch
spielsgerichte-) ans administrativem Wege folgendes Eirkular-
Schreiben: 

*) Ein livländischer Kirchspielsgerichtsbezirk umsaßt etwa drei luthe
rische Landkirchspiele. 
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.M. d. I. 
. Vom Chef der Livländifchen 

Gouvernements-Kanzlei. An 

den 9. Juui 1871. das ... . Kirchspielsgericht 
Riga." 

„Es ist in letzter Zeit mehrfach vorgekommen, daß grie-

chisch-rechtglünbige Bauern, veranlaßt durch verschiedene Insi
nuationen, vor dem örtlichen Gemeindegerichte erschienen sind 
und daselbst erklärt haben, wie sie dem betreffenden Geistlichen 

der rechtgläubigen Kirche angezeigt Hütten, daß sie entschlossen 
seien, zur evangelisch-lutherischen Kirche zurückzutreten, und 
daß, auf Bitte dieser Bauern, das Gemeindegericht hierauf 
keiueu Austand genommen hat, diese ihre Erklärung zu Proto

koll zuuehmeu uud ihnen dasselbe auszureichen. 

„In solcher Veranlassung habe ich rubr. Kirchspielsgerichte 
auftragen müssen, den Gemeindegerichten seines Verwaltungs
bezirkes die Vorschrift zu ertheilen, ähnliche Gesuche von Baueru 
in Glaubenssachen uuter keiner Bedingung anzuneh

men, geschweige denn solchen Gesuchen gemäß Proto
kolle aufzunehmen und auszureichen; wonächst es 
fortan die Obliegenheit des Kirchspielsgerichtes sein wird, sich 
bei jeder Revision der Gemeindegerichte davon zu überzeugen, 
ob nicht etwa dennoch derartige Protokolle ausgenommen worden 
sind, iu welchem Falle mir sofort darüber zu berichten ist. 

Gouverneur Lysauder." 

An sich bedarf zwar dieses Cireularschreibeu keines Com-
mentares. Bemerkenswerth ist aber doch zweierlei: erstlich 
nimmt drei Wochen vor den von principieller Bekenntniß-
freiheit überströmenden Redensarten des Fürsten Gortschakow 
vom 14. Juli 1871, am 9. 21. Juni 1871, die russische Re
gierung in Livland von einem einzelnen Rechtssalle Anlaß, mit 
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der vollen Wucht der einem preußischen Regierungspräsidenten 
analogen Amtsgewalt des livländischen Gouverneurs den Ge
meindegerichten Livlands in Erinnerung zn bringen, was das 

heiße, wenn ein russischer Minister im fernen Auslande der 

Evaugelischeu Allianz vorerzähle: „in den Ostseeprovinzen herr
sche durchaus kein Zwang." 

Sodann aber steht es für Jeden, der den Herrn von 

Lysander näher kennt, fest, daß es sich hier wenigstens nicht 
um die Eigenmächtigkeit eines Subalternen handelt, sondern 

um gemessene Instruktionen aus den höheren Kreisen der russi
schen Staatsregierung. Denn, obwohl 1868 Herr von Lysan
der, einiger von ihm als Anfänger begangener Mißgriffe wegen, 

vom Lande nicht ohne Mißtrauen aufgenommen worden war, 
so hat er doch im Laufe seiner viertehalbjährigen Amtsführung 
sich als Mauu humaner Gesinnung und sogar landesfreund

lichen Mnthes einen so guten Ruf zu erwerben gewußt, daß 
sicherlich kein Livländer ihm zutraut, er habe jenes Circular, 
ohne zwingenden Druck „von oben her", proprio motu er

lassen. 

7. Für die Gesinnung des Fürsten Gortschakow jedoch und 
insbesondere für die Stimmung, in welche ihn die Gesammt-
thatsache der Deputation der Evangelischen Allianz am 14. Juli 

Z871 versetzt hatte, unendlich viel charakteristischer als seine 
soeben beleuchtete gehässige Verdächtigung der Aufrichtigkeit, 
mit welcher die zwangsgriechischen Letten und Ehsten Livlands 
der griechisch-orthodoxen Staatskirche Rußlands den Rücken 
kehren,*) ist sein noch viel gehässigerer und nebenbei verleum-

") Die Behauptung des Verfassers des so höchst beachtenswerthen 
Aussatzes im 2. Beiblatt zu Nr. 447 der Nationalzeitung vom 24. Septem
ber 1871 (s. o.), daß namentlich die in ihrem konfessionellen Gewissen ge
mißhandelten lettischen und ehstnischen Zwangsgriechen es sein würden, 



dorischer, lediglich auf die vorausgesetzte Unbekanntschast der 
Depuürteu mit der baltischen Kulturgeschichte und den balti

schen Volksznständen berechneter Ausfall auf die baltischen 
Deutschen. 

Seinem offieielleu Berichte an den Kaiser von 16. Juli 

1871 freilich hat er diesen Ausfall wohlweislich ebenso wenig 

welche den Uebergang der Oberherrschaft  des gr iechisch-orthodoxen Ruß
land über dessen baltische Provinzen auf eine große protestantische Macht 
wie eine Erlösung aus drückender und ungerechter Gefangenschaft empfin
den, und daher ganz besonders freudig begrüßen würden, veranlaßt uns, 
zur Unterstützung dieser nah genug l iegenden Auffassung einen bestmög
l ichst  verbürgten, unmit te lbar aus dem Leben geschöpften 
Zug aus der baltischen Episode des Krimkrieges zu erzählen. 

Der protestantische Pastor eines derjenigen dem ehstnischen Sprach
gebiete angehörigen Kirchspiele, deren bäuerliche Insassen ganz beson
ders schwer von der räuberischen Zuchtlosigkeit der zur Küstenvertheidi-
gung daselbst ziemlich dicht einquartirten russischen Soldateska zu leiden 
hatten, ohne für frevelhaft zertretene Felder, geraubtes Vieh und eigene 
Mißhandlung jemals bei der Militärbehörde auch nur deu geringsten 
Rechtsschutz finden zu können, erhielt eines Tages den Besuch einiger ehst> 
nischer protestantischer Gemeindevertreter, welche ihm die angedeuteten 
Nöthe klagten, die sie von den Vaterlandsvertheidigern täglich zu erdulden 
hatten. Zugleich aber hoben sie mit sichtlichem Befremden hervor, daß die 
Engländer, so oft sie Landungen ausführten und in die Dörfer kämen, 
um sich mit Nahrungsmitteln zu versehen, nicht nur ihnen persönlich nichts 
zu Leide thäten, sondern auch ihr Privateigenthum auf's Gewissenhafteste 
schonten und für die benöthigten Lebensmittel jeden verlangten, oft sehr 
hohen Preis zahlten, und zwar in guter klingender Münze. „Wir wissen 
gar nicht mehr" — so sprachen die schlichten Landleute zu ihrem Seelsor
ger — „was wir davon denken sollen, daß diejenigen, die unsere Be
schützer und Freunde heißen, uns berauben und mißhandeln, während 
gerade unsere sogenannten Feinde es sind, die uns behandeln, wie wahre 
Freunde- Sol l te dies nicht  daher kommen, daß die Englän
der,  gleich uns,  Protestanten, also Leute unseres Glaubens 
sind?" Und die so sprachen, waren noch nicht einmal Zwangsgriechen, 
überhaupt nicht Livländer, sondern gehörten dem von der griechisch-ortho
doxen Invasion im Großen und Ganzen unbehelligt gelassenen Theile des 
baltisch-ehstnischen Sprachgebietes an! 
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einverleibt, wie das Eingeständniß seiner vom Ehrenkanonikus 

Battersbv beobachteten und geschilderten Gesichts- und Glieder

zuckungen. Er hatte Zeit gehabt, sich die Sache zweimal zu 
beschlafen, und die Welle seines erregten Geblüts und Nerven

systems mogte Zeit gehabt haben, sich zur Ruhe zu legen. 
Um so dankenswerther ist es, daß der Ohrenzeuge, welcher der 

Kreuzzeitung (Beil. I) über die Audienz berichtet hat, fol

gende Auslassung des Fürsten ihm nicht geschenkt, der Öffent
lichkeit nicht vorenthalten hat: 

„Die Ehsten und Letten, welche den Gegenstand der 
Bitten der Deputation bildeten, seien vordem durch 

die Deutschen im Zustande einer tiefen Erniedrigung 
gehalten worden, aus dem sie nun durch die Für
sorge Seiner Majestät gehoben würden. 

Früher sei sür Schulen und Unterr icht nichts 
oder wenig geschehen; nun aber sehe der 
Kaiser darauf,  daß sie zu gesit teten Men
schen erzogen, und von der anf ihnen drückenden 
Last der Abhängigkeit  von den Gutsbesitzern 

besrei t  würden." 
Das Erste, was an dieser, namentlich soweit gesperrt-ge-

drnckt, völligen Verdrehung des wahren Sachverhalts, — gleich 

wahrheitswidrig in dem, was sie den baltischen Deutschen ab-
wie iu dem, was sie dem Kaiser Alexander zuspricht — anf-
falleu muß, ist ihre Uuprovocirtheit, der Mangel jeglichen An
knüpfungspunktes sowohl in den Petitionen beider Deputationen, 

als iu den von sämmlichen Berichterstattern, den Fürsten selbst 
mit seinem osfieiellen Berichte miteingerechnet, wiedergegebenen 
mündlichen Aenßernngen der bei der Audienz zu Worte gekom
menen einzelnen Depntirten. So bleibt schon von vornherein 

für jenen fürstlichen Ausfall gar kein anderer psychologischer 
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Erkläruugsgruud, als das leidenschaftliche Verlangen, dem 

Kaifer vor aller Welt einen Kranz aufzusetzen, der ihm nicht 

gebührt, ganz besonders aber zugleich den baltischen Deutschen 
hinterrücks einen Rachestoß dasür zu versetzen, daß muthmaß-
lich aus ihrer Mitte jenes unliebsame Feuer ausgegangen war, 

das die rosenfarbenen Vorhänge verzehrt hat, mit welchen man 

russifcherseits gehofft hatte, die Näßregierung in den baltischen 
Provinzen vor den Augen Europas für alle Zeiten zu ver

schleiern. 

Und — nicht wahr? — echt fürstlich war es ja wohl 
auch, einen ganzen, ja den ganz eigentlich eivilifatorifchen Be-
völkernngstheil der baltischen Provinzen die ohnmächtige Wnth 
über drei bis vier leider persönlich unerreichbare Schriftsteller 

in solcher Weise entgelten zu lassen! 
Aber die baltischen Deutschen sollen sich über diesen neuen 

und unerwarteten Ueberfall nicht zu beklagen haben. Derselbe 
ist vielmehr nur eiu neuer Beweis für die Schlechtigkeit, mit
hin Lebensunfähigkeit der Sache ihrer niederen und hohen 

Feinde, und hätte die Evangelische Allianz mit ihrer ganzen 
anderthalbjährigen mühe- und opferreichen Thätigkeit für die 

baltische Sache weiter uichts herbeigeführt, als jeue nnüber-
legte Aufwallung des Hauptes der russischen Diplomatie, so 
würde sie sich schon allein dadurch eiueu wohlbegrüudeten An
spruch ans den Dank der Baltiker erworben haben. Denn im 
Kampfe gegen sie sogar ein so hohes diplomatisches Haupt, 
das doch eine Art Nimbus zu verliereu hatte, unfähig zu er-
keuueu, selbst öffentlich über das Niveau der Juri Samarin 
und Eonsorten sich zn erheben, das ist sür sie und ihre gute 
Sache jedenfalls reiner Gewinn. 

Um dies auch fernerstehenden Teilnehmern möglichst klar 
zu machen, haben wir die Beilage L zusammengestellt, anf 
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deren litt, a — n gelegentlich Bezug zu nehmen sein wird. 
Treten wir nun der Sache selbst näher. 

Ans den trivialen und für die praktisch von der Evange
lischen Allianz allein vorgelegte Frage nach dem von der grie-

chisch-orthodoxeu Staatskirche Rußlands oder, wenn man will, 
von dem griechisch-orthodoxen Kirchenstaate, genannt Rußland, 
an der Bevölkerung der baltischen Provinzen Rußlands eben 

so widerrecht l ich wie unchrist l ich verübten osf ic iel len Be
trüge und Bekeuntuißzwange nichts beweisenden Hinweis 
darauf, daß „vordem" die Ehsten und Letten „durch die 
Deutschen im Zustande der tiessten Erniedrigung gehalten wor
den" seien, soll hier nicht näher eingegangen werden, da die 

so bezeichnete Leibeigenschaft eine allgemein europäische Ent
wicklungsstufe der ländlichen Bevölkerung repräfentirt, welche 
als solche für die baltische Kulturgeschichte im Großen und 

Ganzen nichts specifisch Charakteristisches darbietet, es sei denn, 
daß sie in den baltischen Provinzen nicht nur 50 — 69 Jahre 
früher als in Rußland, sondern auch sogar früher als in man
chen deutschen Staaten überwunden worden ist. Das einzige 

Charakteristische, was die Geschichte der Aufhebung der Leib
eigenschast in den Ostseeprovinzen vor anderen Ländern, und 

namentlich vor Rußland, sonst noch auszeichnet, ist, daß die 
geistigen und sittlichen Impulse zur Emaueipation und die 
leitenden, grundlegenden Ideen zur fortschreitenden Organisa
tion des freiheitlich-bäuerlichen Lebens nicht von der Staats
regierung ausgegangen sind, sondern aus den Kreisen und von 

den provinzialständisch-gesetzgeberischen Arbeiten der vor Alters 
historisch-leibherrlich privilegirt gewesenen Ritterschaften selbst. 
Dies ist eine Thatsache, welche keine journalistische oder di
plomatische Sophistik der Welt jemals aus den Annalen der 

europäischen Kulturgeschichte wird wegeskamotiren können. Wer 
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diese Annalen wirklich zu studireu Lust und Beruf, und über

dies Lust an der Wahrheit hat, wird diese Thatsache, welche 
natürlich Zögerungen, mitunter auch Uebereilnngen, Schwan

kungen, Widerspruch und Mißgriffe, Kampf der Vornrtheile, 

Leidenschaften und Ansichten nicht ausschließt, als etwas in 
ihrer Art vielleicht einzig Dastehendes anzuerkennen nicht um
hin können. 

Man kvmme uns nicht, um die Verdienste der verschiede
nen baltischen Staatsregierungen auf Kosten der Gesinnungen 

der baltischen Ritterschaften herauszuschrauben, mit gewissen, 
den letzteren von Stephan Bathory und Karl XI. gemachten 
uud von ihnen zurückgewiesenen Emancipations-Propositionen. 
Denn daß diese Fürsten dabei nicht sowohl an Volksbeglückung 
dachten, als vielmehr an Unterdrückung der Ritterschaften, daß 
sie die Emancipation unter den damaligen Zeitverhältnissen für 
eben so unausführbar oder uurathsam hielten, wie diese, haben 
sie thatsächlich damit bewiesen, daß sie niemals auf das phi
lanthropische Auskunftsmittel verfallen sind, wenigstens den 
Bauern ihrer sehr ausgedehnten livländischen Krondomänen 

die persönliche Freiheit zu scheuken, woran keine Macht Äer 
Welt sie hätte verhindern können. Karl der XI. hätte mit 

einer solchen Maßregel, nachdem er den livländischen Adel bis auf 
'/« der Landgüter reducirt hatte, mit einem Schlage ^ der 

livländischen Bauern die Freiheit schenken und damit das unter 
Privat - Leibherren stehende V« unwiderstehlich mitfortreißen 
können, wenn er wirklich gewollt hätte. Daß ihn irgend welche 
Rechtsbedenken sollten von diesem Schritte zurückgehalten ha
ben, wird kein Kenner dieses wortbrüchigen und rechtverach
tenden Fürsten ernstlich zu behaupten wagen. 

Aehnliches gilt von den Fürsten der russischen Aera. 
Hätte Peter I. die Freiheit der Bauern auch nur anbahnen 
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wollen, so hätte er nur eben den die Restitution der unter Karl XI. 
redncirten Güter stipulireuden Puukt der Kapitulation mit der 

Klausel versehen dürfen, daß auf allen zu restituirenden, wie 
auf allen etwa im Kronbesitze verbleibenden Gütern die per

sönliche Freiheit der Bauern Platz zu greifen habe. Wer hätte 
ihn 1710 an der Aufstellung und Durchführung einer solchen 
Klausel hindern können? Er hat einfach nicht daran gedacht, 
oder es nicht gewollt. 

Nach allen Restitutionen und Donationen Peter's 1., sei

ner Nachfolger und Nachfolgerinnen steht auch heute immer 
noch in Livland V? des Grundes und Bodens im Kondomi
nium, besaß die Krone bis zur Baueruemancipation in Ehst

land (1811) daselbst eiue Anzahl erst vor etwa 10 Jahren 
der ehstländischen Ritterschaft käuflich überlassener Krondomä
nen, besitzt die hohe Krone domäueuweise ein Drittheil von 
Kurland und die Hälfte von Oesel. Hat man jemals davon 

gehört, daß die russische Regierung ihren, einen so stattlichen 
Bruchtheil der Gesammtbevölkeruug der baltischen Provinzen 
repräsentirenden Domainenbanern die persönliche Freiheit frü

her angetragen hätte, als bis die Ritterschaften dieselbe für 

das ganze Land beschlossen? Und doch hätte sie das, als 
Gesammtleibherrin eben so gut thuu können, wie Privatleib

herren von ihrem Privatsreilassungsrechte Gebrauch machen 
konnten und vielfach Gebrauch gemacht haben. 

> Und wer hätte irgend einen der russischen Monarchen von 

1710 bis 1764 (dem Jahre des freiherrlich Schonltz v. Asche-
raden'schen Bauernrechts) verhindern können, auf deu Kron-
domainen dem Freiherrn Schonltz von Ascheraden des Prä
venire in Sachen der Abstellung dessen zu spielen, was der 
Fürst Gortschakow als einen „Zustand der tiefen Erniedrigung" 
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der Ehsten und Letten bezeichnet? Es ist nichts der Art ge

schehen! 
Aber ebenso wenig, wie mit Stephan Bathory und mit 

Karl XI. komme man uns mit der philosophischen Katharina 
und mit ihrem baltischen Generalgouverneur (1763 —1795), 

dem irländischen Katholiken Browne. Beide zwar pflegt man, 
von wegen der berühmten Landtags-..Propositionen" von 1765, 

in einen gewissen philanthropischen Nimbus zu hüllen. Aber 
man vergißt dabei anzumerken, daß in allem Wesentlichen diese 

Propositionen nichts waren, als ein Abklatsch des schon 1764 

von Karl Friedrich Freiherrn von Schoultz auf seinen Gütern 
Ascheraden und Römershof eingeführten Bauernrechts, über 
dessen noch lange keine „Emancipation" repräsentirende Rechts
bestimmungen sie keineswegs wesentlich hinausgingen, daß 
Browne selbst, von dem einer der tüchtigsten und urteilsfähig
sten seiner Zeitgenossen und Beobachter,  Neuendahl,*)  
sagt: „Sein Charakter war Schwäche des Verstandes, Härte 
des Herzens . . . Mißtrauen und Eigennutz", daß mithin die
ser vielgerühmte Generalgouverneur Browne im vorliegenden 

Falle nichts weiter war, als das von Katharina konzessionirte 

Sprachrohr des Freiherrn Schoultz von Ascheraden, daß endlich 
Katharina während der weiteren 31 Jahre (1765—1796) ihrer 
langen Regierung sich nie veranlaßt gesehen hat, weder als 
baltische Gesetzgeberin, noch als Leibherrin auf den livländischen 
Krondomänen, über das Maß des im Jahre 1765 vom Frei

herrn K. Fr. Schoultz Soufflirteu hinauszugehen, obwohl sie 
namentl ich in letzterer Eigenschaft  völ l ig freie Hand hatte, wo
fern sie nur gedacht und gewollt hätte. 

*) Vgl- I. Eckardt, Bürgerthum und Büreaukratie u. s. w. Leip
zig, Duncker u. Humblot. 1870. S- 41. Anmerkung. 

4 
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Aber selbst in Ermangelung eigenen Denkens und Wollens 

hatte sie mit ihrer wortbrüchigen Zerstörnng der baltischen 
Rechtsformen und rechtswidriger Einführung ihrer s. g. „Statt

halterschaftsverfassung" den Baltikeru selbst die Lust an fri
schem fröhlichem, weil autonomem Denken, Wollen uud Schaf
fen dergestalt verleidet, daß es erst ihres Todes und der Wie

derherstellung der alten baltischen Verfassungen durch ihren Nach
folger Paul (1796) bedurfte, um die reformatorische Thätigkeit 
der Ritterschaften neu zu beleben. 

So sehen wir denn unmittelbar nach jener gerechten Sühne 
des mütter l ichen Unrechts durch den Sohn, in Livland Fr ie

drich Wilhelm von Sivers vermittelst der ritterschaftlichen 
Vorarbeiten von 1796, 1797 und 1798, in Ehst land Jakob 
von Berg vermittelst analoger vorbereitender Maßregeln, die 

belebenden und befreienden Gedanken des Freiherrn Schoultz 
von Ascheraden weiterführen bis zu derjenigen bäuerlichen 

Verfaffnngsform, wie sie in den Jahren 1803 und 1804, von 
Alexander I. sauktiouirt, ihren gesetzlichen Ausdruck fand. 
Ein irgend wesentlicher Ueberschnß gouvernementalen Denkens 

und Wollens über das aus der Provinz selbst stammende läßt 

sich in dieser Entwicklungsstufe so wenig nachweisen, wie 1765. 
Dasselbe gilt von den drei Bauerverordnungen von 1811 

(Ehstland), 1817 (Kurland) und 1819 (Livland) mittelst wel

cher, nachdem namentlich in Liv- uud Ehstland schon 1803 
und 1804, ohne daß man ritterschastlicherseits auf hochklingende 
Emaucipations-Phraseu den geringsten Werth gelegt hätte, dem 
Leibherren-Rechte meritorisch und in organischen Rechtsinstitu
tionen entsagt hatte, der persönlichen Freiheit der Bauern auch 
nach der Seite der Freizügigkeit hin, d. h. hinsichtlich der 1804 
noch sestgehaltenen glsdas aä3eriptio, die dem damaligen 
Bedürfnisse vollkommen genügende Erweiterung innerhalb der 
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Grenzen der Provinzen gegeben hatte. Für Livland nament

l ich war jetzt der Geist R. I .  L. Samson's von Himmel
stierna 1858) das Maß dessen, was Alexander I. mit dem 

Stempel der Gesetzeskraft besiegelte und sür die nächsten 
30 Jahre maßgebend machte. 

Auch für diese beiden Entwicklungsstufen ist hervorzu
heben, daß Alexander I., als Herr der gewaltig großen balti

schen Krondomainen, sich keineswegs veranlaßt sah, den Do-
mainenbauern ein besseres Recht zu gewähren, als das von 

den Ritterschaften in ihren Landtagsbeschlüssen den Bauer
schaften der ganzen Provinzen zugedachte. 

Erst in der, den leitenden Ideen nach, die Grundlage des 
jetzigen Rechtszustandes der baltischen Bauern bildenden, in den 
meisten nenen, d.h. agrarischen Hauptzügen von dem Baron 
Hamilkar Fölkersahm ('s- 1856) entworfenen livländischen 
Agrar- und Bauernverordnung vom Jahre 1849 findet sich 
ein Borbehalt der Staatsregierung hinsichtlich eines damals 

zwar noch keineswegs gesetzlich sormnlirten, aber in Aussicht 
genommenen agrarischen Sonderrechts der Krön - Domainen. 
Dieses vorbehaltene und später mehr nnd mehr in Anordnun
gen des Domaiuen-Ministeriums zu Tage getretene „Sonder

recht" hatte jedoch schlechterdings nichts gemein mit der an's 
Unglaubliche streifenden Behauptung des Fürsten Gortscha-
kow, als „sehe" erst Kaiser Alexander II. „darauf", daß 
die Ehsteu und Letten „von der auf ihnen drückenden Last der 
Abhängigkeit von den Gutsbesitzern befreit würden." Denn 
gerade hinsichtlich derjenigen Gebiete des bäuerlichen Rechts, 
welche, ihrer Natur nach, dem Fürsten möglicher Weise bei 
diesen Worten vorgeschwebt haben könnten, also Gemeinde-
und Justiz-Verfafsuug, gutspolizeiliche Gewalt u. dgl., war 
kein sonderrechtlicher Vorbehalt gemacht wordeu; vielmehr sind 

4* 
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die gesetzlichen Bestimmungen gerade der genannten Rechts
gebiete für Bauern der Krön- und Privat-Güter bis auf den 
heutigen Tag die gleichen geblieben. Die Erweiterungen der 
Gemeinde-Autonomie durch die unter wesentlicher Mitwirkung 

der Ritterschaften zu Stande gekommene Landgemeindeordnung 
vom 19. Februar 1866 betrafen beiderlei Gemeinden; diejeni

gen der Krou-Güter haben in dieser Beziehung vor denen der 
Privat-Güter durchaus nichts voraus. Die Bauern der Kron-
Güter nehmen ihr Recht von denselben aus Gemeinde-, Kirch-
spielsgerichtsbezirks-, Kreis- und Landtagswahlen hervorgehen
den Justizbehörden und nach demselben Proceßrechte, wie die 
Bauern der Privatgüter. Die gutspolizeiliche Gewalt, ein

schließlich das ehemalige Recht polizeilicher körperlicher Züchti
gung bis zu 15 Ruthenhieben, welches, wie jüngst nachgewie

sen wurde,*) die Ritterschaften schon 1846 gänzlich abgeschafft 
wissen wollten, und welches nur durch ausdrücklichen kaiser

lichen Willensakt bis in das vorige Jahrzehnt gesetzlich auf
recht gehalten worden ist, diese ganze vielbeschrieene gutspoli
zeiliche Gewalt hat zu allen Zeiten den Pächtern der Krou-
Domainen gesetzlich in genau demselben Umfange und Maße 

zugestanden, wie den Eigenthümern, Pfandbesitzern und Päch
tern von Privat-Gütern, und steht ihnen, auf Grundlage der 
jetzt gültigen bezüglichen Gesetzesbestimmungen bis aus den 
heutigen Tag in gleichem, resp. gleichmäßig beschränktem Um
fange und Maße zu. 

Diesen offenkundigen Thatbestand hat wohl der greise 
Fürst in seiner Hitze nicht gehörig erwogen; denn sonst hätte 
er einsehen müssen, daß, wenn er am 14. Juli 1871 die bal

tischen Deutschen, resp. die Ritterschaften, denen überdies auf 

*) Vgl. des Verfassers Schrift: „Moskau und St. Petersburg im 
Wettkampfe fürBekenntnißfreiheit-" Quedlinburg bei G.Basse, 1871, S. 22 flg. 
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dem Gebiete der Gesetzgebung nur die zwar werthvollen, aber 

bescheidenen Gerechtsame des Gesetzes-Vorschlages und der 
Gesetzes-Berathung zustehen, beschuldigen wollte, die Ehsten 
und Letten bis „nun" unter der „drückenden Last der Abhän

gigkeit von den Gutsbesitzern" erhalten zu haben, zugleich aber 
dem Kaiser Alexander II. nachrühmen, erst er habe nun angefan
gen, darauf zu sehen, daß sie von dieser „drückenden Last" 
befreit würden, er nichts that, als angesichts von ganz Europa 
gegen die baltischen Ritterschaften eine Verleumdung ausspre
chen, und gegen seinen Kaiser, in dessen Eigenschaft als balti

scher Gesetzgeber, Großgrundbesitzer und Verpächter, mogte er 
nun unter demselben den jetzt regierenden oder einen frühern 
verstehen, eine plumpe Sottise. 

Nein, die 1849 für ein Sonderrecht der Kron-Domainen 

gemachten Vorbehalte sind lediglich zur Erscheinung gekommen 
in jener wesentlich revolutionär-agitatorischen Mißverwaltung 
der Kron-Domainen, theils schon unter dem Domainen-Mini-

ster, nachmaligen Pacifikator Litthauens, Murawiew, theils 
ganz besonders unter dem jetzigen Domainen-Minister Sel-
jöny, deren Bild sich in der Schrift (1870) „Livlands leben

diges Recht" und in einem von dem Schreiber dieses kürzlich 

veröffentlichten „Memorial"*) so ausführlich und charakteristisch 
entrollt findet, daß wir hier nur aus die beiden genannten 

Schriften zu verweisen brauchen. 
Aus diesem Bilde, auf dessen Entkräftung rnssischerseits 

man mit Recht gespannt sein darf, geht nur das Eine hervor, 

daß die russische Regierung, soweit sie sich in Handhabung der 
bäuerlichen Verhältnisse der Ostseeprovinzen von der geistigen 
und sittlichen Leitung maßgebender ritterschaftlicher Ideen son

*) Vgl. Liv. Beitr. III, 5 S. 262 flg. 
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derrechtlich emancipirte, in den genannten Provinzen nichts 

angerichtet hat, als ökonomische, sittliche und politische Ver
wirrung und Zerrüttung, Deterioration und Depravation! 

Zu denjenigen Gebieten des allgemeinen baltischen Volks

lebens aber, sür welche sich die russische Regierung, weder 
1849 noch später, irgend ein Domanial-Sonderrecht vorbehal

ten hat,  gehört ganz besonders das Landvolksschulwesen, 

und es gehörte daher für den Fürsten Gortschakow ein ganz 
besonders hohes Maß von, sei es Unwissenheit in Sachen der 
Gesetze und Zustände des Reiches, dem er als Kanzler vor
steht, sei es dreister und böswilliger Spekulation auf die ver

meintliche Unwissenheit der Mitglieder der Deputation der 

Evangelifchen Allianz dazu, ihnen, wie wir oben sahen, hin
sichtlich der Ehsten und Letten vorzuerzähleu: 

„ f rüher sei für Schulen und Unterr icht nichts oder 
wenig geschehen; nun aber sehe der Kaiser darauf, 

daß sie zu gesitteten Menschen erzogen .... würden." 
Die einzige Möglichkeit, in dieser unglaublichen Behaup

tung eine Art historisch berechtigten Sinn zu entdecken, be
stände etwa in der Annahme, der Fürst Gortschakow habe 

unter dem früh ern Nichtsthun für Schule und Unterricht 
diejenige Verwahrlosung gemeint, in welcher, nach der bekann
ten Denkschrift des Grafen Bobrinski vom 13. April 1364, 

dieselbe russische Regierung, welche in den Jahren 1845/46 

durch die griechisch-orthodoxe Geistlichkeit einen namhaften 
Bruchtheil der lettisch-ehstnischen Bevölkerung Livlands, ver
mittelst ossieiellen Betruges, der geistigen und sittlichen, und 
namentlich der Schul- und Unterrichtspflege, wie sie von der 
livländischen Ritterschaft und evangelisch-lutherischen Landes
geistlichkeit, nach Maßgabe der verschiedenen Zeitverhältnisse, 
^eit Menschengedenken gehandhabt wurde, entreißen ließ, neun
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zehn Jahre lang (1845—1864) die heranwachsende Jugend 
jenes unglücklichen Bruchtheils gelassen hat. Und in dieser 
Voraussetzung würde hinwiederum die einzige Möglichkeit, un

ter der „nun" plötzlich erwachten Sorge des Kaisers sür Er
ziehung der Ehsten und Letten „zu gesit teten Menschen" 
eine historische Realität zu entdecken, in der Annahme bestehen, 
der Fürst Gortschakow habe darunter die verspäteten An

strengungen der russischen Regierung al lerneuesten Da
tums gemeint,  jene unverantwort l iche neunzehnjährige 

Versänmniß durch Gründung griechisch-orthodoxer Schulen 
für die Kinder der lettisch-ehstnischen Zwangsgriechen versuchs
weise nachträglich einzuholen. 

Aber wer sähe nicht, selbst bei dieser einzig möglichen 
Hypothese, die Behauptung des Fürsten dem Bereiche völliger 
Gegenstandlosigkeit und absoluter Wahrheitswidrigkeit zu, ent
rücken, das nach allen Seiten hin Klägliche einer solchen im
merhin mögl ichst wohlwol lenden Auslegung seiner Worte! 

Zunächst würden letztere dadurch mit dem Makel einer auf 

grobe Täuschung der Evangelischen Allianz berechneten reser
vatio mentalis behaftet. Denn nach dem ganzen Zusammen
hange seiner Rede wollte er ja letzterer uicht sagen, daß die 
kaiserliche Regierung allerdings in allerjüngster Zeit angefangen 
habe, die Kinder derjenigen Ehsten und Letten, welche sie selbst 
freventlich in jenen Zustand geistiger uud sittlicher Verwahrlo
sung 1845/46 versetzt hatte, oder durch die griechisch-orthodoxe 
Propaganda hatte versetzen lassen, durch exklusiv griechisch-ortho
dox-konfessionelle, oder, immerhin, dem Aushängeschilde nach, 
völlig konfessionslose Volksschulen dieser selbstgeschaffenen Ver
wahrlosung zu entreißen. Vielmehr wollte er die Evangelische 
Allianz glauben machen: „früher", d. h. bis „nun", sei die 
gesammte ehstnische und lettische Jugend nicht nur Livlands, 
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sondern sämmtlicher Ostseeprovinzen „durch die Deutschen", d. h. 
durch die Ritterschaften und die Landesgeistlichkeiten der Pro
vinzen, in einem Zustande von Verwahrlosung erhalten worden, 
welchem erst Kaiser Alexander II. — „nun" — ange

fangen habe, durch ihre Erziehung „zu gesitteten Menschen" 
vermittelst „Schulen und Unterricht" sie zu entreißen. 

Sodann aber würde ja, selbst durch jene mildestmögliche 
Auslegung der Worte des Fürsten, das öffentliche Urtheil über 

die baltische Schulpolitik der russischen Regierung nur verschärft 
werden können. Denn durch das Zeuguiß des Grafen Bo-

brinski steht jedenfalls soviel fest, daß bis 1864 von Seiten 

der russischen Regierung auch nicht einmal sür die Jugend des 
seit 1845 zum Abfalle von der lutherischen Kirche verführten 
Bruchtheiles der ehstnisch-lettischen Bevölkerung Livlands irgend 
etwas Nennenswerthes auf dem Gebiete der Schulen, des Un

terrichts, der Erziehung geschehen war. In die verhängniß-
vollen 19 Jahre fallen aber bekanntlich volle 9 Jahre der 
Regierung des Kaisers Alexander II., also beinahe die Hälfte 
der Zeit jener fast absoluten Verwahrlosung der zwangsgrie

chischen, der zur äußerlichen Konfessionsgemeinschaft mit dem 
Kaiser künstlich herangebrachten und zwangsweise in derselben 

festgehaltenen ehstnisch-lett ischen Jugend. Und wäre etwa auch 
das die Schuld der „Deutschen", daß Kaiser Alexander, wäh
rend des ersten Deeenniums seiner Regierung, selbst für den

jenigen Bruchtheil der ehstnisch-lettischen Jugend Livlands 
„nichts oder wenig- gethan hat, „daß sie zu gesitteten Men
schen erzogen würden", welcher durch die nur zu bekannte 
Kirchenpolitik seines Vaters dem sittigenden Einflüsse der 
„Deutschen" geflissentlich entrückt worden war, und durch die 
bis auf den heutigen Tag von ihm selbst verweigerte Aufhe
bung der nur zu bekannten Strafgesetze, mithin durch den von 
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ihm selbst aufrecht erhaltenen Bekenntnißzwang, bis auf den 
heutigen Tag, soweit dies von Schule und Unterricht bedingt 
ist, geflissentlich entrückt verbleibt? 

Selbst Fürst Gortschakow dürfte Bedenken tragen, die so 
gestellte Frage zu bejahen. 

Ist es doch ein öffentliches Geheimniß, daß alle einiger
maßen solide, einigermaßen nennenswerthe Schulbildung, welche 
während der bewußten 19 Jahre und länger, der zwangs

griechischen Ehsten- und Letten-Jugend Livlands, trotz russi
scher und griechisch-orthodoxer Verwahrlosung, dennoch zu 
Theil geworden ist, nur daraus erklärt wird, daß die alsbald 

ernüchterten Zwangsgriechen, theils wegen gänzlichen Mangels 
griechisch-orthodoxer Schulen, theils angewidert von dem un
würdigen Zustande der, um der officielleu Nachfrage willen 
von den Popen eingerichteten, ihre Kinder dennoch in die von 
der deutscheu Ritterschaft und der deutsch-protestantischen 
Landesgeistlichkeit gegründeten und geleiteten protestantischen 

Landvolksschulen schickten! Und wollte man jene unsere 

versuchsweise aufgestellte mildestmögliche Auslegung gelten lassen, 
so bliebe nur um so greller die Frage stehn, wie gerade Kai
ser Alexander II. es über sich gewinnen konnte, den Bekennt

nißzwang nun schon in das 17. Jahr seiner Regierung auf
rechtzuhalten, da gerade er nicht erst durch den Bericht und 
die Denkschrift des Grafen Bobrinski von 1864, sondern schon 
neun Jahre vor seinem Regierungsantritte, schon 1846, den 

osficiellen Betrug, durch welchen jener Bruchtheil der livlän
dischen Bevölkerung in den Bann des Bekenntnißzwanges ge
lockt worden ist, deutlich genug erkannt hatte/) — da gerade 
ihm schon 1846, schon als Thronfolger, von sachkundigen und 

*) Vgl. Livl. Beitr. I, 1, S. 87 flg. 
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freimüthigen livländischen Männern war vorausgesagt worden, 

daß eine der unvermeidlichen Folgen der griechisch-orthodoxen 
Invasion Livlands die geistige und sittliche Verwahrlosung der 
Jugend des von der Invasion ergriffenen Bevölkernngstheiles 

sein werde, uud gerade auf ihn diese seitdem in nur zu reich
liche, nur zu verhäugnißvolle Erfüllung gegangene Prophe
zeiung schon damals einen tiefen und erschütternden Eindruck 

gemacht zu haben schien!*) 
Endlich: in allerjüngster Zeit hat die Nachricht Aufsehen 

erregt, die russische Regierung habe die ansehnliche Summe 
von 800,000 Rubel Silber zu dem Zwecke ausgeworfen, in 

den baltischen Provinzen, namentlich in Livland, griechisch-or-

thodoxe Kirchen und gr iechisch-orthodoxe Landvolks
schulen binnen der uächsten Jahre erbauen und einrichten zu 
lassen. Sollte etwa damit der Endzweck verfolgt werden, die 

„durch die Deutschen" verwahrlosten Ehsten und Letten „zu 
gesitteten Menschen zu erziehen?" Die russische Regierung weiß 
es ebenso gut,  wie der Fürst Gortschakow es ohne 

Zweifel sehr gut weiß, wie auch die russische Presse, selbst 
die dem baltischen Deutschthume allerseindseligste moskowitische, 
es oft genug, direkt und indirekt, hat bezeugen müssen, daß die 
Bildung der Ehsten und Letten um ein Bedeutendes höher ist, 
als bei irgend einem Theile des eingeborenen Landvolkes in

nerhalb der Grenzen des russischen Reiches; sie weiß ferner, 
daß diese relative Superiorität der Bildung nicht erst von gestern 
und am wenigsten von dem Regierungsantritte des jetzigen 
Kaisers datirt, sondern so alt ist, wie die Vereinigung der bal

tischen Provinzen mit dem russischen Reiche; sie weiß ferner, 
daß sie selbst von 1710 bis 1871 nichts, absolut nichts 

*) Vgl. Livl. Beitr. I, 2, S. 132 flg. Anmerkung. 
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gethan oder hergegeben hat,  um diese Superior i tät  zu 

erzielen, sondern daß dieselbe, soweit sie im Vergleiche mit den 

übrigen Völkerschaften des russischen Reiches allezeit stattgefun
den hat, daß insbesondere die relativ ansehnliche und erfreu

liche Schulbildung und Gesittung, deren sich die Ehsten und 
Letten augenblicklich erfreuen, soweit sie nicht durch die schmach
volle Politik der Vierziger Jahre und durch den nnmersort 
noch aufrechtgehaltenen Bekeuntuißzwang von jener Bildung und 

Gesittung theilweise ausgeschlossen wurden und abgesperrt blei
ben, einzig und allein das sittliche, geistige und materielle Werk 

ebenderselben baltischen „Deutschen" ist, denen der Fürst Gort

schakow am 14. Juli 1871 nachzusagen für gut fand, sie hät
ten bis „nun" für Schule und Unterricht „nichts oder wenig" 
gethan, serner das Werk der baltischen Ehsten und Letten selbst, 
soweit dieselben durch das Bewußtsein von dem Werthe 
der Bildung zu selbstthätiger Mitarbeit an ihr sich erhoben 
haben; sie weiß endlich — denn welchen Sinn hätten sonst 
die bekannten Koneessionen von 1865/66 auf dem Gebiete der 

Mischehen und Taufen und eine gewisse tatsächliche, nicht zu 
verkennende Konnivenz in Handhabung des Bekenntnißzwan-

ges? — daß die griechisch-orthodoxe Kirche durchaus keine 
Wurzeln in den Gemüthern der, etwa ein Siebentheil der Be

völkerung Livlands ausmachenden zwangsgriechischen Ehsten 
uud Letten hat. 

Wäre es mithin der russischen Regierung einfach und ehr
lich nm „Schulen und Unterricht", um Erziehuug der Ehsten 
und Letten „zu gesitteten Menschen" zu thuu, so würde sie dem 
Staatssäckel jene unnütze Ausgabe sparen und ihren vorgeb
lichen Zweck, wäre er nur eben leider kein blos vorgeblicher! — 

sicherer, rascher, und — für die Reichsfinanzen — gratis, 
damit verfolgen, daß sie den Zwangsgriechen gestattete, ihre 
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Kinder in die von der Ritterschaft und protestantischen Landes-

geistlichkeit wie geschaffenen so geleiteten protestantischen Land
volksschulen zu schicken. Vor irgend erheblicher Nachfrage nach 
griechisch-orthodoxen Schulen von Seiten des Landvolkes würde 

die Regierung bei einem solchen ebenso einfach-ehrlichen, wie 

finanziell-wohlfeilen Entschlüsse völlig sicher sein. Auch läge 
darin nicht einmal eine Inkonsequenz. Denn eine solche Maß

regel würde sich ja doch uur dem Grade, nicht der Art nach, 
von den erwähnten Koncessionen der Sechsziger Jahre unter

scheiden. 
Aber gerade jene Ausgabe von 800,000 Rubel Silber 

beweist klarer als irgend etwas Anderes, daß es der russischen 

Regierung nicht sowohl darum zu thuu ist, die Ehsten und 
Letten „zu gesitteten", als vielmehr nur darum, sie zu russi

schen, oder wenigstens griechisch-orthodoxen Menschen zu er
ziehen. Und dieser durch nichts zu entkräftende Beweis für 
ihre allerdings, und trotz allen entgegengesetzten Behauptungen 
des Fürsten Gortschakow, unleugbare propagandistische Tendenz 
kann denn auch nicht umhin, auf alle bisher auf anderen Ge
bieten des konfessionellen Lebens der Zwangsgriechen gemach
ten „administrativen" Koncessionen einen breiten und schwarzen 
Schatten der Vertranensnnwürdigkeit zu werfen. 

In den Bemerkungen, die uns zu den letztangeführten 

Worten des Fürsten Gortschakow noch zu machen übrig blei
ben, werden wir nun, unbeschwerten Gewissens, von jeder seine 
Verantwortlichkeit für deren Tragweite etwa mindern sollenden 
Auslegung absehen, und ihn einfach beim Worte nehmen. Wir 
haben, um dies in möglichst objektiver Weise thun zu können, 
n unserer Beilage L (sub litt, a—n) eine Reihe historischer 

und zum Theil urkundlicher Zeugnisse zusammengestellt, zu 
deren aufmerksamer Durchlesung wir hiermit einenjeden ein
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geladen haben wollen, dem es um ein möglichst selbstständiges 
Urtheil über die Entwickelnngsgeschichte und den dermaligen 

Zustand der baltischen, und insbesondere der livländischen 

Landvolksschule ernstlich zu thuu ist. Die Auswahl dieser 
Zeugnisse wird jeden unbefangenen Leser zunächst überzeugen, 
daß wir, nach Maßgabe des uns augenblicklich zu Gebote 
stehenden Materials, von der Tendenz ritterschaftlicher, prote

stantischer, baltischer, ja selbst deutscher Einseitigkeit uns mög
lichst fern gehalten haben. Denn unter unseren Zeugen be

finden sich, neben Mitgliedern der Ritterschaft und der prote

stantischen Landesgeistlichkeit, bürgerliche Literaten und russische, 
resp. griechisch-orthodoxe Kaiser, neben geborenen Baltikern, 
neu eingewanderte, wie der geborene Weimaraner, August 

Wilhelm Hupel, den z. B. vi-. Julius Eckardt in seinen 
Schriften oft genug als besonders kompetenten und keineswegs 
systematisch wohlwollenden Kritiker namentlich ritterschaftlicher 
Einr ichtungen verwerthet hat,  neben Deutschen auch den Rus

sen, welcher neuerdings durch sein vortreffliches Buch: „Ruß
land am 1. Januar 1871", Ansprüche auf den Ruhm eines 

russischen „Baron Stoffel" erworben hat.*) 

*) Es ist ein erfreuliches Zeichen der Zeit, daß sich solche Symptome 
russischer Ernüchterung und Selbsterkenntniß zu mehren beginnen. Der 
leider anonym verbliebene Verfasser des oben angeführten Buches hat so
eben einen geistesverwandten Nachfolger gefunden in dem leider ebenfalls 
anonymen Verfasser einer 149 Seiten langen, zu Stuttgart in der Hof-
Typographie „Guttenberg" (C. Grüningen) in russischer Sprache gedruckten 
Schrift: , Rossia," (das junge Rußland). Man darf je
doch bei diesem Titel nicht an ähnliche Begriffe denken, wie bei dem wei
land „jungen Deutschland" u- dgl. Vielmehr ist dem Verf. „das junge 
Rußland" nichts als das jugendlich ungebildete Rußland, das 
nichts Klügeres thun kann, als bei West-Europa und besonders bei Deutsch
land in die Schule zu gehen. Man höre: S- 6 „Bei uns heißt es, die 
breit angelegte und bummelsüchtige slavische Natur (seluroks^a i rasAuI-

natura) liebe den Spielraum und könne sich nicht mit 
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Andererseits sreilich konnte es, bei der zu treffenden Aus

wahl von Zeugnissen, nicht vorzugsweise unsere Aufgabe sein, 
die Mängel und Schäden der baltischen Volksschule, wie sie 
jetzt vorkommen, und natürlich in älteren unruhigeren und rohe

ren Zeiten noch zahlreicher und nachtheiliger vorgekommen sind, 
hervorzuheben. Vielmehr mußte, bei unserer speciellen Auf

gabe, der Gesichtspunkt maßgebend sein, durch Zeugnisse, welche 

jeglichen Verdacht tendenziöser Schönfärberei möglichst aus

schlössen, und einige Bürgschaft für sachliche Unbefangenheit 
böten, zu erhärten, daß die baltischen Deutschen, namentlich 

seit Einführung der Reformation in den jetzt russischen Ostsee

provinzen, sich der Aufgabe, das lettische und ehstnische Land
volk durch „Schulen und Unterricht" „zu gesitteten Menschen" 
zu erziehen, in ihren leitenden Kreisen allezeit, nach Maßgabe 
der jedesmaligen Bildung dieser letzteren selbst, bewußt gewesen 

sind, und daß, wie mangelhaft auch dieses Bewußtsein, wie 

unzureichend das Thun und Schaffen nach diesem Bewußtsein, 
zu Zeiten mag gewesen sein, sich doch in der ganzen Zeit von 
Mitte des 16. Jahrhunderts bis auf den heutigen Tag durch

aus kein Zeitpunkt nachweisen läßt, da Plötzlich, nach systema
tischer „Erniedrigung", irgend Jemand, gleich einem äsus ex 
macdina hervorgetreten wäre, welcher allererst angefangen 

den einengenden Gesetzen des verfaulten Westens behelsen" u. s. w. S. 7 
„Wir sind in bürgerlicher Beziehung so wenig gebildet, daß wir uns 
von verschiedenartigen Theorien bethören lassen. Wir gleichen Kindern, 
welche die Erfahrung ihrer Lehrer nicht anerkennen" u. s. w. S- 142 
„Unsere bürgerliche Bildung ist überhaupt erst zehn Jahre alt; der Mehrzahl 
nach sind unsere Landsleute in dieser Beziehung — Kinder" u. s. w. — 
„Unsere kindische Geistesverfassung ist bei uns ebenso bemerktich, wie bei 
allen wenig gebildeten Völkern; die Unterscheidungsmerkmale dieser Geistes
verfassung sind: Trunksucht, Sorglosigkeit, Faulheit, Spielsucht und unzu
reichende Sorge für die Zukunft. -- Die Erziehung eines Volkes, wie auch 
die Erziehung eines Kindes, vollzieht sich stufenweise, bei Wenigem" u. s- w. 
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hätte, darauf zu sehen, daß nur überhaupt etwas zur Bil
dung der Letten und Ehsteu geschehe. 

Ganz besonders deutlich aber dürfte aus dieser Zusam
menstellung die Thatsache hervorgehen, daß, wenn überhaupt 
irgend welche Fürsten, welche seit 1561 über die verschiedenen 
Gebiete des alten Gesammt-Livland herrschten, sich durch be
sondere schöpferische Fürsorge um die Bildung der Letten und 
Ehsten direkt oder indirekt verdient gemacht haben, es wahr

lich nicht die russischen und griechisch-orthodoxen der letzten 
160 Jahre gewesen sind, sondern die deutschen und schwedi
schen, beiderseits protestantischen, namentlich also Männer wie 
Herzog Gotthard von Kurland, in Liv- und Ehstland König 
Gustav Adolph und Karl XI., letzterer in seiner bessern, d. h. 
minderjährigen Zeit, da ihm, oder vielmehr seiner vormund-

schastlichen Regierung, der sachverständige Beirath der Ritter
schaften noch etwas galt. 

Wer etwa an zu großer Langsamkeit der EntWickelung, 

oder an zu großer Dürftigkeit der Resultate des baltischen Land

volksschulwesens, namentlich während des 18. Jahrhunderts 
Anstoß nehmen wollte, den mögten wir einladen, uns das
jenige Land Europa's zu nennen, das gleichzeitig eine 

raschere und reichere EntWickelung der Landvolksschule aufzu
weisen hatte. Euglaud? Mau höre die Zeuguisse Sachver
ständiger, wie traurig es dort uoch jetzt damit bestellt ist! 
Frankreich? Mau lese die haarsträubenden Ergebnisse einer 

osfieiellen, also doch wohl nicht schönfärberische Schulvisitation 
unter Louis Phi l ippe in dem Werke des Professor Lorrain: 
„1'ublsa.u äs I'instruetion primaii-s äs?i'!mse ä'apreZ äss 
äveiimvns autlisuti^ues, ä'apivs Iss i'appoi'ts aärsss^s au 
iniuistrs äs 1'illsti-uet.ion ^udlicine par Iss 490 inspseteurs 
ekarAss äs visiter toutes Iss seoles äs Graues"! Preußen? 
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Aber hätte wohl Friedrich der Große nöthig gehabt, flüchtige 
und brodlose Jesuiten, nach Aufhebung des Ordens vor etwa 

hundert Jahren, in seinen Staaten als Schulmeister anzustellen, 
wenn schon damals mit der preußischen Laudvolksschnle Staat 

zu machen gewesen wäre! Rußland? Nun, Fürst Gortschakow 
bereitet vielleicht in diesem Augenblicke eine Entwicklungsge

schichte des russischen Landvolkes überhaupt und der russischen 
und insbesondere griechisch-orthodoxen Landvolksschule im acht
zehnten Jahrhunderte vor,  woraus über den Stand der Er

höhung, in welchem das Russenvolk von seinen Beglückern 
gehalten worden ist, das Nähere zu entnehmen sein wird! 
Livland weiß nur soviel, daß es Alles, was es im achtzehnten 
Jahrhunderte auf dem Gebiete der Landvolksschule geleistet 
hat (vgl. z. B. Beil. L, litt, k u. K), nicht nur ohne alle und 
jede Beihülfe des russischen Staates, sondern sogar trotz dem 
Staate fertig zu bringen hatte: trotz dem Staate, sagen wir; 
denn die Landes-Universität, selbst eine so mangelhafte, wie 

die von der livländischen Ritterschaft schon 1566, dann wieder 
1601 vertragsmäßig ausbedungene, in Dorpat von Gustav 
Adolph 1632 gegründete, von Karl XI. 1690 erneuerte, blieb 

dem Lande, obgleich die Ritterschaft deren abermals nöthig ge
wordene Wiederherstellung 1710 abermals kapitulationsmäßig 

ausbedungen hatte, von der russischen Regierung, unter obli
gater Konfiseirnng der Fonds, 92 Jahre lang (1710—1802) 
vorenthalten, während jedes der genannten Länder dieser un

erläßlichen Voraussetzung einer raschen und gedeihlichen Ent
Wickelung der Landvolksschule während des ganzen 18. Jahr
hunderts, und selbst Rußland, mit seine Universität Moskau, 

42 Jahre früher als Livland, sich zu erfreuen hatte. 
Wer nun unsere Beilage L. aufmerksam durchgelesen, 

und zugleich die soeben in Erinnerung gebrachten kulturge



— 65 — 

schichtlichen Umstände erwogen hat, gleichwohl aber immer noch 
denken sollte, was ein so hochgestellter vornehmer Mann, wie 

der Kanzler des russischen Reiches einer so ansehnlichen Ver
sammlung, wie die der 39 Depntirten der Evangelischen Allianz 

über angeblich völlige Nichtbetheiligung der baltischen Deutschen 
an der allererst vom jetzigen Kaiser von Rußland, — also 

srühstens 1855 — in Angriff genommenen baltischen Landvolks
schule vorerzählt, könne doch unmöglich völlig aus der Luft 
gegriffen sein, dem geben wir noch Folgendes zu bedenken. 

Die Moskauer Zeitung des Herrn Katkow vom 

3./15. Januar 1870 Nr. 2 stellte in einem, der Feder ihres 

bekannten Mitarbeiters Woldemar entflossenen „Statistischen 
Ueberblicke über die Volksbildung in verschiedenen Staaten" 
der Bildung des baltischen Landvolkes ein glänzendes Zengniß 
aus, indem sie sagte: wenn erst in Rußland die Volksschule 
entwickelt sein werde, dann werde auch alsbald die russische Volks
l i teratur „sehr v iel  höher steigen, als die let t ische, ehstnische 
und finnische Literatur, welche übrigens unstreitig das 

Volk mit ziemlich wohlfeilen Büchern, Broschüren und Zeitun
gen, auch mit so mannichfachen Kenntnissen versieht, daß 
z. B. ein in Ehstland Reisender (obgleich die ehstnische Lite
ratur natürlich die ärmste unter den drei erwähnten ist, so er

scheinen doch in ehstnischer Sprache jährl ich, außer den Zei
tungen, 50—60 Bücher, Traktätchen und Broschüren sehr 
verschiedenen Inhalts) bei den wohlhabenderen Bauern ge
wöhnlich die allergenaneste Auskunft über die politischen Zu
stände in Frankreich, Italien, England erhalten kann. Bei 
den Letten aber sind die verschiedenen gemeinnützigen Kennt
nisse noch verbreiteter, als bei den Ehsten. Uebrigens sind für 
gewöhnlich, sowohl unter den Ehsten als uuter den Letten, ob
gleich das ganze Volk liest, nur die etwa 20 — 25 pCt. 

5 
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der Bevölkerung bildenden Pächter wohlhabend genug, um auf 

Zeitungen zu abouniren und Bücher zu kaufen."*) 

Ferner: einer Korrespondenz der russisch en St. Peters
burger Zeitung aus Riga entnimmt die „Nordische Presse"**) 
interessante Mittheilungen über die baltische Journalistik und 
über die intellektuelle EntWickelung des baltischen Landvolkes. 

Danach gäbe es in allen drei Provinzen, für eine Gesammt-
bevölkernng von circa 2 Millionen, wovon 200,000 Deutsche 

und gegen 60,000 Russen, 36 periodische Ausgaben, die 

Ausgaben einiger gelehrter Gesellschaften, wie z. B. der 

let t isch - l i terar ischen und der gelehrten ehstnischen 
Gesellschaft, nicht miteingerechnet; abgesehen von der überwie
gend deutschen Mehrzahl jener periodischen Organe, und von 
4 ossiciellen Zeitungen, giebt es unter jener Gesammtzahl 

1 russische, 3 lettische und 5 ehstnische Zeitungen. 
„Sehr anzuerkennen" — sagt unser Gewährsmann a. a. O. — 

„ist das ernste Bestreben der baltischen Ehsten und Letten, sich 
Bildung anzueignen und demgemäß ihre Vorliebe für das Le

sen, vornehmlich politischer Zeitschriften. Sie folgen daher mit 
regstem Interesse den Zeitereignissen und machen dieselben zum 
Gegenstande ihrer Gespräche. Der Korrespondent der 

russischen St. Petersburger Zeitung versichert, er habe 
sich, der lettischen Sprache mächtig, zu Anfang des deutsch
französischen Krieges öfter mit lettischen Bauern unterhalten, 
und sei erstaunt gewesen über ihre Aeußeruugeu und 

das Maß ihrer Kenntnisse, doch seien ihre Anschauun
gen biswei len einigermaßen einseit ig,  nehmlich al lzu aus

schließlich deutsch gewesen" u. s. w. 

*) Vgl. Livl. Beitr. III., 3, S. 13 flg. 
**) Vgl. Jahrgang 1871, Nr. 151. 
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„Die Lektüre der deutschen Zeitungen ist unter den 
Bauern ziemlich verbrei tet" u. s. w. » 

„Im Allgemeinen befinden sich unsere Lehranstalten, mit 
Einschluß auch der Volksschulen" — man bemerke diese 
familiäre Aneignung von Seiten des gütigen russischen Kor
respondenten, als hätte auch er mitgerathen und mitgethatet! 
— „im Vergleich mit den anderen Theilen des Reiches in 
einem blühenden Zustande. Mit Ausnahme der Greise wird 

im baltischen Gebiete kaum ein lettischer oder ehstnischer Bauer 
gefunden werden, der nicht zum wenigsten zu lesen verstände. 
Nur muß bemerkt werden, daß die Volksschulen zu einem 
Werkzeug der Verdeutschung der eingeborenen Be
völkerung des Landes geworden sind" n. s.w. 

Endlich: in dem unter der Redaktion der „besten Officiere" 
des kaiserlich russischen Generalstabes herausgegebenen 
„ Militärisch-statistischen Archive" kommen folgende Angaben 
über den Schulbesuch in den verschiedenen Theilen des Rei--
ches vor:  
In Sibir ien 1 Schulbesuch aus664 Einwohner 

In den3 südw estlichenPro-
vinzen (Kiew, Podolien, 
Wohlynien) .1 „ „ 532 

In den 6 nordwestlichen 
Provinzen, wo es noch keine 
Proviuzial-Stände giebt. .1 „ „ 486 „ 

In den 35 echtrussischen 
Provinzen, wo schon die 
„ Provinzial - Stände" ( die 
v ie l für Schulbildung thnn) 
in Wirksamkeit sind 1 „ »471 „ 

5* 
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In den „Weichselprovin-
zep (Königreich Polen) . . 1 Schulbesuch auf 31 Einwohner 

In den Ostseeprovinzen .  1 „19 „ *) 
Endlich! sagten wir: nicht als ob derlei Zeugnisse 

von dem gegenwärtigen Stande der Bildung des baltischen 

Landvolkes nicht noch zahlreicher und manuichsaltiger sein könn
ten, sondern weil wir uns absichtlich auf Zeugnisse russischen 
Ursprunges beschränken wollten, um dadurch ihrem Inhalte in 
den Augen der Zweifelnden sowohl als den Verleumdern ge

genüber um so mehr Gewicht zu geben. Ungeachtet es nur 
drei Zeugnisse sind, so repräsentiren sie doch in sofern eine ge-
' wiffe formelle Vollständigkeit, als sich in ihnen die beiden unter 
einander verfeindeten Hauptrichtungen der russischen Publicistik, 
die specifisch moskowitische (Katkow und Konsorten) und die 
St.  Petersburger (Korsch — die s. g.  Gemäßigten),  
überdies aber auch die officielle Stimme des kaiserlichen 
Generalstabes zu gleicher Anerkennung der unleugbaren und 

hochragenden Snperiorität der lettisch - ehstuischeu Landvolksbil
dung in den Ostseeprovinzen über sämmtliche übrige Landvolks-

Elemente des russischen Reichs, nothgedrnngen vereinigt finden, 
einer Superiorität, welcher nur die polnischen Reichstheile einiger

maßen nahe kommen, während sämmtliche specifisch russische 
sich, beiden gegenüber, in einem Abstände befinden, der fast 
der Jnkommenfnrabilität gleichmachten ist. Dies letztere würde 
noch stärker hervortreten, wäre hier der Ort, die Vergleichung 
über das Gebiet der einseitig schulmäßigen Jntellektualität hinaus
zudehnen, welche bekanntlich den viel umfassendem Gesammt-
begriff der Bildung keineswegs erschöpft. Theils jedoch aus 

*) Vgl. National-Zeittmg (Morgen-Ausgabe) v. 20. September 1871, 
Nr. 439, Erstes Beiblatt. 
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Gründen räumlicher Selbstbeschränkung, theils weil es in den 
angedeuteten umfassenderen Beziehungen an irgend kompetenten 

und sachlichen russischen Stimmen fehlt, aus welche wir uns hier, 
aus oben angeführten wohlerwogenen Gründen beschränken 
wollten, müssen wir auf solche weitere Darstellungen hier ver
zichten, uud können dies um so eher, als wir es an anderen 

Orten an dergleichen keineswegs haben fehlen lassen.*) 
Nun aber denke man das Wunder aus, welches der Fürst 

Gortschakow, der Deputation der Evangelischen Allianz gegen
über, dem bloßen Daraufsehen der Regierung des Kaisers 

Alexander nachgerühmt hat: erst halten die baltischen Deut
schen die Ehsten und Letten in der „tiefsten Erniedrigung", 
dann thuu sie bis „nun", also doch mindestens bis 1855, sür 

Volksschulen und für Erziehung der Ehsten und Letten „nichts 
oder wenig", lassen dieselben dagegen bis in die neueste Zeit 
in „drückender Abhängigkeit" von den „Gutsbesitzern; dennoch 
aber stimmen, nachdem Kaiser Alexander kaum 15 Jahre lang 

Zeit  gehabt,  „darauf" zu sehen u. s.w.,  die Herren Katkow, 
Korsch uud die „besten Osf ic iere" des kaiserl ich rus
sischen Generalstabes einen Chorus an auf den Text: das 

*) Namentlich sei hier verwiesen auf des Verfassers beide Abhandlun
gen in den Livl. Beiträgen I, 2 (1867): „Notizen aus dem Gebiete 
der livländischen Landvolksschule" und „Preußen und die 
deutschen Ostseeprovinzen Rußlands" (letztere allerdings erst nach
geliefert a. a. O- I, 3, 1868); femer desselben Broschüren: Wesentliche 
Verschiedenhei t  der  Bedeutung,  Wirkung und Tragwei te 
g le ichnamiger Faktors des öf fent l ichen Lebens in  Preußen 
und in d en deuts chen Ost seeprovinzen Rußlands, (1868, Berlin, 
Stilke u. v. Muyden) u. Der deutsch-russische Konflikt an der Ost
see (1869); endlich: Fr. v. Jung-Stilling, Statistisches Material zur 
Beleuchtung livländischer Bauer-Verhältnisse:c. St. Petersburg, Buchdruckerei 
der Kaiserl Akademie der Wissenschaften, 1868. — Die Kenntnißnahme von 
mindestens diesen fünf Schriften bildet eine Hauptbedingung zur vollen 
Würdigung der gegenwärtigen Schrift und insbesondere ihrer Beilage ö. 



— 70 — 

Volk erfreut sich blühender Volksschulen, das ganze Volk liest, 
liest auch sogar in bedeutendem Umfange deutsche Zeitungen, 

zeigt erstaunliche Kenntnisse auf dem Felde der Geschichte und 
Politik, hat aber leider einseitige, d. h. allzu ausschließlich 
deutsche Anschauungen, und unterliegt überhaupt durch seine 
blühenden Volksschulen der Verdeutschung! 

Aber das Wunderbarste an diesem, auf dem Gebiete der 

Geschichte der Volksschule aller Länder und Zeiten einzig da

stehenden Beispiele, daß zwei undeutsche Völker durch bloßes 

fünfzehnjähriges Daraufsehen eines russischen Kaisers in solchem 
Grade nicht nur civilisirt, sondern beinahe germanisirt worden 
sind, — das Wunderbarste an dieser außerordentlichen, ja 

zauberhaften Leistung ist doch der Umstand, daß der russische 
Kaiser das Alles zu Staude gebracht hat, ohue auch nur einen 
einzigen Kopeken aus Staatsmitteln, es sei denn in seiner 

Eigenschaft als baltischer Gutsbesitzer, oder als soi äisaut 
„Korreligionär" von etwa V>3 der baltischen Bevölkerung, auf 
die baltische Landvolksschule verwendet zu haben. Denn reale 
Wirkungen ohne dasjenige, was man im gemeinen Leben Ur

sachen nennt, sind es ja doch wohl ganz eigentlich, die den 

Begriff des Wunders ausmachen. 
Vor bald viertehalb Jahren haben wir einmal auf die 

Ausmittelung eines gewissen, sattsam signalisirten Jndividui 
einen Preis von 100 Thalern Gold ausgeschrieben. Die

ser Preis ist  bis zur Stunde uneingelöst gebl ieben. Wir 
sind daher nicht abgeneigt,  ihn dem Fürsten Gort-

schakow für den Fal l  zuzusichern, daß er nachträg
l ich der Evangel ischen Al l ianz nachweisen sol l te,  
daß aus kaiserlich-russischen Staatsmitteln jemals^ 
sei es während der Regierung des jetzigen Kaisers oder irgend 
eines seiner Vorgänger, auch nur eiu einziger Kopeken 
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auf die balt ischen Landvolksschulen als solche ver
wendet worden sei, außer wo sich's für die Gutsverwaltungen 
der einzelnen baltischen Kron-Domainen darum handelte, den 

Anordnungen und Anforderungen der örtlichen ritterschaftlich 

geleiteten Landvolksschule gerecht zu werden, oder wo sich's 
neuerdings darum handelt, dem widerwillig zur griechisch-or

thodoxen Kirche gerechneten, innerlichst so gut protestantisch, 
wie die übrigen 'V'3 gesinnten V-3 der baltischen Bevölkerung 

pvst tsstum propagandistische und russifikatorische griechisch

orthodoxe Tendenz-Schulen aufzunöthigen! 
Doch um diefeu zauberisch geschwinden und zauberisch 

kostenfreien Leistungen der russischen Regierung auf dem Ge
biete der baltischen Volksschule auch den effektvollen Hinter
grund nicht fehlen zu lassen, sollen nun noch drei andere, 
ebenfalls rein russische Zeugnisse folgen, damit der Leser er
kenne, wie die russische Regierung ihre Fürsorge doch nicht 
ganz ausschließlich auf die den Schandthaten uud Vernachlässi
gungen der Baltischen Deutschen ausgesetzten protestantischen 
Letten und Ehsten beschränkt habe, sondern „mit gleicher 

Liebe" a. ihre außerbalt isch-f innischen d) ihre „recht
gläubigen" balt isch-lett ischen, e) ihre balt ischen rus

sisch-schismatischen „Kinder" — „liebe"! 
a) Zum finnischen Stamme gehören nehmlich im 

russische» Reiche nicht blos die Ehsten, sondern auch die Mor
dwinen und Tschuwaschen, welche bekanntlich niemals von 
Erniedrigung durch baltische Deutsche oder unter drückender 
Abhängigkeit von baltischen Gutsbesitzern zu leiden hatten. 

Durch diesen glücklichen Umstand war die Aufgabe der 

russischen Regierung, die Tschuwaschen „zu gesitteten Menschen" 
zu erziehen, wesentlich erleichtert. Ueber die Resultate ihrer 
bezüglichen, von den Deutschen nicht gestörten Bemühungen 
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giebt uns eine Korrespondenz des „Golos" aus dem Kreise 

Tfchebokssary (Gouvernement Kasan) über die dort lebenden 

Mordwinen und Tschuwaschen ausführliche Kunde.*) Da 
dieser ethnographisch sehr merkwürdige Bericht fast drei eng 
gedruckte Großspalten süllt, so müssen wir unsere Leser auf die 
angeführte Quelle verweisen, und beschränken uns auf den 
Auszug derjenigen Stellen desselben, welche den Zustand der 

dortigen rein russisch und griechisch-orthodox orgauisirten Land
volksschule betreffen. 

„Man muß annehmen," so schreibt der Korrespondent, 

„daß in früheren Zeiten der Russe dem Tschuwaschen ein 
Schrecken war, da auch jetzt noch die Mütter ihre schreienden 
Kinder durch deu Zurus: avsotiÄrlg,, por! d.h. schrei 

nicht, der Russe kommt! zur Ruhe zu bringen suchen . . . 
„Ich will nun in Kürze übergehen auf die Bethätigung 

des eingewanderten russischen Elements für die Hebung des 
geistigen und materiellen Wohles der Eingeborenen. Da wir 
die Volksbildung als Grundlage der Wohlfahrt erkannt haben, 
so verschreiben wir Einwanderer für die Eingeborenen auf 
Kosten der Wolost-Verwaltungen fast alle in St. Petersburg 
und Moskap erscheinenden Journale und Zeitungen, und grün
den vorläufig bei diesen Wolost - Verwaltungen — „Lese
kabinette." Es werde» freilich diese „Lesekabinette" in deu 

tschuwaschischen Bezirken wohl Manchem etwas lächerl ich 
vorkommen, doch hat die Sache eher einen trübsel igen 
als einen lächerlichen Charakter. Wir begründen, wie gesagt, 

die „Kabinette" und verschreiben sämmtl iche Journale auf 
Kosten der — Tschuwaschen; da aber die Eingeborenen nicht 
nur keine Zeitungen lesen, sondern sogar nicht einmal lesen 

lernen wollen, und sich darauf beschränken, in ihren schwarz

*) Vgl. Nordische Presse 1871 Nr. 176. 
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geräucherten Wohnräumen anstatt der ihnen durch ihre Lehrer 
anempfohlenen „Portraits" merkwürdiger Personen nur 

Kummete und sonstiges Fnhrgeräth an den Wänden aufzuhän
gen, so geben wir  ihnen die auf ihre Kosten verschrie
benen Zeitungen entweder gar nicht heraus, oder über

senden sie der Wolostverwaltuug doch erst dann, wenn sie 
bereits — alles Interesse verloren haben. Wenn wir 
in einem Journale irgend etwas gefunden haben, was unserer 

Meinung nach für die Eingeborenen nützlich sein könnte, so 
merken wir  sogleich die betreffende Stel le mit  dem — Farben

stifte an, und bemühen uns, das Gelesene in Ausführung zu 
bringen." u. s. w. 

Doch genug! Jeder baltische Ehste und Lette wird hieraus 
mit Neid diejenige Methode erkennen, nach welcher auch er 
von der auf ihu seheuden russischen Regierung „zum gesitteten 
Menschen" wäre erzogen worden, hätte sich letztere nicht von 
1710—1855 durch die erniedrigenden Künste und die Ver

säumnisse der Baltischen Deutschen des Fürsten Gortschakow daran 

verhindert gesehen! 
aä b. Aber die baltischen Letten und Ehsten brauchen 

nicht erst in die Tschuwaschei zu reisen oder den „Golos" zu 
lesen, um zu erfahren, wie beneidenswerth glücklich und ge
sittet sie werden, sobald sie nur erst dem Regimente der Bal

tischen Deutschen des Fürsten Gortschakow entrückt sind; sie 
brauchen dazu uur iu das „griechisch-russische" Kirchspiel Rujeu 
im lettischen Theile Livlands zu gehen, und folgendes Einge
sandte ihres Landsmannes, des „griechisch-orthodoxen" Prie
sters an der dortigen Dreifaltigkeitskirche, Johann Krauklis, 
vom 24. Juni 1871 an die Redaktion des „Rischski-W est-
nik" zu lesen:*) 

*) Vgl- Nordische Presse 1871 Nr. 173. 
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„Aufruf um Hülfe. Mit Genehmigung und Segen des 

hochwürdigen Benjamin, Bischofs von Riga und Mitau, bitte 
ich die Redaktion, nachfolgende Zeilen abzudrucken. Eine sel
tene (?) und traurige Erscheinung stellt dar das griechisch

russische Rujensche Kirchspiel im livländischen Gouvernement! 
Die Eingepsarrteu — Letten, an Zahl gegen 900 — sind 
alle arme Lostreiber, zerstreut auf 100 Werst und 18 Güter 

und 600 lutherische Dörfer,  unter eine bedeutende wohl
habende, aus Lutheranern besteh ende Bevölkerung, 
welche sich zu jenen wie 17:1 verhält .  Al ler und jeder Mit

tel entblößt, vermögen diese" (d. h. aus der lutherischen 

„Erniedrigung" griechisch-orthodox erhöhte) „Lostreiber ihren 
Kindern keinen Schulunterricht zu gewähren, sondern 
sind genöthigt, dieselben von 8—10 Jahren ab in den Dienst 
(als Hirten) zu lutherischen Wirthen zu geben, wo die Kinder, 
des Lesens und Schreibens unkundig und ohne jeden Be

griff ihrer (!) griechifch-rnssischen Religion, sehr bald 
entweder selbst an der lutherischen Masse (tolpa) haften 
bleiben, oder aber wissentlich von den Lutheranern in den 
Glaubensdogmen derselben erzogen werden. Die einzige Ret

tung vieler, vieler dieser Kleinen des Rnjenschen griechisch

russischen Kirchspiels vom Verderben wäre eine gründliche 
Unterweisung in ihrem (?!) Glauben" (von dem sie keinerlei 

Begriff haben!), „und zwar in einer Schule, die ihnen nicht 
nur freien Unterricht, sondern auch freien Unterhalt gewährte." 
(Man sollte denken, für letztern wäre wenigstens durch das 
Landparcellensystem gesorgt!) „Sowohl im Namen der Ortho
doxie, als auch im Namen der Menschenl iebe und der — va

ter ländischen Bi ldung" (s. o.  die Methode der Tschu-
waschen-Bilduug mit dem „Farbenstifte", mit Anschaf
fung von russischen „Journalen" auf „Kosten" derer, die 
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sie n ie, oder erst dann, zu sehen bekommen, wenn sie al les 
Interesse verloren haben!) „wende ich mich an alle Förderer 

des griechisch-russischen Glaubens und der vater ländischen 

Ausklärung" (wie sie den Tschuwaschen beigebracht wird!) 
„und bitte dieselben ergebenst, die freigebige und unerschöpf
liche Rechte aufzuthun und Opfergaben darzubringen zum Unter

halt der griechisch-rnsischen Kinder" (lettisch er Mütter?!) 
„des Rnjenfche Lostreiber-Kirchspiels (batrakskaZo 
xriedoda) während der Unterrichtsmonate in einer Schule. 

Ich bitte die Redaktion des Rischski Westnik herzlich, ihre 
Mitwirkung iu dieser guten Sache mir zuzusagen durch Ver
öffentlichung dieser Zeilen und durch Entgegennahme eventueller 
Darbringungen. Diese bitte ich zu senden an die „„Rigasche 

Peterpaulbrüderschaft"" zur Übersendung an mich — nach 
Rnjen." 

Nun, welches auch das allendliche Schicksal dieser „even
tuellen Darbringungen" sein mag, — jedenfalls kann die a Ig. 

Gortfchakow — „so"! — durch die Finger sehende russische 
Regierung sammt ihrer Staatskirche stolz darauf sein, Livland 
um die kirchen-sociale Institution der — „Lostreiberkirche" be
reichert zu haben. In der erniedrigenden, „nichts oder wenig" 
für Unterricht und Schule thuenden lutherischen Landeskirche wird 
bekanntlich zwischen den Kindern der Lostreiber und Nichtlos
treiber hinsichtlich ihrer Schulbildung so wenig Unterschied ge

macht, daß sich wohl schon wohlhäbige und zu bäuerlichem Geld-
protzenthnme neigende Wirthe bei ihrem lutherischen Pastor 
mißbilligend dahin geäußert haben: es passe sich doch gar nicht 
so recht, daß in derselben Schule und neben ihren Kindern 
auch die Kinder des geringsten Volkes (der sog. Lostreiber) 

geschult würden! 
ad e. Im Jahre 1864 ist der Graf Bobrinski nicht der 
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einzige Russe gewesen, welcher aus St. Petersburg nach Liv
land geschickt wurde, um die dortigen kirchlichen Zustände zu 
studiren. Es ist nachgerade an's Tageslicht gekommen, daß 

ungefähr gleichzeitig ein Beamter des Unterrichtsministeriums, 
Namens Ljeßkow, nach Riga gesandt wurde, um die Zu
stände unter den Altgläubigen (Raskolniki, d. h. Schismatikern 

der griechischen Kirche) in den Vorstädten, besonders aber in 
der sog. „Moskauer Vorstadt" zu studiren und ein Gutachten 
über die von ihnen nachgesuchte Erlaubniß zur Begrün
dung von Schulen abzugeben.") Unser Gewährsmann hatte 
leider nur Gelegenheit aus dem „geheimen Memoir" des Herrn 

Ljeßkow, das natürlich ursprünglich ebenso, wie der Bobrinski-

sche Bericht sammt Denkschrift, bestimmt war, in den geheimen 
Archiven St. Petersburgs der piquanten Quellenforschung küns
tigen Jahrhunderte entgegenzumoderu, Auszüge zu machen. Aber 
selbst in diesen Auszügen fand er, sonderbarerweise ganz im 
Widerspruche mit dem, was später Fürst Gortschakow die evan
gelischen Deputirten versicherte, „schlagende Belege dafür, daß 
es immer nur Regierung und griechische Kirche waren, 
welche das Gros der rnssichen Bevölkerung Riga's 

drückten und auf die t iefste Stufe menschl icher Existenz 
herabzerrten**), daß die deutschen und lutherischen Behörden 
von den Sektirern selbst immer wieder als die Vertreter der 

Humanität und der Toleranz betrachtet worden sind." 
Dieser Widerspruch wird aber wohl nur scheinbar sein, 

und sich vielleicht daraus erklären, daß in Livland die russische 
Regierung von dem Eifer, die Letten und Ehsten zu beglücken, 
so vollständig absorbirt war, daß ihr nichts Anderes übrig blieb, 

*) Vgl. I. Eckardt, Bürgerthum und Büreaukratie u. s. w- Leipzig, 
Verlag von Duncker u. Humblot. 1870. S. 227 flg. 

**) A. a. O. 
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als die Beglückung der daselbst vorkommenden griechisch-russi

schen Raskoluiks den lutherischen Baltischen Deutschen des 
Fürsten Gortschakow zu überlassen! 

Auffälliger freilich, als dieser Widerspruch zwischen den 
resp. Auffassungen des Fürsten Gortschakow und des vi-. I. 
Eckardt, ist der Widerspruch zwischen den in bemerkenswerther, f ast 

wört l icher Übereinst immung stehenden Auffassungen des Für
sten Gortschakow") und des Herrn Jur i  Samarin**) 
einerseits, daß uehmlich die Toleranz das ganz eigentümliche 
Unterscheidungsmerkmal des russischen Volkes sei, und der Auf
fassung andererseits des Herrn Ljeßkow, nach welcher schon 
im 17. Jahrhunderte die Raskolniks von den Staatskirchlern, 

und unter ihnen ganz besonders von einem gewissen höchst sa
natischen Samarin, so grausam verfolgt worden sind, daß 
Einige derselben, die popenlosen „Pomoränen", zwar für den 
Zaren beten, jedoch nur mit Hinzufügung der alten, ihr Ge
wissen beschwichtigenden Formel: 

„Wir thun es aus Furcht vor Samarin."***) 
Die Uebrigen, zu der minder gefügigen, ebenfalls popen

losen Sekte der Feodosier gehörig, beten nicht für den Zaren, 

auch nicht einmal „aus Furcht vor Samarin".  
Mag übrigens Fürst Gortschakow den ältern Samarin 

ignoriren und den jüngern copiren: das mag er zwischen sich 
und seinem Landsmanne Ljeßkow bereinigen; wir bringen 
einstweilen einige Bruchstücke aus den von Eckardt veröffentlich
ten Auszügen des Ljeßkow'schen „geheimen" Memoirs 

*) Vgl. Beil. -k., K und o. 
**) Vgl. dessen fast unmittelbar vor der Friedrichshafener Audienz er

schienenes 3. Heft über die „Grenzgebiete Rußlands" nach unserer wört
lichen Uebersetzung in der Schrift „Moskau und St. Petersburg" u. s- w. 
S. 16 flg. 

***) Vgl. Eckardt a. a O. S. 229. 
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zur Charakteristik der Schulpolitik der russischen Regierung und 
ebendamit auch ihres — Historikers, des Fürsten Gortschakow. 

„Bis zum Regierungsantritt des Kaisers Nikolaus" — so 
lesen wir a. a. O. S. 230 flg. — „waren die Feodosier . . . 

in Riga im Besitze eigener Schulen gewesen .... Nach den 
ersten Regierungsjahren des Kaisers Nikolaus waren diese 
Schulen, wie al le übrigen Bi ldungsanstal ten der Al t

gläubigen auf höheren Befehl im ganzen Reich ge
schlossen worden, obgleich mau wußte, daß damit die Jugend 
einer nach Millionen zählenden Schichte der Bevölkerung zu 
vollständiger Rohheit und Unbildung vernrtheilt wurde. Nur 

die rigaischen Altgläubigen hatten ihre Schule bis zur Mitte 
der dreißiger Jahre zu erhalten gewußt und später heim
liche Schulen gehabt. Aus diesem Grunde und weil über
haupt bekaunt war,  daß das in den Ostseeprovinzen herr

schende deutsch-protestant ische Element sein Mög
l ichstes gethan habe, um das Loos der armen Ver
folgten zu lindern, galt im Innern Rußlauds Riga für 
das Eldorado der Schismatiker und waren im gesammten Reich 

optimistische Vorstellungen über den „idealen" Zustaud der 
d o r t i g e n  G e m e i n d e  i m  S c h w a n g e  . . . . . .  

S. 231 flg. „In Pleskau erfuhr Herr Ljeßkow außer

dem, daß auch hier seit  e inigen Jahren heiml iche Schulen 
beständen, die ihr Dasein durch Bestechung der Pol i 
zei fristeten; der Lehrer (Nastawnik) lebte in einem Versteck, 
das er nur felten verließ" 

„In Riga angekommen, setzte der umsichtige Beamte sich 
zunächst mit der Gensd'armerie in Beziehung, um durch diese 
über die Sachlage aufgeklärt zu werden. Man sagte ihm, daß 
die Lage der Altgläubigen Riga's allerdings ungleich günstiger 
sei, als im Innern des Reiches, daß dieser relativ günstige 
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Zustand aber ausschließlich der aufgeklärten Toleranz des Ri-
gaschen Raths, überhaupt der deutschen Behörden zu danken sei, 
welche zwar die Befehle der Regierung pünktlich ausführten, 
aber längst einsehen gelernt hatten, daß das Nebel dnrch Druck 
und Verfolgung nur fchlimmer werde, während eine vernünf
tige und humane Behandlung den Fanatismus und die Un

zugänglichkeit der Sectirer leicht entwaffne. Leider stehe es 
aber um die am Peipns lebenden Altgläubigen*) sehr viel schlim
mer als um deren Rigaer Glaubensgenossen, denn von alters-

her" (d. h. seit Livland ausgehört hat, schwedisch zu sein und 

russisch geworden ist) „sei der Einfluß der griechischen Geistlich
keit dort ein sehr viel stärkerer als hier; schon weil die Sec
tirer sich nicht wie in Riga unter der Masse der übrigen Be
völkerung verlören, sondern in besonderen Dörfern lebten, hätten 
sie stets für erbarmungslose Verfolgung die Zielscheibe abge
geben und seien die Bemühungen der ständischen Behörden zur 
Linderung ihres Looses iu der Regel vergeblich geblieben. 
Aber auch in Riga sei die Lage der Sektirer keineswegs so 

günstig, als man im Innern des Reichs vielfach annehme. 
Obgleich die Zahl der Altgläubigen auf mindestens 
10,000 Köpfe geschätzt werde, besäßen dieselben 
o s f i c i e l l  k e i n e  e i n z i g e  S c h u l e  . . . . .  

„Gegen die Regierung zeige namentlich die jüngere Ge
neration eine an Haß grenzende Verbitterung, denn dieselbe 
fühle ihre t iefe uud doch unverschuldete Verkommen
heit  und wisse, daß es um die frühereu, im Besitz einer ge

*) Äußer den Raskolniks in der Moskauer Vorstadt Riga's nehmlich 
wohnt seit etwa 200 Jahren auch auf dem livländischen Ufer des Peipus-
See's eine schismatisch-griechische Diaspora: die Nachkommen von 
Raskolniks, welche schon gegen Ende des 17. Jahrhunderts, als Livland 
noch schwedisch war, daselbst vor dem verfolgungssüchtigen Fanatismus 
des griechisch-orthodoxen Klerus Schutz gesucht hatten. 
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duldeten Schule gewesenen Generat ionen besser bestel l t  ge

wesen sei. Die ofsiciell für die altgläubige Jugend er

öffneten, unter gr iechisch-kirchl icher" (d. h. staatskirch
licher) „Leitung stehenden „„gemischten Schulen"" standen 
selbstverständl ich völ l ig leer und hatten niemals Schü
ler gehabt.  

„Nähere Erkundigungen und Nachforschungen, welche Ljeß
kow in den Archiven des General-Gouvernements anstellen 
ließ, bestätigten diese Angabe bis ins Einzelne. Die Begrün

dung der ersten mit  dem sog. Gr ebeutschikow'scheu In
stitut verbundenen Altgläubigen - Schnle war das 
Verdienst des früheren General-Gouverneurs Marquis Philippo 
Paulucei gewesen (1827) .... Der livländische Gouverne
ments-Schuldirektor wurde ohne Weiteres mit der Oberaufsicht 
betraut" . . . . .  

S. 234 flg „in den Ministerien hatte man von 

der Existenz dieser Einrichtungen absolut nichts erfahren. All-
mäl ig entstand eine zweite, die s. g.  Scholtow'sche Schule 
.  .  .  .  Alte Männer, die unser Berichterstatter" (Ljeßkow) 

„während seines Ausenthalts in Riga sprach, erzählten ihm mit 
Rührung von dem Segen, der ihnen und ihren Zeitgenossen 

aus diesen Schulen, durch welche sie erst" (also hinter dem 
Rücken der Staatsregierung — elam vsl preeario!) „zu ci-

vilisirten Menschen geworden, trotz aller Bescheidenheit dersel
ben, zu Theil geworden sei " 

„Aber schon wenige Monate nachdem der Marquis" 

(also ein Nichtrnsse und römischer Katholik, hinsichtlich der Schul
bildung der Raskolniks im Bunde stehend mit den protestanti

schen Baltisch-Deutschen!)... „seine Stellung aufgegeben hatte, 
war es mit den Anstalten ... zu Ende. Der Gemeindevor

stand, der mit der Leitung des Grebentschikow'schen Instituts 
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betraut war, beging im Jahre 1830 die Thorheit, in Peters
burg um Abänderung oder Ergänzung der vom Marquis ge

gebenen Statuten zn bitten und der Regierung auf diese Weise 

zu einer Einmischung" (Fürst Gortschakow würde sagen, einem 
Daraussehen!) „in ihre Schul- und Gemeindeangelegenhei
ten Veranlassung zu bieten. Alsbald brachte das Ministerium 
des Unterrichts das Verlangen nach einer „„Sprawka"" über 
die Zustände der örtlichen Sektirer an den damaligen Civil-
gouverneur, Geheimrath Baron Georg Fölkersahm. Diesem 

blieb nichts übrig, als das Panlncci'sche Statut nach Peters
burg zu seudeu. Zu ihrem Erstaunen erfuhren die rechtgläu
bigen, aber leider unaufgeklärten Büreaukraten des Ministe

riums, daß in Riga eine Schule bestand, welche nur von alt
gläubigen Kindern besucht wurde, blos unter dem Schuldirek
tor (einem Protestanten!) stand und deren Statuten weite die 
Möglichkeit der Anstellung altgläubiger Lehrer offen gelassen 
hatten. Nach unzähligen Sprawken, Unterlegungen, Predlo-
schenien und andern Ausflüssen büreaukratischer Allwissenheit 
ließ der Minister der Volksaufklärung dem Vorstande 

der Rigaer" (d. h. schismatisch - griechischen) „Gemeinde im 
Jahre 1832 durch den Kurator des Dorpater Lehrbezirks er
öffnen, daß eine gänzliche Umgestaltung der Schule, nament
l ich die Anstel lung eines gr iechisch-orthodoxen Leh
rers an derselben uothwendig geworden sei. Die Gemeinde 
habe diese Aenderungen, so wie die Wahl der orthodoxen Leh
rer binnen acht Tagen vorzunehmen, widr igenfal ls die 

Schule pol izei l ich geschlossen und die Zögl inge der
selben in die gefürchtete Kantonistenschule gesteckt 
werden würden. — Die altgläubige Gemeinde 

erwiderte, daß sie in die Anstellung orthodoxer Lehrer und die 
6 
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Ertheilung kirchlichen Religionsunterrichts aus Gewissensgrün
den nimmermehr willigen könne, und die völlige Schließung 
des Grebentschikow'schen Instituts einer Korruption der Statu
ten desselben vorziehen würde 

S. 236 slg ,Der Befehl zur Schließung des 

Grebentschikow'schen Instituts und der Scholtow'schen Schule 
erfolgte wirklich 

„Der Zustaud, der auf diefe thörichte und barbarische 
Maßregel folgte, war scheusl icher,  als die kühnste Phan
tasie ihn sich ausmalen kann, und es ist fast drei De-
eennien lang fo gebl ieben. „ „Die Reichen (heißt es in dem 
Ljeßkow'schen Memoire*) betrogen die Regierung, indem 

sie ihre Kinder heimlich durch zur Gemeinde gehörige Lehrer 
unterrichten ließen und die Schergen der Polizei bestachen, 
und die Reichsten schickten ihre Kinder in die deutschen öffent
lichen und privaten Schulen, wo sie vor kirchlichem Religions

zwang sicher waren, aber im Uebrigen vol lständig germa-
nisir t  wurden; düf j j r  verkam die große Masse der Armen 

in unbeschreiblichem Elend.'"' 
,,Da es keine Schulen mehr gab, welche besucht wurden 

oder besucht werden konnten, wuchs die Jugend der russi
schen altgläubigen Gemeinde Riga's im eigentlichsten 
Sinne des Wortes wie das liebe Vieh auf 

„Die Knaben wuchsen auf der Gasse auf,  von t iefem 
Ingrimm gegen- e ineRegieung erfül l t ,  welche sie gleich
sam zum Verbrechen prädestiuirte und deu russichen 
Namen in den Augen der deutschen Bevölkerung grundsätzlich 

h e r a b w ü r d i g e n  z u  w o l l e n  s c h i e n  . . . .  

Vgl. a. O. S. 236. 
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„Die Mädchen gaben sich massenhaft ,  und wei l  
ihnen die Erlernung einer ehrlichen Beschäftigung nahezu un
mögl ich gemacht worden war, meist schon in zarter Jugend 
der Prostitution hin. 

„Wir können", sagt Eckardt, „es unserm Berichterstat
ter" (Ljeßkow) „nicht verargen, wenn er bei der Schilde
rung dieses fürchterlichen, die Ehre seiner Nation beleidigenden 
Bildes in das bittere Wort ausbricht" (a. a. O. S. 237): 

„„Der wegen des Bethlehemischen Kinder
mordes verrufene König Herodes erscheint 

im Vergleich zu den Leuten, welche die Schule 

des Grebeutschikow'schen Inst i tuts schl ießen 
l ießen, immer noch wie ein edler und aufge

klärter Menschenfreund."" 
„Dieser entsetzliche Zustand hat von 1832 bis zum Beginn 

der sechsziger Jahre gedauert" — also doch wohl mindestens 
bis 1864, da Herr Ljeßkow ihn so fand, wie gleichzeitig 

Graf Bobrinski den Zustand der griechisch-orthodoxen Schu
len der zwaugsgriechischeu Ehsteu Livlauds, d. h. beiderlei Zu
stände bis über die Mitte derjenigen bis jetzt verlaufenen Re

gierungszeit, welcher Fürst Gortschakow die obeu besprochenen 
Civilisirnngs-Wunder am 14. Juli 1871 der Deputation der 

Evangelischen Allianz in Friedrichshasen vorgerühmt hat. Tie 
Wunderleistung dürfte sich somit von der auch schon wunder
bar kurzen Frist vou 16 Jahren (1855— 1871) auf die uoch 
kürzere, also noch viel wunderbarere von nur 7 Jahren (1864 
bis 1871) beschränken. Also Alles in 7 Jahren und ohne 

1 Kopeken, dnrch bloßes Daraufsehen! 
Damit sei es denn für diesmal derjenigen Zeugnisse — 

kernrussischer, griechisch-orthodoxer Zeugnisse — geuug. zu de-
6* 
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ren Zusammenstellung uns das geschrieben und das gesprochene 
Wort des unheimlich geschickten greisen Diplomaten veran

laßt hat. 
Ob dem Herrn Ljeßkow, in seiner Eigenschaft als Rus

sen und als Orthodoxen, im Jahre 1864 moralisch besser zu 
Muthe gewesen sein mag, als gleichzeit ig dem Grafen Bo-
brinski, kann uns hier ziemlich gleichgültig sein. 

Wir haben lediglich zu konstatiren, daß dem Fürsten 
Gortschakow, in eben jener Doppeleigenschaft, bei seiner sast 
wört l ichen Übereinst immung mit  seinem Landsmanns Jur i  

Samarin hinsichtlich des Haupt-Merkmals der russischen Na
tion, und insbesondere bei allen diesen, ihm doch wohl nicht 
fremden Dingen, soweit sich aus seinen mündlichen Auslassun
gen vom t4. und feinen schriftlichen vom 16. Juli 1871, und 
aus seinem humoristischen, vom Ehrenkanonikus Battersby 

bezeugten „So"-Machen schließen läßt, „ganz tugendlich" ist! 
Aus diesem Umstände läßt sich denn auch die Erwartung 

schöpfen, er werde, inmit ten der Quadri l le:  Graf Bobriuski ,  

Herr Ljeßkow, Evangel ische Al l ianz und — Schrei
ber dieses, fort fahren, des Glaubens zu leben, seine Reden 

vom 14. Juli 1871 über die Baltischen Deutschen hätten 
eben so wenig zu den unnützen mündlichen, wie sein officieller 
und öffentlicher Bericht an den Kaiser Alexander II. vom 
16. Juli 1871 zu den „unnützen schriftlichen Auseinander
setzungen" gehört. 

Dieses Glaubens sind allerdings auch wir: nützlich wa
ren seine mündlichen wie seine schriftlichen Auseinandersetzun
gen. Ja, wenn wir für heute mit dem Ausdrucke unserer 

Ueberzeugung schließen: das Hazlptverdienst und der Hanpt-
ersolg der Evangelischen Allianz, in ihrem letzten großmüthigen 
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und christlich-freiheitlichen Vorgehen, bestehe bis hiezu ganz 
eigentlich darin, wie vorher den Herrn Juri Samariu, fo jetzt 

auch den Fürsten Gortschakow zum Sprechen und zum Schrei
ben gebracht zu haben, fo l iegt darin zugleich auch unsere 
Antwort auf die Frage, wem der große objektive und blei

bende Werth von Beidem unfehlbar zu Gute kommen muß. 



Aeitage 6.. 

Zur Geschichte der beiden Deputationen der Evan
gelischen AllianMin Sachen der Bekenntnitzsreiheit in 

den russischen Ostseeprovinzen. 

s. 

Die Freunde der in den Banden der gr iechisch-or
thodoxen Saatskirche Rußlands gefangenen Ehsten 

und Letten an die Mitgl ieder der Evangel ischen 

Al l ianz. 

Schon so of t  hat sich die christ l iche Bruderl iebe im Schooße 
unserer Kirche, deren einziges Haupt unser Herr und Heiland 
ist, kund gethan, daß wir getrosten Muthes nun vor Euch hin
treten, um Euch Tausende leidender Brüder, von deren Drang

salen Ihr vielleicht nicht einmal Kunde habt, an's Herz zu 
legen, und sie Eurer Fürbitte dringend zu empfehlen. 

Es ist Euch bekannt, welche schweren göttlichen Strafge
richte alle diejenigen Staaten heimgesucht haben, welche — un-
eingedenk des apostolischen Wortes: „So man von Herzen 
glaubt, so wird man gerecht, und so man mit dem Munde be
kennt, so wird man selig" — durch Verfolgungen nnd Straf
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gesetze die evangelische Bekenntnißfreiheit ihrer Bürger zu un
terdrücken, und dadurch die Herzen der Gläubigen in dem Hei
ligthum ihres Glaubens zu kränken und zu vergiften wagten. 

Solcher schweren Strafgerichte des Herrn, welche die Sün
den der Väter heimsuchten an den Kindern, hat es bedurft, um 
Frankreich ob der Gräuel seiner Bartholomäusnacht, Spanien 
ob der Verbrechen seines Philipp und Alba, England ob sei
ner blutigen Maria und seines Jakob II., doch nicht minder 
ob seiner pseudoprotestantischen Unterdrückung der Jrländer, 

Italien ob der unevangelischen Herrschsucht seiner hohen Geist
lichkeit, Deutschland ob seines fanatischen, an den Böhmen be
gangenen Wort- und Rechtsbruches, Schweden ob seiner un
evangelischen Verunstaltung der Grundsätze der Reformation, 
mit einem Worte, alle diese Staaten ob der Sünde büßen zu 

lassen, daß sie, die Grenze zwischen Staat und Kirche verken
nend, das Staatskirchenthum aufzurichten, und „dem Kaiser zu 
geben" sich vermaßen, „was Gottes" und seiner Gläubigen aller 

ehrlichen und aufrichtigen Bekenntnisse ist. 
Und alle diese Staaten, sie haben nicht nur gebüßt, son

dern auch Buße gethan, und der christlichen Wahrheit die Ehre 
gegeben. Frankreich, Italien und Spanien — sie haben die 
Bekenntnißfreiheit ihrer Bürger anerkannt; Deutschland, durch 
deu Glaubenskampf in zwei Hälften gespalten, hat heute selbst 
in derjenigen Hälfte die Bekenntnißfreiheit zum Staatsgrund
satze erhoben, von welcher vor 259 Jahren deren grausamste 
Unterdrückung ausging. England hat sich nicht begnügt, seiue 
Israeliten und Katholiken politisch zu emauzipireu, souderu hat 
im vorigen Jahre unter der glorreichen Führerschaft christlich 
erleuchteter Staatsmänner im Kampfe mit dem Staatskirchen
thum bereits einen ersten ruhmvollen Sieg über sich selbst 
davongetragen; ja selbst Schweden hat in diesen jüngsten Ta
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gen jenen grausamen Gesetzen ein Ende gemacht, welche dort 

immer noch der evangelischen Freiheit in's Angesicht schlugen. 
Mit einem Worte, die ganze Christenheit des abendländi

schen Europa huldigt heute in der ungeheuren Mehrzahl ihrer 
Mitglieder und in ihren sämmtlichen Staaten dem großen Prin-

cip der Gewissens- und Bekenntnißfreiheit, von deren politischer 

Zulässigkeit und kirchlicher Nothwendigkeit zu allererst die Ver
einigten Staaten von Nord-Amerika das hell leuchtende und 

nie auch nur einen Augenblick verdunkelte hundertjährige Bei
spiel und Vorbild aufgestellt haben. 

Nur einen einzigen christlich sich nennenden Staat giebt 
es noch, welcher die Bekenntnißfreiheit seiner Bürger im Prin

cipe leugnet und durch unchristliche und grausame, in falsch 
verstandenem Interesse seines Staatschristenthums, der soge

nannten griechisch-orthodoxen Kirche, gegebene Strafgesetze auf

recht erhält. 
Dieser einzige Staat ist Rußland. 

Der Strafcodex der Russischen Kirche bedroht fortwährend 
mit Amtssuspension und Amtsentsetzung, mit Geld- und Ge-

fängnißstrafen, mit Zuchthaus- und Festungsstrafe, mit Ent
ziehung aller persönlichen und Standesrechte, mit lebensläng

licher Verweisung nach Sibirien, ja mit Ruthenstrafe, — je 
nachdem — Einenjeden, dessen religiöses Gewissen ihn trieb, 
sei es aus dem Verbände der griechisch-orthodoxen Staats
kirche auszutreten, sei es den Austritt Anderer aus derselben, 
und wäre es durch die christlichen Mittel des freiwillig ver
nommenen Wortes, der freiwillig empfangenen Sacramente, zu 

veranlassen. 
Bekehrung heißt dort: „Verführung", Bekenntniß heißt 

dort „Abfall". 

Diese unchristlichen Strafgesetze sollen dazu dienen, das 
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gehäßige Privilegium der russischen Staatskirche auf Bekehrung 
der Israeliten, und das noch gehäßigere von ihr in Anspruch 
genommene Glaubensmonopol aufrecht zu erhalten, vermöge 
dessen Niemand, der einmal irgendwie, und wäre es durch die 

betrügerischsten, gewaltsamsten, hinterlistigsten und in jeder Be
ziehung unwürdigsten Mittel in den äußerlichen Verband der 
russischen Staatskirche getreten oder gerathen war, aus dem
selben, und zum Katholieismus oder Protestantismus übertre

ten, noch zu einem solchen Uebertritte die Hand reichen kann, 
ohne einem jener Gesetze zu versallen. 

Die Israeliten haben ihre israelitische Allianz, um gegen 
den Druck, unter dem ihre Glaubensbrüder in Rußland seuf

zen, zu Protestiren, und an das Gewissen der Menschheit öffent
lich zu appelliren. 

Die Katholiken haben ihren Papst, der im Falle ist, für 
seine Glaubensgenossen aufzutreten. 

Die Protestanten dagegen haben zur Erhebung eines ähn

lichen Protestes kaum ein anderes sichtbar und hörbar konsti-
tuirtes, umfassenderes Organ, als die evangelische Allianz. 

An diese evangelische Allianz wenden sich darum heute die 
unterzeichneten freiwilligen Freunde von etwa einem Sechstel 
der russischen Provinz Livland, ungefähr 160,000 dortiger 
protestantisch gesinnter, aber in ihrer Bekennwißfreiheit straf
rechtlich bedrohter Letten und Ehsten. 

In Folge ähnlichen ofsieiellen Betrugs, wie er noch heute 
von Rußland an römisch-katholischen Polen und Lithauern ver
übt wird, sind diese unglücklichen livländischen Protestanten seit 
etwa fünfundzwanzig Jahren dem äußerlichen Verbände der 
griechisch-orthodoxen Staatskirche zugezählt. Nun aber, nach
dem die noch überlebenden Pseudokonvertiten der Jahre 1845 
und 1846 schon seit langer Zeit zur Erkenntniß ihrer durch 
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betrügerische Vorspiegelungen, ja zum Theil durch offenbare 
Gewalt und Ueberrumpelung, bewerkstelligten geistlichen Miß

handlung durch die vom weltlichen Arm kräftig unterstützte 

russische Staatskirche gelangt sind, deren nun herangewachsene 
Söhne und Töchter aber den erzwungenen oder erschlichenen 
Uebertritt ihrer Väter und Mütter, und ihre eigene, theils in 

unmündigem Alter officiell vollzogene, theils durch das barba

rische Gesetz von der eonvertirenden Kraft elterlicher Mischehen 

bedingte Zuzählnng zur griechisch-orthodoxen Kirche, niemals 
anerkannt haben, sind sie — die Einen in passivem Wider

stande, die Andern laut offener Erklärung — entschloffen, sich 
von der griechisch-orthodoxen Kirche lossagen, nnd in den 
Schooß der, im Herzen nie verlassenen protestantischen Kirche 
ihrer Väter und ihrer dentsch-livländischen Landsleute zurück
kehren zu wollen. An der Ausführung dieses Entschlusses je
doch sollen sie dadurch verhindert werden, daß jene oben ge

schilderten Strafgesetze aufrecht erhalten bleiben, welche — dieß 
sei hier nebenbei bemerkt, — mit den von allen russischen 
Monarchen seit 150 Jahren anerkannten, jeglichen Gewissens
zwang in den eroberten baltischen Provinzen untersagenden, 

staats- und völkerrechtlichen Bestimmungen in schreiendem 

Widerspruch stehen. 
Sollte unsere inständige Fürbitte für diese unsere, in ihrer 

Gewissens- und Bekenntnißfreiheit tief gekränkten, evangelisch 
gesinnten Brüder und Schwestern zweier Nationen, welche, 
nachdem sie sich bereits vor sechs Jahren, aber ohne allen 
Erfolg, an ihren Monarchen flehend gewendet haben, keine 
Möglichkeit besitzen, unmittelbar an das Gewissen der freien 
Christenheit zu appellireu — sollte diese unsere Fürbitte, wie 
wir die feste Zuversicht haben, bei der evangelischen Allianz 
soweit Gehör finden, daß dieselbe die Lage jener unglücklichen 
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Ehsten und Letten, und die etwa zu ihrer Befreiung von dein 
auf ihnen lastenden Gewissensdruck und Bekenntnißzwang ge
eigneten Schritte in nähere Erwägung nähme, dann werden 

wir nicht unterlassen, Euch, geliebte Brüder der evaugelifcheu 

Allianz, die bündigsten, authentischsten Beweise für den Tat
bestand dieser, uuu schon ein Vierteljahrhundert dauernden 

Schändung des christlichen Namens, und für die damit unzer
trennlich zusammenhängende Zerstörung des Familien- und des 
bürgerlichen Lebens, der Verwüstung in Kirche, Schule und 
Sitte ausführlich und im Einzelnen darzulegen, und an diese 
Darlegung einen positiven Antrag zu knüpfen. Denn es han

delt sich in der That um Errettung eines ansehnlichen Bruch-
theiles der Bevölkerung einer, im Uebrigeu unter dem wohl-

thätig leitenden Einflüsse des dort seit Jahrhunderten ange
siedelten, russischerseits heftig angefeindeten deutschen Elementes 
blühenden Provinz — aus der allerdringendsten Gefahr in
tellektueller, sittlicher und religiöser Verwilderung. Diese hat 
eben keinen andern Grund als die zu verhängnisvoller Geltung 

beim russischen Kaiser gelangte Eifersucht des nationalen und 

kirchlichen Fanatismus derjenigen moseovitischen Partei, welche 
ihre unberechtigten Ansprüche auf Alleinherrschaft gefährdet 
sieht bei dem Anblick der mehr und mehr, uuter dem Eiufluffe 
des evangelischen baltisch-germanischen Elements, in intellek
tueller sittlicher und religiöser Beziehung deutsch sich entwickeln
den, überwiegend protestantischen Mehrzahl der lettischen nud 
ehstuischeu Bevölkerung der baltischen Provinzen Rußlands. 

Schon jetzt aber ermahnen wir Euch, und bitten Euch, 
lieben Brüder, daß Ihr überall, sei es im öffentlichen Gottes
dienste, sei es in Euern Versammlungen, sei es im Hause, im 
Kreise der Eurigeu, sei es in der Stille Eures Kämmerleins, 
der armen nothleidenden Brüder vor dem Throne Gottes ge
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denken, und sie Seiner rettenden Barmherzigkeit im heißen 

Gebete empfehlen möchtet. Er, Er allein, der Allmächtige, 

der die Herzen der Menfchen lenkt wie Wafferbäche, kann den 
Sinn des Kaisers wenden, daß er das Wort spreche, welches 
allen diesen Gefangenen, deren Tausende und abermals Tau

sende sind, die Freiheit bringen wird, sich ihres Glaubens zu 
freuen und ihn offen zu bekennen, nachdem sie der bürger

lichen und persönlichen Freiheit schon ein halbes Jahrhundert 
früher theilhaftig geworden waren, als ihre erst seit Kurzem 
emancipirten Mituuterthauen desselben Monarchen. 

Dieser Monarch aber kann von der ihm noch unbeschränkt 
zustehenden gesetzgebenden Gewalt keinen edlern, eines christ
lichen Fürsten würdigern Gebrauch machen, als indem er jene, 
das christliche Gewissen bedrängenden, und zu dem ihm sonst 
mit Recht zugesprochenen Namen „Alexander der Befreier" 
einen harten Mißton bildenden Strafgesetze aufhebt, welche die 
Angehörigkeit zum Verbände der griechisch-orthodoxen Staats

kirche so vielfach mit dem Makel unchristlicher Heuchelei be
Haften. 

Auf daß er aber von einigen unzureichenden, vor fünf 
Jahren bewilligten, erst zukünftigen Generationen zu Gute 

kommenden Koncessionen, hinsichtlich Mischehen zwischen Grie
chisch-Orthodoxen und Protestanten der baltischen Provinzen, 
zu jenem, seinem Herzen gewiß nicht fremden, höhern und um
fassendem Entschlüsse sich zu erheben, die Kraft von oben 
empfangen möge, bitten wir Euch ganz besonders, auch ihn, 
den Kaiser von Rußland, in Euer Gebet einzuschließen, daß 
ihm Gott die Augen öffnen wolle, und er erkenne, was zu 
seinem Heile dient, und daß er nicht, irregeleitet durch unselige 
Rathschläge, dabei verharre, die sreie Bewegung im Schooße 
der christlichen Kirche zu hemmen. 
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Bittet, daß Gott sich auch seiner erbarme, und ihm, dem 
er vor nenn Jahren in's Herz gab, das Wort der Freilassung 

seiner russischen Unterthanen aus den Banden leiblicher Knecht

schaft zu sprechen, nun auch in's Herz geben möge, das größere 
Wort der Freilassung aller und somit auch seiner lettischen 
und ehstnischen Unterthanen aus den Banden der noch weit 

schmählichem geistlichen Knechtschaft zu sprechen. 
Aber auch für das russische Volk betet, für dieses gute 

und große Volk, das in diesen Tagen einem furchtbaren Ge

richte entgegengeht, wenn es nicht die fanatische Rotte von sich 
ausstößt, welche alle in den Ostseeprovinzen, in Polen und 
Lithanen, an Protestanten, Katholiken und Israeliten verübten 
Greuel zu verantworten hat, und welche auch das eigene Volk 
in den Strudel der Anarchie und Verwüstung hinabzureißen 
trachtet. 

Ja, betet auch für sie, die verblendeten Anhänger dieser 
fanatischen Rotte, wie es Christen geziemt, und segnet sie, die 

Euch fluchen werden. Auch sie sind auf Christi Namen ge
tauft. Möchte doch auch ihnen der Glaube verliehen werden, 
daß sie aus Feinden des Herrn, dessen Namen sie tragen, zu 
seinen Jüngern berufen würden! Betet für sie, daß ihnen 
ihre Sünde nicht behalten werde, denn sie wissen nicht, was 
sie thnn. 

Gott segne aber Euch, geliebte Brüder in dem Herrn, 
daß Ihr der Noth der armen Gefangenen in Eurem Gebet 
gedenken wollt, denn wir wissen, daß Ihr unsere Bitte nicht 
abschlagen werdet. Wir bitten nicht um materielle Hülfe, noch 
viel weniger um Unterstützung zu einem frevelhaften Unter
nehmen gegen die von Gott eingesetzte Obrigkeit, denn unser 
Heiland hat uns gesagt: Gebet dem Kaiser, was des Kaisers, 
und Gott, was Gottes ist. 



— 94 — 

Ihm aber, dem Herrn aller Herren, dem König aller 
Könige, geben wir allein die Ehre. 

Vor Seinem Throne bitten wir Euch, daß Ihr Euch mit 
uns vereinigt. Von ihm allein erwarten wir die rechte Hülfe 

für die fchwer bedrängten Brüder, wenn wir Ihn alle recht 

ernstlich darum anflehen; denn Er hat uns versprochen, — 
und Sein Wort ist Ja und Amen! — das, was wir bitten wer

den in Seinem Namen, das wolle Er thun. Er hat gesagt: 

Bittet, so werdet Ihr nehmen, suchet, so werdet Ihr finden, 
klopfet an, so wird Euch aufgethan werden. 

Auf Ihn setzen wir unser Vertrauen. Ihm sei Ehre, 
Preis, Anbetung und Dank in Ewigkeit! 

Mit treuem christlichen Brudergruße 
Genf, Lausanne, Vivis, Neuenburg, Bern, Zürich, St. Gallen, 

Appenzell im März 1870. 

(Folgen die 200 Unterschristen). 

b. 

Erklärung des Professors Merle d'Aubignv. 

Genf, den 14. April 1870. 

Ohne mich über einige Punkte des Aufrufes, die Letteu 

und Ehsteu betreffend, auszusprechen, wünsche ich die lebhafte 
Theilnahme, die ich für Ihre Befreiung empfinde, auszu
drücken. 

Ich fühle um so mehr das Bedürfniß hiezu, als ich, schon 
vor ungefähr 25 Jahren, als das Uebel seinen Anfang nahm, 
glaubte, daß Brüder ihren Brüdern Hülfe bringen sollten, und 
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so ließ ich zu diesem Behuse eine kurze Denkschrift in eines 
der verbreiterten Blätter Englands einrücken, indem ich also 

an das Mitgefühl der großmüthigen Männer jenes Volkes 

appellirte. Es ist überflüssig zu sagen, welche Umstände es 
verhinderten, daß jener Schritt gelang. 

Nun müssen wir alle unsere Kräfte vereinigen, damit die 
Familien, welche damals verleitet wurden, von der evange

lischen Kirche zur griechischen überzutreten, die Freiheit erlan
gen, zur Religion ihrer Väter zurückzukehren. Wenn ein großes 
Uebel vorhanden ist, so ist es eine nothwendige und ruhm
würdige Sache, Heilmittel dagegen beizubringen. Kein Russe 
soll in der Geschichte Rußlands einen Flecken stehen lassen 
wollen, welcher dasselbe bei der Nachkommenschaft anklagen 
würde. Es ist unmöglich, daß ein so schwerer Vorwurf län
ger auf dieser griechischen Kirche laste, welche sich kürzlich durch 
den Mund einiger ihrer Patriarchen auf eine so edle und feste 
Weise in ihrer Antwort an den Papst, das Coneil betreffend, 
ausgesprochen hat. Ter Kaiser, welcher an jenem Uebel un
schuldig ist, wird es als eine der rnhmwürdigen Handlungen 
seiner Regierung ansehen, es wieder gut zu machen, indem er 
allen seinen Unterthanen erlaubt, Gott nach dem Drange 

ihres Gewissens anzubeten. 
Wir wollen uns daher mit Vertrauen und mit Eifer an 

sem Gerechtigkeitsgefühl und sein Erbarmen halten, aber vor 
Allem lasset uns heiße Gebete dem gerechten Richter darbrin
gen, welcher die Herzen der Könige lenkt wie Wasserbäche. 

Merle d'Anbigne. 



- 96 — 

e. 

Aufruf vereinigter Schweizer und Lyonesen. 

(Aeneve, ^eue^a-tol, Uovtrsux, ^.vril 1870. 

I^ss soussiAueZ, a^avt pris couvaissauoe 6s I'appel 
aärssse par Iss amis suissss 6t 63paZu0l3 663 I^stts 6t 
Mtli0ui6ii3 ljU6 r6ti6Qt eaptik8 l'k^IisO 0i-t1i060X6 äs Rus-
si6, aux m6mdr68 66 1'^11iaue6 1ZvauZ6ligu6, 662lar6ot l6ur 
viv6 3^wpat1ii6 pour 163 souLr-ÄQ^s 66 668 psuvrvs fr6r63 
vppriin68, airisi c^u6 l6ur pl6in6 aäkegion aux parol63 66 
l'appel, 6t 66maa66ut <^U6 1'^.11!au6o LvaQg6li<^u6 l6ur 
vi6Qr>6 au 8660ur3, aLu ^u'il3 0bti6rm6ut 1a Iib6rts 6e 
601186161166. 

1^63 30U38iZI163 M6wbr63 66 1'6A'1l36 1uttl6ri611I16 9.116-
M3.uä6, cjomi6i1i63 a 06Q6V6, exprimsut 66 M6M6, 611 a6-

11631011 aux pr0p03itl0I13 66 1a 366ti0Q A6U6V0136 6ö 

1'^.11iaii66 LvauAs1i^u6, 1a V1V6 pai7t Hu'il3 Pi'6uii6iit aux 
^ra^63 30utkl'ai1663 6<z 1'6Z1i36 1ut1l6ri611I16 6^aUA6li^U6 66 
1a I^iv0lll6, 6t PI'I6Ilt illLtaMlH6Ilt 1'a836lllbl66 K6ll^.-al6 66 
1'^11iai166 Lvav^6li^U6 66 ^6V-?01'l! 6'6111pl0^6r toutö 

30Q illü>161166, aüu 66 PI'06U1'6I' a 66tt6 6All86' 306ur, 81 
AI-aV6M6Qt 0pp1'imä6, 1a 1ib61't6 66 50! 6t 66 60ll3ei6v66. 

(Folgen über 200 Unterschriften, darunter 98 aus Lyon.) 

6. 

Ein anonymer Russe über den Pastor Ehni in Genf. 
(Journal 66 Lr6Q6v6 31. Nai 1870 510. 127.) 

Monteur 6e r66a6t6ur, 
V6i-Qi6r6lii6llt, ^'ai 1u 6au8 voti-6 Journal 6u Kui36 66 

keui1l6t0ii uue 60nt6reiie6 66 N. Ltmi, xa3t6ur 66 1'eZ1is6 
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lutkei-ienlls a OevevS) Zur les P6r866uti0u3 des prot6stauts 
6v Iiivvms. ^.ttir6 par 16 titr6> je ero^ais reueoutrer 
6an8 66t artiol6 668 Lait3 av66 Iss 6itation8 uee68saires 
6t temoiAlla^öL 663 P6r866utiou8 irrseusadlss. (^raväs tut 

wa 6s66ptiou: ^6 u'ai pas trouvs au6 36ul6 Zlläieatiou 
dieu 6tablis Hui 6Üt prouv6 1s tirr6 pomp6ux elioisi par 
^l. Io eoutöreueier. Vo^ous 6s pres. 

N. Ltiui eits uu artiels äs 1a paix 66 I^6U3ta6t. ^lais 

est ar^iols U6 6it risu absolumsut pour lui, wais t6moi^u6 
au 60vtrair6 ooutrs lui. Oar, 6'aprss est artiels, 1'L^liss 
^reec^us vu ru836 a 16 6rvit 6v L'iustallsr 6v I^ivvuiv st, 

par eouskHueut, 6')' exerosr sou 6ult6 86lvu lös 6auvu3 
6v 1'H^Ü36 0rtkv6vx6 6t 163 lvi8 66 1'6wpir6 russ6. I^t 
6Ü6 163 6X61-66; 66t 66 1a P6r36eutivu? ^lais ^l. Ldui lvu6 
16 Ü6l6 663 pa3t6ur3 lutlivrieus 6au3 1'a66vmpli^36w6ut 66 
I6ur3 66voir3. Hu'il P6rm6tt6 au wvius aux prstr-63 rus-
363 la W6M6 6i3tiu6tivu: 3au3 66la, il 66vra 66 r660Nlla!' 
tr6 pvur Iioluws a 66ux pvi68 6t a 66ux M63ur63 . . . 
^laiL N. Ldui eit6 66ux vu trvi3 5ait3 i3vl63 3ur 16 ^6l6 
iueou3i66rö 66 <^u6l^u68 prßtr63 rus363, 3vit; mai3 <^u'il 

M6 P6rm6tt6 66 lui 66wau66r ^16 U0U8 Mvutr6r la Svur66 
oü il a puisö la 6vuuai3sau66 66 663 kait3. I^ui-mewe, il 
u'a zamai3 6ts 6u I^ ivvuiv,  6u luviu3 i l  u'6u parl6 pas; 
alor3 66 svut 163 vll'6it. ^1ai8 av66 l63 vu-6it, (IUI 3vllt 
lr68'80uv6ur 6al0luui6llX, 63t-il P6riüi8 au 36rvit6ur 66 
l'Lvau^ile 66 trvu1)l6r 168 6vu36i6N66s 6t cl'app6l6r 163 
luauik63tati0113 663 lua3863? Vou3 6U^)U^6r62, ^lvusi6ur 16 
r66aet6ur. Lt wvi, sajvut6rai: pr6Q62 16 pr6wier alma-
uaed ru33s 6t vvu8 V6rr6? c^u6 dvu uvmdrv 663 per3vuu68 
eolup03aut la oour iiupsriale 66 Ru33i6 appÄrti6nu6ut au 
rit6 1utli6ri6u, <^U6 parmi uo3 miui3tr63 6t autr63 daut3 

7 
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kouetiouuairss äs l'Ltat, les lutlierisus Laurent su wasse, 

st Hue Ig. majeure Partie äe rios rspressutauts ^ l'etran^er 
prekssseut eueore le eulte lutberieu, ee hui ue les ew-
peeks pas ä'etre äe tres-dsus Kusses, ?ourrait-i1 eu etre 
aiusi, si le eulte lutlierisu u'avait pas ete prvte^e äaus 
la kussie eutiere? 

ÄI. ^dui eite eusuite uu moreeau äetaede äs la rs-

latieu äu eoiuts Lodrillzk^. ^vaut tout, sü M. Lkui a-t-il 
1u estts rslatiou st eswmsut a-t-il pu la lirs, ue esuuais-

saut pas la lauZue russe, äaus la^uelle eile est eerite? 
Ou la lui a äeue traäuite? ^lsrs est-il bieu sür c^us la 
traäuetiou soit sxaets? ^'sst-il pas äups ä'uus iutriZue 

st tout siluplsmsut, st Ä sou iusu, porte-ärapeau ä'uue 
aZitatiou sterile? Oar peut-il äirs c^u'il a bisu reuäu l'esprit 
äs la rslatiou äu eoiuts Lobriusl!^ st usus a bisu äouue 

sa tsusur? Noi, je us le erois pas, st avse wvi tous esux 

hui l 'out lue äaus l 'or i^ iual.  ^ lais äs eela apres. .  .  
?lus loiu, Lliui äit cjue I'empereur 6s R-ussie a 

adroZe pour la l^ivvuie uue loi orAauiczue äs seu smpirs, 
loi eeueervaut les maria^es wixtes. Lst-es psrseeutieu, 
^lvllsisur le reäaeteur? lei wewe, äaus ls eautou äs (^e-

uevs, iiäelss a votrs eoustitutiou, vous äetsväss ilux ea-
tlic>1i<^ues, ou plutüt a c^uel^ues kemmes satljoliciues, äs 

s'asseiudlsr st äs prisr Oisu eussrudls, eswrue elles l'su-
tsuäeut, et persouue jaiuais ue vous a aeeuse äs perse-
suter les oatlisli^uss. Lt voiei Hus vous publie^ uue ssu-
Lersuee äaus lac^uells le eoukereueier traits äs perseeutiou 
su l^ivouie ls elmuAsweut äes lois orgauic^ues äe l'empirs 
eutisr au proüt äs estts rusws liivouis? Nais e'sst la 
ooukusiou äe toutss les uotious. . . Eueore uu mot st js 
üvis. Lliui eits c^usl^uss uoius äss pastsurs lutderisus 
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prives äe leurs plaees; ^e äswauäs disu paräou a N. 

^liui, mais je äois lui äsluauäsr ^usllss sout les raisous 

c^us le Aouvsrusweut a alleguees pour ruotiver eette puui-
tiou et pourc^uoi N. Lliui ue les a pas iuäi^uses, ear 

taute la ^uestiou est la. O'autre part, pour^uoi N. lLkui 
ue ei te-t- i l  pas les uoius äe plusieurs prstrss russss, eu 

I^ivouis, (jui out ete prives äe leurs plaees par le lait 
äes iutri^ues mauifsstss äes pastsurs et äes üäelss äe 
l'l^liss lutderisuus eu l-ivouis, tels <Z!ue N. 1'eliete^el, 
par sxsrupls, et a la liu, NZr ?latou, arelisve^us äe ki^g, 
komme uuiversellemsut sstime, mais c^ui a ose eoutreäire 
äaus uue lettre Pastorale, aäresses a ses ouaillss, uu eerit 

auti-ortdoäoxe ä'uu pasteur lutderieu . . . 
^e vouärais bieu, Nousieur le reäaeteur, vous eiter 

eueore st deaueoup äe kaits et äs uoius, vous äevelopper 
aussi l'liistori^ue äs la eouversiou äes I^etdes a l'^Zlise 
russs st surtout vous parier äe leur c^uestiou rurale, a 
la^uelle N Lkui touede si äelieatemeut et pour eause, 

— mais ^je u'ose plus abussr äs votre disuvsillanos et 
^'s m'aärssss a votrs lo^aute pour iusersr ess ^usl^uss 
ligues eu repouse a la eoukersues äe ^l. Ldui, a la^uslls 
vous ave? prete la pudlieite äe votre estimadls ^'ourual. 

^Ares?, Nousisur ls reäaetsur, l'assuraues reiteres 
äs ma dauts eousiäeratiou. 

du Kusse. 

?.-8. — ^u eas äe bssoiu, mou uoiu et aäresse elts? 
N. ?etroE, arskipretrs äe l'Lgliss russs, ^ (^suevs. 

7* 
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6. 

Pastor Ehni in Genf über den anonymen Russen, 
i^ourual äs Osuevs 31. Nai 1870 No. 127.) 

^lousisur ls reäaeteur, 

<I'etais sur le poiut äs vous euvo^er huelhues li^ues 
pour publisr Iss souress aux^usllss ^'ai puise les laits 
iuäic^ues äaus mou rapport, lorsyus ^'s rseus la Isttrs 
auou^we (^ue vous ave:? bieu voulu wo eoruluuul^uer. 

^.pres avoir proüte äu posteriptum äs la lettre, ^'ai appris 
<^us 1'autsur su etait N. ^V., ä'ori^ius russs. 

Voiei Iss titres äss priueipaux ouvra^es c^ue ^j'ai eou-

sultes pour mou travail: 
1) 1. iv1äuäisel ie Leiträ^e (äoeuiueuts l ivouieus),  

par N. äs Loel^ (autrekois presiäeut äs la Oour ä'appsl 
a Ri^a, aetusllsiusut etabli su l'russs). 3 vol. 1867-70. 

2) Ass ekiel i ts bi läsr aus äsr lut l isr  iset ieu 
Girods liivlauäs (Leeuss distori^uss äs 1'L^liss lutbe-
risuus äs l^ivouis), par ^..-V. Harlsss (presiäeut äu Lou-
sistoire superisur äs l'LIZIise lutkerieuue äs Laviere) 2. 

eäitiou 1869. 
3) Die balt ischen kroviu^eu kusslauäs ( les 

proviuees baltic^uss äs la R-ussis), par ^lulss Lel^arät 
(autrskois reäaetsur äs la Oa^stts äs li-iZa, äsruierswsur 
reäaeteur äu (^reu^bote) a I^eipsie, 2. eäitiou, 1869. 

1.a plupart äss i'aits ĉ us ĵ'ai eites out ete äeja pu-
blies äaus lss priueipaux ^jouruaux alleiuauäs, eutre autrss 
äaus la Xouvelle Ka?stts LvauZeli^ue äs öerliu (28. äe-
esmbrs 1867, 7. wars 1868), äaus le Luuä (20.—27. mars, 

8. avril 1870). 
1.6 rapport st ls memoire äu eowte Lobriuŝ  ss 
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trouveut traäuit8 eu allsmauä Äaus los I.ivl. Lsitr. 6s 

äs Lool^, czui a38ur6lu6ut, oomprsuä ls Ku83s (Vol. I, 
1. oali., paZ. 45, 50, 3uiv.). 

I-'aü'airs äs Na^'s Wadtsr est raeoutee avee äs plus 
awpl68 äetail3 par U. Narl633, paZ6 145. <)uaut aux 
sukauts dapti3S8 par äs3 popss Zr6e3, a l'iu3u st soutrs 
la voloute äs lsui-3 pareut3, ou pourra lirs ls3 pa^s3 89, 
95, 102 sto., äu msws autsur. 

Li N. vsut 36 äouusr la peius ä6 lirs 668 ouvra-

K63, il pourra 36 oouvaiuere e^u'il us 3'a^it ui „ä'ou äit" 

ui äe „sait3 130168 ", wai3 ä'uu 3^3teiu6 ä'oppre33iou et. 

äs ru86 disu atts8te Hu'ou a exeree 6outr6 la pauvre 

I^ivouie. 

^s'entre äau3 l63 äetail3 ä6 la lettre. preteuä, 
<^ue l'artiel6 10 äu trait6 ä6 l^s^8taät U6 äit adsoluweut 
rieu pour ruoi, mai8 teluoiZue ooutrs uioi. Voiei l'artiols 
su (zus3tiou'. ^Daus 663 paz?3 (su I^ivouis et su Lstouis), 
ou u'iutroäuira poiut äe eoutraiuto ä6 6ou3oi6uo6 wai3 

la r6li»iou evaugelic^ue, 1'orAaui3atiou äe l'L^li8S et äe 
l'Leole ssrout lai33SS3 3ur ls weius pisä oü slls3 out ete 

äu tsmp3 3ueäoi3. 1'out6koi8, äoreuavaut 1'LAli3s Zrso^ue 
pourra au33i strs librsmsut sxsroee." — Ooue, 36lou 66 
traite, poiut äs eoutraiute äe oou8ei6u66 eu I-ivouis; mais 
sutiere libsrte äs 1'lZ^li3s prots3tauts st äs la Zrseczus, 
par 60u36^usut ^Zalit^ äs äroit3 pour touts3 1s3 äsux. — 
Or, ee8 millier3 st mil1isr3 äs I^ets3 st ä'L3ts8, czui, äe-
taode3 äe l'LZli3S prots8tauts par äs tau33S3 prorus33e8 
^rs^jsttsut äe eosur la koi ortkoäoxs" (^rse^us), st 
wauäsut iuZtaiuiusut la psrmi33iou äs rsutrsr äav8 l'^Ali8s 
lutderisuus^ (kapp. Lodriu^^), mai3 czui 3out smpsek63 
äs 3uivro la eouvietiou äs lsur eouZeisuos, 3ou3 peius 
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ä'etrs kattus ou suvo^es su Kideris (Zuuä, 24. avril 1870), 

ue 3oujkreut-il3 pas äs la eoutraiute äs eouseisues? — 
?uis, eommeut rseouua!t-ou l'öAalite äs äroits äss äsux 

LAÜ3S8? I^'L^1l3S Aree^ue, 3eeouä^e par Is3 loi3 iuju8tS3 
äs ^ieola3 I., 3'arro^e ls Monopols 6xelu3iL äs eouvertir 

a sa köi Iss msmdre3 ä'uus autre eoufs33iou, tauäis <zue 
Iss pa8tsar3 Iutder!eu3 30ut meuaees äs 3U8p6U8ion st äs 

P6IUS3 erimiuslls3 8'ils b6llis3sut uu Marians mixte. 
(^olo^viu, es eoukrere äs Nouravieü', leur avait 

mems äekeuäu ä'aärs33er äk3 paroles ä'exdortatiou a leur3 

proprs3 paroi33i6U8 <z^ui 86 1ai33aisut trop taeilsmsut su-
traiusr par 1s3 iutriZus3 äs3 emi33airs3 äs3 pops3. 

Lt N. afürws c^us 1s traite äe ^8taät ue äit 
,ad3oIumeut rieu pour moi^ mai3 ^u'il 68t eoutre moi!" 

^e eompreuä3, Äs. 1ai33s äs eote tout 1s eommeu-

eemsut äe l'artiele 10 st us 3'attaede c^u'a la äsruiere 

pdrase <^ui äit «^ns l 'LZIigs Zrseyus pourra au33i etre Ii-

drsmsut exsrees. ^.d! estts libsrte Hui preuä tout pour 
3oi et ue 1ai33s rieu aux autrs3, uous 1'avou3 reueoutree 
^ue1^ue5oi3 äav3 1s3 ouvra^68 äss ^63uits3, mai3 su ^eue-

ral, ou l'appelle tout douuemeut äe8poti8M6. — I/LAli3S 
Zree^ue 8's3t iustallee eu lüvouis ^ au mo^eu ä'uus im-
p08turs oküeislls eouuus äs tout ls mouäs/ eomms l'avous 
ls eomte Lodriu3^. ^3t-es la 3'iu8ta11er 8eIou 1s3 ea-
uou3 äs 1'L^li86 Arse^us st 1s8 1oi8 äs l'Lmpirs ru33s? 
l)uoi Hu'il su 8oit, estts mauiere äs 3'iustaller, «zuauä 
mems slls 3srait 3slou 1s3 eauou3 äs l'LZIiss ru38S st 
Is3 1oi3 äs l'Lmpirs russs, 63t-6l1s ooukorme a l'Lvaugils 
äu Odrist, eoukorme aux I013 äe la ^ju3tiee et äe la ve-
rite? ^s us trouve pas äau3 ls Nouvsau-I'estamsut c^us 
ls Ldrist ait promi3 äs3 eoues33ious äs tsrrss pour atti-
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rer a lui los peodeurs 6t les psaA6r3. U6 trouve pas 
qu'il »oit ^uste 6t lo^al 6'atta^uer uu6 6^1ig6 6t 66 lui 
interäire 6s 86 6eLsu6rs. 

^l'ai loue l6 ?els äss pa3tsur8 1utl!6rieu3 6u taut t^u'il 

eonsiste Ä preeksr l'LIvaUAile, a iustruirs 163 oateeliumeuss, 

a ameliorer le8 eeole8, mais c^ue 6ire 6s8 P0P68 gree3 

envo^63 6U lüvouie 6out 16 ^el6 eousistait 3urtout a oiu-

6rs 163 ASU3 8aus l68 avoir iu3truits (Larls38, pa^e 68 

eto.)^ a faii'6 „iuviter a la 8aiuts oeue au M0)^6U äs la 

poliee loeals^ (kapp. Lobrill3lc^). 0U a faire ingi^er aux 

l)0MM63 6t aux iemmes 15 a 50 eoups 6e ver^e pour U6 

pa3 avoir eommuuie a VLZli36 gree^ue (Ke^art, .luri La-
mariu's ^u^Iage, pa^e 209)! Lt 21. M. veut c^ue je louo 

66 xel6 663 P0P68 Aree3 oomme eellli 668 pa8tsur3 lutke-

risn8, — 6t si ^6 m'^ r6ku8S, il lU6 uomme UN liomwe a 

66UX poiä8 6t a 66UX M63ure8! Nai3 l'iu8truetiou rsli-

Ai6U36 6t les 66r6mouie3 exterieures, la P6r3ua8iou 6t la 
violeuee, la pre6ieatiou 66 la verite 66 Oieu 6t la ru36 

668 liommes 80Ut-66 la UU6 36ul6 6t msme ell03e? 

Os e^ue U. 6it 668 kauts touetiouuair63 ru3868 
appart6uaut a l'LZli36 lutderieuue ue prouve rieu. ^'ai 
eou3tate moi-meme <^u'ou 1ais3ait en repos l'LZli36 lutlie-
rieuus 6'l^8tliouie, wais ^ai 6ü moutrer eommout ou t^-
obait 6'opprimor 66ll6 6e I^ivonie. IIn fait u'adolit pas 
uu autre kait. ^ous 6emau6on3 86ulemeut c^us le Zou-
veruslueut aeoor66 a tou8 los lutkerieus la meme libsrte 
czu'il a<Z6or66 a gu6l^u63-uu8 6^sutrs eux. 1'ou8 u^eu 66-
vi6u6raient c^us rueilleurs Ku3363 pour eela. 

Dau3 l6 6lioix 66 l'sxsmpls c^us N. tir6 6u eau-
tou 6s Osuevs, mou a6vsrsair6 ms ssmdls avoir su la 
maiu disu mallieursu3e. (üomparsr la 6efsn3s 6s eresr 
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äes eouveuts eatkoliczues saus l'autorisatiou äu (?rauä 

Oouseil, äekeuse <^ui, äu rests, u'sst c^u'uus lettre luorts 

äe la Ooustitutiou, et les atroeites eoruruisss psuäaut 
viu^toiuc^ aus eoutrs l'L^liss protsstauts äe I^ivouis, e'sst 
esrtss uu ar^umsut plus <^ue dasaräe. 3i c^uel^ues eeri-

vaius, eoiuiue N. le prokesseur HoruuuA, out Proteste 
eoutrs les eouvsuts ä'iei, ils ue l'out kait <^us äaus l'iu-

teret äes reliZieusss elles-iuemes <^u'ou soustrait äaus ees 
etablisserueuts aux beueüees äu äroit eouuuuu. Ou ue 

äet'euä iei a persouue äe se rassemkler pour prier eu-
seruble. II iue paralt, äu reste, ^u'il Lauärait ^ reüeeliir 
a äeux kois avaut äe wettre sur le mems uivsau, au su-

^et äe la liberte reli^isuse, la Republic^ue äe Oeueve et 
l'Lmpire äe kussie. 

^e revieus a la I-ivouie. N. eu kaisaut allusiou 

a la eoueessiou (^u'^lexauäre II. üt eu 1864, a l'eZarä 

äes ruariaZes ruixtes, eoutiuue a äire gue ^^je traite äe 
perseeutiou uu eliau^emeut äes lois or^auicjuss äe l'Lru-
pire eutier au proüt äe la I^ivouie." — , II / a la uue 

eoufusiou äe toutes les uotious " ou plutot äe tous les 
taits liistori^ues — eke? N. II oudlie c^ue e'est par 
le traite äs ^staät ^ue la l^ivouie a ete rattaedee a ls 
kussie. <^e traite est äoue la «karte eoustitutiouuelle 

äe la luvouie st la liiuits äu pouvoir äu e^ar russs. 
l 'out  orärs äs l 'srupsrsur val iäs äaus ls  rssts äs la 
kussie, u'a kores äs loi su I^ivouis, c^u^a eouäitiou o>u'il 
ue soit pas eoutraire a es paete kouäaiusutal (^ui reuuit 
la I^ivouis st la kussis. I/siupsreur ä^utriede a aussi 
oetro^e autretois a la uatiou dou^roiss disu „ äss lois 
or^auiguss äs l'Lrupirs ^ soutrairss a la kra^ruatiHus 
sauet iou.  I^a Honor is a Proteste et  tout  le wouäs est  
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ä'aeeorä ^u'elle a eu raison. Lu fait, l^rauyois ^osepli 
a äü üuir par esäer. De meme, ^ieolas I. a impose a 

la I-ivouie äes lois eontraires au traite äe ^^staät, eu 
adolissant l'e^alite äe äroits äes L^lisss protestante et 

Zree^ue, ete. I^a l^ivouis sudit ees lois, mais eile pro-
te8te. Il ^ a äsux mois, la Oiste livouisuus a suvo^e 

uue äeputatiou a Laiut-DetsrsdourZ pour reelamer le r^-

tadlissemeut äe la liderts reliZieuse Garantie par les 
traitss. Ou s'^ est rskuss. ^lsxauärs II., su äouuaut a 

la suite äu rapport äu eorute Lodrinsl?)^ l'orärs <^ue, 
äor6navant> les snfants äss mariazzss mixtss pusseut etre 
baptises äaus l'uus ou äaus l'autrs K^liss, u'a fait c^u'a-
dolir uus petite partie äss lois in^justss st t^ranniizues 
äs ^ieolas I., mais il u'a pas aeeoräe uue kaveur a la 
I^ivonie. ^.lexauäre II. a fait 1ä uu aete hui l'konore, 
uous le reeonuaissous dautemeut, mais il u'a pas fair 
asse^. II u'a pas sueore reuäu a la I^ivouie tout ee t^ui 
lui est äü. v'ailleurs. la likerte äe eouseieuee st äe eulte 

u'est ^'amais uue faveur, e'est uu äroit impreseriptible äe 
l'komme. l)uieou^ue 5ait violenee aux eouseieuees, eutre 
äaus le äomaiue äe Dieu et eommet uu snsrileAe. 

^e serais tres-eurieux ä'appreuäre eommeut äe3 

pasteurs lutlisrieus out pu reussir aupres äss gouverusurs 

russes äaus leurs iutri^ues eoutrs äss popes grees. ()uant 

a l'arelieve^ue klaton, il se peut c^u'il soit ^universelle-

meut estime" parmi les Kusses ortoäoxes, mais a ki^a 

il a laisse äs laekeux souveuirs. Daus äss lsttres Pasto

rales aäressees aux I^etes et aux kstes, eet aredeve^ue 

edretieu appsla su l'au äs ^r-ies 1867 les I^utkerieus 

,,äes kommes mauäits!" (Xouv. <^a?> Lvau^. 28. äesem. 

1867), il ^ emplo^a äe telles iu^ures eoutre les prores-
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tauts HU6 ls eeuseur äeksuäit au reäaeteur äe la Oaöstts 

äe ki^a ä'su iuserer uns traäuetiou litterale äaus sou 

Journal äs eraiute äs provvHusr äss troudlss (^el^art, 

„^uri Laiuariu's ^.uklaZe^ paZ. 199). I^a eksss ss re-

pauäit ueauiusins et uns iuäiAuatiou geusrals selata äaus 

la vills äs sorts <zus 1s ^ouverueruent se vit koree ä'eu-

vs^er l'arelievs^us zur les boräs äu Don. M^r. klatou 

pudlia avaut sou äepart uu artiele äaus la 6a?ette äs 

ki^a ou il äeelara <^ue ses iuMres avaieut ete provsczuees 

par ls livre äu pastsur vosdusr gui, äaus uu ouvrage 

pudlie trsis aus auparavaut, avait taxe äe superstitiou le 

eulte äes iiua^es äss saiuts st avait eerit äaus es lueiue 

ouvraZe ljus äaus l^Aliss Zreec^ue äa VII. et VIII. sieele 

,,le sei avait peräu sa saveur.^ ^u esuse^ueuee äe estts 

äeelaratiou äs ^l^r klatou ls superiutsuäaut Ooeduer kut 

äestitue äe sa eliarZe (Ilarless, pa^. 219). 

Eueore uu ruot et ^'ai üui. Oui, ^V., usus sutsu-

äsus uou pas troublsr, mais reveiller les esuseieuees, 

paree c^u'il existe su lüvouis uu etat äs edosss Hui u'sst 

pas ekretieu. Xous voulsus faire seutir aux Kusses Hue 

eetts opprsssiou äs la I^ivouis est ,,uus taeke esu'aueuu 

Kusse ue äevrait vouloir laisssr plus louAtsmps äaus 

l'kistsirs äs sou paz^s" (v. la lettre äs N. Neris ä'^.u-

diAue). Rous voulsus faire seutir a tous les protestauts 

«^u'il est äu äevoir äs ekaeuu äs s'iuteresser a oes I-etes 

st a ess Lstss c^u'ou fsres äs vivrs presc^us eouilus äss 

paieus saus baptewe, saus Laiute Oeue, saus deueäietiou 

uuptials, paree Hus lsur esuseieuee leur äsksuä ä'allsr a 

I^ZIiss ^rsec^us et hus par la fores su Iss siupeeks äs 

ss joiuäre a l'LZliss lutkerisuus. ^lous ssperous teriue-

weut <^ue les ruauifestatisus publikes c^ui soiurueueeut 
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a ss l'aire jour uu peu partout et parti eulieremeut eu 

Luisse, ue resterout pas steriles. I.a verite et la ^ustiee 
l'eiuporterout sur les passivus, vieu re^ue. 

Veuille?, je vous prie, Nousieur le Reäaeteur, exeu-
ser la lou^usur äe rua repouse. keeeve^ wes siueeres 
reluereiemeuts aiusi czue eeux äe mes amis pour le dieu-
veillaut iuteret avee le^uel vous ave? eouseuti a porter 
a la pulzlieite la eause äes opprirues, et a^ree^ l'expres-
siou äe rua eousiäeratiou äistiuouse. 

Lkui ,  pastsur.  

f. 

Protokol l  

der von Seiner Majestät  dem Kaiser von Rußland 
Donnerstag den 23. Juni  1870, Mi t tags,  der Depu

tat ion des französischen Zweiges der Evangel ischen 
Al l ianz,  den Herren W. Monod, Pastor — Präsi

dent,  Eduard de Pressense, Pastor,  Professor 
Rossew de St .  Hi la i re,  Agenor Boissier,  Deputa

ten von Genf,  auf dem königl ichen Schlosse Berg 
bei  Stut tgart  bewi l l igten Audienz. 

Der Kaiser zu Herrn Monod: Sie sind Kalvinisten, meine 
Herren? 

Antwort :  Ja,  Sire,  von der reformir ten Kirche. 
Der Kaiser: Meine Herren, erlauben Sie mir, Sie, gleich 

Anfangs, meines Wohlwollens für alle in meinem Reiche vor
kommenden Religionen zu versichern, und ich wünsche, daß 
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keine Art Gottesverehrnng (^u'aueuv eulte) in ihrer Aus

übung behindert werde. Nur 'Propaganda ist es, die ich nicht 
gestatten kann (Aeulsmsut, Huaut a la propaZanäs, us 
puis ia permsttrs). 

Herr Monod: Sire! Wir haben Gott gelobt und wir 

danken Ew. K. M. für die uns gewährte Gunst, vor Dersel

ben erscheinen zu dürfen. Zu verdanken glauben wir diese 
Gunst (und dies macht sie uns um so werther) der Heiligkeit 
der Beweggründe, die uns getrieben haben, sie nachzusuchen, 
und dem rein religiösen Charakter der Evangelischen Allianz, 

deren Repräsentanten wir sind. Zugleich fühlen wir in unse

rer Schwachheit uns ermnthigt durch die Gewißheit, daß Ew. M. 
hinsichtlich eines Theils der Wünsche, die wir zu Gunsten un
serer lutherischen Brüder in den baltischen Provinzen aus
drücken möchten, uns zuvorgekommen ist, dergestalt, daß, bevor 
wir noch nm etwas bitten, wir bereits eine Schuld der Er

kenntlichkeit abzustatten haben. In der That wissen wir, daß 
vor einigen Jahren Ew. M., bewegt durch die bis zu Der
selben gedrungenen Klagen, eine Vertrauensperson an Ort und 

Stelle sandte, beauftragt, die wirkliche Lage der Dinge fest
zustellen. Der Graf Bobrinski, das war sein Name, erkannte 

und kennzeichnete, mit einem hochherzigen und christlichen Frei-
muthe, welcher zugleich den Herrscher, zu dem er sprach, und 
dessen Vertreter ehrte, die schmerzliche Thatsache, daß, zum 
größten Theil, diejenigen Lutheraner Livlands, welche der Glau

bensgemeinschaft ihrer Väter entfagt hatten, dies ohne Aufrich
tigkeit gethan hatten und sehnlichst wünschten, zu derselben zu
rückkehren und ihre Kinder ihrer Ueberzeugung gemäß erziehen 
zu dürfen. Wir wissen, daß Ew. M. demnächst Anordnungen 
getroffen haben, zu dem Zwecke, diesem schweren Leiden und 

dieser tiefen sittlichen Zerrüttung Abhülfe zu schaffen. Gestat
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ten Sie uns, Sire, Ihnen zu wiederholen, wie tief wir da

durch gerührt, und wie fehr wir dadurch von der Aufrichtig
keit der Gefühle des Wohlwollens überzeugt worden sind, 

welche Ew. M. hinsichtlich unserer Brüder beseelen. Aber, 
Sire, gestatten Sie, daß wir hinzufügen, und geruhen Sie un

sere christliche Sprache als Zeugniß unferer Ehrfurcht vor Ew. 
M. aufzunehmen, und zugleich unferer Ehrfurcht vor unserm 
Gotte und vor dem Erlöser, dessen theuern Namen wir, wie 
Sie, anrufen: wir glauben aus wahrheitsgetreuen Mittheilun

gen, aus Klagen, die bis zu uns gedrungen sind, zu wisfen, 

daß die Absichten Ihrer Gerechtigkeit und Ihrer Humanität 
noch nicht völlig erreicht siud, daß es noch Wunden giebt, 
welche bluten, und welche auf die mächtige und väterliche Hand 
warten, durch welche Gott sie zu heilen vermag. Wir kennen 
Ihre Gesinnungen, Sire, und wir vertrauen Ihrem Herzen 
die Sorge des unsern für Menschen, unsere Brüder, an, wel
chen Gott Sie zum Herrscher gegeben hat, und die in Ihnen 
das Amt verehren, mit welchem Gott Sie bekleidet hat. Kraft 
dieses Amtes, Sire, haben Sie 20 Millionen Ihrer Unter--

thanen von der Leibeigenschaft befreit, indem Sie so das Werk 
glorreich ergänzten, das von Ihren erhabenen Vorgängern in 
eben diesem Livland begonnen wurde, von welchem zu Ew. M. 
zu reden wir uns die Freiheit genommen haben, und indem 
Sie so die christliche Welt mit freudigem Entzücken erfüllten. 
Wir fühlen uns bewegt, indem wir vor dem Monarchen stehen, 

welchem Gott diesen unvergänglichen Ruhm gewährt hat. Er 
wird uns verzeihen, wenn wir zu hoffen wagen, er werde sein 
Befreiungswerk zu Gunsten unserer protestantischen Brüder in 
Livland vervollständigen, indem er ihnen endlich die kostbarste 
der Freiheiten gewähre, diejenige, welche alle Völker so lange 
verkannt haben, und welche die ruhmvolle Eroberung unseres 
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Jahrhunderts und der modernen Civilisation scheint werden zu 

sollen, die Gewissensfreiheit, welche für den Christen besteht in 
der freien und vollen Übereinstimmung der Art feiner Gottes
verehrung mit seinem Herzen und seinem Glauben an den Er
löser. 

Dieser Erlöser ist es, in dessen Namen wir gewagt haben, 
uns an Ew. M. zu wenden, und Er ist es, von welchem wir 

aus der Tiefe unseres Herzens den Segen herabflehen auf Sie 
und auf Ihr Volk. 

Der Kaiser antwortete hierauf nicht ohne eine gewisse Be
wegung: 

Ich versichere Sie, meine Herren, daß ich sehr gerührt 
gewesen bin über die Worte, welche Sie an mich gerichtet ha
ben, uud über das Gefühl, welches sie Ihnen eingegeben hat. 

Es ist wahr, daß vor einigen Jahren übelgesinnte Persönlich
keiten (des per30uu63 mal iut6utiouu68) — und Sie wissen, 

daß es überall Leute giebt, welche sich der materiellen Inter
essen bedienen, um Böses anzustiften (qu'il-^-a partout äes 
ASUS, <zui 86 36rveut äes iuterew materiell pour faire 

äu mal) — sich auf Umtriebe gelegt haben (se 3out livress 

a äes wauoeuvres), und ich erkenne mit Ihnen an, daß diese 
Bewegung nicht ausrichtig war ^e reeouuais avee vous, hue 
se wouveiueut u'etait pas siueere). Aber wir haben ein 

Gesetz, welches, sobald man einmal die griechische Religion an
genommen hat, dieselbe zu verlassen verbietet; doch Wir geben, 
so wenig wie Wir nur irgend können, auf diejenigen Achtung, 

welche zurückkehren. Anlangend die Kinder, so ist es gewiß, 
daß die Eltern sie zum griechischen Ritus übergeführt haben, 
als sie noch keinen freien Willen hatten, und Wir wollen sie 

nicht zurückhalten. 
Herr Monod: Gestatten Sie mir, Sire, Ihnen eine That-
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fache anzuführen, welche ich einem Ihrer Unterthanen ans den 
Baltischen Provinzen verdanke. Er hat mir erzählt, daß lu

therische Frauen, welche man zum Uebertritte vermocht hatte, 
da sie die Unmöglichkeit gewahr wurden, zu ihrer Glaubens

gemeinschaft zurückzukehren, sich aus Verzweiflung das Leben 
genommen haben. Er fügte hinzu, fein Vater habe eine Flug

schrift veröffentlicht, um die Aufmerksamkeit der Regierung auf 
das, was da vorging, zu lenken, und er sei mit Verfolgung 
bedroht worden, und habe seine Rettung zu verdanken gehabt 

— wissen Sie wem? Ihnen selbst, Sire, ehe Sie noch Kai
ser waren. 

Der Kaiser: Es ist möglich, daß einige Thatsachen der 
Art vorgekommen sind (il 63r possidlö, 
ssmdlablss S6 soisvt proäails). Was übrigens die Pro

testanten betrifft, so brauchen Sie nur die große Straße in 
St. Petersburg entlang zu gehen. Dort würden Sie zuerst 
eine Holländische Kirche sehen, darauf die Schweizer Kirche, 
darauf die Lutherische Kirche, und dies ist ein genügender Be
weis für die Freiheit, deren sich die Protestanten in meinen 
Staaten erfreuen. 

Herr de Pressensv: Gestatten Sie mir, Sire, indem wir 
Ew. K. M. unsere tiefe Dankbarkeit für Ihren wohlwollenden 

Empfang ausdrücken, Ihnen zu sagen, wie glücklich ich sein 
werde, nächsten Herbst in New-Aork, wo die Evangelische 
Allianz ihre große Hauptversammlung halten wird, zu verkün
digen, in welch' wohlwollender Stimmung gegen unsere luthe

rischen Brüder in den Baltischen Provinzen wir Ew. M. ge
funden haben. Es wird mir zur Genugthuuug gereichen, die 
Hoffnungen, welche Ew. M. uus zu gewähren geruht haben, 
einer Versammlung darzubringen, wo Alles, was die Gewis
sensfreiheit betrifft, einen so lauten Widerhall findet. 
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Der Kaiser fährt vertraulich fort (i-spi-onä Lamiliöre-
lueut): Ein Amerikaner ist kürzlich in St. Petersburg zum 
griechischen Ritus übergetreten, und wir können nicht verhin

dern, daß man zu unserer Kirche komme; übrigens muß ich 
Ihnen sagen, meine Herren, ich liebe nicht, daß man die Re
ligion wechsele (^6 ll'aiwö pg,3, Hu'vv ^6 i'eliAiou). 

Ist man in einer Kirche aufgewachsen, so muß man sie nicht 
verlassen. 

Herr Monod schaltet ein: Ausgenommen, Sire, wenn man 

sie aus Aufrichtigkeit verläßt. 
Der Kaiser: Das versteht sich (Lviäsmmöur). Aber 

was ich nicht liebe, das sind die Uebertritte in Masse (Uais 
L6 HU6 ll 'aims M8, 86 30llt Is3 etlÄllA6MLvt,8 6N wa83ö). 

Der Kaiser, welcher uns stehend empfangen hatte, trat 
uns darauf näher, und reichte jedem der Deputirten gnädig 

die Hand. Die Audieuz war beendigt. Sie hatte ungefähr 

20 Minuten gedauert. 
Fügen wir hinzu, daß der Pastor Monod den Kaifer um 

die Erlaubuiß bat, eine Adreffe zurücklassen zu dürfen, welche 
wir bereit gehalten hätten als Andenken an die Audienz, die 

er uns zu bewilligen geruht. Der Kaiser willigte gnädig ein, 

und nahm die Adresse eigenhändig in Empfang. 

Adresse 
dem Kmser übergeben von der Deputation des französischen 

Zweiges, am 23. Juni 1870. 

Sire, es sind noch nicht zehn Jahre her, seit Ew. K. M., 
durch einen Entschluß, welcher zugleich Ihrem Herzen und 
Ihrer Einsicht Ehre macht, 22 Millionen Ihrer Unterthanen 
von der Leibeigenschaft hat befreien wollen. Dieses binnen 
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wenigen Jahren, ungeachtet der Schwierigkeiten aller Art, 

vollbrachte Werk hat Ihnen in der Geschichte einen Namen 
gesichert, welcher nimmer vergehen wird. Wir hoffen, daß der 
Herr, welcher diesen großartigen Gedanken Ew. K. M. ins 

Herz gegeben, und Ihnen die Kraft verliehen hat, ihn auszu
führen, Ihnen auch den Wunsch eingeben werde, die religiöse 
Lage Ihrer lutherischen Unterthanen in den Baltischen Pro
vinzen zu regeln, welchen es versagt ist, offen zur Religion 
ihrer Väter zurückzukehren, nachdem sie dieselbe einmal verlas

sen haben. Wir wissen, daß ihre Klagen sich bereits bis znm 
Throne Ew. K. M. erhoben haben, und daß 1864 einer Ihrer 
Flügel-Adjutanten, der Graf Bobrinski, an Ort und Stelle 

geschickt worden ist; daß sobald einmal die Wahrheit von Ew. 
M. erkannt worden, Ihr väterliches Herz bewegt, und ein 
Kaiserlicher Befehl am 20. Mai 1865 erlassen worden ist, des 
Inhalts, daß fortan in den Baltischen Provinzen die aus 
Mischehen geborenen Kinder nicht mehr zwangsweise in der 
griechischen Religion erzogen werden sollen. Aber wir glauben 

auch zu wissen, daß Dieser zurechtstellende Befehl nicht hin
länglich veröffentlicht worden ist, und daß eine Anzahl Priester 
griechischer Confefsion trotz dem kaiserlichen Befehle fortwährend 
auf dem Verlangen besteht!, daß die aus Mischehen geborenen 
Kinder in der griechischen Kirche getauft werden. Unfer einzi
ger Anspruch, in diese zarten Fragen uns mischen zu dürfen, 
sind unsere Sympathien für unsere in dem Bedürfnisse ihres 
Glaubens behinderten Brüder. Unseren Auftrag haben wir 
von der Evangelischen Allianz, dieser umfassenden Verbindung 
Europas und der Vereinigte» Staaten Amerikas, welche nach
dem sie ihre Sitzungen in Paris, in Berlin, in London, in 
Genf und in Amsterdam gehalten hat, im Begriffe steht, sie 
noch in diesem Jahre in New-Jork zu halten. Unsere der 

8 
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Politik völlig fremde Einmischung ist rein religiöser Art. Un

sere einzige Hülfe, nächst der von Oben, ist das geistige Band, 
welches uns zusammenberuft, um vor Ew. K. M. die Sache 
unserer Brüder zu führen. Uebrigens wird Ew. K. M. sich 
vielleicht erinnern, das bereits auf zwei feierliche Veranlassun
gen die Bitten der Vertreter der Evangelischen Allianz von 

Herrschern angehört worden sind, und die Befreiung verfolgter 
Christen erlangt haben. 

So wagen wir denn, Sire, die Gefühle der Billigkeit und 

Milde anzurufen, von welchen wir gewiß sind, daß sie in dem 
Herzen Ew. K. M. Widerhall finden werden zu Guusten un
glücklicher Christen, welche allezeit bereit, „dem Kaiser zu ge
ben, was des Kaisers ist," nach der Freiheit seufzen, „Gott 
zu geben, was Gottes ist." Auch wagen wir, die Gefühle 
des gemeinsamen Glaubens an Jesnm Christum anzurufen, 
welche, alle Kirchenspaltungen überbrückend, uns mit unseren 

Brüdern griechischen Bekenntnisses und mit Ew. M. selbst in 
dem Glauben an einen und denselben Erlöser verbinden, zu 
welchem wir für unfere Brüder in den Baltischen Provinzen 

flehen 
(Hier fehlt, durch zufällige Umstände, der übrigens, dem 

Vernehmen nach, minder wesentliche Schluß der Adresse. 
A. d. Ueberfetzers.) 

Ber icht  

des Ausschusses der Evangelischen Allianz über die Deputation 
an den Kaiser von Rußland zu Gunsten der Lutheraner Livlauds. 

Der französische Zweig der Evangelischen Allianz hatte 
sich in diesem Frühliug lebhaft mit dem harten Loofe beschäf
tigt, welches seit einigen Jahren den protestantischen Kirchen 
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der Baltischen Provinzen bereitet ist. Im Jahre 1845 waren 
mehr als 100,000 zum Lntherthnme gehörige Bauern dazu 

gebracht worden, sich äußerlich an die griechische Konfession zu 
binden, indem sie sich bei den russischen Priestern auf das 
Versprechen von Landzutheilung und Befreiung von kirchlichen 

Abgaben einschreiben ließen, meist ohne zu wissen, wozu diese 
Einschreibung sie verpflichtete. Kaum waren einige Jahre ver

flossen, als eine ansehnliche Anzahl derselben den Wunsch zu 
erkennen gab, zu derjenigen Kirche zurückzukehren, die sie nur 
in Folge von Ueberrnmpelnng und Unwissenheit verlassen 

hatten; jedoch stießen sie aus das Hinderniß der russischen 
Reichsgesetzgebung, welche das Aufgeben der griechischen Reli
gion unbedingt untersagt. Ihre Kinder, welche sich schon in 
der Wiege dieser Religion einverleibt gefunden hatten, thaten 

offen ihre Anhänglichkeit an die lutherische Kirche kund. Zu
gleich wurden Mischehen vom Popen nur unter der Bedingung 
eingesegnet, daß sämmtliche Kinder nur nach griechischem Ritus 
getauft werdeu sollten. Hier lag ein Komplex ungerechter und 

schmerzlicher Dinge vor, welche unmittelbar das Eiuschreiteu 
der Evangelischen Allianz herausforderte. In Übereinstim
mung mit ihren edelsten Überlieferungen, deren Andenken 

Italien und Spanien bewahren, beschloß der französische Zweig 
der Evangelischen Allianz, auf die Nachricht, daß der Kaiser 
von Rußland sich in Deutschland aufhielt, eine Deputation an 
ihn abzusenden, um ihn um eine Andieuz zu bitten. 

Die Herren u. s. w. . . . . 
Die Audienz ward allergnädigst gewährt zu Stuttgart am 

23. Juni. Es war den Deputirten der Evangelischen Allianz 
vergönnt, die grausame Lage ihrer Brüder in den Baltischen 

Provinzen Rußlands darzulegen, iudem sie sich streng außer
halb der Politik hielten. 

8* 
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Der Kaiser Alexander II., welcher bereits 1864 auf den 
Bericht feines Flügel-Adjutanten, des Grafen Brobrinski eine 

abhelfende Maaßregel ergriffen hatte, vermöge welcher die aus 

Mischehen geborenen Kinder nicht mehr an die griechische Kon
fession gebunden sein sollten, eine bei dem Mangel hinreichen

der Öffentlichkeit fehr unvollkommen ausgeführte Maßregel, 
hat die Deputation mit dem größten Wohlwollen empfangen, 

welches die vollste Dankbarkeit der Evangelischen Allianz ver
dient. Es konnte sich bei Sr. K. M. nicht um eine unmittel

bare Koncession auf dem Gebiete der weltlichen Gesetzgebung 

handeln, welche durch die unwiderstehliche Bewegung der öffent
lichen Meinung wird beseitigt werden, denn, wie dies der 

Pastor W. Monod dem Kaiser von Rußland gesagt hat, die 
edele Aufgabe unseres Zeitalters besteht darin, überall die re

ligiöse Freiheit zu gewährleisten. In der That hat Se. K. M. 
zu verstehen gegeben, wie es seine Absicht wäre, daß die Ver
ordnung von 1865 über die Mischehen ihre volle Wirkung er

halten sollte, daß diejenigen unter seinen lutherischen Unter-
thanen, welche im Kindesalter nnd ohne eigenes Bewußtsein 
durch ihre Eltern der griechischen Kirche einverleibt worden 
wären, jeglichen Zwanges enthoben, und was die Eltern selbst 
beträfe denfelben Alles gewährt werden solle, was nnter den 
gegebenen Umständen möglich sein würde. Diese Maaßregeln 
haben eine große Wichtigkeit. Allerdings genügen sie nicht, 
um die Religionsfreiheit in den rufsisch-baltischen Provinzen 
herzustellen, zumal angesichts einer intoleranten Geistlichkeit. 
Aber sie lassen einen merklichen Fortschritt hoffen, denn sobald 
einmal die Aufmerksamkeit des Herrschers aufs Neue auf eine 
Lage gelenkt worden ist, deren Verlängerung für die Ehre 
Rußlands eben so bedenklich sein würde, wie für diejenigen, 
welche deren Opfer wären, hat man zu erwarten das Recht, 
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daß sie allmälig von Grund aus werde umgestaltet werden. 

Der Kaiser hat geruht, aus den Händen der Deputation eine 

Adresse entgegenzunehmen, welche die Frage mit Klarheit be
tonte. Es ist ein großer Gewinn für die Evangelische Allianz, 
in diefer ernsten und zarten Angelegenheit haben einschreiten 
zu können, und wieder einmal dargethan zu haben, daß die 
Gewissen auf keinem Punkte der Erde verletzt werden können, 
ohne daß sie ihre Stimme vernehmen lasse, und aller Welt 

kund thue, daß es eine große christliche Verbrüderung giebt, 
welche über dem geheiligten Rechte der Seelen wacht, und 
dasselbe nirgends stillschweigend wird unterdrücken lassen. 

Nichts vermöchte den Geist der Allianz besser zu offen
baren, als die Überraschung und das Erstaunen des Kaisers, 
als er die Sache der verfolgten Lutheraner von Reformirten 
geführt sah. Sie sind Kalvinisten? hat S. M. gefragt. Die 
bejahende Antwort des Herrn Pastors Monod auf diese Frage 
hat gezeigt, daß alle untergeordneten Unterschiede zurücktreten, 

sobald sich's um die Leiden unserer Brüder in Jesu Christo 
handelt, und daß, wenn ein Glied des Leibes leidet, alle mit 

ihm leiden. 
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Die 

Evangelische Allianz und Religionsfreiheit. 

S i n  A u f r u f  
zu 

Gunsten der Lutheraner der Ostseeprovinzen Rußlands und gegen die, 
durch die griechisch-orthodoxe Kirche dieses Reiches gegen sie 

ausgeübte Verfolgung. 

Verfaßt aus Auftrag des Organisationsrathes der Evangelischen Allianz 
für England. 

Bon 

Edward Steane, v. v., 
Ehren-Secretair. 

Aus dem Englischen übersetzt. 

Büreau der Evangelischen ANanz, 7, Adam Stret,  Strand, London. 

Die rel ig iösen Verfolgungen in den Ostseeprovinzen 
Rußlands. 

Die wunderbare Weise, in der die Vorsehung Gottes die 
Bestrebungen der Evangelischen Allianz in ihrer den Verfolg
ten dargereichten Hülfe unterstützt hat, hat die Augen und die 
Hoffnungen derjenigen, welche in vielen Ländern um ihres 
Gewiffens willen leiden, derselben zugewandt. Dieses hat denn 

auch der Allianz selbst den Weg ihrer Pflicht gewiesen, auf 
welchem, indem sie ihn ferner verfolgt ,  s ie hof fen darf ,  noch 
verschiedenen christlich religiösen Gemeinschaften Dienste leisten 
zu können. 



— 119 -

Länder, sowohl römisch-catholische, als auch protestantische, 
die fast eben so unduldsam waren, als die Evangelische Allianz 
gegründet wurde, haben große und unerwartete Fortschritte in 

der Erkenntniß der Grundsätze gemacht, für welche sie eintritt. 
Für die Anwendung dieser ebenso gerechten als wesent

lich christlichen Grundsätze stützt sich die Allianz, in allen Fäl
len, nicht auf politische, sondern ausschließlich auf religiöse 
Gründe. Sie steht zugleich ganz auf dem Boden des Evan
geliums. Die goldue Lehre des Christenthnms ist ihr Leitstern. 

Sie verlangt, daß menschliche Obrigkeiten sowohl als einzelne 

Menschen das Gesetz des Erlösers der Menschheit achten und 
ehren. Indem sie sich als christliche Obrigkeiten bekennen, 

und weder als atheistische noch heidnische, liegt ihnen die Pflicht, 
die heilige und willig zu erfüllende Pflicht ob, der bindenden 
Kraft des großen ethischen Grundsatzes des Christenthums ein
gedenk zu sein: „Was Ihr wollt, daß euch die Menschen thnn 
sollen, das thut Ihr ihnen auch." 

Die Mitglieder der Evangelischen Allianz sind sich wohl 

bewußt, daß politische Rechtschaffenheit mit moralischer Unge
rechtigkeit nicht bestehen kann. Sie glauben, daß die wahre 
Politik der Staaten und Königreiche im innigsten Verbände 
mit den Anforderungen der geoffenbarten Religion stehe. Sie 

sind auf's innigste überzeugt, daß, indem sie sich unerschütter
lich, und mit festem Entschluß jeder religiösen Verfolgung ent
gegenstellen, sie einen Weg einschlagen, der grundsätzlich mit 
der Sicherheit und der fortschreitenden Entwicklung der Na
tionen im Einklänge steht. Ihre tiefste Überzeugung giebt 
ihnen die Zuversicht, daß, indem sie für ihre Mitchristen aller 
Glaubensrichtungen und aller Länder das nueiugefchränkte Recht 
freier Religionsübung verlangen, sie nur dasjenige beanspruchen, 
was unbedingt nothwendig ist, um die Eivilisatiou auf ihre 
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sicherste Grundlage zu stellen, um Harmonie in die Verhält
nisse zwischen den Regierenden und deu Regierten zu bringen, 
und den Frieden und die Wohlfahrt der politischen Genossen
schaften jedes Namens und jeder Art zu fördern. 

Aber wiewohl sie diese Ansichten haben, fo enthalten sie 

sich dennoch, ihre Bestrebungen durch Argumente, welche sie 
aus denselben entnehmen könnten, zu unterstützen. Sie wün

schen es zu umgehen, die Sache der religiösen Freiheit mit die
sen und ähnlichen Betrachtungen zu vermengen, und sich in 
ihrer Befürwortung derselben auf ihr eigenes Gebiet zu be

schränken. Daher enthalten sie sich, die Diplomatie der Staats

männer zu ihrer Beihülfe herbeizuziehen. Sie versuchen es 
nicht, die Beherrscher des einen Landes dazu zu vermögen, 
ofsiciell sich bei denen des andern Landes zu verwenden. jWeder 

rufen sie politische Ideen an, noch streben sie darnach, einen 
politischen Geist hervorzurufen. Von allen solchen Hülfsmitteln 

halten sie sich absichtlich ferne. 
Die Art und Weise, deren sie sich zu bedienen streben, ist 

ausschließlich die der Beweismittel und der Überzeugung. 
Tief werden sie von dem Gefühl des Unrechts ergriffen, wel

ches dem Christenthum angethan wird, wenn Christen zu ge
genseitigen Verfolgern werden, und Hann bemühen sie sich, 
denjenigen, der das Uebel begeht, dahin zu briugen, daß er 

mit ihnen dieselbe Überzeugung theile.. Wenn sie den Schrei 
der Verfolgten vernehmen, der ihre Theilnahme und ihre Hülfe 
anruft, so erwacht in ihren Herzen das lebendige Gefühl des 
Mitleids, und dann suchen sie die Ansteckung ihres Mitgefühls 
in fo vielen Christenherzen zu verbreiten, als sie erreichen kön
nen, damit sie endlich bis zu den Herzen derjenigen dringe, 
welche der Verfolgung Einhalt zu thun vermögen. 

Sie achten die ganze christliche Brüdergemeinde, ohne An
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sehung der verschiedenen Nationalitäten, oder irgend welchen 
andern conventionellen Umstandest 

Die bürgerlichen Verhältnisse der Christen sind verschie
den, je nach den Sitten und Gesetzen der Länder, die sie be

wohnen. Ihre politischen Beziehungen variiren, je nachdem 
sie Bürger von Republiken, oder Unterthanen von Monarchen 
sind. Aber außer allem dem, und weit darüber erhaben steht 
ihre große Auszeichnung, die ihnen allen geniein ist — sie 
sind CHRISTEN. Dieser erhadeue Name bedingt ein Band, 
welches stärker uud inniger ist, als keines von den andern, 

welche sie unter einander verbinden, weil es sie alle mit 

Christo vereinigt. Sie sind durch dasselbe Blut erkauft, — 
sie beten denselben Gott an, — sie gehen alle derselben Selig

keit entgegen. Dieß ist das Licht, in welchem ihre Mitchristen 
von den Gliedern der Evangelischen Allianz angesehen werden. 
Und indem wir sie in diesem Lichte betrachten, ist die Prüfung 
derer, welche um ihres Gewissens willen leiden, nicht mehr 

ausschließlich die Ihrige' — sie ergeht auch über uns, denn 
„wir sind ein Leib in Christo" und „wenn ein Glied leidet, 

so leidet der ganze Leib mit ihm." 
In den frühesten Zeiten des Christenthums giugen die 

Verfolgungen und Proseriptionen aus dem Heidenthum hervor. 
Die „Apologien" Tertullians und Justins waren an heidnische 

Kaiser gerichtet, wahrend die Welt sich über die Jünger Christi 
mit Bewunderung aussprach: „Seht, wie diese Christen sich 
gegenseitig lieben!" Spätern Zeiten war es vorbehalten, das 

Bild umzukehren. Nun führen Christen nur zu oft einen in
ner» Krieg gegen einander. Vorstellungen gegen Unduldsam
keit wurden an christliche Könige und Kaiser gerichtet. Der 
eiserne Huf der Gewalt, welcher das christliche Gewissen in 
den Staub tritt, ist selbst, seiner Erklärung nach, ein christ
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licher, ja sogar oft — (ein unnennbares Gefühl der Scham 
ergriff uns, indem wir das Wort aussprachen) ja sogar oft 
geistlichen Standes. Solche, welche die Kirche zu leiten ha
ben, wetteifern in der Vergewaltigung mit den Lenkern des 

Staates, und treiben die letztern an, schärfere Streiche zu füh
ren, als sie, sich felbst überlassen, geben würden. Wenn der 
schändliche Flecken der Verfolgung das weiße Kleid der Kirche 
besudelt, — dieses Sinnbild sowohl ihrer Reinheit als ihrer 
Friedensliebe, — so haben die Hände von Männern der Kirche 

ihn dort angebracht. Solch' ein schändliches Mahl hätte der 
Ungläubige nie ihrem schönen Angesicht aufbrennen, noch je eine 
fo tief freffeude Wunde ihrem Herzen beibringen können. 

Die Evangelische Allianz hat nicht unbedeutende Erfah
rungen von der Wahrheit des hier Gesagten gemacht. Sie ist 

kein Neuling auf diefem Felde. Ihre Geschichte, so kur- sie 
auch noch ist, liefert nur zu viel Thatsachen, welche die bittere 
Unduldsamkeit bestätigen, mit welcher Christen im Stande sind, 

ihren Mitchristen gegenüber zu handeln. Nicht über solche, 
die wegen Verbrechen und Vergehen, oder wegen Jntrignen, 

bösen Anschlägen und Verschwörungen, noch als Beförderer 
von Anarchie und Revolutionen, von ihrer Obrigkeit verfolgt 

wurden, hat die Allianz jemals ihren schützenden Schild gehal
ten. Dieses waren nicht die Unthaten, deren Schuld man 
ihnen beimessen konnte. Sie hatten den Gesetzen Gehorsam 

geleistet, sie waren in Rechtschaffenheit ihrem Nächsten gegen
über gewandelt; sie hatten ihre Obrigkeiten geehrt und geach
tet, und indem sie, dem Beispiele des erhabenen Stifters ihres 
Glaubens treu „mit gutem Gewiffen vor Gott gelebt hatten", 
hatten sie unter ihren Mitbürgern alle Tugenden des gesell
schaftlichen Lebens an den Tag gelegt. Sie waren mit einem 
Worte aufrichtige Bürger uud friedliebende Unterthanen gewesen. 
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Was hatten sie denn aber gethan, um die Schande und 
die grausame Verfolgung zu verdienen, unter der sie litten? 
Die Antwort kann mit wenigen Worten gegeben werden. 

Sie waren schuldig erfunden, einer Form des christlichen 
Glaubens zu folgen, welche in einigen wenigen Punkten von 
derjenigen ihrer Landsleute abwich und aber ganz besonders 
von" derjenigen des bevorzugten Theils derselben, deren Glau
bensform von dem Staate unter seinen besonderen Schutz ge
nommen war. Sie hatten die Kühnheit gehabt zu denken, daß 
wenn der Allmächtige Gott ihnen Erkenntniß und ein Gewissen 
verliehen hatte, es seine Absicht war, daß sie beides frei ge

brauchen sollten, um Wahrheit vom Jrrthum zu unterscheiden. 
Sie hatten den Muth gehabt, die Bibel — dieses heilige ge

segnete Buch, welches Er ihnen gegeben hatte, zur Hand zu 
uehmen — uud ohue die Erlaubniß weder eines Papstes noch 
Priesters, es zu lesen, über demselben zu beten und mit An
wendung des eigenen Urtheils, seine für die Ewigkeit bestimm

ten Früchte für sich felbst zu sammeln. Sie hatten sich er
dreistet, anstatt die Cathedrale oder die Gemeindekirche zu be

suchen, sich in einer Hütte, oder in einem Walde oder sonst 
an irgend einem entlegenen Orte zu versammeln, weit ab aus 

dem Bereich menschlicher Beobachtung, und daselbst ihren 
Schöpfer und Erlöser uuter sich uud auf ihre eigene Weise 
anzubeten. Sie hatten die Saeramente nicht ans den Händen 
des vom Staate angestellten Geistlichen empfangen wollen, um 
sie von den Hirten ihrer eigenen Wahl, von den Dienern ihrer 
eigenen Kirche zu nehmen. Mit einem Worte, sie waren nicht 
im Stande gewesen „Schiboleth" zu sagen, denn sie vermoch
ten es nicht auszusprechen und sie haben „Siboleth" gesagt. 

Dieses siud die Verbrechen, um dereu willen treue Christen 
durch die Lenker von Staaten, in denen man die christliche 
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Religion bekennt, ja mehr noch als bekennt, — in denen sie 

durch das Gesetz eingeführt ist — entehrt worden sind; dafür 
ist ihre Habe consiseirt, sie selbst in den Kerker geworfen, und 
sind ihre Familien zu Grunde gerichtet worden. Deswegen 

wurden welche der Schmach körperlicher Züchtigung unterwor
fen und Andere aus der Heimath und dem Vaterlande getrie

ben und schleppen ein elendes Leben in Verbannung und Knecht

schaft dahin. 
Wegen Vergehen solcher Art, sind rechtschaffene gute 

Menschen gezwungen worden, den Kelch bitterer Leiden bis 
auf die Hefe zu leeren, mit dem todeswürdige Verbrecher und 
Menschen, die außerhalb des Gesetzes stehen, aus Mitleiden 
verschont wurden. Im bürgerlichen Rechte legt das Gesetz der 
Strafe den Maaßstab des Verbrechens an, aber für solche 

vermeintliche Vergehen, welche nichts Verbrecherisches an sich 
haben, ist die auferlegte Strafe immer von der allerstrengften 
Art. Der religiöse Verfolger erblickt ein Verbrechen, wo ver

nünftigere Menjchen höchstens eine unschuldige Eigenthümlich-
keit erblicken würden. Ganz so wie jene andere Art von ver-
abschennngswürdigen, in den eivilisirten Staaten beinahe ganz 
ausgerotteten Tyrannen, von denen das Wort gilt: 

„In schwerer Schuld erscheint der Bruder ihm, 
Weil ihn der Schöpfer nicht mit gleicher Färb' bedacht 
Und mit der Macht verfeh'n, das Böfe zu vollführen, 
Ersieht er sich, aus diesem Grund allein, 
Den, der gleich ihm, nach Gottes Bild geschaffen 
Zur willenlos, ihm anserkornen Beute." 

Wenn Christen das Unglück trifft, unter einer Obrigkeit 

stehen zu müssen, die, obwohl sie sich eine christliche nennt, 
dennoch die Lehren des Christenthums soweit vergißt, und sich 
seinem Geiste dergestalt entfremdet, daß sie sich zu Verfolgern 
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herabwürdigt, wohin können dieselben dann ihren Blick anders 

nach Theilnahme wenden, als zu ihren Mitchristen, welche in 
freien Ländern leben? Gewisse Verpflichtungen haben ihren 
Grund im natürlichen Gefühl, gewisse andere in den mensch
lichen Gesetzen. Aber diejeuige Verpflichtung, welche einen 
Christen dazu verbindet, seinen verfolgten Mitchristen zu Hülfe 
zu kommen, beruht auf einem tiefern Grunde, als jene beiden, 
uud der Tag wird kommen, an welchem es zum ewigen 
Schrecken aller Verfolger heißen wird: 

„Was Ihr  gethan habt den ger ingsten unter meinen Brü
dern, das habt Ihr Mir gethan." 

Die Evangelische Allianz hat nicht gezögert, dem Ruf ihrer 
leidenden Brüder Gehör zu fcheukeu, noch ihnen zn Hülfe zu 
eilen. An verschiedenen Orten in der Christenheit hat sie ihren 
wohlthütigen Einfluß ausgeübt, und ihren Gliedern ist es ge
stattet, sich über die Fortschritte zu freuen, welche viele Natio
nen in den letzten Jahren in der Richtung einer vollständigen 
Gegenfeitigkeit des religiösen Gefühls unter ihren Angehörigen 

gemacht haben. In einigen Fällen wurden organische Gesetze 
abgeschafft, welche mit der Freiheit der Religionsübung unver
einbar waren.. In andern wurden solche Gesetze, obwohl sie 
noch in den Gesetzbüchern verblieben, doch nicht mehr ange
wendet, nnd sind für den practischen Gebrauch veraltet, wäh
rend wieder in andern neue Verfassungen eingeführt wurden, 
gereinigt von intoleranten Gesetzen und vom Geiste der Un
duldsamkeit. Oesterreich hat das Coneordat aufgelöst, welches 
sowohl in Beziehung auf Religion als auf die Schule, seine 
Selbstregierung erstickte, und es in die ehernen Fesseln des 
Papstthums schlug, während die protestantischen Bevölkerungen 
von Böhmen und Ungarn nun von neuem religiösem Leben 
durchdrungen, mit Jubel ihre neue Glaubensfreiheit begrüßen. 
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In Deutschland werden die Baptisten nicht mehr belästigt, 
noch die römischen Katholiken in Schwedrn. Die alte walden-

sische Kirche, die während Jahrhunderten versehmt war, geht 
nun wieder im freien Bewußtsein ihrer Würde aus den Hoch-
thälern der Alpen hervor, und steigt, reich an apostolischer 
Wahrheit, herunter in die Ebene des befreiten uud einigen 

Italiens, um sich daselbst mit andern freien Kirchen zu ver
mengen. Und endlich beeilt sich Spanien, welches das Joch 
unter dem es so lange seufzte, abgeworfen hat, für alle Formen 
religiöfer Glaubensbekenntniffe unparteiische Unverletzlichkeit und 
Freiheit zu verkündigen. 

ll. 

Aber mitten in diesen, nun so allgemein und weit ver

breiteten Jubel der Freude hinein dringt eine tiefe, trauervolle 
und lang unterdrückte Klage von taufenden protestantischer 

Christen aus den Ostseeprovinzen Rußlands, welche gegen das 
Unrecht appelliren, das ihnen die Griechische Kirche jenes Kai
serreichs anthnt. Von allen europäischen Regierungen ist Ruß
land die allerletzte, welche sich anschickt, die Fesseln des reli
giösen Despotismus zu lösen; von allen Kirchen des Christen

thums ist die russisch-griechisch-orthodoxe in praetischer Bezie
hung die unduldsamste. In den früheren Fällen wurde die 
Vermiteluug der Evangelischen Allianz nur von wenigen ver

einzelten Brüdern in verschiedenen Gegenden nachgesucht, — 
wie die Madiai in Toseana, Matamoros, Caraseo und Ge
nossen in Spanien, — aber nun ertönt der Schrei aus ganzen 

Provinzen, welche einst sich ihres protestantischen Glaubens und 
der damit verbundenen Privilegien unter dem unvergeßlichen 

Helden und Beschützer des protestantischen Glaubens, Gustav 
Adolf, erfreuten, — die aber nun von Allem was ihnen in 
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religiöser Beziehung lieb und thener war, durch die ruchlose 

Hand griechisch-orthodorer Verfolgung, fast gänzlich beraubt sind. 

Aber wir müssen die Thatsachen so systematisch und ruhig 
darstellen, als es uns möglich ist, damit unser Anfrns an alle 
Zweige der Evangelischen Allianz, darauf begründet, desto 
besser verstanden werde, und eine um so bereitwilligere Antwort 
erhalte. 

Es ist uuuöthig, die frühere Gefchichte der fraglicheu 
Provinzen zu erzählen. Es sind ihrer drei. Ehstland, Livland 
und Curlaud. Die zwei ersteren gehörten seiner Zeit zur Krone 
Schweden, wurden aber von derselben vor etwas mehr als 
150 Jahren an Rußland abgetreten. Die Bevölkerung aller 

drei ist zum großen Theile deutschen Ursprungs, spricht deutsch 
und bekennt sich zur lutherischen Kirche. Derjenige Theil der 
Bevölkerung, welcher nicht deutsch ist, besteht aus Letten und 
Ehsten. Aber auch diese sind durchaus Lutheraner wie die 
Deutschen, und sind thatsächlich deutsch, bis auf die Sprache. 

Unter der milden Regierung des Kaisers Alexanders 1. 

hatten die Provinzen Frieden, und waren verhältnißmäßig 

glückl ich.  Der Kaiser achtete ihre Pr iv i legien, und that was 
er konnte, um ihr Wohlergehen zu befördern. 

Eine große Veränderung trat unter Kaifer Nicolans ein. 

Strenge Beschränkungen der Freiheit jeder Art, ganz beson
ders derjenigen des Glaubens, wurden eingeführt; das Land 
wurde gegen den Einfluß fremder Literatur und die Fortfchritte 
der Wiffenfchaft und der Civilifation des übrigen Europa ge
genüber verschlossen. Das intelleetuelle Leben der Völker, auf 
jede mögliche Weise gehemmt, verfiel in den Zustand einer 
fast gänzlichen Stagnation; und daß der evangelische Glaube 
und das religiöse Leben nicht ganz zu Grunde ging, das kann 
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nur seiner ihm wesentlich inne wohnenden Lebenskraft, und 

der Hülfe einer überschwenglichen Gnade zugeschrieben werden. 
Der Vertrag, durch welchen Ehstland und Livland an 

Rußland abgetreten wurden, garantirte denselben das Recht 

protestantischer Religionsübung, und der Erziehung ihrer Kin
der im protestantischen Glauben. Allein diese Garantien, so
wie die alten Gebräuche und Institutionen des Landes, wur

den verletzt, indem die unduldsamen Gesetze des russischen 
Reiches den Ostseeprovinzen aufgezwungen wurden. Ein Bi-

fchofsfitz der griechischen Kirche wurde in Riga errichtet, in 
der bestimmten Absicht, die Vorrechte der protestantischen Kirche 
umzustürzen, und das Volk vom lutherischen Glauben abwen
dig zu machen. Von diesem Zeitpunkte an wurde ein heftiger 

und unablässiger Kreuzzug gegen sie geführt, der besonders 
gegenwärtig wieder in großer Thätigkeit ist, und nichts als 

ihre endliche Ausrottung herbeizuführen droht. 

Durch den schändlichsten Betrug, welcher gegen die Ein
falt der Bauern in's Werk gesetzt wurde, sind viele Tausende 

von ihnen zur griechischen Kirche übergeführt worden. Ver
sprechungen und Verführungen jeder Art wurden angewendet, 

um sie zu einem freiwilligen Abfall von ihrem althergebrachten 
Glauben zu bewegen, wie z. B. Befreiung vom Militärdienst, 
Erlaffung von Abgaben, Erziehung ihrer Kinder auf Krons
kosten, Zuerkennung von Grundbesitz, und Anstellung im öffent
lichen Dienste. Getäuscht durch diese Aussichten, ist es kaum 
zum Verwundern, daß eine große Anzahl, besonders aus den 
dürftigen Klassen, dem Fallstrick zur Beute fiel, und das um 
so eher, als sie zu jener Zeit durch Huugersnoth im bittersten 
Elend waren. Denn es ist wohl nnnöthig zu sagen, daß keine 
von diesen glänzenden Versprechungen erfüllt wurde. Es war 
auch nie die Absicht gewesen, sie zu erfüllen. Sie wurden an
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gewendet, und zwar mit vollem Bewußtsein, um diejenigen, 

die daraus hören würden, in die Falle zn locken, und nachdem 
sie diesem elenden Zweck entsprochen hatten, wurden die Opfer 

dieses schändlichen Verraths mit Verlust ihrer Privilegien und 
vernichteten Hoffnungen und mit der bittern Reue über ihren 

Abfall sich selbst überlassen. 
Es wurdeu wandernde Priester unter sie gesandt, welche 

unter verschiedenen falschen Vorwänden viele Übertritte er

schwindelten; es gehörte zur Politik der Russen, den Anschein 
hervorzurufen, als ob das Volk aus sreien Stücken den eigenen 

Glauben verlasse, um sich der griechischen Kirche anzuschließen. 
So brachte einst ein heimlicher Agent der griechischen Kirche 
nach einem Privatgottesdienste ein Papier zum Vorschein, in 
russischer Sprache geschrieben, welche die Gemeinde nicht ver
stand, von dem er sagte, es enthalte eine Petition, um die 
Regierung zu bitteu, ihnen eine größere Räumlichkeit für ihre 
Versammlungen (damals noch angeblich nach der Weise der 
Herrenhuter Brüdergemeinde) anzuweisen, dessen sie sehr be
durften, uud forderte sie alle aus, es zu unterzeichnen. Sie 

thaten es, nichts ahnend, und die Schrift wurde der Behörde 
eingereicht. Kurz darauf erfuhren sie, zu ihrem unaussprech
lichen Schrecken, daß der Act, deu sie unterschrieben hatten, 
nichts Anderes gewesen sei, als eine Erklärung ihres freiwilli

gen Übertrittes zur griechischen Kirche. 
An einenl andern Orte wurde während der Hungersnot!) 

die Bevölkerung eines gewissen Distrikts an einen bezeichneten 
Ort eingeladen, wo man ihnen sagte, daß Gnadenbezeigungen, 
die ihnen der Kaiser zugedacht habe, verküudet werden wür
den. Als sie dorthin kamen, wnrden sie in eine weite Räum

lichkeit hineingeführt, und sobald dieselbe sich angefüllt hatte, 
wurden die Thüren geschlossen und zugeriegelt. Einige grie-

9 
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chische Priester, in ihrer Amtstracht, erschienen hierauf unter 
ihnen, erklärten das Gebäude für eine geweihte orthodoxe 
Kirche, und daß, da sie dieselbe aus eigenem Antrieb betreten 

hätten, sie dadurch ihren Wunsch an den Tag legten, in die 

griechische Religionsgesellschaft zu treten, und daß sie daher so
fort gefirmelt (unlöslich dem Verbände der griechischen Kirche 
durch Salbung einverleibt) werden sollten. Aller und jeder 

Protestation zum Trotz wurde die Ceremonie sofort ausgeführt. 

Außer diesen schändlichen Mitteln, griff man noch zu an
dern, in der Absicht, den Protestantismus auszurotten, und 

die Provinzen sowohl in ihrem religiösen Glauben als in ihren 
bürgerlichen Einrichtungen zu russifieiren. Alle Kinder aus 
Mischehen sollten als Glieder der griechischen Kirche einge
schrieben werden. Zahlreiche Beispiele sind vorgekommen, daß 
Kinder lutherischer Eltern, ja sogar ältere Kinder ergriffen 
wurden, bisweilen durch List, bisweilen mittelst roher Gewalt, 

— und zum griechischen Priester zur Taufe, oder wenn die
selbe bereits (nach lutherischem Ritus) vollzogen war, zur Fir
melung gebracht wurden. Griechische Priester drangen in 
Dorfschulen ein, und salbten die Kinder in der Abwesenheit 
der Lehrer. Dienstmädchen und ihre Mütter (die sie begleite
ten) ließ man unter dem Vorwande Dienstverträge zu unter

zeichnen, der dafür untergeschobenen Erklärung ihre Unterschrift 

beisetzen, daß sie wünschten, zur griechischen Kirche überzutre
ten, und dann zwang man sie sofort, sich der Firmelung zu 
unterwerfen. In einem schauderhaften Falle wurde ein jun
ges Mädchen vor einen Priester berufen, die, obwohl sie er
klärte, daß sie stets eine Protestantin gewesen sei und sogar 
Angesichts des Zeugnisses ihres lutherischen Pastors hierüber, 
auf seinen Befehl in die griechische Kirche geschleppt, um da
selbst das Abendmahl nach griechischem Ritus zu empfangen. 
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Da sie sich sträubte, so wurde sie vom Altar in die Sacristei 
gebracht, dort den Tag und die folgende Nacht über ohne 
Nahrung eingefchlosfen, und am folgenden Morgen ward das 

Abendmahlsbrod trotz ihrer Thräuen und ihres Schreiens der
selben in den Mund gezwängt, und sie gezwungen, dasselbe zu 
verschlucken.*) 

Mit einem Worte, eine thätige, entschlossene, gewissenlose 

griechische Propaganda durchzieht diese Provinzen. Ganze 
Schwärme von griechischen Priestern werden im Lande herum
geschickt, zum größten Theil gemeine, unwissende und sittenlose 
Menschen, über die der weltliche Arm der Gerechtigkeit keine 
Gewalt hat, und die nur durch ihre geistlichen Obern zur 

Rechenschaft gezogen werden können — die noch zu solchem 
Thun sie aber überall freisprechen, ermnthigen und sie be
schützen. In den Stand gesetzt, einen ungeheuren Einfluß über 
die örtlichen Obrigkeiten auszuüben, giebt es kein Mittel der 

Verführung, dessen sie sich nicht bedienten, und sie zaudern 
nicht, die gesetzwidrigste Gewalt anzuwenden. 

Diese Abschnitte geben uns nur eine sehr mangelhafte 
Idee, sowohl auf der einen Seite von dem nie nachlaffenden 
Eifer und der unbeugsamen Zähigkeit des Vorsatzes, mit der 

die Absicht, die verhaßte lutherische Ketzerei auszurotten ver
folgt wird, — als auch von dem hierdurch herbeigeführten 
Elend. Denn der Kreuzzug hat in weitem Maaße Erfolg 

gehabt. Man schätzt, daß nicht weniger als 100,000 Men
schen entweder durch Betrug verführt, oder durch Gewalt ge-
nöthigt, in die griechische Kirche getrieben worden sind. Wäre 
dieser Wechsel der Religionsübung die Folge einer ehrenhaften 

*) Diese Thatfachen und andere ähnlicher Art sind im Anhang um
ständlicher erzählt zu finden. 

S* 
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und rechtlichen Methode der Überredung auf der einen, und 
der Ueberzeugung auf der anderen Seite gewesen, fo könnte 
man ihn wohl bedauern, aber er gäbe keinen Grund zur Ein

mischung. Aber wie wenig diese angeblichen Conversionen ächt 
waren, leuchtet aus dem nachfolgenden Benehmen der Conver-

titen selbst hervor. Als die furchtbare Entdeckung, daß sie 
nur die Opfer einer unwürdigen Verlockung und eines grau

samen Betruges seien, über sie hereinbrach, trat sofort eine 

mächtige Reaction ein. Schaarenweis strömten sie den geist
lichen und weltlichen Behörden zn, protestirend und remonstri-
rend, und flehten um die Erlaubuiß, wieder am lutherischen 
Gottesdienste Theil nehmen zu dürfen. Aber Remonstrationen 
und Proteste waren vergebens. Vergebens flössen die Thränen 
der Reue, und vergebens war das bittere Weh ihrer Ge

wissensbisse. Nichts konnte die verhängnißvolle That unge

schehen machen, Angesichts des unerbittlichen Gesetzes, daß, wer 
einmal zur griechischen Kirche gehörte, nie mehr aus ihr aus
treten könne. 

Noetss atqus äi63 patst  atr i  Oit is  

Lsä i-ovoearo Zi'Ääuw, supsi'Äsc^ue svaäsrv ad aura« 
Loc opus, die Ig-dor est. 

Nur Spott wurde ihnen für ihre Leiden zu Theil, und 

ihren Bitten wurde nur mit einem eategorifchen Abschlag ge
antwortet. Dies weckte Erbitterung. Sie faßten den uner

schütterlichen Entschluß, auf dem einzigen Weg, der dem Chri
sten offen steht, ihre stille Rache zu nehmen. In einem bösen 
Augenblick waren sie betrogen worden, aber der Betrüger sollte 

aus seinem Betrug keinen Vortheil ziehen. Erfolgreiche List 
hatte sie in die orthodoxe Gemeinschaft eingereiht, aber keine 
Macht der Welt sollte sie dahin bringen, den Fuß in eine 

griechische Kirche zn setzen. Sie wollten also dem griechischen 
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Gottesdienste nicht beiwohnen. Sie wollten den Anforderun

gen des griechischen Ritus nicht entsprechen. Sie haben die 
bürgerliche Ehe unter sich eingeführt, ja sie taufen ihre Kinder 

selbst. Diese Selbsthülfe ist jedoch ein schweres Vergehen, 
und setzt sie strengen Strafen aus; aber sie sind entschlossen 
lieber jede Strafe zu leiden — ja Weiber und junge Mädchen 
erklären, lieber jede körperliche Züchtigung ertragen zu wollen 

— als dem griechischen Gottesdienste beizuwohnen, und wohl
habende Bauern wollen lieber all' ihre Habe opfern und sich 

nach Sibirien verschicken lassen, als den amtlichen Aufforde

rungen, znr griechischen Kirche zu gehen,, nachzugeben. 
Es ist Grund zu glauben, daß ihre gegenwärtigen Ge

fühle, welche ohne Zweifel zum Theil aus einer innern Wnth 
hervorgehen — kann solchen in diesem Falle eine schwere 
Schuld beigemessen werden? — daß sie aber zum Theil doch 
auch die Aeußeruug eiues erneuerten evangelischen Lebens sind. 

Das Gewissen erfüllt feine Pflicht, indem es sie dahin führt, 
ihren damaligen Abfall mit Rene und Selbstvorwurf zu be

trachten. Daher, indem sie den Schrecken des Gesetzes keck 
entgegen treten, strömen sie wieder den protestantischen Kirchen 
zu, und die Pastoren nehmen sie wieder als wahrhaft Reuige 
auf, und reichen Tausenden unter ihnen, die in Zerknirschung 
und Trauer vergehen, das heilige Abendmahl. Beide, sowohl 

die Prediger als sie selbst, stürzen sich durch solch' eiu Verfah
ren unter das verdammende Urtheil des Gesetzes, und es ist 
wohl bekannt, daß jede Handlung von dieser Art sorgfältig 

durch die griechischen Priester verzeichnet wird, bis eine passende 
Gelegenheit kommt, um davon Gebrauch zu machen. Einige 
Pastore haben auch bereits Verfolgungen erduldet. 

Das Gesetz, gegen welches sie gehandelt haben, — es ist 
kaum nöthig es zu sagen — ist nicht das Gesetz, welches diesem 
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Lande ursprünglich angehört, sondern das Strafgeletz Ruß
lands,*) welches allen Verträgen und feierlichen Versprechun
gen des Kaisers zum Trotze eingeführt, und nun (in den Ost

seeprovinzen) in Kraft gesetzt worden ist. Es ist ein Gesetz, 
welches sich mit jeder Form des Christenthums durchaus nicht 
verträgt, außer mit derjenigen der orthodoxen griechischen Kirche. 
Seine Strafbestimmungen für Vergehen, welche dagegen be
gangen werden, sind furchtbar streng, während alles, was be

züglich der Religion nicht in der genauesten Übereinstimmung 
damit ist, für ein Verbrechen gegen dieselbe erklärt wird. 

Wegen Handlungen, welche, außer von fanatischen und 
unduldsamen Zeloten, nie in den Begriff von Verbrechen hin
eingezwängt werden könnten, sind Tausende von Menschen 
(wohl manchmal ohne nur ihres Vergehens bewußt zu sein) 
seinen Streichen unterworfen worden. Folgendes sind einige 

von den Strafen, welche das Gesetz über die religiösen Hand

lungen friedfertiger und frommer Menschen, welche zu ehrlich 
sind, um vor ihren Mitmenschen die Heuchler zu spielen, und 
zu ehreuhast, um sich vor Gott zu verstellen, ausspricht. Sie 
werden eingekerkert, schweren Geldstrafen unterworfen, verlie

ren ihre persönlichen und bürgerlichen Rechte, ihre Kinder 
werden ihnen geraubt, sie werden mit Ruthen gehauen, zu 
Zwangsarbeit verurtheilt, nach Tobolsk verbannt oder in die 
Minen Sibiriens geschickt, eine Strafe, der selbst die Todes

strafe vorzuziehen ist. 
Und diese Strafen sind nicht blos ein todter Buchstabe 

geblieben, nur zum Abschrecken aufgestellt. Sie sind verhängt 
worden, ja sogar die schwersten unter ihnen, und das ganze 
Land wird in einem Zustande der Furcht und Sorge gehalten, 

*) Siehe Anhang I. 
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indem Keiner weiß, wer das nächste Opfer dieser furchtbaren 
Verfolgung und dieser tyrannischen Gesetze sein wird. 

Wohl konnte man voraussehen, daß der Schmerzensschrei, 
der aus diesen Provinzen in Folge der unerträglichen Be
drückungen ertönte, mit der Zeit an das Ohr der höchsten 

Macht gelangen würde. Und so geschah es auch. Viele Bitt
schriften wurden an den Kaiser gesandt, und zuletzt fing das 
Volk an zu hoffen, daß einige Besserung eintreten werde: denn 
Se. Majestät wurde durch diese Ansprachen insoweit gerührt, 
daß er den General Bobrinsky, einen seiner Adjutanten, und 

nun Minister der öffentlichen Arbeiten, aussandte, um eine 

Untersuchung der Sachlage in Livland vorzunehmen. 
Der Bericht, welchen dieser edle und orthodoxe Russe 

dem Kaiser einreichte, liegt vor nnsern Augen. Es ist dies 
ein merkwürdiges Aetenstück, von dem wir im Anhang eine 
Übersetzung in's Deutsche wiedergeben. Es giebt eine volle 
Bestätigung der oben erwähnten Thatsachen, während der Ge« 
neral zu gleicher Zeit das peinliche Gefühl ausdrückt, welches 
er sowohl als Russe, als auch als Glied der orthodoxen grie

chischen Kirche empfand, da er Zeuge der Erniedrigung seines 
Vaterlandes und seiner Kirche durch den schändlichen Betrug, 
den ihre Emissaire an der Leichtgläubigkeit der Bauern began

gen hatten, war. Das Unrecht ist jedoch noch nicht wieder 
gut gemacht worden, und in ganz natürlicher Folge davon, 
wird der Zustand in den Provinzen immer unerträglicher. Der 
livländische Landtag hat kürzlich eine ehrerbietige Denkschrift 
an den Kaiser gesandt, worin er die Verletzungen der Ver

fassung auseinandersetzt, und zugleich um ihre Wiederherstellung 
bittet. Es wurde aber darauf eine abschlägliche Antwort er-
theilt. Das Volk, also jeder Hoffnung beraubt, versinkt in 
stumpfe Verzweiflung, indem es schweigend die vielfachen Krän
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kungen duldet, erdrückt, aber nicht unterworfen. Die Gläubi

gen unter ihnen wenden ihre kummervollen Gedanken ihren 
protestantischen Glaubensgenossen aller übrigen Länder Europa's 

zu. Sie schauen bittend nach England, den Vereinigten Staa
ten von Nord-Amerika, Deutschland, Holland, Frankreich, der 

Schweiz, wo die Lehren der Reformation ihr größtes Ueber-

gewicht und ihre Macht entfalten. Auch nach andern Natio
nen sehen sie hin, in denen, mitten unter streitenden Elemen

ten, der evangelische Glaube zahlreiche Verfechter und warme 

Bekenner besitzt; mit einem Worte, sie sehen sich um nach 
rechtschaffenen Christen aller Länder und aller Glaubensformen, 
daß sie Mitgefühl für ihre Leiden und ihre Bedrückung haben, 
für sie beten und für ihre Befreiung arbeiten möchten. 

III. 

Die Frage stellt sich nun also? Sollen diese unterdrück

ten Mitchristen unsere Hülfe vergeblich anrufen. 
Mitglieder der Evangelischen Allianz, durch alle ihre 

Zweige! Diese Frage wird hiermit feierlich an euch gerichtet. 
Wenn irgend eine Bewegung zu ihren Gunsten stattfinden soll, 
so muß sie bei euch beginnen. Wenn ihr die Sache in Anre
gung bringt, so werden Andere sich mit euch vereinigen, aber 
ihr müßt die Initiative ergreifen. Der Zeitraum, in dem wir 
leben, ist den Grundsätzen, durch die ihr geleitet zu werden 
bekennt, überaus günstig, nach welchen ihr auch, wie bei allen 
frühern Fällen handeln müßt, wenn ihr überhaupt handeln 
wollt. Euere Ansprache wird sich auf einige der edelsten Ge
fühle gründen, welche das Menschenherz zu beleben im Stande 
sind. Nicht aus untergeordneten Rücksichten, wie solche der 
Abstammung, Sprache, Politik oder der Bündnisse, oder sogar 
einer kirchlichen Bevorzugung — werdet ihre eure Beweggründe 
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zur That hervorgehen lassen. Ihr werdet einen höheren 
Standpunkt einnehmen. Ihr werdet das Recht des mensch

lichen Gewissens anrufen, frei zu bleiben von jedem Zwang 

und Beschränkung, die ihm durch menschliche Gewalt auferlegt 
werden könnte; ein Recht, welches gegründet auf des Menschen 

nrsprüngiche Beziehungen zu seinem Schöpfer, von der Chri
stenheit stets anerkannt und nie verletzt worden ist. Ihr wer
det den Grundsatz aufrecht halten, daß es keine Sache der 
Pflicht der bürgerlichen Obrigkeit sei, den religiösen Glauben 
und die Art des religiösen Gottesdienstes ihren Untergebenen 

vorzuschreiben. Ihr werdet ferner das aufrecht halten, daß 
die Menschen, während sie in allen bürgerlichen Angelegenhei

ten unter der unbeugsamen Verpflichtung stehen, ihren Obrig
keiten Gehorsam zu leisten, sie ans der andern Seite ganz 
ebenso streng verpflichtet sind, in allen Dingen der Religion, 
nur dem Gesetze Gottes zn gehorchen. 

Ihr werdet darauf beharren, daß Christen, welche durch 
grausame Strafgesetze ihre Mitchristeu zwingen, die eine Form 
des christlichen Glaubens zu verlassen, und eine andere anzu
nehmen, ans eine Weise handeln, welche die Freiheit, die durch 
Christum selbst allen seinen Gläubigen verliehen ist, umstürzt, 
und daß solche erwarten müssen, von der ganzen Christenheit 
als Verfolger an den Pranger gestellt zu werden. Ihr 
werdet verlangen, — freilich in ehrerbietiger Weise, — jedoch 
als eine Gewähr, die von Monarchen nicht verweigert werden 

kann, ohne daß sie eine schwere Schuld vor dem Richterstuhle 
der göttlichen Gerechtigkeit auf sich laden — daß sie mit un
parteiischem Wohlwollen die religiösen Verschiedenheiten aller 
ihrer Unterthanen ansehen möchten, und daß sie es nicht dul
den, daß irgend welche nnter ihnen in der Ausübung ihrer 
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Religionsgebräuche, sowie in der Erfüllung ihrer religiösen 
Pflichten belästigt werden. 

Dieses sind einige von den Grundsätzen, die euch leiten 
werden in eurer Verwendung für den Fall der protestantischen 
Bewohner der Ostseeprovinzen. Auf einer Grundlage, wie 

diese, werdet ihr ihre Sache verfechten. 
Es muß zugegeben werden, daß die Anrufung dieser und 

ähnlicher Grundsätze noch vor wenig Jahren an manchen Or
ten mit großer Ungunst angesehen worden wäre, wenn sie nicht 

sogar ihre Verfechter in persönliche Gefahr gestürzt hätte. Auch 
ist es nicht sicher, daß sie nicht von Einigen angegriffen und 
widerlegt werden möchten. Aber trotz allem dem müssen sie 
bei jeder Gelegenheit, ruhig aber fest, aufrecht erhalten werden. 
Auch die rasche Entwicklung der Civilisation, die Zunahme und 
Feststellung sreier Institutionen, und die weite Verbreitung der 
heiligen Schrift unter den Nationen Europas in einer verhält-

nißmäßig kurzen Zeit, haben viel gethan, um eine öffentliche 
Meinung in Europa wach zu rufen, in welcher sie einen na
türlichen Schutz und eine selbstbewußte Heimath finden. 

Wenn wir uns bei der vorliegenden Gelegenheit zu den
selben bekennen, so können wir überzeugt sein, daß wir einen 

lauten Wiederhall in den Herzen und im Verständniß von 
Tausenden finden, und für die Sache, die Ihr zu der Eurigen 
macht, ein großherziges nnd weitverbreitetes Mitgefühl in's 
Leben rufen werden. 

Es ist ferner eine nothwendige Sache, sich zu fragen, 
auf welche Weise es vorgeschlagen werden möchte, daß die 
Evangelische Allianz handeln solle? Bevor jedoch ein Plan 
zum weitern Handeln vorgeschlagen wird, möchte es wohl am 
Platze sein, mitzutheilen, was bereits gethan worden ist. 

Der Gegenstand ist denjenigen, welche sich mit den reli
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giösen Zuständen des Continents beschästigen, keineswegs neu. 

Der Znstand der Ostseeprovinzen und die Verfolgungen, welche 
ihre Bewohner zu erdulden hatten, wurden schon zu wieder
holten Malen in den ersten Bänden des (ükri-

swnäoin", der monatlichen Zeitschrift, welche die Evangelische 
Allianz seit ihrer Gründung (in England) herausgegeben hat, 

sowie in verschiedenen kirchlichen Zeitschriften Deutschlands zur 
Keuntniß des Publikums gebracht. Von Zeit zu Zeit drang 

schon damals ein Schmerzensschrei aus diesen unglücklichen 
Gegenden zu uns herüber. Aber er rief nur einige vereinzelte 

persönliche Aenßernngen der Theilnahme und höchstens einige 
Vereinigungen zum Gebet hervor. Jedoch die Aufmerksamkeit 
blieb auf dieselben hingelenkt, und Eindrücke wurden auf ewige 

Gemüther gemacht, daran ist wohl kein Zweifel, welche auch 
bis zum gegenwärtigen Augenblick nicht verwischt sind. Im 
gegenwärtigen Augenblick tritt der Fall auf eine bestimmtere 
und dringende Weise vor unsere Augen. Die Herzen zweier 
oder dreier Brüder in der Schweiz wurden zuerst dazu ange
regt, sich eine vollständige Kenntniß von allen den betreffenden 

Thatsachen zu verschaffen. 
Zu diesem Zwecke wurde ein Besuch in den Ostseepro

vinzen gemacht, und in Folge davon den protestantischen Chri
sten in der Schweiz derartiges mitgetheilt, daß sie zur Ueber-
zeuguug gelangten, der Zeitpunkt sei herangekommen, in welchem 
eine Vermittlung stattfinden müsse. Aber sie kannten kein Mit
tel der Thätigkeit, um dieses zu vollbringen, es sei denn, daß 
die Evangelische Allianz dazu vermocht werden könne, die 
Sache an die Hand zu nehmen. Ein Aufruf, der die Unter
schriften von mehr als 200 Namen, darunter viele der hervor
ragendsten Persönlichkeiten aus Genf, Lausanne, Vevey, Neu-
chktel, Bern, Zürich, St. Gallen und Appenzell trug, ward 
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demgemäß an die verschiedenen Comics des Continents, so
wie Englands und der Vereinigten Staaten von Nordamerika 

gerichtet. Sie sagen ausdrücklich in demselben, daß „vom 
Wunsche beseelt, ihre Stimme zu Gunsten ihrer Glaubensge

nossen zu erheben, sie dennoch kein sichtbares Mittel kennten, 
um ihnen zu Hülfe zu kommen, als einzig durch die Evange
lische Allianz." Das Pariser Comits ergriff sogleich die ihm 
günstig scheinende Gelegenheit uud sandte einige Mitglieder 
aus ihrer Mitte als Deputation an den Kaiser von Rußland, 

der sich damals in der Nähe von Stuttgart aufhielt. Se. 
Majestät empfing sie gnädig und nach einer knrzen Andienz, 
in der er sie mit freundlichen Worten unterhielt, entließ er die
selbe. Es wurde aber dadurch kein praktisches Resultat er
reicht. Das Genfer Comit6, dieses einsehend, drang nun ener

gisch darauf, daß die frühere Meinung, welche dahin ging, 
daß die Sache vor die Conferenz in New-Aork gebracht werde, 
zur Geltung komme. Der unheilvolle Krieg, welcher gleich 

darauf zwischen Frankreich und Deutschland ausbrach, vereitelte 
dieses Vorhaben, indem seinetwegen die Conferenz verschoben 
werden mußte. 

Auf diesem Punkte stand die Sache, als der englische 
Organisatiosrath der Evangelischen Allianz dringend darum 
angegangen wurde, dieselbe weiter zu führen, und zugleich 

wurde ihm die Versicherung gegeben, daß sich noch andere 
Zweige der Allianz finden würden, die ganz geneigt seien, bei 
den Maßregeln mitzuwirken, welche derselbe bei reiflicher Er
wägung empfehlen würde. Er wurde um so mehr noch dazu 
gedrängt, es zu thun, als keine Wahrscheinlichkeit vorhanden 
war, daß die noch immer beabsichtigte Conferenz in New-Aork 
vor dem Herbste des nächsten Jahres werde abgehalten wer
den können, und andrerseits, weil das Uebel mit jedem Tage 
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im Zunehmen begriffen ist, und die bedrängten Brüder nach 
baldiger Befreiung seufzen. In der Erwartung daher, daß 
in England auf dem Continente und in Amerika in den ver

schiedenen Comite's eine allgemeine Bereitwilligkeit vorhanden 

sei, eine gemeinsame Bewegung zu Gunsten der unterdrückten 
Lutheraner zu bewerkstelligen, werden die folgenden Anträge 
der Art und Weise des Vorgehens, welche für geeignet gehal
ten wird, eingeschlagen zu werden, vorgelegt. 

Es ist wenig Hoffnung vorhanden, daß irgend welcher 
praktisch-guter Wille durch getrennte und einzeln stehende Maß
regeln werde hervorgerufen werden. Es mögte sogar sehr 

zweifelhaft sein, ob die russische Regierung ihr Ohr Vorstellun
gen öffnen würde, von denen sie nicht erkennte, daß sie von 
vielen Ländern zugleich ausgehen, welche in Uebereinstimmnng 
handeln, uud von denen es dennoch offenbar wäre, daß sie die 
Gefühle, die allen evangelischen Christen gemein sind, aus
drücken. Es war die Macht dieser öffentlichen Meinung, 
welche die Kerker Toscanas uud seither diejenigen Spaniens 

öffnete. Könnte in St. Petersburg eiue Demonstration ge

macht werden, ähnlich derjenigen in Madrid, ein ähnlicher 
Ersolg mögte mit Gottes Segen erreicht werden. 

Das Osterfest wird in Rußland als ein allgemeines Freu
denfest gefeiert, St. Petersburg ist zu dieser Zeit der Schau
platz eines außerordentlich regen Lebens. Der Hof befindet 
sich alsdann dort, sowie die großen Würdenträger des Staa

tes. Der Kaiser ist alsdann Jedermann zugänglich, und jeder 
um kaiserliche Guadeubezeigungen Bittende findet Gehör. Das 
Vorrecht des Monarchen wird ausgeübt durch Befreiung von 
Gefangenen, die kaiserliche Huld erstreckt sich über allerlei Ver
gehen, und die kaiserliche Gnade strömt nach allen Seiten aus. 
Dieser Zeitpunkt erscheint nun als der passende für eine Depu
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tation, bestehend aus einflußreichen Männern aus den ver
schiedenen Ländern Europa's und den Vereinigten Staaten von 

Nord-Amerika, um sich in der Hauptstadt Rußlands einzufin
den. Sie könnten übrigens eine gemeinsame Denkschrift der 

Evangelischen Allianz, Memoriale, Ansprachen und Petitionen 
an den Kaiser mit sich bringen, ansgehend von verschiedenen 
Kirchen, Synoden, Consistorien, Diöcesen, Presbyterien und 

andern kirchlichen, religiösen und philanthropischen Körperschaf
ten, die alle sich in der Bitte vereinigen würden, daß den 
Protestanten der drei Provinzen Befreiung von dem auf ihnen 
lastenden Joche gewährt, und volle Glaubensfreiheit als Ge

setz für das ganze Reich eingeführt werde. 
Zu gleicher Zeit erscheint es ferner nothwendig, daß eine 

vorläufige Vereinigung stattfinde, etwa in Bonn, an welche 
ein oder mehr Vertreter von so vielen Zweigen der Allianz, 

als im Stande sind, solche hinzusenden, abgeordnet werden 
mögten, zum Zwecke gegenseitiger Berathnng. Es ist von der 

grössten Wichtigkeit, daß die Thatsacheu wohl bekannt feien, 
und daß sie von denjenigen, welche die Bildung und Leitung 

der vorhabenden Deputation zu besorgen haben, durchaus rich
tig verstanden werden. Manches ist, außer demjenigen, was 

in diesem Schriftchen mitgetheilt wurde, noch nicht gesagt, und 
an dieser Vereinigung würden Brüder anwesend sein, welche 

Vieles und Verschiedenartiges mitzutheilen hätten, theils Er

fahrungen, die sie beim Besuch der Provinzen gemacht haben, 
theils Umstände, ihrem Briefwechsel mit den Verfolgten ent
nommen. Die Zeit und der Ort der Zusammenkunft nebst 
andern Details wird die Sache einer internationalen Corre-

spondenz sein. 
Es bleibt nur noch zu sagen übrig, daß an alle diejeni

gen, welche von diesen Dingen Kenntniß erhalten, die ernste 
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Bitte ergeht, die Sache in fortwährendem und heißem Gebet 
vor den Thron Gottes zu bringen. 

„Gedenket der Gebundenen, als die Mitgebun
denen, und derer,  die Trübsal leiden, als die ihr 

auch noch im Leibe lebet." Hebr. XIII, 3. 

A n h a n g .  

i. 

Einige Artikel aus dem russischen Criminalcodex 
(Swod-Sakonow). 

Band XV. 

Art. 205. „Für das Verführen zum Uebertritte 
von dem orthodoxen zu einem andern chr ist l ichen Glau
bensbekenntnisse wird der Schuldige verurthei l t  zur Ent
ziehung der Standesrechte, zur Verbannung nach To-
bolsk oder Tomsk oder zur Rutheustrase und 1—2 Jah

ren Zuchthaus". 
Art. 207. „Wer in einer Predigt oder in einer Schrift 

sich bestreben wird, Gl ieder der orthodoxen Kirche zum Ueber
tr i t te zu einem andern, wenn auch chr ist l ichen Glau
bekenntnisse zu verleiten, unterliegt hierfür das erste Mal 
der Entziehung einiger besondern Rechte und der 
Einsperrung im Korrektionshause auf eine Zeit von 1 
bis 2 Jahren; das zweite Mal der Festungsstrase auf 
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eine Zeit von 4 — 6 Jahren; das dritte Mal aber wird er 

vernrthei l t  zur Entziehung al ler besonderen ihm per
sönl ich und dem Stande nach zugeeigneten Rechte 
und zur lebenslänglichen Verweisung nach Tobolsk oder 

Tomsk, mit  Gefängnißstrase von 1 — 2 Jahren". 

Art. 208. „Eltern, welche durch das Gesetz verpflichtet 
sind, ihre Kinder in der Lehre der orthodoxen Kirche zu 
erziehen, aber nach dem Ritus eines andern chr ist l ichen 
Bekenntnisses dieselben taufen oder ihnen die übrigen 
Sacramente ertheilen und sie erziehen lassen, wer

den hierfür verurthei l t  zur Gefängnißhaft  von l  
bis 2 Jahren". 

Art. 209. „Diejenigen, welche irgend Jemand, der sich 
ans eigenem Antriebe an die orthodoxe Kirche anschließen will, 
Hindernisse in den Weg legen, unter l iegen der Ge-

fängnißstrafe von 3—6 Monaten". 
Art. 210. „Wer darum weiß, daß seine Frau oder 

Kinder beabsichtigen, von dem orthodoxen Glaubensbe

kenntnisse abzufallen, sich jedoch nicht bestreben wird, sie 
von diesem Vorhaben abzubringen und durchaus keine gesetz
lich von ihm abhängenden Maßregeln ergreift, um die Aus

führung desselben zu hindern, der wird hierfür verurtheilt zum 
Arreste von 3 Tagen bis zu 3 Monaten". 

Art. 214K. „Es ist verboten um die Einsegnung von 

Mischehen ausschließlich nach andersgläubigem Ritus eiuzu-
kommen" (X., 67); bei solcher Einsegnung ohne besondere 
Erlaubniß betheiligte protestantische Geistliche unterliegen einer 
Geldstrafe oder zeitweiliger Entfernung vom Amte auf 
2—6 Monate oder der Amtsentsetzung. 

Das Gesetz (von 1864, Art. 1009 und 1010) bezweckt 
folgendes: 
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Bei Vergehen und Verbrechen, welche sich auf den grie

chisch-orthodoxen Glauben beziehen, müssen, wenn die Sache 
vor ein Geschwornengericht gebracht wird, sämmtliche Geschworne 
der griechisch-orthodoxen Kirche angehören.") 

Al lgemeine Gesetze.^) 

1. Der Austritt aus der griechisch-orthodoxen Kirche ist 
ohne Ausnahme streng verboten, auch für solche, welche gegen 
ihren freien Willen, oder ohne es zu wissen, Glieder dieser 
Kirche geworden sind. 

Das Verletzen dieses Gesetzes wird bestraft, durch Confis-
cation des Eigenthums, Verlust der bürgerlichen und Persön

lichen Stellung uud Rechte, Gefangenschaft, körperliche Züch
tigung und lebenslängliche Verbannung nach Sibirien. 

2. Der Uebertritt von irgend welcher Religion oder Con-
fession zu einer andern als der griechisch-orthodoxen, unterliegt 
ebenfalls schweren Strafbestimmungen. 

3. Kinder aus gemischten Ehen, wenn der eine Theil der

selben der griechischen Kirche angehört, müssen in der griechi
schen Confession getauft und erzogen werden (mit Ausnahme 
von Finnland). 

(In Polen herrscht das Gesetz, oder hat wenigstens unter 
Nicolaus geherrscht, daß Kinder aus gemischten Ehen zwischen 
römischen Katholiken und Protestanten, ebenfalls der griechischen 
Kirche angehören sollten.) (Privat-Mitth.) 

4. Kinder, welche diesen Bestimmungen zuwider, nicht 

*) Livl. Beiträge Bd. I, 1. S. 9. 

**) Der Wortlaut sowie die Paragraphenzahl der folgenden Gesetze 
könnten ebenfalls beigebracht werden- Augenblicklich liegen sie uns nicht 
vor. Die Existenz der betreffenden Gesetze unterliegt jedoch keinem Zweifel. 

10 
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griechisch getauft oder erzogen werden, können ihren Eltern 

weggenommen und in der griechischen Religion erzogen werden. 

II. 

Glaubensfreiheit und Privilegien der Ostseeprovinzen, bestä
tigt zur Zeit ihrer Besitzergreifung durch Rußland uach dem 
nordischen Krieg zwischen Peter dem Großen und Karl X!l. 

von Schweden. 

Der russische Czar anerkennt die dem Herzogthum Livlaud 
durch das sogen. ?i'ivil6Zium 1561, vom 
König von Polen ertheilte Urkunde, am 30. September 1710. 

S. vollständige Sammlung der russischen Reichsgesetze (?oI-
Lobi-ai^) Band IV. Nr. 2301, und zwar Art. 1: 

„Daß unangetastet und unverletzlich gelassen werde die 

Religion, welche sie nach den evangelischen und apostolischen 
Schriften der reinen Kirche, nach den Beschlüssen der Nicäni-
schen Kirchenversammlung und nach der Augsburgischen Con-
fession bisher bewahrt habe, und daß sie niemals durch irgend 
ein Gebot, Censurspruch oder Hinzusetzung einer geistlichen oder 
weltlichen Gerichtsbarkeit, darin bedrückt oder beunruhigt werde; 
widrigenfalls sie sich vorbehalte, nach der Regel der 

heiligen Schrift, welche will, daß man Gott mehr gehorchen 
ol l  als den Menschen, ihre Rel igion und die gewohn

ten Kirchengebräuche aufrecht zu erhalten, und aus 
keinem Grunde davon im Geringsten abzuweichen." 

Nystädter Fr iedensvertrag, durch welchen Livland 
von Schweden an Rußland abgetreten wurde, 30. August 1721 
<S. Otto Müller S. 92, „die Livländischen Landesprivilegien", 
Leipzig bei Otto Wiegand 1870). 
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Art. 10. „Es soll auch in solchen cedirten Ländern kein 

Gewissenszwang eingeführt, sondern vielmehr die evangelische 
Religion, auch Kirchen- und Schulwesen, und was dem an

hängig ist, auf dem Fuß, wie es unter der letzten schwedischen 
Regierung gewesen, gelassen und beibehalten werden; jedoch, 

daß in selbigen die griechische Religion hinfüro ebenfalls frei 
und ohngehindert exercirt werden könne und möge." 

Im Friedenstractat zu Abo vom 7. August 1843 wurde 

dieser Artikel fast wörtlich wiederholt. 
(S. Livl .  Beiträge von W. von Bock, Bd. I . ,  Heft  1,  

S. 35.) 

Seither wurden die Rechte und Privilegien der Ostsee
provinzen von sämmtlichen Beherrschern Rußlands bestätigt, 
zuletzt am 17. Februar 1856 durch den jetzt regierenden Kaiser 
Alexander II. 

S. Suppliken der livländischen und ehstländischen Ritter
schaften S. 7. (Bern, bei K. I. Wyß 1870). 

Livl. Landesprivilegien v. O. Müller, S. 101. 

Sammlung der russischen Reichsgesetze. Zweite Folge, 
^ow. XXXI. Abthl. 1, Nr. 30185. 

III. 

Thatsacheu. 

1. G. von Bock.*) 

Baron G. v. Bock ist mit einer griechisch-orthodoxen Dame 
verheirathet. Im Jahr 1865 wurde ihm ein Sohn geboren, 
den er nach dem Ritus der evangelisch-lutherischen Kirche selbst 

*) S. Livl. Beik. Bd. I. H. 1, S- 57. 
10* 
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taufte. Auf Antrieb des Erzbischofs von Riga wurde er da
für in Anklagezuftand versetzt, und der Staatsanwalt bean
tragte, daß in Gemäßheit des Art. 208 des Strafgesetzes fol
gende Strafe über ihn verhängt werden solle: Ein Jahr Ge

fangenschaft, und daß seine minder ihm weggenommen, und 
griechisch-orthodoxen Verwandten seiner Frau, oder Vormün
dern, welche die Obrigkeit bestimmen würde, zur Erziehung 
übergeben werden sollten. 

G. v. Bock wurde jedoch am 26. Februar 1365 freige

sprochen. 

2. Deksnis.*)  

Der griechische Priester Deksnis, in Salis, Kreis Wol-
mar, vernimmt, daß die Bauern T. E. und I. T. P., welche 
in gemischter Ehe leben, jeder mit einem Kinde beschenkt wor
den seien, von denen das eine durch die Mutter, das andere 

durch die Hebamme lutherisch getauft worden sei. Auf dieses 
hin begiebt er sich sofort in Begleitung seiner Kirchenältesten 
in die betreffenden Häuser, und verlangt unter den gröbsten 
Schimpfreden und mit Anwendung von Gewaltthätigkeiten, 
daß ihm die Kinder zur Firmelung übergeben werden sollen. 

In dem einen Hause setzte er seine Schimpfworte vier volle 
Stunden lang fort, und erschreckte die Wöchnerin dadurch der
gestalt, daß sie tiefsinnig wurde. Im andern Hause bedrohte 
er die arme, noch bettlägerige Mutter mit 40, 50, zuletzt 60 
Ruthenstreichen, und rief bereits seine Leute herbei, und befahl 
ihnen, sie zu binden, und auf den Hof zu bringen. Endlich 
riß n das Kind mit solcher Gewalt an sich, daß es nach we
nigen Tagen starb. Er selbst verklagte hierauf die Eltern, daß 

*) Livl. Beiträge Bd. I, H. 1, S. 15; H. 3, S. 77. 
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sie ihren Pflichten nicht nachgekommen seien. Im Juni 1865 
kam die Sache vor dem Bezirksgericht zur Verhandlung, und 
blieb von da an hängend, bis am 27. September 1867 der 

griechische Erzbischof erklärte, Deksnis habe nur seine Pflicht 
gethan, und ihm noch eine Belobung für seinen Eifer für die 
griechische Religion ertheilte. 

Im Frühjahr dieses Jahres wurde Deksnis überwiesen, 
durch Kinder, welche er in der griechischen Religion zn unter

weisen hatte, einen Holzdiebstahl haben ausführen zu lasfen. 
Das gestohlene Holz wurde in seinem Gehöfte gefunden, und 
die Kinder sagten aus, er habe sie durch die Drohung, sie 

dreißig Jahre lang im Unterrichte zu behalten, zu diesem 
Diebstahl gezwungen. Der angerichtete Schaden wird auf 
500 Rubel Silber geschätzt. (Privat-Mittheiluug.) 

Die weltliche Macht hat aber keine Gewalt über diesen 
Priester, und Deksnis ist noch zur gegenwärtigen Stunde Orts
geistlicher in Salis, tauft, und ertheilt seinen griechischen Ge
meindegliedern das heilige Abendmahl. 

Noch ist zn bemerken, daß Deksnis bei beiden obener
wähnten Fällen erklärte, er werde die Kinder ihren Eltern 

wegnehmen, und sie auf ihre Kosten durch griechisch-orthodoxe 
Leute erziehen lassen. 

3. Der Kaufmann in Moskau.*) 

Ein deutscher Kaufmann in Moskau, von protestantischen 
Eltern, wurde als Kind auf den Armen seiner Wärterin bei 

einem Spaziergange von einem griechischen Priester gesalbt, 
und verfiel dadurch sowohl für seine eigene Person, als auch 

*) S. Preußens Beruf im Osten von E- Kattner (bestätigt durch 
Privat-Mittheilung). 
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für feine ganze Nachkommenschaft der rufsisch-griechischen Kirche. 
Aber sowohl er, als seine ganze Familie gehören dem Herzen 
nach der protestantischen Kirche an. Da er nun sein Vermö
gen nicht verlieren, und nach Sibirien verbannt werden will, 

so zahlt er dem griechischen Priester jährlich für sich zwanzig, 
für jedes seiner Kinder zehn Rubel, wofür dieser ihm ein 

Zeugniß ausstellt, daß sie allen ihren Pflichten der griechischen 
Kirche gegenüber getreulich nachkommen, während keins von 

ihnen je einen Fuß in eine griechische Kirche setzt. 

4.  David Bal lohd.*) 

Nachdem alle Vorbereitungen getroffen worden waren, um 
die unglückliche Provinz Livland, gemäß dem Willen des Kai

sers Nicolaus, gleichsam zum Versuchsfeld der Vernichtung des 
protestantischen Glaubens, welcher dem griechischen Platz ma

chen sollte, zu bestimmen, und nachdem ein griechischer Erz-

bischof, fast noch ohne Heerde, seinen Sitz in Riga aufgeschla
gen, und die Bauern gegen den Adel und die evangelischen 

Pastoren aufgereizt hatte, schien die Zeit gekommen zu sein, um 
das verruchte Werk, welches Graf Bobriuski so treffend „einen 
osficiellen Betrug" nannte, auszuführen. Eine Schaar griechi

scher Priester war in Bereitschaft gehalten, um sich wie rei
ßende Wölfe auf die evangelische Heerde zu stürzeu. Der 
Bertheidiger der protestantischen Kirche, Baron von der Poh
len, war von seiner Stelle als General-Gouverneur der Ost
seeprovinzen abberufen, und durch den blutigen Verfolger der 
Unirten Griechen in Polen, General Golowin, ersetzt worden, 

und auf dem erzbischöflichen Stuhle saß ein ebenso verschlage

*) S. Livl. Beiträge, Bd. II, H. 4, S. 463. Harleß Geschichtsbilder 
der protestantischen Kirche Livlands. Livländische Antwort von Schirren. 
Bourquin: „Der Agitator Ballohd u. A. m." 
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ner als fanatischer Mann — so daß alle Elemente vorhanden 

waren, um den Kreuzzug der griechischen Propaganda zu er
öffnen. 

Aber noch wünschte die Regierung, den Anschein hervor
zurufen, als ob es der freie und unbeeinflußte Wunsch des 

Volkes sei, von der evangelischen zur griechischen Kirche über
zutreten, und dazu waren Werkzeuge von Nöthen — wie sie 

leider stets zu finden sind, wo es gilt, schlechte Zwecke zu er
reichen. 

Der günstigste Zeitpunkt schien im Jahre 1845 gekommen 

zu sein, als einige Jahre schweren Mißwachses eine furchtbare 
Hungersnoth herbeigeführt hatten, welche im Verein mit den 
ihr entsprungenen Seuchen die Bevölkerung des unglücklichen 
Livland demoralisirte. Die Gutspächter hatten kaum noch ge> 
nügende Kornfrucht, um ihre eigenen Familien zu ernähren; 
der Adel, welcher seine Einkünfte nicht hatte beziehen können, 
war gezwungen, seine Capitalien zu opfern, — denn sein Ver

mögen bestand fast ausschließlich in Grundbesitz — um nur 

für's nächste Jahr Saatfrucht herzuschaffen. Das Elend und 
die Verzweiflung der niedern Bevölkerung hatte ihren höchsten 
Punkt erreicht, und es wäre daher hart und ungerecht, das 
arme Volk zu verurtheileu, welches den Versprechungen der 
schändlichen Agenten jener religiösen Propaganda Glauben 
schenkte, als sie ihm vorgaben, der Kaiser werde ihnen Brod 
senden, uud sie in ein herrliches Land versetzen, wenn sie nur 
seinen Glauben annehmen würden. 

Solche feile Agenten aus dem niedern Volke fanden sich 
denn auch bald. Besonders waren es ihrer drei, welche die 
Hauptrolle in dem furchtbaren Drama zu spielen übernahmen, 

welches sich nun sofort entspann. 
Der Eine, Namens Ernst, ein Barbier und gewesener 
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Soldat, ein Gewohnheitssäufer; ein Zweiter, Michailow, frü
her Gemeindeschreiber, der die Gemeindekasse bestohlen hatte, 

und um der wohlverdienten Strafe zu entgehen, zur griechi
schen Religion übergetreten, und zum Priester derselben geweiht 
worden war, und ganz besonders ein Dritter, David Ballohd 
(lettisch: Taube) bildeten das würdige Kleeblatt, welches be

stimmt war, der griechisch-orthodoxen Kirche in Livland Ein

gang zu verschaffen. 
Ballohd war sogenannter Nationalarbeiter (Vorbeter) un

ter den Herrnhutern gewesen, von der Gemeinde jedoch wegen 

seines schlechten Lebenswandels und seiuer Unbotmäßigkeit sei
nen vorgesetzten Diakonen gegenüber, ausgeschlossen worden. 
Aber, mit einer gewissen volksthümlichen Beredtsamkeit begabt, 
uud von unbegrenztem Ehrgeiz getrieben, hatte er auf eigene 

Faust fortgefahren, Gebetsversammlungen nach der Weise der 
Mährischen Brüder zu halten, welche von Leuten aus den 

niedersten Klassen ziemlich stark besucht waren. Um dieses 

auszuführen, wandte er sich an den griechischen Erzbischof Phi-
laret, mit der Bitte, ihm hiezu ein Lokal anzuweisen. Dieser 
entsprach willig seinem Gesuch, und überließ ihm eine kleine 
griechische Kirche auf einem Begräbnißplatz, in der Nähe der 
Stadt Riga. Dorthin lockte er durch seine Vorträge, und 

seine feurigen Gebete, in denen er sich den Anschein eines eif
rigen Gläubigen zu geben wußte, eine stets wachsende Menge 
von Zuhörern, bis am Ende der Raum dieselben nicht mehr 
zu fassen vermochte. Da war denn der Augenblick gekommen, 

wo er seinen teuflischen Plan auszuführen beschloß. 
Eines Abends schlug er, in Gemeinschaft mit Michailow, 

der bereits ein geheimer Convertite war, und mit Ernst der 
Versammlung vor, eine Petition um die Überlassung einer 
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größern Räumlichkeit einzureichen. Dieses fand allgemeinen 
Anklang, und er wurde beauftragt, das Gesuch aufzusetzen. 

Die drei erschienen nun das nächste Mal mit einer Schrift, 

von der sie sagten, sie hätten sie in russischer Sprache verfas
sen müssen, da der Erzbischof, an den sie gerichtet sei, das 
Lettische nicht verstehe. 

Ballohd, der so wenig wie Ernst oder Michailow russisch 
leseu konnte, las sie in lettischer Uebersetzung laut der Ver
sammlung vor, welche nichts Anderes vernahm, als die er
wartete Bitte um die Anweisung eines geräumigen Locals. 

Darauf unterzeichneten alle die Schrift, ohne einiges Be
denken. 

Aber wer beschreibt ihren Schrecken, als sie kurz darauf 
vor den Erzbischof berufen, erfuhren, daß sie alle eine Erklä
rung unterzeichnet hatten, daß es ihr freier Wille und Ent
schluß sei, ohne von Jemand dazu beredet zu sein, sondern 
nur getrieben von einem geistlichen Hunger und Durst uäch 
den Segnungen der griechisch-orthodoxen Religion, — in die
selbe überzutreten. 

Sie protestirten, erklärten, daß sie nie ein solches Schrift
stück unterschrieben hätten, und verlangten ihre Unterschrift 
zurückzuziehen. Allein es war alles vergeblich. Sie wurden 
mit den grausamsten Strafen bedroht, wenn sie bei ihrer Wei
gerung beharrten, und wurden so gezwungen, sich sofort der 
Salbung zu unterwerfen. 

Ihre Verzweiflung fruchtete nichts. Der Erzbischof und 
der General-Gouverneur hatten ihre Absicht erreicht, und ver
kündigten sofort, auf Grund jenes Schriftstücks, daß unter dem 
Volke der heiße Wunsch vorhanden sei, zur griechisch-orthodoxen 
Kirche überzutreten, was durch die ungeheure Zahl von Leuten 
bewiesen werden könne, welche ihre Namen in einer ganz ge
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schlichen und unwiderleglichen Urkunde unterzeichnet hätten; 
aber jetzt bedürfe es der Priester und der Kirchen. 

Sofort überschwemmten die Priester, welche in dem nahen 
Pleskau (Pskow) vorbereitet worden waren, das ganze Land, 

und brachten — im Jahre 1845 — Erbauungs- und Gebet

bücher in lettischer und ehstnischer Sprache mit, welche sämmt-
lich das Censurdatum vom Jahre 1842 trugen, — ein Be

weis, wie sehr die Sache zum Voraus vorbereitet worden 

war. — Aber noch mehr. Sie brachten auch zerlegbare Kir
chen und Tabernakel mit, die da und dort aufgestellt werden, 

und das Faktum der Errichtung von griechischen Kirchen, wenn 
auch nur auf wenige Tage, constatiren sollten, — ein Faktum, 
das für alles, was noch folgen sollte, von Wichtigkeit war. 

Bald erkannte das arme Volk, daß es das Opfer eines 

Verrätherischen Betruges geworden sei, und da es ihm, und 

zwar ganz besonders den Ehsten, nicht an religiösen Bedürf
nissen fehlt, so gerieth es in Verzweiflung. Mit bittern Thrä-
nen der Reue traten sie vor die protestantischen Pastore, aber 
diese durften sie nicht mehr aufnehmen. Mancher legte ver
zweifelnd Hand an sich selbst und endigte durch Selbstmord. 
Mütter warfen ihre Säuglinge in Gegenwart der griechischen 

Priester in's Wasser, indem sie Jene und ihre Agenten, welche 
ihnen ihren Gott, ihren Glauben und ihren Seelentrost ge

raubt hatten, verfluchten. 
Um aber auf Ballohd und seine Genossen zurückzukom

men, so zogen dieselben von Ort zu Ort, machten glänzende 
Versprechungen von Vorrechten und Freiheiten, Befreiung vom 
Militärdienste, Überlassung von Land u. s. w., welche die 
Priester angewiesen waren zu verläugnen, uud spielten so einen 
doppelten Verrath. Aber besonders mit Hülse dieser schänd
lichen Agenten wurden in Livland allein ungefähr 100,000 
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Menschen beiderlei Geschlechts, besonders Männer, in den zwei 

Jahren 1845 und 1846 verführt, zur griechischen Kirche über
zutreten, — und ihre Nachkommen sind es, die nun nach einem 

Vierteljahrhundert unsere Hülfe anflehen, ihnen beizustehen, 
damit die Schranken, welche sie an der Rückkehr zur prote
stantischen Kirche verhindern, niedergerissen werden. 

5. Die Kirche in Fennern.*) 

Im Norden Livlands hatten die Agenten im Kirchspiel 

Fennern im Fellinschen Kreise, unter andern Versprechungen, 

gerade als die Hungersnoth ihren höchsten Grad erreicht hatte, 
ausgesprengt, der Kaiser habe für alle Bauern besondere Gna
denbezeigungen bewilligt, und Jedermann, der an denselben 

Theil zu nehmen wünsche, solle sich an einem bestimmten Tage 
zu einer bestimmten Stunde an einem bezeichneten Orte ein
finden. Da ungefähr zu derselben Zeit einige mit Mehl be-
ladene Schiffe von der Regierung nach dem benachbarten 
Hafen von Pernau geschickt worden waren, so schien die Sache 

einige Wahrscheinlichkeit zu besitzen, und so erschienen denn auch 
sehr viele Bauern und wurden iu eiue größere Räumlichkeit 
hineingewiesen. Sobald - dieselbe angefüllt war, wurden die 

Thüren verschlossen und einige griechische Priester traten in 
ihrer Amtstracht hervor und erklärten den Hunderten von 
Anwesenden, dies sei eine orthodoxe Kirche, dem griechischen 
Cultus geweiht, und da sie alle dieselbe freiwillig betreten hät

ten, so sei dies ein Beweis, daß sie wünschten zur griechischen 
Kirche überzutreten, und so sollten sie denn auch sofort gefir
melt werden. Einige machten Einwendungen, wurden aber 
durch Androhung von grausamen Strafen in Schrecken gejagt, 

*) S. Livl- Beiträge, Bd. II, H. 5, S, 453 ff. 
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und so wurden sie nach einander gesalbt. Nur Einer, Namens 

Patzig, konnte sich mit zwei Andern dadurch der Salbung ent
ziehen, daß sie sich unbemerkt unter den Haufen der bereits 
Gefirmelten mischten. Er wurde jedoch als Convertite in's 
Kirchenbuch eingetragen. Jahre nachher wurde er, weil er 
seine Kinder lutherisch getauft hatte, angeklagt und kam vor 

Gericht, wurde jedoch freigesprochen, da er Zeugen aufzuwei
sen vermochte, daß er nicht gesalbt worden sei. Dabei kam 
aber ein anderer Betrug, den die Priester begangen hatten, 

an's Licht. Der griechische Ritus schreibt vor, daß bei jeder 
Taufe oder Firmelung wenigstens ein Pathe anwesend sein 

müsse, dessen Name im Kirchenbuche einzutragen sei. In dem 
Kirchenbuche wurde nun für alle dort Gefirmelten, deren über 
300 waren, nur ein Name als Taufpathe gefunden, und zwar 

derjenige eines deutschen Protestanten, nämlich „Polizeicom-
missär Erler." Er wurde vom Gericht als Zeuge aufgerufen, 
und es erwies sich, daß er als Pathe bei allen eingetragen 
worden war, ohne nur darum gefragt worden zn sein und 
ohne es zu wissen. Er war aus bloßer Neugierde hingegan
gen, und die Priester hatten es nicht gewagt, ihn als Beam
ten, ebenfalls zu firmeln. Sein beschworenes Zeugniß be

stätigte es auch, daß die Thüren verschlossen gewesen seien, 
nm das Entweichen vieler von den Bauern zu verhindern. 

Erler war aber zu sehr unter dem Einflüsse des herrschenden 
Schreckens gewesen, um sich der Handlung widersetzen zu 
dürfen. 

6. M. Dahrte.")  
I. Die aus dem Gute Uexkull bei Riga gebürtige Magd 

Dahrte war zu Ende des Mai 1845 mit ihrer Mutter zur 

*) S. Livl. Beiträge, Bd. Ii, H. 2, S. 97, aus den Acten des Livl. 
Konsistoriums, 
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Stadt gekommen, um daselbst einen Dienst zu suchen. Bei 
einem gewissen Lugowiu in der Moskan'schen Vorstadt ab
getreten, erbietet sich derselbe, für ihre Anschreibung bei der 
Stadt Sorge zu tragen. Zu diesem Zwecke übergiebt er sie 
einem Unbekannten, der sie, wider Wissen und Willen, in die 

Wohnung des Bischofs führt, wo ihr und ihrer Mutter eine 

Schrift vorgelegt wird, die sie mit Kreuzen unterzeichnen müssen. 

Hierauf werden sie sofort nach dem Ritus der griechisch-russi
schen Kirche aufgenommen. Als sie Tags daraus, vou dem 
ersten betäubenden Schrecken erholt, wieder erschienen und er
klärten, keinen Falls ihren bisherigen Glauben aufgeben zu 
wollen, werden sie mit der Erklärung abgewiesen, daß sie für 

immer der gr iechisch-russischen Kirche einverleibt 
seien und sich zu derselben halten müssen. 

Die Sache gelangt an das Consistorium, welches sich mit 
der Bitte an den General-Gouverneur wendet, auf Gruud des 

Befehls vom 27. März 1841, welcher vorschreibt, daß Anders
gläubige nur nach vorgängigem Unterricht in die griechische 
Kirche aufgenommen werden dürfen, zu verordnen, daß die 

Dahrte bei der lutherischen Kirche bleiben dürfe. Die Ant
wort, welche das Consistorium erhielt, lautete: „Daß in Be
tracht des schon erfolgten Uebertritts der Magd Dahrte und 
ihrer Mutter das Consistorium zu einer betreffenden Unter
suchung nicht berechtigt gewesen, und da beide schon überge
treten waren, deren Klage um so weniger anzunehmen gehabt 
hätte, als die Erörterung über die Gesetzlichkeit oder Wider
gesetzlichkeit der Aufnahme zur rechtgläubigen Kirche nur der 
dazu competenten Obrigkeit zugestanden u. s. w." Diese Er
öffnung schließt mit der Bemerkung: „Daß das Consistorium 
sich in Zukunft einer Einmischung in nicht zu seinem Ressort 
gehörende Angelegenheiten um so mehr zu enthalten habe, als 
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dessen hier beobachtetes Verfahren im Sinne des Band XIV., 
Theil IV., Art. 97 des Swod der Gesetze als Hinderung des 

Wunsches zum Uebertritt anzusehen sei, und auch nach Bd. XV., 

Art.  199 des Swod der Crimiual-Gesetze als Abwen-

digmachung von der rechtgläubigen Kirche eines ihr 
einverleibten Individuums betrachtet werden könne." 

7. Maje Wahter.*)  

In dem Kirchspiel Oppekaln verlangte der Priester So-
kolowski die Auslieferung einer Weibsperson, Namens Anna 

Wager, von der er sagte, daß sie ihre religiösen Pflichten ver
säumt habe, die deshalb strafbar sei, und der er das heilige 
Abendmahl beibringen wolle. 

Man suchte die genannte Person, aber es fand sich keine 

dieses Namens. Es sei, so hieß es, wohl ein junges Mädchen 
da, Namens Maje Wahter, aber jedermann wisse, daß sie 

eine Protestantin sei. Der Priester befahl, sie herzubringen, 
damit er sich mit ihr verständigen könne. 

Aber kaum war sie erschienen, als der Priester seinen 

Helfershelfern befahl, sich ihrer zu bemächtigen und sie in die 

griechische Kirche zu schleppen. Ihr Bruder, davon benach
richtigt, eilt zum protestantischen Pastor, der ihm ein Zeugniß 
ausstellt, daß seine Schwester wirklich eine Protestantin sei 
und mit der griechischen Kirche nichts zu thun habe. Mit 
diesem Zeugniß lief er in die griechische Kirche, wo er bereits 
seine Schwester in der Reihe der das Abendmahl Nehmenden, 
auf ihre Knie niedergezwungen erblickte, und den Priester ge
rade im Begriff, ihr trotz ihres Sträubens, das Abendmahl-

*) S. Havleß Geschichtsbilder der protestantischen Kirche Lwlands, 
S. 145. 
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brod beizubringen. Er stürzt hervor, um sie hinwegzureißen, 
allein er wird ergriffen und mit Gewalt aus der Kirche ge

worfen. Das Mädchen weint und sträubt sich, worauf der 

Priester sie wegführen heißt, und sie unter der Aufsicht des 
Kirchendieners den ganzen Tag und die folgende Nacht ohne 
Nahrung einsperren läßt. Am folgenden Morgen in der Frühe 
wird sie wieder vor den Altar gezerrt und ihr dort das 

Abeudmahlsbrod mit Gewalt in den Mund gebracht und sie 

zum Verschlucken desselben gezwungen, trotz ihres Sträubens 
und ihrer Thräuen, und dann ließ man sie gehen. 

Ueber diese Schändlichkeit wurde Klage erhoben. Zwei 

Jahre später erschien die Antwort der griechischen Kirchen
behörde, dahin lautend, daß Anna Wager und Maje Wahter 

ein und dieselbe Person und daß sie eine orthodoxe Griechin 
sei und es auch bleiben müsse, und daher ihre religiösen Pflich
ten zu erfüllen habe, oder eine scharfe Züchtigung und schwere 
Strafe zu gewärtigen habe. 

Als man sie jedoch aufsuchte, um sie zur Erfüllung ihrer 

Pflichten zu nöthigen, oder das Urtheil an ihr zu vollstrecken, 

war sie spurlos verschwunden. 
Der Priester aber wurde weder bestrast, noch erhielt er 

auch nur einen Verweis. 

8. Die Schule.*) 

Während in der protestantischen Schule zu Odenpäh der 
Schullehrer augenblicklich abwesend war und die Kinder unter 
der Aufsicht einer alten Frau gelassen hatte, drang der Prie
ster Tschichaschew in das Lokal ein und salbte sämmtliche 
Kinder. Auf die Klage der Eltern, welche bis an die grie

*) S. Harleß Geschichtsbilder, S. 89. 
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chische Kirchenbehörde gelangte, antwortete diese, die einzige 

Person, die im Fehler sei, sei der Schullehrer, der des Amtes 
entsetzt wurde, weil er abwesend gewesen war, die Kinder aber 

müßten alle als Glieder der griechischen Kirche angesehen 
werden. 

9. Baron N. N. 

Baron N. N. aus Curland, einer der ersten und reichsten 
Familien des Landes angehörend, wurde in seiner frühesten 

Jugend auf den Armen seiner Wärterin durch einen griechi
schen Priester gesalbt. Die Wärterin verlor aus Verzweiflung 
den Verstand, aber der Baron ist und bleibt ein Mitglied der 

griechischen Kirche. Er hat alles gethan, was in seinen Kräf
ten stand, um wieder in die protestantische Kirche übertreten 

zu dürfen, jedoch vergeblich. In Folge davon hat er sein 
Heimathland verlassen und lebt nun in freiwilliger Verbannung 

im Auslande. (Persönliche Mittheilung.) 

10. Bendrup. 

Wie 1845 besitzt nun in Curland, das neuerdings zum 

Schauplatz der griechischen Propaganda ausersehen worden ist, 
die russisch-orthodoxe Kirche einen Agenten, der niedrigsten 
Stufe der Gesellschaft angehörend. Bendrup war früher Kut
scher, später Besitzer einer gemeinen Schänke. Er war ver-
heirathet, und betrog sein Weib, indem er eine zweite Frau 
heirathete, die ihn, als sie den Betrug entdeckte, verließ und 
nun im Elend lebt. Bendrup, der ein Glied der Baptisten
gemeinde war, wurde des Betrugs und der Bigamie angeklagt. 

Um der Strafe zu entgehen, trat er zur griechischen Religion 
über, und in das Priesterseminar zu Riga. Das Studiren 

behagte ihm aber nicht, u«d so wurde er Agent der griechischen 
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Propaganda. Theils durch falsche Versprechungen, theils durch 
Geld, welches er als Lohn für den Uebertritt bezahlte, verführte 
er viele Hunderte von Leuten. Es ist aber große Wahrschein

lichkeit vorhanden, daß er einen guten Theil der ihm hierfür 
anvertrauten Gelder unterschlug. Diejenigen, die er verführt 

hatte, geriethen vorigen Herbst in's bitterste Elend. Sie hatten 
Alles verkauft was sie besaßen, um in das verheißene schöne 
Land überzusiedeln, wurden aber von ihm und einem seiner 

Helfershelfer volle sechs Monate hingehalten, bis all ihr Geld 
aufgezehrt war und der Hunger unter ihnen ausbrach. Viele 
von ihnen starben den Hungertod oder am Hungertyphus, die 
Uebrigen wurden, sobald die Sache bekannt wurde, von den 

Protestanten aufgenommen, und nachdem sie gepflegt und ge
kleidet worden waren, in ihre Heimath geschickt. 

Was seither aus Bendrup geworden ist, und ob er sein 
Unwesen jetzt noch forttreibt, ist uns nicht bekannt. 

(Persönliche Mittheilung.) 

11. Die Enthaltsamkeis - Gesellschaften und die 
Molokanen.*) 

Bis zum Jahre 1864 pachteten in Rußland Spekulanten 
das Monopol des Branntweinverkaufs, deren größter Vortheil 
es war, daß möglichst große Massen dieses Getränkes consu-
mirt werden. 

Sehr begreiflich ist es, wenn schon damals die Brannt
weinpest in Rußland größere Dimensionen angenommen hatte, 
als irgendwo sonst in der Welt. Gegenwärtig, wo die Abgabe 

*) S. ?. RouZellwllt: „1'eglis« Areoyue Ortkoäoxs" und auS 
persönlichen Mittheilungen. 

11 
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auf den Branntwein eine Hauptrevenue des Staats ausmacht, 

hat das Uebel noch unendlich zugenommen. 
In einigen Gouvernements des Innern bestand früher, 

und wohl noch jetzt, eine Secte der griechischen Kirche, die in 
Besitz des Evangeliums gekommen, und deren Glauben sich 

ganz besonders auf die Paulinischen Briefe gründet. Die Leute, 
welche zu dieser Secte gehören, sind gläubige Christen und 
wohl weil sie dem Laster der Trunkenheit nicht ergeben sind 

und sich besonders von Milch nähren, werden sie spottweise 

„Milchtrinker", auf russisch „Molokany" genannt. 
Es mögen wohl besonders Anhänger dieser Secte gewesen 

sein, sowie andere Rascolniken (ein Gesammtnahme für viele 
von der Staatskirche diffentirende Secten), welche in einigen 
Gouvernements sich das Wort gaben, sich des Branntweinge

nusses zu enthalten. In feierlicher Prozession begaben sie sich 
in ihre Kirchen und legten dort ein Gelübde für sich und ihre 
Familien ab, keinen Branntwein mehr zu trinken, und jeden, 
der das Gelübde breche, in den Bann zu thun. 

Allein bald wurden die Brauntweinpächter die Verminde
rung des Verbrauchs dieses Getränkes inne, und da sie da

durch schwere Verluste erlitten, so wandten sie sich an die 
Regierung, mit der Bitte, einem so gefährlichen Beginnen 
Einhalt zu thun. Auf dieses hin erklärte die Regierung die 
Mäßigkeitsgesellschaften für geheime, in Rußland verbotene 
Verbindungen. Es wurde sofort Befehl gegeben, daß die
jenigen, welche das Gelübde der Enthaltsamkeit abgelegt 
hatten, ihre Weiber, Söhne und Töchter Branntwein trin

ken sollten. Sie widersetzten sich, wurden aber. durch Ru
then- und Peitschenhiebe dazu gezwungen, und mit Gewalt in 
die Schänken geschleppt, wo ihnen der Branntwein förmlich 
eingegossen wurde. Viele widerstanden dennoch und wurden 
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wegen Widerspenstigkeit gegen die Befehle der Regierung nach 
Sibirien verbannt. 

Ueberhaupt wurden ganze Dorfschaften von Molokanen 
um ihres Glaubens willen unter militairischer Begleitung nach 
Sibirien transportirt. Auf ihrer Reise dahin wurde einigen 

von diesen Zügen gestattet, in den Colonien der Brüderge
meinde in Sarepta an der Wolga (Gouv. Saratow) einige 

Rasttage zu halten. Dort wohnten sie dem Gottesdienste der 
Herrnhuter bei und erklärten, gerade das sei es, wie sie sich 
einen rechten Gottesdienst gedacht hätten, und sie würden am 
Ort ihrer Verbannung nur einen solchen und keinen andern 
halten. Es ist uns unbekannt, in welchem Theile Sibiriens 

sie nun leben, wenn wir aber recht berichtet sind, so ist es in 
der Nähe des Flusses Ob. 

Wie oben erwähnt, unterliegt der Branntwein nun einer 
Staatsabgabe, der Aeeise, und die Regierung thut ihr Mög
lichstes, um das Branntweintrinken unter dem Volk allgemein 
zu verbreiten, so daß sogar kleine Kinder daran gewöhnt werden. 

Es ist auch dieses einer der hauptsächlichsten Gründe des Hasses 
der Regierung gegen die Protestanten der Ostseeprovinzen und 
die Römischen Katholiken Polens nnd Litthauens, wo die ka

tholischen Priester den Branntweingenuß verbieten, so daß das 
Laster der Trunkenheit dort wenig bekannt ist, oder sich wenig

stens fast nur auf die griechischen Orthodoxen beschränkt. Ein 
griechischer Priester, der sich im Branntweinrausch im Kothe 
wälzt, ist in Rußland ein so gewöhnlicher Anblick, daß er 

kaum mehr Aufsehen erregt. 

11* 
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IV. 

Bericht des Grafen Bobrinski. 

Bei Erfüllung der mir von Ew. K. M. auferlegten Sen

dung nach Livland habe ich den Fellini'schen und Pernau'schen 
Kreis bereist, von wo bereits viele Rechtgläubige Bitten ver-

lantbart hatten, daß ihnen das Recht gewährt werden möchte, 
die Lutherische Religion zu bekennen, und wo bis jetzt ganz 
besonders stark die Abneigung der Einwohner gegen die Taufe 
der Kinder und den Empfang des hei l igen Abendmahls 

nach dem Ritus der rechtgläubigen Kirche zu Tage getreten 
war. 

In andere Kreise beschloß ich, nicht zu reisen, da ich zu
verlässig wußte, daß mein bloßes Erscheinen hinreichen würde, 
Demonstrationen zu Gunsten des Lutherthums hervorzurufen. 

Im Fellinischen Kreise habe ich sieben russische Geistliche 
gesprochen, in Dorpat zwei, im Pernau'schen Kreise fünf. Ich 
habe jeden von ihnen gefragt: ob er mir ein rechtgläubiges 

Kirchspiel nachweisen könne, in welchem die Mehrzahl der 
Kirchspielsangehörigen nicht den Wunsch geäußert hätten, zum 
Lutherthume zurückzukehren. Alle haben mir, und zwar jeder 
einzeln befragt, verneinend geantwortet. In der Umgegend 
des Gutes Helmet hatte ich aus 12 verschiedenen Gutsgemein
den je 2 Menschen vorgefordert; statt 24 Menschen meldeten 
sich etwa 400. Das Gerücht von meiner bevorstehenden An
kunft hatte sich schnell im Gouvernement verbreitet, und ich 
fand in Oberphalen mehr als 600 Menschen vor, welche meine 
Ankunft erwarteten; in der Stadt Fellin fand ich schon mehr 
als 1000 Menschen. Um ähnlichen Zusammenrottnngen im 
Pernau'schen Kreise zu entgehen, bat ich die örtliche Obrigkeit, 
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auf's Strengste dahin Anordnung zu treffen, daß Niemand in 
der Kreisstadt sich bei mir melde, außer der bestimmten An

zahl Personen, welche ich aus den verschiedenen Kirchspielen 
würde zusammenberufen haben. Nach Pernau hatte ich aus 
10 verschiedenen Orten je 15 Menschen einbeschieden. Ueberall 
baten mich die Bauern inständigst und unter Thränen, Ew. 

K. M. ihre Bitte vorzutragen, dahin gehend, daß ihnen selbst 
oder doch wenigstens ihren Kindern gestattet werden möchte, 

den lutherischen Glauben zu bekennen. Dabei hat ein Um

stand auf mich großen Eindruck gemacht, daß nemlich von 
allen bei mir sich meldenden Bauern kein Einziger mir 

Bit ten vorgetragen hat,  welche sich nicht auf das 
Glaubensb ekenntniß bezogen hätten, mit Ausnahme von 
nur 10 oder 15 Menschen, welche neben der Aeußerung des 
Wunsches, rechtgläubig zu bleiben, auch um Verbesserung ihrer 
materiellen Lage baten. Ich habe nicht mit der Masse der 
Bauern verhandelt, sondern nacheinander je 6 Menschen in's 
Zimmer kommen lassen; ich unterhielt mich mit ihnen in Ge

genwart des russischen Geistlichen und des Ordnungsrichters. 
Der moralische Zustand dieser unglücklichen Familien, welche 
vom Lntherthume abgefallen, der Rechtgläubigkeit in ihrem 

Innern nicht zugefallen sind, und tatsächlich gar keine Reli
gion bekennen — ihr moralischer Zustand ist der beklagens
werteste, der unbefriedigendste. 

Bei Entlassung der Bauern eröffnete ich ihnen, daß die 
bestehenden Gesetze hinsichtlich der Rechtgläubigen nicht verän
dert worden sind, daß die Rechtgläubigen nicht zum Luther-
thume zurückkehren können, und daß die Kinder aus gemischten 
Ehen zur Rechtgläubigkeit getauft werden müssen. 

Diese Eröffnung vernahmen sie mit tiefem, unverhohlenem 
Schmerze, jedoch mit völliger Unterwürfigkeit. Sie sichten 
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mich nochmals auf den Knieen an, Ew. Majestät ihre Hoff
nungen auf Ihre Kaiserliche Barmherzigkeit vorzutragen. 

Unter den von der rechtgläubigen Geistlichkeit gegen die 
lutherischen Pastore und deren Propaganda erhobenen Ankla

gen zeigten sich der Aufmerksamkeit würdig zwei besondere 
Fälle: ein Pastor hat, auf die Bitte der Bauern, für Einige 

von ihnen Bittschriften aufgesetzt, hinsichtlich des ihnen zu ge
währenden Rechtes, zum Lutherthume zurückzukehren; ein zwei
ter hat die Familien derjenigen Bauern angeschrieben, welche 
sich mit einer ebensolchen Bitte an ihn gewandt hatten. Vor
kommnisse dieser Art konnten entschieden nicht die jetzige all
gemeine und einmüthige Stimmung der Bevölkerung hervor

rufen. Die Thatsachen, welche von mir beim Besuche aller 
obgenannten Kirchspiele gesammelt und einzig und al lein 
von mir den Unterredungen mit rechtgläubigen Geistlichen und 

rechtgläubigen Bauern entlehnt worden sind, habe ich ihren 

Hauptzügen nach in der hier bei l iegenden Denkschri f t  
dargelegt. Eine Zusammenfassung dieser Thatsachen bringt 
mich zu der positiven Ueberzengung, daß von der Zahl der 
140,000 Rechtgläubigen, welche nach den osficiellen Daten in 
Livland gezählt werden, vielleicht kaum Vio sich wirklich zur 
Rechtgläubigkeit bekennt. Die Uebrigen sind nicht nur nie von 

Herzen Rechtgläubige gewesen, sondern auch hinsichtlich der 
Erfüllung ihrer äußerlichen religiösen Pflichten behalten sie 
auch jetzt noch, nach Maßgabe der Möglichkeit, die Gebräuche 
und Ordnungen der lutherischen Kirche bei. 

Ew. Majestät, es ist mir sowohl als Rechtgläubigem, wie 
auch als Russen peinlich gewesen, mit eigenen Augeu die Er
niedrigung der russischen Rechtgläubigkeit durch die offenkun
dige Enthüllung dieses offieiellen Betruges zu sehen. 
Nicht die sreimüthigen Worte dieser unglücklichen Familien, 
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welche sich an Ew. Majestät wenden mit der zwar demüthi-
gen, doch feurigen Bitte, ihnen das Recht zu gewähren, die 

Religion zu bekennen nach dem Zuge ihres Gewissens, nicht 
diese offenherzigen und rührenden Aenßernngen ihrer Gefühle 

sind es, welche auf mich einen so peinlichen Eindruck gemacht 
haben, sondern dies namentl ich, daß dieser Gewissens
zwang und dieser Al len bekannte ossiciel le Betrug 

unzertrennl ich verknüpft  sind mit  dem Gedanken an 
Rußland und an die Rechtgläubigkeit .  

No., den 18. April 1864. 

li. 

?ro memoria. 

Den Mitgl iedern der Deputat ion der Evangel ischen 

Al l ianz nach St.  Petersburg zu geneigter Kenntniß-
nahme gewidmet. 

Ferner würde, da doch die Bewandertheit des Deputa
tionshauptes in den baltischen Verhältnissen nicht von vorn 
herein vorausgesetzt werden kann, dessen Unterstützung durch 
einen mit diesen Verhältnissen vertrauten Kollegen schon allein 
zu dem Zwecke unerläßlich sein, um gleich in der ersten Unter
handlung mit dem Herrn Grafen das für die Deputation, zur 
Wahrung ihrer vollen Würde erforderliche kair pla,)- herzu
stellen. Denn sonst könnte leicht eine sehr erklärliche Über
legenheit des Grafen in Kennwiß der baltischen Angelegenhei
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ten demselben ein für jene Würde nur zu kompromittirendes 
Uebergewicht geben. 

In dem Falle einer solchen einleitenden Unterhandlung 

liegt es sehr nahe, daß gewisse, an sich zwar nebensächliche, 
aber doch für das Gesammtwerk der Evangelischen Allianz in 
Bezug auf Herbeiführung der Bekennwißfreiheit in den balti

schen Provinzen, res p. in Rußland hochwichtige und präjndi-
cielle Punkte zur Sprache kommen könnten. 

Als ein Hauptpunkt dieser Art stellt sich z. B. die Frage 
dar: ob die Deputation, oder das leitende Konnte der Evan

gelischen Allianz die volle Freiheit behalten soll, nachmals 
sämmtliche, sei es positive, sei es negative Resultate der An
wesenheit der Deputation in St. Petersburg, insbesondere aber 

die Geschichte der gewünschten eventuellen Audienz beim Kaiser, 
und alleß im Zusammenhange mit derselben oder in Bezug auf 
dieselbe Vorgefallene und Gesprochene auf dem Wege der 

Presse der Oeffentlichkeit zu übergeben. 
Da in der ganzen Angelegenheit der Bekennwißfreiheit die 

Oeffentlichkeit dasjenige ist, was man in St. Petersburg am 
meisten fürchtet, ebendarum und zugleich aber auch dasjenige, 

was für die Evangelische Allianz, nächst Gott, die wirksamste 
ultiwa ratio populi svan^sliei ausmacht, so hätte die Depu
tation in allen St. Petersburger Unterhandlungen, sei es vor, 

sei es nach einer etwaigen Audienz, auf das Sorgfältigste zu 
vermeiden, diesen delikaten Punkt von sich aus zur Sprache 
zu bringen. Und würde derselbe dann auch von russischer 
Seite nicht zur Sprache gebracht, so wäre damit für die Evan
gelische Allianz das volle Recht jeder beliebigen Form der Pu-
blicität, in Übereinstimmung mit ihren keine Lichtscheu kennen
den Principien' und Antecedentien (vgl. ihre Wirksamkeit in 
Italien und Spanien) gewahrt. 
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Es ist jedoch keineswegs unwahrscheinlich, daß man in 
den einleitenden Verhandlungen sv pstit eonntö gerade russi-

scherseits den Punkt der Pnblicität zur Sprache bringen wird, 
etwa anknüpfend an diejenige Publicität, welche die Verhand

lungen auf Villa Berg gefunden haben; ja es ist vielleicht 

nicht ganz unmöglich, daß man versuchen wird, die Herbeifüh
rung der erbetenen Audienz, indem man gern das oäium einer 
trockenen Verweigerung vermiede, von irgend einem vorgängi

gen Verzichte auf Publicität, Versprechen der Diskretion oder 

dgl. abhängig zu machen. 
Einer derartigen Zumuthung, mag sie nun unter vier, 

sechs oder mehr Augen erhoben werden, müßte von vorn her
ein mit der entschiedenen Erklärung begegnet werden, die Evan

gelische Allianz, welche nicht nach St. Petersburg gekommen 
sei, um daselbst müssige und konsequenzlose pourpai'Isr's mit 
hoch- und höchstgestellten Personen zu führen, sondern um 
ihren nächsten Zweck: Herbeiführung gesetzlicher und öffent
licher Gewährleistung voller Gekenntnißfreiheit in den balti

schen Provinzen, zu fördern, sei sich des Werthes der Oeffent
lichkeit für die Erreichung jenes Zweckes viel zu sehr bewußt, 
um auf dieses Mittel ohne andere Gegenleistung, als die Ge

währung einer sachl ich einigermaßen erfolgreichen 
Audienz beim Kaiser, zu verzichten; ja sie würde einem solchen 
Verzichte selbst die an sich schmerzliche Verweigerung jeglicher 
Audienz vorziehen. Die Verantwortlichkeit für einen solchen 
Verzicht könnte die Deputation nur in dem Falle übernehmen, 
wenn derselben nicht nur die erbetene Audienz sofort bewilligt, 
sondern überdies in bester und bindender Form die Zusiche
rung ertheilt würde, daß innerhalb einer bestimmten Frist aller 
und jeder direkte oder indirekte Gewissenszwang auf legislati
vem Wege, oder doch jedenfalls mittelst solenner Promulgation 
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in allen drei Landessprachen der baltischen Provinzen (d. h. 

deutsch, lettisch und ehstnisch) abgestellt, namentlich also 
1) die bezüglichen Bestimmungen des russischen Privat-

Polizei- und Kriminalgesetzbuches (resp. der Bände X., 

XIV. und XV.) in Bezug auf die baltischen Provin

zen aufgehoben, 
2) alle etwa noch schwebenden, sei es kriminalrechtlichen, 

sei es disciplinarischen Verfolgungen protestantischer 
Geistlichen oder anderer Personen wegen angeblicher 
Übertretung jener Gesetze niedergeschlagen, und alle 

etwa in Folge solcher oder ähnlicher Verfolgungen 
ergangenen Straf- oder Disciplinar-Erkenntnisse kas-
sirt, die durch dieselben Betroffenen aber erforderlichen
falls und soweit möglich, iu integrum restituirt, 

3) die seit 1846 behufs Prämiirung des Übertrittes zur 

griechisch-orthodoxen Kirche oder des Verbleibes in 
derselben, auf solchen Grundstücken, deren Pächter oder 
Eigenthümer griechisch-orthodoxer Konfession wären, 
diesen erlassenen, zum Besten der protestantischen Kir
chen und Kirchenbeamten von Rechtswegen bestehen
den Reallasten nach diesem ihrem rechtlichen, d. h. 
von der Konfession des Pächters oder Eigenthümers 
unabhängigen Charakter, wiederhergestellt, resp. deren 

terminliche Abführung an wen gehörig nach den Re
gulativen von 1843 angeordnet, 

4) die gleichfalls den Charakter derselben Prämiirung tra

gende Bevorzugung von Personen griechisch-orthodoxer 
Konsession bei etwa auch ferner noch beliebt werden wol
lenden entgeltlichen oder unentgeltlichen Vergebungen 
von Parcellen der baltischen Kron-Domänen abgestellt, 

5) den verschiedenen baltischen evangelisch-lutherischen 
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Konsistorien die vollste Freiheit gewährt würde, die

jenigen kirchlichen Formen und Feierlichkeiten anzu
ordnen, welche die einzelnen evangelisch-lutherischen 

Pastore in den baltischen Provinzen bei Aufnahme 

solcher Personen in den Schooß der evangelisch-lnthe-
rischen Kirche zu beobachten hätten, welche gesonnen 
sein sollten, aus der griechisch-orthodoxen Kirche aus-

nnd in die evangelisch-lutherische Kirche einzutreten. 
Russen gegenüber ist es unter allen Umständen rathsam, 

Viel zu fordern, um wenigstens Etwas zu erlangen. Dem 
Gewissen der evangelischen Unterhändler könnte es ja immer
hin anheimgestellt bleiben, von dem vollen Umfange vorstehend 

specificirter Forderungen einiges minder Dringende nachzulas
sen. Aber irgend welche bindende Zusagen hinsichtlich des 
Wesentlichsten müßten jedenfalls gemacht sein, ehe sich die 
Deputation entschlösse, auf das Recht der Publicität zu ver
zichten, und auch dies immer nur für eine bestimmte Frist, 
welche ja, um das Zugeständnis zu erleichtern, immerhin ge
räumig abgesteckt werdeu könnte. 

Ist in Vorstehendem nur mehr das Einleitende und das 
Nachträgliche, überhaupt vorwiegend das Formelle hinsichtlich 
der nachzusuchenden Audienz, wie hinsichtlich des Verhaltens 
für beide Fälle, sowohl ihrer Gewährung als ihrer Nichtge
währung, in's Auge gefaßt, so wird jetzt, für den besondern 
Fall der Audienzgewährung, d. h. der auf die Sache der Be-
kenntnißfreiheit selbst eingehenden Verhandlung sowohl mit dem 
Kaiser, als mit seinen Räthen, auch noch über das Materielle 
der Deputations-Angelegenheit Einiges zu bemerken sein. 

Sollte es zu derartigen Verhandlungen kommen, so ist es 

im höchsten Grade wahrscheinlich, daß kaiserlicher- resp. russi-
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scherseits der Versuch gemacht werden wird, auf dasjenige zu
rückzugreifen, was der Kaiser bereits am 23. Juni 1870 der 

französischen Deputation auf Villa Berg gesagt hat, und, ohne 
sich auf Weiteres einzulassen, die ganze Sache als damit erle
digt oder doch hinlänglich erörtert darzustellen. 

Um keine Blöße zu geben, ist es daher unerläßlich, daß 
die Deputation diejenigen Argumente gegenwärtig habe, welche 

geeignet sind, vorkommenden Falles die Resultate, bei welchen 

man sich beiderseits auf Villa Berg geglaubt hat beruhigen zu 
können, als völlig unbefriedigend, sowohl unter historischem als 

unter evangelischem Gesichtspunkte, nachzuweisen. 
Es erscheint daher nothwendig, unter Zugrundelegung des 

von der französischen Deputation auf Villa Berg über die 
Audienz vom 23. Juui 187t) aufgenommenen Protokol les 

(„proeks verbal"  s te .) ,  die daselbst konstat i r ten v ier 

hervorragendsten kaiserlichen Auslassungen einer 

kritischen Analyse zn unterziehen. 
1) Der Kaiser hat, indem er sich, der Bitte um gesetz

liche Freigebung des Rücktrittes aus der griechisch-orthodoxen in 
die evangelisch-lntherischeKirchegegenüber, aufdie der Gewährung 
dieser Bitte entgegenstehenden Gesetze der griechisch-orthodoxen 
Kirche bezog, offenbar in dem Geiste der Deputation von 1870 
die Überzeugung hervorbringen wollen, als handelte sich's im 
vorliegenden Falle um einen Eingriff in Versassungs-Rechte 

der griechisch-orthodoxen Staatskirche Rußlands, zu welchem 
er keine Befngniß habe, den er also zu thun die gesetzliche 

Macht nicht besitze. 
Diese Anschauung ist jedoch völlig unhaltbar, mag man 

nun den Gegenstand der erbetenen legislativen Veränderung 
in's Auge fassen, oder diejenige legislative Machtvollkommen
heit, zu welcher der Kaiser selbst, sowohl in proklamirten Prin-
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cipien als in besonderen durch einzelne Fälle veranlaßten Dekla

rat ionen, wiederholt  und zum Thei l  neuesten Datums sich be
kannt hat. 

Was zunächst den Gegenstand betrifft, so ist es nicht wahr, 
daß die Deputation der Evangelischen Allianz, oder die balti

schen Provinzen selbst jemals verlangt haben, oder gegenwärtig 
verlangen, die griechisch-orthodoxe Kirche sollte ihre Principien 
verleugnen oder verändern, oder aus diejenigen kirchlichen Mit

tel verzichten, welche, kirchlicher Natur, zur Aufrechthaltung 
jener Principien ihr dienlich erscheinen können. 

Wenn es daher ein Princip der griechisch-orthodoxen Kirche 
ist, daß Niemand, welcher irgend einmal, irgendwie ihrem offi-
ciellen Konfessionsverbande einverleibt worden ist, jemals aus 
derselben austreten dürfe, so verlangt man keineswegs, daß die 

griechisch-orthodoxe Kirche, so lange sie dieses — immerhin 
tief unevangelischen — Glaubens bleiben sollte, ein derartiges 
Princip aufgeben solle. Vielmehr wird selbst jeder unbefan
gene Evangelische es nur natürlich und in der Ordnung fin

den, daß, so lange die griechisch-orthodoxe Kirche nur in jenem 
Principe den zu ihrem Bestände erforderlichen Kitt findet, die
selbe gegen jeden Abtrünnigen mit den entsprechenden kirchlichen 
Censuren und Strafen vorgehe. Ausstoßung aus der Kirche 

freilich, resp. Konstatirnng geschehener Selbstabsonderung des 
Abtrünnigen von derselben, wie beides, im analogen Falle z. B. 

von der römisch-katholischen Kirche geübt wird, ist der griechisch
orthodoxen Kirche — eben um jenes seltsamen Principes selbst 
willen — unmöglich. Aber es bleiben doch noch immer andere 
Censuren und Strafen genug übrig, die, nach kirchlich herge
brachten Vorstellungen, für streng genug gelten, z. B. Aus
schließung von den Sakramenten auf einige Zeit oder für im

mer, Verweigerung kirchlicher Handlungen nach griechisch-ortho
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doxem Ritus, wie etwa Trauung, Beerdigung u. dgl., Verbot 

des Besuches griechisch-orthodoxer Kirchen, ja selbst mehr oder 
weniger feierliche und öffentliche Verfluchung des Abtrünnigen. 

Die Ausübung solcher echt kirchlichen Censuren und Stra

fen der griechisch-orthodoxen Kirche streitig machen zu wollen, 
ist weder den baltischen Provinzen jemals eingefallen, noch auch 
der französischen Deputation auf Villa Berg, noch fällt es der 
gegenwärtigen Gefammtdeputatiou der Evangelischen Allianz 

ein, so unbillige, ja intolerante Ansprüche zu erheben. 
Das Einzige, um was diese, gleich den baltischen Provin

zen selbst und der mehrerwähnten französischen Deputation, 

nicht die griechisch-orthodoxe Kirche, sondern den Selbstherrscher 
aller Reußen, d. h. den über alle weltliche und kirchliche Par
teien von Amts wegen erhabenen Kaiser eines aus den verschie

densten Völkern und Konfessionen zusammengesetzten großen 
Reiches bittet, besteht darin: er wolle, um des Evangeliums 

wil len, dessen Geist ein Geist der Freiheit  ist ,  wo nicht fürdas 
ganze russische Reich, so doch mindestens für den Bereich von 
dessen balt ischen Provinzen, diejenigen — nicht kirchl ichen — 
sondern weltlichen Gesetze auf legislativem Wege und öffent

lich außer Kraft setzen, welche nur dazu dienen, den kirchlichen 
und als solchen ganz unanfechtbaren oder doch nur durch eine 
etwaige innere Reforniation zu beseitigenden Principien der 

griechisch-orthodoxen Kirche den weltlichen Arm zu leihen. 
Diese Gesetze stehen keineswegs in einem kirchlichen Kodex, 

sondern vielmehr in lauter solchen Theilen des russischen 
Reichsgesetzbuches, welche, ihrem Rubrum nach, in der 
ganzen Welt, und auch in Rußland selbst, als nicht kirchlicher, 
sondern weltlicher, wesentlich staatlicher Natur anerkannt sind, 
namentl ich also: hinsicht l ich der Ehe im Kodex der bürger
lichen Gesetze (Bd. X., Privatrecht, in spseis Familienrecht)^ 
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ferner im Kodex der Polizei-Gesetze (Bd. XIV.) und end

lich ganz besonders im Kodex der Strafgesetze (Bd. XV.). 
Ableitungsweise ist dann ferner der mit dem vom Kaiser selbst 

in Villa Berg anerkannten Principe der Gleichberechtigung 

der verschiedenen Konfessionen innerhalb seines Reiches schlecht
hin unverträgliche Satz, daß die griechisch-orthodoxe die herr

schende Kirche sein solle, auch in den Kodex der Gesetze der 

evangelisch-lutherischen Kirche im russischen Reiche (Bd. XI. 
der neuen Ausgabe von 1857) übertragen worden, und zwar 

als eine ans Unterdrückung der traktaten- und kapitulations

mäßig anerkannten paritätischen Sonderstellung der bezüglichen 

evangelisch-lutherischen baltischen Landeskirchen berechnete rs-
forwatio iv pe^us des, mit diesen verfassungsmäßigen Son

derrechten freileich auch schon unverträglichen, aber doch den 
gehässigen und ungerechten Satz von der Herrschaft der grie-
chisch-orthodoxen über die evangelisch-lutherische Kirche vermei
denden ursprünglichen „Gesetzes für die .evangelisch-lutherische 
Kirche in Rußland" vom 28. December 1832. 

Gleichfalls ableitungsweise sind ferner die Grundsätze des 

russischen Reichs-Privatrechtes (Bd. X.) über die Ehe, im 
Widerspruche mit den erwähnten verfassungsmäßigen Sonder
rechten der baltischen Provinzen in den dritten Theil des 
„Provineialrechts der Ostsee-Gouvernements" (baltisches „Pri-
vatrecht", resp. „Familienrecht" Art. 1) übertragen worden. 
Diese derivativen Bestimmungen des partikular rechtlichen 

(für die evangelisch-lutherische Kirche im russischen Reiche gel
tenden) evangelisch-lutherischen (Z) Kirchenrechts (Bd. XI. 
der Reichsgesetze) und des lokalrecht l ichen Privatrechts 
(Thl.  3 des Provinzialgesetzbuches) würden entweder folge-
weise in Wegfall zu kommen haben, sobald die bezüglichen Be
stimmungen des generellen Reichsgesetzbuches selbst aufgehoben 
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Wären; oder sie könnten auch direkt, d. h. durch einen be

sondern gesetzgeberischen Akt, sür die evangelisch-lutherische Kirche, 
resp. sür die baltischen Provinzen, außer Kraft gesetzt werden, 
wofern nur gleichzeit ig d ie bezügl ichen Best immungen 
des, dermalen auch in den baltischen Provinzen Anwendung 

f indenden Strafgesetzbuches (Bd. XV. des Reichsge
setzbuches), als die eigentliche matsria psLoans, oder, wie 

selbst ein Samarin sie genannt hat:  ein Schandfleck der 

russischen Gesetzgebung, wenigstens für die baltischen 
Provinzen auf legislativem, öffentlichem Wege außer Kraft ge

setzt würden. 
Sobald nur die vorstehend auseinandergesetzte Sachlage, 

welche Niemand zu bestreiten jemals im Stande sein wird, dem 
Kaiser mit derjenigen Sicherheit und Festigkeit, welche den 

selbstredenden Beweis lieferte, daß diese schmählichen Verhält
nisse von der Deputation vollkommen klar erkannt und durch

schaut werden, dargelegt wären, so würde sicherlich Niemand, 
weder der Kaiser, noch irgend einer seiner Räthe, auf der 

phantastischen und skandalösen Behauptung zu bestehen wagen, 
als sol l ten Best immungen des generel len Reichs-,  Pr ivat-,  
Polizei- und Strafrechts integrirende Theile des griechisch
orthodoxen „Kirchenrechts", und aus diesem auf Villa 
Berg hazardirteu Scheingrunde für die souveraine gesetzgebende 
Gewalt des Selbstherrschers aller Reußen unerreichbar sein. 

Wäre aber erst, was, — wie man sieht — außerordent

lich leicht ist, dieser nur auf präsumptive Unwissenheit und 
Leichtgläubigkeit berechnete objektive Scheingrund aus dem Wege 
geräumt, dann könnte mit um so sichererm Erfolge die subjektive 
Frage aufgeworfen werden: wem allein verdanken denn sämmt-

liche Gesetze im russischen Reiche, namentlich aber sämmtliche 
Bände des russischen Reichsgesetzbuches, mithin auch Band X. 
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(Privatrecht), Band XIV. (Polizeirecht) und Band XV. 

(Strafrecht) die Gesetzeskraft, d. h. die Eigenschaft, überhaupt 
Gesetze zu sein? Giebt es etwa in Rußland einen Papst ne
ben dem Kaiser, oder gar ein sonveraines griechisch-orthodoxes 
Koncil über dem Kaiser? Man rede nur nicht vom s. g. 
„allerheiligsten dirigirenden Synode"; denn diese Behörde ist 

nichts als ein Geschöpf der souverainen Willkür Peters I., und 
hat kein anderes Mandat, als dasjenige, welches ihm der kai

serliche Wille gegeben hat, mithin auch jederzeit verändern oder 

auch ganz entziehen kann. Dieses Mandat aber hat niemals 
der genannten obersten Behörde der griechisch-orthodoxen 
Staatskirche in Rußland außerkirchliche Regierungsrechte oder 
gar allgemeinverbindliche Gesetzgebungsrechte staatlicher Natur 
(s. o.) gegeben. Und selbst, wenn dieses Mandat dergleichen 
enthielte, so läge in dem Entstehungsgrunde, in der Quelle 
desselben selbst der Beweis, daß dessen Abänderung, ja selbst 
Widerruf völlig in den Bereich der gesetzgeberischen Machtvoll
kommenheit des Kaisers fällt. 

Nein, es giebt in Rußland, soweit nicht etwa Verträge 

mit fortbestehenden, ihre Entstehung nicht dem kaiserlichen 
Willen verdankenden Rechtssubjekten rechtlich dem entgegen
stehen, keine andre Quelle der Gesetzesgebung, mithin auch der 
Gesetzesabändernng oder Gesetzesaufhebung, als den souverai
nen Willen des absoluten Selbstherrschers aller Reußen! 

Daß dem so sei, das spricht das vom Kaiser Nikolaus 1. 
zuerst 1832, 1842 in zweiter, vom jetzt regierenden Kaiser 
Alexander 11. selbst l857 in dritter Ausgabe promulgirte rus

sische Reichsgesetzbuch so zu sagen auf seiner ersten Seite (vgl. 
die den Band I. eröffnenden, sog. „Grundgesetze") mit fol
genden Worten aus: 

„Das Russische Reich wird auf der festen Grundlage 
12 
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von der Selbstherrschenden Gewal t  aus-
gehender positiver Gesetze Verordnungen und Ver
fassungen regiert" 

Von diesem obersten Grundsatze ist weder das Privat-, 

noch das Pol izei- ,  noch endl ich das Strasrecht (m. e. W. 
weder Bd. X., noch Bd. XIV., noch Bd. XV. des russischen 
svvoä 8alv0r>0^) ausgenommen. 

Es leidet daher, in subjektiver Beziehung, nicht den aller-

mindesten Zweifel, daß, wie sämmtliche Bestimmungen dieser 
Reichsgesetze keinen andern Ausgangspunkt hatten, als die selbst

herrschende Gewalt der verschiedenen russischeu Kaiser und 
Kaiserinnen, deren sonveraine Willensbestimmungen es eben 

nur sind, die den ausschließlichen Inhalt derjenigen officiellen 
Kompilation und Redaktion bilden, welche in der jedesmaligen 

neuesten Ausgabe des 8^oä vorliegt, so auch jede 

Bestimmung desselben äs.jure von jedem, also auch von dem 

jetztregierenden russischen Kaiser, so lange dessen sonveraine 
Gewalt nicht durch eine konstitutionelle Verfassuug beschränkt 
ist, jederzeit abgeändert oder auch gänzlich aufgehoben werden 
kann, sobald er nur will. 

Daß aber der jetztregierende Kaiser seine Rechtsstellung 

und gesetzgeberische Machtbefugniß selbst genau so ansieht, wie 
soeben gesagt ist, ja, daß er dieselbe sogar über die ihm cw 

zustehende Befngniß hinaus, selbst auf das äs ^'urs sei
ner einseitigen Willkür entrückte Gebiet wohlerworbener, ver
tragsmäßiger und verbriefter Rechte solcher lebendig fortbe
stehender politischer Rechtssubjekte zu erstrecken geneigt ist, deren 
Existenz keineswegs, wie z. B. der „allerheiligste dirigirende 
Synod", aus dem Willensakte eines russischen Selbstherrschers 
originirt, das hat Kaiser Alexander II. noch im Jahre 1870, 

nur wenige Monate vor der Audienz auf Villa Berg, in sei
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nem ani 5. 17. März 1870 ertheilten Bescheide auf die Sup
plik der Livländischen Ritterschaft vom I4./26. Januar 1870,*) 

ausgesprochen. Dieser Bescheid lautet wörtlich: 
„Da sowohl die allgemeinen, als auch die lokalen 
Gesetze ihre Kraft  nur von der souverainen Ge

walt entnehmen, so ist die livländische Ritterschaft 
mit den in ihrem Gesuche auseinandergesetzten Bitten 
entschieden zurückzuweisen, und dies um so mehr, als 
diese Bitten selbst mit der Einleitung zum Provinzial-
kodex nicht übereinstimmen."**) 

Wieviel sich auch vom Standpunkte eines korrekten pro-
vineiellen Rechts und von dem der politischen Moral gegen 

diese kaiserlichen Worte mag einwenden lassen: der Kaiser selbst 
hat sich damit jedenfalls die Einrede abgeschnitten, als wäre 
er nicht befugt, diejenigen Gesetze zu verändern oder abzuschaf
fen, von welchen im vorliegenden Falle allein die Rede ist, 
und welche das zeitweilig und relativ berechtigte Selbstgenügen 

der griechisch-orthodoxen Kirche als solcher, wie oben gezeigt 
worden ist, völlig unberührt lassen. 

2) Sollte der gegenwärtigen Deputation die der franzö

sischen auf Villa Berg gegenüber gewagte Behauptung, als 
stünde in Livland dem Rücktritte aus der griechisch-orthodoxen 

in die evangelisch-lutherische Kirche keinerlei Hinderniß entgegen, 
wiederholt werden wollen, so wären diesen lediglich auf ge

hoffte Uukeuutniß der näheren Verhältnisse berechnete Behanp-

*) Abgesandt am 8./20. Februar 1870. 

**) Diese Schlußwendung des kaiserlichen Bescheides bezieht sich wahx-
scheinlich aus die aus den Reichs-„Grundgesetzen" in die Einleiwng 
des baltischen Provmzial-Kodex übertragene Stelle, welche oben wörtlich 
beigebracht worden ist. Vertrag und Gesetz ist übrigens zweierlei! 

12* 
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tung folgende Momente einer zwar meist nur indirekten, darum 

aber nicht minder wirksamen Behinderung entgegenzuhalten: 
ü. die Nichtpnblieirnng der vorgeblichen Freigebung des 

Rücktrittes; 

d. die den Rücktritt moralisch aufs stärkste behindernde 

Pendenz von mindestens 20 Diseiplinarproeessen gegen 
admittirende und recipirende lutherische Pastore; 

e. die fortwährend aufrecht gehaltenen wiewohl zur äu
ßersten Verwirrung des Rechtsbewußtseius 
der Bevölkerung zeitweilig*) nur gegen die 

Pastore, nicht aber gegen die Bauern selbst 
gehandhabten Straf- resp. Diseiplinar-Gesetze, 
welche theils den Austritt aus der griechisch-orthodoxen 
Kirche und die sogenannte „Verführung" zu demselben, 
thei ls aber und ganz besonders die Reeeption, 
dieses nothwendige Korrelat freien Rück
trittes, mit Diseiplinar- resp. Kriminal-Strafen be

drohen; 
ä. die Nichtbegründnng offieiell anerkannten lutherischen 

Konfessionsstandes durch die precario nachgesehene 
lutherische Taufe (vgl. Erlaß vom 21. Januar 1866, 

ß. 3);  
e. die Schädigung des Civilstandes joapiris äsminudio) 

der Kinder von durch lutherische Pastore allein einge
segneten, oder aus offenbarem Nothstande in wilde 
Ehe getretenen gemischten Paaren, weil 

5. die lutherische Trauung gemischter, oder beiderseits 

*) Man denke dagegen an die noch im frischen Andenken aller Zei-
tungsleser stehende empörende Afsaire Katzmann in Moskau 
dieses neuesten russischen klortai-g,, welcher, so lange iene Gesetze nicht 
abgeschafft sind, jederzeit auch in Livland Nachfolger erhalten kann! 
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griechischer Paare nach wie vor als gesetzlich nichtig 
bezeichnet und behandelt wird; 
mit einem Worte: alle Maßregeln uud Bestimmungen, 

welche der vollen ehrlichen überdies traktatenmäßigen 

Parität beider Konfessionen widersprechen, mithin 
im Volke nothwendig die devrimirende Vorstellung 

einer Snperiorität der griechisch-orthodoxen über 

der protestantischen Kirche — also des gehässigsten 
aller denkbaren Privilegien — nähren, endlich 
die von den kompetenten örtlichen Ober-Behörden 
beider Kirchen völlig übereinstimmend konstatirte 
Zif fer von nur 15,000 Rücktr i t teu, also nur etwa 

eines Zehut Heils sämmtlicher Konvertiten, im 
Widerspruche mit der auf das übereinstimmende Zeug-
niß griechisch-orthodoxer Popen gestützten Behauptung 
des Grasen Bobriuski, daß, im Falle wirklicher Weg
räumung aller Hindernisse des Rücktrittes, nur ein 
verschwindend kleiner Bruchtheil der Konvertiten bei 

der griechisch-orthodoxen Kirche verbleiben würde. 

3) Falls der Kaiser sich veranlaßt sehen sollte, der ge
genwärtigen Deputation zu wiederholen, was er der franzö

sischen auf Vi l la Berg gesagt hat:  er könne keine „Propa
ganda" zugebeu, so wäre etwa zu erwidern: 

a. Propaganda an sich sei nicht nur nicht verwerflich, 
sondern liege vielmehr im Wesen und Berufe jeder 

Religion und Konfession, ja sei, im guten Sinne des 

Worts, sogar den lutherischen Pastoren im russischen 
Reiche mittelst derjenigen Stelle ihres Amtseides zur 

Gewissenspflicht gemacht, in welcher sie schwören 
müssen: keine andere Religion, als die evangelisch-

lntherische, auszubreiten, d. h.  zu propagiren; 
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Propaganda könne daher nur verwerflich werden, wo

fern sie durch ungeistliche Mittel (z. B. politische 
Motive — Prämiirung des Glaubenswechsels durch 
materielle Vortheile, wie Befreiung von kirchlichen 
Reallasten oderVertheilnng vonLandpareellen u.dgl.—) 
geübt.werde, oder aber durch Einseitigkeit, indem 

sie, selbst wofern sie sich auf erlaubte, geistliche Mittel 
beschränke, der einen Konfession gestattet, der andern 
hingegen untersagt, ja verpönt werde. 

b. Wenn wirklich der Kaiser alle und jede „Propaganda" 
prineipiell untersage, so sei es um so auffallender, daß 
— weltkundig — die griechisch-orthodoxe Kirche gegen 
Katholiken, Protestanten uud Juden im russischen 
Reiche die umfassendste Propaganda und zwar mit 
notorisch unlauteren und ungeistlichen Mitteln nicht 
nur übe, sondern sich sogar dabei der nicht minder 
notorischen Straflosigkeit, ja Begünstigung seitens der 

kaiserlich russischen Staatsregierung zu erfreuen habe. 
4. Sollte endlich auch der gegenwärtigen Deputation 

gegenüber der Kaiser auf seine in Villa Berg gethane Aeuße-
ruug zurückkommen: er l iebe nicht Massenübertr i t te,  

so müßte ihm vorgehalten werden 
a. daß die Massenübertritte katholischer Baueru iu Poleu 

zur griechisch-orthodoxen Kirche vom Kaiser selbst, 
in einer denselben auf seiuer Heimreise von der Pa
riser Weltausstellung 1867 iu Warschau gehaltenen 

Ansprache als ein sein Herz erfreuendes Ereigniß seien 
begrüßt und belobt worden; 

b. daß die in neuester Zeit vor sich gegangenen Massen-
Übertritte eingewanderter katholischer Tschechen zur 

griechisch-orthodoxen Kirche, so zu sagen unter den 
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Augen des Kaisers, mit unverkennbarer Begünstigung 

und Genugtuung russischeres seien aufgenommen 
worden. 

Alles aber, was dem Kaiser selbst zu sagen, dieser durch 
die nur von ihm abhängige Beendigung der Audienz die De

putation verhindern sollte, müßte um so ausführlicher und 
präciser später dem.Grafen Schuwalow gesagt und zugleich in 

schriftlicher Fassung mit der Bitte behändigt werden, es zur 
Keuutniß des Monarchen bringen zu wollen. 

am 7./19. April 1871. 

Die am 14. Juli 1871 auf Vi l la Taubenheim bei 

Friedrichshafen von d er kollektiv-europäischen Deputation der 

Evangelischen All ianz dem Kaiserl ich russischen Reichs
kanzler Fürsten Gortschakow überreichte Petition. 

Englischer Hrundtezt nach dem Deutsche Übersetzung. 
Londoner Ariginal-Drucke. 

1?o Iiis Imperial Mass- An Seine Kaiserliche 
II., Lw- Majestät Alexander II., 

peroi-of al l  t l is kussias. Kaiser al ler Reußen. 

it. piepse Möge es Ew. Kaiser-
I inpsrial  — l ichenMajestätgefal len— 

Iiis Nsmorials ^diok vs Die Denkschriften*), welche 
are 6sputeä to pi-ssevt to Ew. Kaiserlichen Majestät vor-

Dieser Plural bezieht sich auf die beiden Petitionen, sowohl die 
gegenwärtige kollektiv - europäische, als auch auf die gleichzeitig überreichte 
amerikanische. 



— 184 — 

^eur Ug^est^, anä te vvdied 

^ve west respeetknll/ deZ 

^enr Najest^'s eenäe3een-

äinA anä een3ic!erg,te atten-

tien, preeseä krem LvanZe-

lieal <Üdri3tians ek man^ na-

tien8 and man^ odui'dios in 

betd dewi8pdei es et tbe 

^er!6, nniteci tke donäs 

ek tde Oewmen k'aitli in tde 

Lvan^elieal ^llianee, er ae-

tinK in eeneert ^itd Zt. 

I'iiis i»8titutieQ da8 luden-

reä t'rem tde tirne ek it8 ker-

matien in tke z^ear 1846, in 

tks äetenee ek lÜtiristians et 

all eeuntl-iss avä eemmn-

niens, vde kavs 3uL'si's6 

uiiäsi' an^ ek tke terms ek 

reliZieus inteleranee; anä 

it das been instrumsvtal, 

nnäer tde blsssiv^ et Lfvä, 

in arrestillA tde pregress ek 

perseentien in man^ eases, 

anä in preeurinZ tke übe-

ratien ek tbe8e v^de ^vere 

impriseueä en aeeennt et 

tdeir reli^iev. 

^e davs Iiearä kee-

1iv»s ek prekeuoä s^wpatd^ 

zustellen wir abgeordnet sind, 

und für welche wir höchst ehr
erbietig Ew. Majestät herab

lassende und achtsame Aufmerk
samkeit erbitten, gehen aus von 

evangelischen Christen verschie
dener Nationen und verschiede-

nerKirchen in beiden Hemisphä
ren der Erde, geeinigt durch die 
Bande gemeinsamen Glaubens 

in der Evangelischen Allianz, 
oder handelnd im Einklänge 

mit ihr. 
Diese Anstalt hat seit der Zeit 

ihrer Gründung im Jahre 1846 
für die Vertheidigung von Chri
sten aller Länder und Glaubens

gemeinschaften gewirkt, welche 
unter irgend einer der Gestalten 

religiöser Unduldsamkeit zu lei
denhatten, und sie ist, uuterdem 
Segen Gottes, zu einem Werk

zeuge geworden, den Fortgang 
der Verfolgung zu hemmen, 
und Solchen Befreiung zu ver

schaffen, welche um ihrer Reli
gion willen gefangen gehalten 
wurden. 

Wir haben mit tiefem Mit
gefühle und Bedauern von den 
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ancl re^ret ot' tde.-zulkerivZs 

ol lurZe rmmders ot' z^vur 

Imperial ^lajest^'s «uHeets 
iv tdo IZaltie?rovinee8, oe-

eaZiv»eä bv tde Ortdoäox 

Greek Odarod, iawa^s wdied 

vve are persuaäeä eauriot 

liave ^vur Naje^tv's appro 

val, aml t>v tde imposition 

ol laws to vvdied tde)' wers 

not oriAivall^ 8ub^'eete6.1'de 

report vt' tde^e tdivos das 

8prea6tdrou^d Odristsndom, 

auä illls rdemilläsoftdauodt-

tul avä reli^ivus weu witd 

(Z0llst6rllat.!ou anä äi8tress. 

Vom- Imperial Uajest)', 

ws are Lure, is not uvae-

csuaiuted witd tde eireum-

staaees to vvdis:d we retsr; 

avcl tds woll-i<!i0wli deiis-

volevee ol ̂ our Äla^'est^, as 

well a8 tdar love el^ustiee 

wdied is oue et' tde dri^dtest 

»ems ill tds erovvv ot' Love-

reiZus, incluoe us- w delieve 

tdat, now tde)' are witd 

prvloullä «lelerenee presseä 

a^aiv upou ^our uvtioe, tdey 

Leiden einer großen Anzahl 
Unterthanen Ew. Kaiserlichen 

Majestät in denBaltischenPro-
vinzen vernommen, verursacht 

von der Griechisch-Orthodoxen 
Kirche durch Mittel, von wel

chen wir überzeugt sind, daß 
sie die Billigung Ew. Majestät 
nicht haben können, und durch 
Auferlegung von Gesetzen, wel

chen sie ursprünglich nicht un
terworfen gewesen sind. Der 
Bericht von diesen Dingen hat 

sich durch die Christenheit aus
gebreitet und erfüllt die Ge
müther denkender und religiöser 
Männer mit Bestürzung und 

Schmerz. 
Ew. Kaiserliche Majestät, wir 

sind davon überzeugt, ist nicht 
unbekannt mit den Verhältnis

sen, auf welche wir nns^eziehen: 
und die wohlbekannte Herzens
güte Ew. Majestät, sowohl als 
jene Gerechtigkeitsliebe, welche 
einer der glänzendsten Edelsteine 

in der Krone der Herrscher ist, 
läßt uns glauben, daß jetzt, da, in 
tiefer Ehrerbietung, aufs Neue 
Ihre Aufmerksamkeit dringend 
auf dieselben gelenkt wird, sie 
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will eöi'taii^ inest witk 

spssä^ i'öäisss. 

^Vliat W6 i'eczusst ok z^our 
Iwpsris.! Ng^'egt^ ig, tdat 

^our I^utlisran su^sets in 

tlio öaltie I'iovinee3 inaz? 

ds porwittsä to woi'8liip Ao6, 

to säuoats tdsii' elülärsn, 

auä to exsreisö all tdoir rs-

li^ivus od86i'V3ll<Z68 witdont 

molsstation, unäsr tlls pro-

tsotion ok ^our Impeiial Ma-

^68t^ an6 tlis aneiont lavvs 

ot tds?iovineos. ^.nä also 

tliat sueli pLi-goiis as noini-

nall^ delonA to tll6 (^roelc 

Odm-ed, dut vvigö to lsavs 

it anä to be rseeivsä into 

tlis Lvangslioal Oomrnunion, 
ina^ davo tds ri^dt ^rantsä 
to tdsrn to 60 tdig pudliol^ 

in a L^lemu anä oküeial 

mannsi', an6 to l)L tllSQLS' 

l'ortli lsgal!^ accknovvlsäAsä 

äs ^lotestavts. 
I'lio 3ÄM6 reli^ious libsrt^ 

we also trust ^our Iwporial 

Najsst^ vill bs iniluenLsä 

Odiistian wotiv68 to 6x-

t s n i ä  t o a l l o t l i e r p s r s o l l s  

i n  t d s  k n s s i  a n  E m p i r e ;  

sicherlich rascher Abhülfe begeg
nen werden. 

Was wir von Ew.Kmserl ichen 

Majestät in Anspruch nehmen, 

ist, daß Ihren lntherischenUnter-
thanen in den Baltischen Pro
vinzen gestattet sein möge, Gott 
anzubeten, ihre Kinder zu erzie
hen und alle ihre religiösen Ge

bräuche auszuüben ohne Belästi
gung, unter dem Schutze Ew. 
Kaiserlichen Majestät und der 
alten Gesetze der Provinzen. Und 

daß auch solcheuPersoueu,welche 

dem Namen nach der griechischen 
Kirche angehören, jedoch dieselbe 
zu verlassen und in die evange-

lischeGlanbensgemeinschast auf

genommen zu werden wünschen, 
das Recht möge gewährleistet 
werden, dies öffentlich in feier
licher und bindender Weise zu 

thuu, um fortan gesetzlich aner
kannt zu sein als Protestanten. 

Auch getrösten wir uus, Ew. 
Kaiserliche Majestät werde durch 
christlicheAutriebe bewogen wer
den, die gleiche religiöse Freiheit 
auf alle übrige Personen im rus

sischen Reiche auszudehnen, sie 
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wbstkei' nativss, 05 lorsiA-

nei-s, or (^tiristian Nissiolia-

riss srvlli ottisi' lanäs, wdo 

äo not dslonA to tks Oom-

munion ok tlis Arssk Okurek. 

I'ltis I'sli^ious frssäoin WS 

tlius solieit stanäs in per-

t'set liaiinon^ witli eivil ods-

äisnes to sonstitutsä autko-

ritiss, anä wlisrex^si- it sxists 

is tounä to de ons ok tl»e 

stronZsst dulwai^s ok <^o-

vsrnmsut. Vi^tnls it is ssssn^ 

tiallz^ Obristian, it is also 

ssssntiall^ Mstz anä onl^ 

wlieis it is eonssäsä sau 

insn sonseisntiousl^ an<.l 

witli love ^islä au snIi«Ms-

n^ä odsäisnos sitdsi- to 6oä 

vi' to tlisir Lovsrsi^u. 

In soiikoimit^ witli it, 

aucl witli svsrv otdsi- prin-

eipls ot natural sc^uit^, anä 

ol' ksvsalsä Rsli»ion, as 

dz^ tlis eourteons rsssption 

^ivsn d^' ^oui- Impsi-ial ^la-

jsst^ to tlis Deputation ok 

oui- ?i'sneli drstlu-sn ot' tbs 

Lx-anAslieal ^llianes last 

)sai-, ws ars, in sonelusion, 

seien nun Eingeborene, oder 

Fremde, oder christliche Missio
naireaus andernLändern,welche 
nicht zu der Glaubensgemein

schaft der griechischen Kirche ge
hören. 

Diese religiöseFreiheit, welche 

wir dergestalt nachsuchen, steht in 
vollkommenem Einklänge mit 

bürgerlichem Gehorsame gegen 
die bestehenden Gewalten, und 

wo immer sie stattfindet, istsie als 
eines der stärksten Bollwerke des 
Staates befunden worden. In
dem sie wesentlich christlich ist, ist 
sie auch wesentlich gerecht, und 
nur da, wo sie gewährt ist, kann 
der Mensch gewissenhaft und mit 
Liebe einen erleuchteten Gehor

sam leisten, sei es Gott, sei es sei

nem Herrscher. 
In Uebereinstimmuug hie-

nnt und mit jeglichem andern 
Principe einer natürlichen Bil
ligkeit und der geoffenbarten 

Religion sowohl, als nach dem 
huldreichen Empfange, welcher 
von Ew. Kaiserlichen Majestät 
der Deputation unserer fran

zösischen Brüder in der Evange
lischen Allianz voriges Jahr 
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emdoläeneä to represent to 

^oui Imperial Najestz^ tlie 

(üdristian neeessit^ wdied 

exists tor tlie annullinZ ok 

tkose penal laws wliieli treat 

as eriminals all wl^o ^uit 

tde Ortlioäox (?ree!c Odurelt^ 

or propa^ate a äi^srent 

faitli, anä inßi-et upon tdem 

lieav^ anä ruinoug punisd-

ments. 

In presenting tiüs Uemo-

rial we deg' to assure ^our 

Imperial ^la^'est^ o5 tlis sen-

timents okkiZli respeetwliieli 

>ve unanimoud-lv entertain 

t'or ^oar Uajest^'s personal 

virtues, anä ok tde sineere 

aämiration witli wlueli we 

reüeet on tliose aets ok ^our 

Ns^est^'s (Government d)-

wliieli so man)" millions o5 

tlie suk^jeets ok tlie ü-ussian 

Lmpire were raiseä 5rom 

sertäom anä investeä witli 

tlie riZlits anä liderties ok 

men. I'liese splenäiä anä 

never-to-be-for^otton äeeäs 

ok ^our ro^al elemene^ liave 

gewährt worden ist, fühlen 

wir, schließlich, uns ernmthigt, 
Ew. Majestät die obwaltende 

christliche Notwendigkeit vor
zustellen, diejenigen Strafge^ 

setze abzuschaffen, welche als 
Verbrecher Einenjeden behan

deln, der die Griechisch-Or
thodoxe Kirche verläßt oder 
einen abweichenden Glauben 
verbreitet, uud welche ihm 

strenge und schwere Strafen 
auferlegen. 

Mit der Darbringung die

ser Denkschrift wünschen wir 
Ew. Kaiserliche Majestät der 

Gefühle hoher Achtung zu ver
sichern, welche wir einmüthig 
hegen für Ew. Majestät per
sönliche Tugenden, und der 
aufrichtigen Bewunderung, mit 
welcher wir auf diejenigen 
Handlungen der Regierung 

Ew. Majestät zurückblicken, 
durch welche so viele Millio
nen Unterthanen des Russi
schen Reiches aus der Leib
eigenschaft emporgehoben und 
mit den Rechten und Freihei
ten von Menschen ausgestattet 
worden sind. Diese glänzen-
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üllsä tlis koarts ok free msn 

witli tliankkulnesg anä ^'o^; 

anä tdev ingpiro us witd 

tdö liops tliat wo sdall not 

do psi'mitteä to plsaä in 

vain toi' tliose, wlio, tlirou^d 

our msäiation, likt tlisii' im-

ploi'inA o/es to z^our roz^al 

oompa88ion. 

^la^ ^oul' Imperial Na-
^'sst^ loriA de pr686ivoä to 

rsi^n in ri^liteousnegs ovor 

a unitoä anä prospsrous 

Lmpirs, anä to oxperienee 

in ^our ro^al porson, anä 

tdi-ou^kout ^our va8t äomi-

niong, tlie rioli anä adun-

äant dlesginZ ot' tds I-orä 

^S8N8 Odri8t, wlio 18 ^tlis 
Laviour ok all mon" anä 

„tlis l^rinos ok tds kinZ8 ok 
tlis eartli.'^ 

den und unvergeßlichen Thaten 

Ihrer Fürstlichen Milde ha
ben die Herzen freier Menschen 
mit Dankgefühl und Freude 
erfüllt; und sie bejeelen uns 

mit der Hoffnung, es werde 

uns nicht beschieden gewesen 
sein, umsonst die Sache der

jenigen zu führen, welche, 
durch unsere Vermitlelnng, 

flehende Blicke zu Ihrem Fürst
lichen Erbarmen erheben. 

Möge Ew. Kaiserliche Ma
jestät lange erhalten werden, 
um in Gerechtigkeit zu herr
schen über ein einiges und 

glückliches Reich, uud an Ihrer 
Fürstlichen Person und im 
ganzen Bereiche Ihrer weiten 

Herrschaften den reichen und 
überströmenden Segen des 

Herrn Jesus Christus erfah
ren, welcher ist „„der Erlöser 
aller Menschen"" und „„der 
Fürst der Könige der Erde."" 
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k. 

Die Deputation an den rusischen Kaiser. 

( I k k  k e e o r ä  —  x u d l i s k e ä  .  .  .  
tde lieeorä OkLee, 1, lieä 

1-iov Lourt, ^leet-street, I-ou-
clou . . . Noväazs, 24, 1871. 

Aas englische Kriginal. 
I'lie Rev. Oanon Lat-

tersb^, wl»o was one ot' 

tlie Deputation tdo tko Lm-

peror on bedalt ot' tlie k'ro-

testants ok tds Laltie ?ro-

vinees, 5avours us witli tde 

followin^ interestinA 6e-

tails: — 

?aris, ^ul^ 21, 1871. 

8ir, — I know not wlre-

tker anz^ äetaileä aeeount 

das as ^et rsaolieä ^ou ok 

tlie interview witli ?rinee 

<^0rt8ekal:0^ wdieli was 

Zranteä to tke äeputies ok 

tke LvavAsIieal ^.llianee on 

?ri6a^ last at ?rie6iielis-

daksn. Lut I tkink it ma^ 

oot be uninterestinA to z^our 

reaciers Aenerall^ to read a 

sliort Statement o5 wliat oe-

Aus dem Londoner Blatte „Ide 
Reeorä" vom 24. Juli 1871. 

Deutsche Hlebersetzung. 

Der Ehrw. Kanonikus 
Battersby, welcher einer der 

zu Gunsten der Protestanten 
der Baltischen Provinzen an 
den Kaiser Deputirten gewesen 

war, begünstigt uns mit fol
genden interessanten Einzel
heiten: — 

Paris, 21. Juli 1871. 

Herr, — ich weiß nicht, ob 
bereits irgend eine ausführliche 

Erzählung von der Zusammen

kunft mit dem Fürsten Gortscha-
kow zu Ihnen gedrungen ist, 
welche am letzten Freitag in Frie
drichshafen den Deputirten der 
Evangelischen Allianz war ge
währt worden. Ich denke aber, 
es dürste für die Mehrzahl I hrer 
Leser nicht uninteressant sein, 
einen kurzen Bericht über das bei 
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eurreä on tkst oeoasion, 

krom tds pon ok ons wdo 

was privileZsä to bö a mem-

der ok tdat äsputation. 

^ou aro aware tkat tks 

od^set ok tke expsäition was 

to pleaä witk tks Lniperor 

of kussia on dskalk ot' tkogs 

ot dis sui^eets in tke IZal-

tie ?rovines8 wdo davinZ 

doen, krauä anä various 

worläl^ inäueements, inäu-

ceä to ^join tdo I^ussian or 

(^reek Ortlioäox Oknrck, 

iiavv «Ines, to tks vumdor 

ok Köms tiunäreä tiiousanä, 

rspentsä ot ttist aet, anä 

äesirsä to rstarn to tks 

I^utkeran (üdureti. ttio 

law ok tds Kassian Empire 

tde^ aro unadle to äo tius. 

Ones in tds Russian (^knrel^ 

tke^ inust alwa^s rswain in 

it. ^o watter tiow urgent 

tköir oonvietions ok ttio er-

ronnous eliaraetsr ok tde 

doliek or praetieo ok tdat 

eonksssion, leavs it ttis^ 

eannot, witdout rsnäerivA 

ttiem8elve3 liable to tde rnost 

dieser Gelegenheit Vorgefallene 
aus der Feder eines Maunes zu 

lesen, welchen! vergönnt gewesen 

ist, ein Mitglied jener Deputa

tion zu sein. 
Sie müssen wissen, daß der 

Zweck der Unternehmung war, 
beim Kaiser von Rußland zu 
Gunsten derjenigen unter seinen 
Unterthanen in den Baltischen 

Provinzen aufzutreteu, welche, 
nachdem sie, durch Betrug und 
Verschiedeue weltliche Verlo
ckungsmittel, waren verführt 

worden, sich der Russischen oder 

Griechisch-Orthodoxen Kirche 
anzuschließen, seitdem, im Be
trage von etwa hunderttausend, 

diesen Schritt bereut uud den 

Wunsch ausgesprochen haben, 
zur Lutherischen Kirche zurück
zukehren. Nach dem Gesetze des 

Russischen Reiches sind sie dies 
zu thuu außer Staude. Einmal 

in der Russischen Kirche, müssen 

sie für immer darin bleiben. Un
geachtet ihrer dringendsten Ue» 
berzeugung von dem irrigen 
Charakter des Glaubens oder 

der Gebräuche dieser Konsession, 
können sie dieselbe nicht verlas-
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erusl 8UÜSI-MS8. Z^o wonäsr 

tliat, uuäsr ttress tr^iuA sir-

cumstauess, t!t08s poor pso-

pls sdoulä liavs liktsä up 

tlieir voies to (^06, auä tl)at 

tksir ei'^ 8li0u1ä kave rea-

sdsä Iiis sar. I^s lats mi3-

siou ok tds I^vauAsIisal ^.1-

liaoss Vsputstiov was tde 

kruit, ws delisvs, ok tiieir 

pra)'sr8, wliisli daä ka8t g.3-

esnäst to l)oä bskors tds 

Iisart8 ok 0!irigtiau3 in otksr 

laväs wbo wsrs 8uküoiLnt1y 

movsä to taks up tlisir 

sauss. 

I'ds Osputatiov eoQ8istsä 

ok t1lirt^-8l'x msmdsr8, ok 

wlrow vivo wsrs krom tks 

l^vitsä 8tg.ts3 ok ^.msriea, 

kour krom Lwsäsn, ons krom 

Osvmark, two krom Lollauä, 

ous krom ösIZium, kour krom 

(^srmau^, ovo krom Huu-

Zar^, Lvs krom Lwitzisrlauä. 

tsn krom Orsat Lritaiu. 

^Vs Ä33smb1sÄ at 8tut-

Zar<Z, appointmsvt on tds 

10tli ok tdi3 montd, anä ar-

ravAsä our plan ok proess-

äivA. I'ks Lmpsror, ws 

sen, ohne sich den grausamsten 
Strafen auszusetzen. Kein Wun
der, daß unter so prüfungsrei

chen Umständen diese armen 
Leute ihre Stimme zu Gott er

hoben haben, und daß ihr Schrei 
bis zu seinem Ohre gedrungeil ist. 
Die jüngste Seuduug derEvan-
gelischen Allianz war, so glauben 
wir, die Frucht ihrer Gebete, 

welche, schnell emporgestiegen 
zu Gott, vor die Herzen von 
Christen anderer Länder getre

ten sind, welche dadurch tief 
genug bewegt wordeu sind, um 

ihre Sache aufzunehmen. 
Die Deputation bestand aus 

sechsunddreißig Mitgliedern, 
von welchen neun aus den Ver
einigten Staaten von Amerika 

waren, vier aus Schweden, 
eines aus Dänemark, zwei aus 
Holland, eines aus Belgien, vier 
aus Deutschland, eines aus Un
garn, fünf aus der Schweiz, zehn 
aus Groß-Britannien. 

Wir versammelten uns, laut 
Verabredung, in Stuttgart am 

10. d. M. und stellten den Plan 
unsers Verfahrens fest. Der 
Kaiser, so hatten wir erfahren, 
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wsrs inkorrneä, was adout 

to proeeeä to ?r:eäriolis-

liakeu, on tlie I^al:6 ok Oon-

stanee, wdioli is tlie kavou-

rite summer resiäenee ok 

tlie Lill«- ok ^urtemberA, 

to keep tde silver weääin^ 

ok tlis l^inA anä l^ueen (Iiis 

si^tei) at tliat plaee on tlie 

l3tli. ^eeoräiuAl^ we äs-

puteä several ok our number 

to Ao dekore us auä re<zuest 

an interview witli tlie Lm-

peror, tdrou^li tke Nisäium 

okdis (üliisk okl'oliee, (üount 

Leliuwalokk On tks mornivZ 

ot tke 12tli we a^ain inet 

in oonsiäsradls numders at 

tliat plaee, anä kounä tliat 

eommunieations liaä alreaä^ 

ta^en plaee between tlis 

(!ount anä our äsleZates, 

1>ut tliat no intsrvisw liaä 

as z^et lissn arranZsä kor. 

On tlis 13tli . ws eallsä 

Masse at tlis ?alaes. anä 

liavinZ inseribsä our naines 

in tlie list ok visitors, 

waz^ ok expressinZ our eon-

^ratulations to tlis Ro^al 

pair, ws rseiveä in rsturn 

stand im Begriffe, sich nach 
Friedrichshafen, am Bodensee, 
zu begeben, welches der Lieb
lings - Sommeraufenthalt des 

Königs oonWürtembergist, um 

an diesem Orte am 13. die Sil

berhochzeit des Königs und der 

Königin, seiuer Schwester, mit
zufeiern. Demgemäß entsandten 
wir Einige ans unserer Mitte, 

um nus vorauszugehen und eine 

Audienz beim Kaiser durch Ver--
mitteluug seines Polizei-Chess, 

des Grafen Schuwalow, nach
zusuchen. Am Morgen des 13. 
traten wir an diesem Orte aber-

mals in ansehnlicher Anzahl 
zusammen, und fanden, daß zwi
schen dem Grafen und unseren 
Abgesandten bereits Verbin

dungen Platz gegriffen hatten, 
daß jedoch noch keine Audienz 
war vorbereitet worden. 

Am 13. besuchten wir sn 

wasss das Schloß, und em
pfingen, nachdem wir, um dem 
Königlichen Paare unsere Glück
wünsche auszudrücken, unsere 
Namen in das Verzeichniß 
der Besuchenden eingetragen 

13 
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a vsr^ kinä anä eourteous 

messaxe krom tliem. 

.^t tl)6 Same time we were 

iukormsä Oount Leliuwa-

1oF tliat tlie Lmpsror liaä 

appoioteä lu's edisk Nioister 

ok Ltste, I'rillee (?ortseliÄ-

l^otk, to reeeive tlie wdole 

äeputatiou on tlie kollowinA 

äa^. 

On tde 14tli, tderekore, at 

ten a. m., we waiteä oll tlie 

Frilles, at tlie villa wliere 

lie was resiäio^, near tlie 

?a1aee, aaä liaä an iuter-

view witli liim, wbieli lasteä 

kor ar> liour auä a dalk. 

I'de sud^jeet was opeveä 

on our siäe Or. Leliatk, 

tlie emiuellt ^.meriean äi-

viue allä seliolar, wliose 

kllowleäZe ok tlie German 

anä Z'reneli, as well as 

lisli lav^ua^es, pseuliarl^ 

üttsä liim in our opillion 

kor tlie tasl^. ?lie ^llAlisli 

lavAuaZe, tlirou^li tlie kiuä-

lless ok tlie?rinee, was tde 

priueipal meäium ok eommu-

llieatiou. vr. seliakk Zavs 

hatten, als Erwiderung eine 

sehr huldvolle und höfliche 
Botschaft von demselben. 

Gleichzeitig wurden wir durch 
den Grafen Schnwalow un

terrichtet, daß der Kaiser sei
nen höchsten Staats-Minister, 
den Fürsten Gortschakow, be
auftragt habe, die ganze De
putation am folgenden Tage 
zu empfangen. 

Am 14. also, um 10 Uhr 
Morgens, warteten wir dem 

Fürsten in der Villa, die er 

in der Nähe des Schlosses 
bewohnte, auf, und hatten bei 

ihm eine Audienz, welche etwa 
anderthalb Stunden währte. 

Die Verhandlung ward von 
unserer Seite durch deu I)r. 

Schaff  eröffnet,  diesen aus
gezeichneten amerikani
schen Theologen und Ge
lehrten, dessen Kenntniß der 

deutschen und französischen 
sowohl als der englischen 
Sprache ihn, unserer Mei
nung nach, für diese Aufgabe 
besonders geeignet machte. 
Durch die Güte des Fürsten 
wurde die englische Sprache 
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an aämirable suwwar^ ok 

tlie Arievanees eowplaineä 

ok krom our point ok view, 

z?et in sued a wa^ as eonlä 

not kail to proäuee a kavon-

radle iwpression on tlie 

ininä ok tde Zreat statesrnan. 

In liis repl^, tlie ?rinee 

Zave us liis views, ürst on 

tlie Zeneral prineiple ok re-

liZions lidertz^, anä tden on 

tde special eases ok alls^sä 

intoleranee ok wliieli we 

eowplaineä. Le asserteä 

tliat reli^ions toleranee daä 

alwa^s deen tlie peeuliar 

attridute ok tde Kassian Em

pire, anä appsaleä in prook 

ok it to tde elinrelies anä 

edapels ok äiKerent ereeäs 

wliieli were to de kounä siäe 

d^ siäe in tde streets ok 

8t. k^etersdour^. Le aä-

mitteä, dowever, tliat in tlie 

eases ok tlivse wdo were 

alreaä^ or wiZlit deeowe 

wemdres ok tlie „Ortlioäox 

das Haupt-Verständigungsmit-

tel .  vr .  Schaff  gab einen be
wundernswürdigen Ueber-

blick über die unter nnserm 

Gesichtspunkte vorgebrachten 

Beschwerden, doch in solcher 
Form, wie sie n icht verfeh
len konnte, auf den Geist 
des großen Staatsmannes 

einen günstigen Eindruck her
vorzubringen. 

In seiner Entgegnung gab 

uns der Fürst seine Ansichten 
zum Besten, zuerst über das 
allgemeine Priucip der Reli
gionsfreiheit, und dann über 
die besondern Fälle angeführ
ter Unduldsamkeit, über welche 

wir uns beschwert hatten. 
Er behauptete, rel igiöse 
Duldsamkeit  sei al lezeit  
das besondere Merkmal 

des Russischen Reiches 
gewesen, und berief sich 
zum Beweise dessen auf 
die Kirchen und Kapel len 
verschiedener Bekenntnisse, wel
che Wand an Wand in den 
Straßen St.  Petersburgs 

zu finden seien. Nichtsdesto
weniger gab er zu, daß hin-

13* 
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Otiurell", it wag an ssssutial 

law ok tlis Lwpii's tliat tlis^ 

slioulä eontillus so. Ls sss-

w66 to tlullk, liowsvsr, tdat 

tliis was vo illkrillAsmollt ill 

an^ wa^ ok reliAious lidert^, 

allä asssrtsd a^aill alläaZain 

tkat vo skai-Zs ok illtols-

raves eoulä bs waintailleä 

a^ainst tlis Russian Oovsi'll-

msllt. Ik, livwsvsr, ao^ al-

teiation was vsesssarv ill 

tlis law, tliis, lis pointsä 

out witli Niuoli sillpliasis, 

wüst ds lskt to tds juäAllikllt 

auä äisoistioll ok tlie L!m-

psror, wlio woulä elioose 

liis owll tims all6 rlletlioä 

ok äoinA it. 

Vr. Loulill, tlis slliillsut 

Lrslisvaii prsaslisr, kollowsä 

ill Prsiioli, allä ill a most im-

prsssivs wallllsr, witli wusli 

ksslill^, sontillueä ill tlis 

sichtlich derjenigen, welche Mit
glieder der „Orthodoxen Kirche" 
entweder bereits seien oder 

werden sol l ten, es ein we

sent l iches Gesetz des Rei

ches sei, daß sie auch fort
fahren müßten, es zu fein. 

Gleichwohl schien er zu 
meinen, daß dies durch
aus keine Verletzung der 
Religionsfreiheit sei, und 
versicherte immer wieder auf's 
Neue, daß keinerlei Anklage 
auf Unduldsamkeit gegen die 

Russische Regierung amrecht 
gehalten werden könne. — 

Wenn dessenungeachtet irgend 
eine Aenderung des Gesetzes 
nöthig sein sollte, so müsse 
dies, so hob er mit  v iel  

Emphase hervor, der Benr-
theiluug und dem Ermessen 
des Kaisers überlassen bleiben, 

welcher seinen eigenen Zeit
punkt und die Art, dies zu 
thun, wählen würde. 

vi-. Conlin, der ausgezeich
nete Genfer Prediger, folgte 

in französischer Sprache, und 
fuhr auf höchst eindringliche 
Weise, mit viel Gefühl, in dem 



— 197 — 

traek so adl^ openeä d^ tlie 

Lrst Speaker. 

I'rinee Oortsedakotk re-

plieä in I'rened, anä in tde 

same strain. 

^1r. DoäZe, ok 55ew?orl!, 

tden aääresseä a kew woräs 

to tde ?rinee, akter wdied 

tdere was a General eall on 

tde part oktde ^nZlisd wem-

ders ok tde Deputation kor 

Dr. Lteane to speak. I'de 

R,ev. Doetor, it is well known, 

is a veteran in tlie eause 

ok reliZious lidert^, davin^, 

in eonnexion witd tlis Lvan-

^elieal ^.Ilianee, ok wdied 

Ks das been krom it« koun-

Nation an Hon. Leeretarz?-^ 

äevoteä a larZe part ok dis 

time anä strsn^td äurin^ 

tdat tiwe to its inaintenanee, 

anä, on tde xresent oeea-

sion, it was inainl^ owinZ 

to tns adle pawpdlet on tdis 

sud^eet tdat tde naewders 

ok tde Lvangelieal ^.llianee 

in Ln^Ianä anä ^weriea 

Geleise weiter, welches so ge

schickt von dem ersten Redner 
war eröffnet worden. 

Fürst Gortschakow antwor

tete französisch und aus dem
selben Tone. 

Herr Dodge, aus New-

Jork, richtete hierauf einige 
wenige Worte an den Fürsten, 
worauf von Seiten der engli

schen Mitglieder der Deputa

tion sich ein allgemeines Rufen 
nach Dr. Steane erhob, er 
solle reden. Der Ehrw. Dok
tor, dies ist ja bekannt, ist 
ein Veteran in Sachen der 
Religionsfreiheit, indem er an 
deren Aufrechthaltung, in Ver
bindung mit der Evangelischen 
Allianz, deren Ehren-Sekretär 
er von ihrer Gründung an 

gewesen ist, einen großen Theil 
seiner Zeit und Kraft während 
dieser Zeit verwendet hat, und, 
bei gegenwärtiger Gelegenheit, 

war es namentlich seiner ge
schickten Broschüre über diesen 
Gegenstand*) zu verdanken 
gewesen, daß die Mitglieder 

*) S. 0- kub litt. Z. 
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wsrs Wg.ä6 aeguaintsä witk 

tks su^sriv^s ok tksir ksllow 

Odristiaus in tds Laltis ?ro-

vines3. 

Or. Ktsans wsnt strai^lit 

to tbs poivt at I38U6, vis:, 

— tks äiü'srsnes betwssn 

tds visw3 ok ?rinss Oort-

seba^o? a.o6 tds K.u33iav 

(Zrovsi-nmout on tds 3ub^'soi. 

ok rs1i^iou3 lidsrt^ Ävä tdo36 

wkisk wsrs dslä tds 

msmdsrZ ok tds Lvan^sliea.1 

^lliaues. Iis illgistoä tdat 

tlis ri^lit ok propgAatiiiA tds 

srssä wdied wo proks33, auä 

pudlislv maintaininZ it dz^ 

voios anä psr>, prsaeliiog-, 

tlis oireulAtion ok tdo 

3Lripturs8, anä traet8, 

was an iots^rg.1 part ok rs-

li^ious lidsi't)-, anä tdat tdig 

was wdat it kg.ä dssli di3 

privz'l6AS anä tkat ok tlis 

LvallAslisal ^.lüariso to pro-

uiote kor ^sar8 baek, in va-

rious souutris8 ok Nurops 

wilsrs it daä not dskors 

sxistsä, g.3 it was tdis wdisd 

was sojo^sä witli tlis dap-

der Evangelischen Allianz in 
England und Amerika mit 

den Leiden ihrer Mitchristen 
in den Baltischen Provinzen 
waren bekannt gemacht worden. 

vi-. Steane ging gerades-

wegs auf den Hauptpunkt los, 

nehmlich auf den Unterschied 

zwischen den Ansichten des 
Fürsten Gortschakow und der 
Russischen Regierung hinsicht
lich der Religionsfreiheit, und 
denjenigen, welche von den 

Mitgliedern der Evangelischen 
Allianz gehegt werden. Er 

bestand darauf, daß das Recht, 
den Glauben, den wir be
kennen, auszubreiten, und ihn 

öffentlich aufrechtzuhalten mit 
Wort und Feder, mittelst der 
Predigt, mittelst Verbreitung 

der h. Schrift, und mittelst 
Traktätchen, einen integriren-
den Theil der Religionsfrei
heit ausmache, und daß diese 
es sei, welche ihm und der 
Evangelischen Allianz vor Jah
ren in verschiedenen Ländern 
Enropa's zur Geltung zu brin
gen vergönnt gewesen sei, wo 
sie vorher nicht bestanden hätte, 
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piest results in Ln^lanä anä 

^meriea. 

k'urtder, Or. Lteane went 

vn to sa^ tdat in rekerenee 

to tde eonäition ok tliose 

kor wdom tlie present De

putation pleaäeä, it was 

eviäent tliat wliatever re-

Taxation ok tde strinZent anä 

intolerant statutes unäer 

wliieli tlie^ kaä su^ereä was 

enjo^eä tliew at tlie 

present tirne was owinZ 

solel^ to tlie kinäness anä 

liumanit^ ok tlie reiAning-

soverei^n, wliilst tlie law 

itselk, as lonZ as it was 

unrepealsä, lilce tde sworä 

ok vamoeles, was ever lian-

^inA over tliem, reaä^ to 

kall tlie moment tliat a so-

vereiAN or a Government ok 

anotlisr eliaraeter sdoulä 

dolä tlie reins ok power. 

bliese kaitlikul woräs 

brou^lit tlie äiseussion to a 

point. It was elesr krom 

Wie auch sie es sei, deren man 

sich unter den glücklichsten Re
sultaten in England und Ame

rika erfreue. 
Sodann ging vr. Steane 

noch weiter, und sagte, daß, 
anlangend die Lage derjenigen, 

deren Sache die gegenwärtige 
Deputation vertrete, es ein

leuchtend sei, einer wie nach
sichtigen Handhabung der drü
ckenden und unduldsamen 

Satzungen, unter welchen sie 
litten, sie in gegenwärtiger Zeit 

sich zu erfreuen hätten, dies 
doch einzig der Milde und 
Menschlichkeit des jetzt regie
renden Herrschers zu verdan

ken sei, während das Gesetz 
selbst, so lange es nicht abge

schafft sei, gleich dem Schwerte 
des Damokles, beständig über 
ihnen hängen bleibe, bereit, in 
dem Augenblicke niederzufallen, 
da ein Herrscher oder eine Re
gierung von anderer Gesinnung 
die Zügel der Gewalt ergreifen 

sollte. 
Diese freimüthigeu Worte 

brachten die Erörterung zum 

Abschlüsse. Aus den Bewe-
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tde mvvements ok keature 

anä limd in tde venerable 

äiplomatist as de listeneä 

to Or. 8teane tdat tde lat-

der daä strue^ dorne. 

Le replieä witd some 

warmtd tdat Or. 8. daä in-

äeeä dit tde point ok äis-

a»resm6nt between di^ views 

anä tdose ok tde äeputation. 

Le kor dig part eoulä not 

aeeept tde äoetrine ok re-

ligious libertz^ as now laiä 

äown, anä de appealeä to 

tde multituäe ok seets in 

^.meriea, wdied, de saiä, 

were nearl? as manz^ as 

tdere were people tdere, in 

support ok dis views. 2e 

waintaineä tdat tde Oreek 

was not, like tde Roman, 

kor instanee, a propaZanäist 

Odured, anä in. reZarä to 

tde eonäuet ok tde Kassian 

(Government towaräs tde 

various seets wdied were to 

de kounä in tdat vast em-

pire, de saiä tdat its polie^ 

daä Veen to put äown tdose 

wdied ineuleateä imworal 

gnngen des Gesichts und der 
Glieder des ehrwürdigen Di
plomaten, während er dem 

Or. Steane lauschte, ward es 

klar, daß letzterer den Schlag 
heimgegeben hatte. 

Er erwiderte mit einiger 

Lebhaftigkeit, Or. Steane habe 
in der That den Punkt der 

Unvereinbarkeit zwischen seinen 
Ansichten und denen der De
putation getroffen. Er seiner
seits könne die Lehre von der 
Religionsfreiheit, wie sie so

eben aufgestellt worden, nicht 

annehmen, und er berufe sich, 
zur Unterstützung seiner An
sicht, auf die Menge von Sek
ten in Amerika, deren dort, 

sagte er, fast so viele seien, 
wie Einwohner. Er behaup

tete, die Griechische Kirche sei 
nicht, wie z. B. die Römische, 

propagandistisch, und hinsicht
lich des Verhaltens der russi
schen Regierung gegen die ver
schiedenen Sekten, welche in 
diesem großen Reiche zu fin
den sind, sagte er, ihre Po
litik habe darin bestanden, die
jenigen, welche unmoral ische 
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tenet8, aoä as kor tde re3t 

(puttivA kis danä bekore di8 
e^es, anä lookivA tdrou^d 

dig üvAers),  I is saiä, „  we 
äeal tdug witd tdem." 

He was remiväeä, iu re-

tdat tde dappiest eö'eet8 
daä re3ulteä krom tde exer-
oi8e ok perkeet reIi^iou8 kree-
äom, wdilst tde Zreate^t 
evÜ3 daä regulteä krom a 

8)'8tem ok repre3sion. 

^.t tdi3 8taZe ok tde inter

view it wa3 elear tdat tde 

?rines wa8 beeomio^ 30ms-

wdat iwpatieot, avä tdouZd 

de wa3 aääre33eä drieLv 

two otder Speaker, tde Rev. 

vr. ^äam8, vk New ^ork, 

anä tde ksv. ?roke83or Oo-

ster^ee, okLolIanä, vo krsgd 

poivt ok an^ eon8e<zuenee 

WÄ8 elieiteä. 

IInäer3taväinA tdat tde 

memorial8 to tde Lmperor 

were in tde room, tde ?rinee 

a8^eä to see tdew, anä tde^ 

Lehren einprägen, zu unter
drücken, was aber die übr i

gen betreffe, sagte er ( indem 
er seine Hand vor die 

Augen hiel t  und dnrch die 

Finger sah),  „so halten 
wir es mit ihnen so." 

Hiegegen ward er daran 

erinnert, daß die glücklichsten 
Wirkungen aus der Uebuug 

vollkommener Religionsfreiheit 

hervorgegangen seien, während 
die größten Nebel aus dem 

Systeme der Unterdrückung 

sich ergeben hätten. 
Bei diesem Stadium der 

Audienz ward es deutlich, daß 
der Fürst einigermaßen 
ungeduldig geworden war, 

und obgleich er von zw ei anderen 
Rednern, dem Ehrw. Dr.Adams 
aus New-Aork, und dem Ehrw. 

Professor Oosterzee aus Hol
land kurz angeredet wurde, so 

ward doch kein neuer Satz von 
einiger Erheblichkeit mehr her
vorgelockt. 

Unterrichtet, daß die Denk

schriften für den Kaiser in dem 
Zimmer seien, verlangte der 

Fürst sie zu sehen, und sie wurden 
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were danä'eä to Kim. Le 

imlneäiatel^ deZan to rsaä 

tds memorial krom tde Luro-

psan dranedes ot tde ^lli-

anee, anä takinZ oKenee at 

tde Statement wdied oeour-

reä in it to tde eLeet tdat 

tde I-utderans ok tde Laltie 

?rovines8 were snkkerinA 

krom tde attaelcs oktde Hreek 

Ldured, de saiä somewdat 

anZril^ tdat tdis was not 

tde ease, anä tdat de eoulä 

not nnäertake to present 

sued a äoeument to tde 

Linperor; de next tuimeä to 

tde ^.meriean memorial, 

wdied was sowewdat äi^e-

rentl)^ woräeä^ anä sesmeä 

to de mors satiskieä witd 

its tone; dut, akter some 

äelideration, it was a^rseä 

tdat it woulä dsttsr kurtdsr 

tds Sllä ws daä in view 

wsrs ws on onr part to 

witdäraw dotd tds memo-

rig,1s, IsavillZ it to ?rinee 

(xortsedako^ to la^ dekore 

dis Imperial master a kull 

statemsnt ok wdat daä pas-

ssä at tds interview. 

ihm behändigt. Sofort begann 

er die Denkschrift der europäi

schen Zweige der Allianz zu lesen, 
und, indem er an der darin vor

kommenden Behauptung, daß 

die Lutheraner der Baltischen 

Provinzen von den Angriffen 

der GriechischenKirche zu leiden 

hätten, Anstoß nahm, sagte er 
einigermaßenzornig, dies 
sei nicht der Fall, und er könne 

es nicht auf sich nehmen, ein 
solches Aktenstück dem Kaiser 
vorzulegen; darauf ging er zu 

der Amerikanischen Denkschrift 
über, welche etwas anders styli-
sirt war, und schien von deren 
Tone mehr befriedigt zu sein; 
doch, nach einiger Berathnng 
ward beliebt, daß es, im Hin
blicke auf den Endzweck, welchen 
wir im Auge hätten, besser wäre, 

unsrerseits beide Denkschriften 
zurückzuziehen, indem wir es 
dem Fürsten Gortschakow über
ließen, seinem kaiserlichen Herrn 
einen vollständigen Bericht von 
dem zu unterbreiten, was sich 
bei der Audienz begeben. 
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l'dis Ks promiseä to 60, 

anä tde äeputation rstiisä, 

ksslin^ satisüsä tdat iktdsz^ 

daä not Zainsä all tds^ daä 

asksä or ässireä, tde^ daä 

at lsast daä tds Privilegs 

ok drinZinZ dskors tds diZdsst 

autdorit^ in tds Oourt anä 

Odured okKussia a kull anä 

explieit Statement ok tds 

visw8 kor wdied tds^ eon-

tsnäsä, anä witd tds dslisk 

stronA witdin tderu, ärawn 

fi-om tds sxprsgsion ussä 

dv t!is ?iime Älinistsi-, tdat 

it was tds wi8d anä intsn-

tion ok tds Linpsror, ik ds 

eoulä 8se di3 wa^ to it, to 

S8tadligd tds Iibei-tis3 okdig 

8ud^set8 ok äilkerent eoinmu-

nions on a 86eui6 bagis. 

I davs omitteä to wention 

tdat tde ea3e ok tde ^.ine-

riean mi88ionar^ lodourin^' 

amonZgt tde ̂ 63torian3, anä 

tdat ok tde Ne8torian Odri-

stiang tdsinsslvss so^journ-

ivA in tds Ü,u88ian smpire, 

Dies versprach er zu thun, 
und die Deputation zog sich 

zurück, indem sie sich damit be
friedigt fühlte, daß, wenn sie 

auch nicht Alles erreichte, was 
sie verlangt und gewünscht hatte, 
es ihr wenigstens vergönnt 

gewesen ist, vor die höchste Be
hörde des Hofes und der Kirche 
von Rußland eine vollständige 
und ausführliche Darlegung der 

Anschauungen zu bringen, für 
welche sie gekämpft hat, und 
zwar mit dem in ihr befestigten, 
aus dem Ausdrucke, dessen der 

erste Minister sich bediente, ge
schöpften Glauben, daß es der 

Wunsch- und die Absicht des 
Kaisers sei,  wofern er nur 
seiueu Weg dahin ent
decken könnte, die Freiheiten 
s einer Unterth an en abw eichender 
Glaubensbekenntnisse, auf einer 

sichern Grundlage zu befestigen. 
Ich habe zu erwähueu unter

lassen, daß die Angelegenheit 
der amerikanischen, unter den 
Nestorianern arbeitenden Mis
sionäre, und diejenige der im 

Russischen Reiche lebenden Ne-
storianischen Christen selbst, dem 
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was orouZdt dsfore ?rinee 

OortsedakoFb^ Or. Ledmet-

tau, anä tdat Nr. 8. Our-

nez? auä two otder memders 

ot tde Loeieeet^ ok ?rienäs 

tool< oeeasion to o^sr a wo-

morial ok tdsir own on tds 

sawe sud^set as tdose pre-

pareä tds Zidanes. ^.f-

ter wdat daä passeä, dowe-

vor, tde^ saw it aävisadle 

ro witdäraw tdeir msmorial 

also, anä to eontent tdem-

selves witd tds promise 

maäe to tdem tds ?rinee 

tdat tds matter sdoulä be 

äui^ !aiä dskors tds L!m-

psror. 

'I'dus suäsä tdis intere-

stin^ missiou, auä delore 

tds äa^ was out tds ^rsa-

tsr part ok tds msmdsrs of 

tds Deputation daä Isft tds 

seene' of tds interview, auä 

äisperseä ou tdsir wa^ to 

tdsir various domes or to 

otdsr eouutries. Lut tds 

äut^ of tdoss wdo ars in-

tsrsstsä iu tds oauss oftdsss 

oppresseä msmdsrs of tde 

Protestant (^dured das not 

Fürsten Gortschakow von Or. 
Schmettan vorgetragen wurde, 
und daß Herr S. Guruey und 
zwei andere Mitglieder der 

Gesellschaft der Freunde die 

Gelegenheit ergriffen, von sich 
aus eine Denkschrift über den
selben Gegenstand darzubringen, 
wie die von der Allianz ange

fertigten. Nach dem jedoch, was 
sich begeben hatte, fanden sie es 

rathsam, auch ihre Denkschrift 
zurückzuziehen, und sich mit 
dem ihnen von dem Fürsten 
gegebenen Versprechen zu be

gnügen, daß der Inhalt dem 
Kaiser gebührend vorgelegt wer
den solle. 

So endigte diese interessante 
Sendung, und ehe der Tag auf 
die Neige ging, hatte der grö

ßere Theil der Mitglieder der 
Deputation den Schauplatz der 

Audienz verlassen und sich auf 
ihren Wegen zu ihren verschie
denen Heimathen, oder in andere 
Länder, zerstreut. Aber die 

Pflicht derjenigen, welche an 
der Sache jener unterdrückten 

Mitglieder der Protestantischen 
Kirche betheiligt sind, ist nicht 



snäeä. Ütill, ti^e tdrone ok 

tde Li o dost is open tv tdeir 

supplieations, anä^ as mued 

pia^er das deen o^ereä in 

tde past in eonnexion witd 

tliis enterprise. so it is to 

de liopeci tdat inued praz^sr 

will de olkersä in tde iu-

ture, tliat tlie eüort so !a-

tsl^ waäe^ evsn ik kor tlis 

prsssnt it ina^ not ssern to 

dave eü'eeteä an^ real gooä, 

ina) , in tds enä, result in 

tde eoneession ok tdose Ii-

dsrtiss kor wdied it was our 

Privilegs to pleaä. 

I arn, sir. 

I'. O. Larkor 6 Lattersd 

beendet. Immer noch steht der 

Thron des Höchsten ihrem Fle
hen offen, und wie viele Gebete 
im Zusammenhange mit dieser 
Unternehmung, in der Vergan

genheit emporgestiegen sind, so 

steht zu hoffen, daß viele Gebete 

in Znknnft aufsteigen werden, 
auf daß die jüngst gemachten 
Anstrengungen, wenn sie auch 
in der Gegenwart keinerlei wirk

liches Gut bewirkt zu haben 

scheinen mögen, schließlich doch 
die Gewährung derjeuigenFrei-

heiten zum Ergebnisse haben, 
für welche aufzutreten uns ver
gönnt gewesen ist. 

Ich bin, mein Herr, 
T. D. Harford Battersby. 

1. 

Die Deputat ion der Evangel ischen Al l ianz. 
(Kreuzzeitung, Beilage zu Nr- 170, 25. Juli i87i.) 

Die Deputation der Evangelischen Allianz, welche Sr. 
Maj. dem Kaiser von Rußland die Petitionen des ameri

kanischen, so wie der europäischen Zweige derselben zu Gunsten 
der in ihrem Gewissen bedrängten Protestanten, zunächst 



— 206 — 

der Ostseeprovinzen, dann aber auch des großen Kaiserreiches 
überhaupt, zu überreichen nud dieselben durch mündlich vorge
tragene Bitten zu unterstützen hatte, wurde in diesem Blatt 

schon mehrfach erwähnt. Es folgt hier nun ein umständlicherer 
Bericht über den Verlauf der Sache. 

Das Gerücht, daß die Evangelische Allianz die Absenduug 
einer Deputation an Se. Majestät den Kaiser von Rußland 

beabsichtige und vorbereite, hatte sich in der letzten Zeit ziem
lich überall verbreitet und die Folge davon war, daß, als sich 
die Deputat ion am 10. dieses Monats in Stuttgart  zu 

einer Voreonferenz versammelte, was bei geöffneten Thüren 
geschah und wobei eine ziemlich bedeutende Anzahl von Damen 
und uubetheiligteu Herren als Zuhörer anwesend war, mehrere 
Petitionen anderer Körperschaften an den Kaiser von Rußland 
vorgelegt wurden mit der Bitte, daß die Deputation die Ue-

berreichuug derselben besorgen möchte. So hatten sich die 
Nestor ianer von Urumiah in Persien, die Gesel lschaft  
der Freunde in England (die sogenannten Quäker), der 

allgemeine Israelitische Bund an die Evangelische Allianz 
gewendet und dieselbe um ihre Vermittlung angesprochen. 
Da aber der Gegenstand der vorgelegten Bittschriften nichts 
mit der eigentlichen Aufgabe der Allianz, der Beförderung 

wahrer Gewissens- und Bekenntnißsreiheit, zu thuu hatte, so 
mußte die Deputation als solche die Uebernahme ihrer Prä
sentation ablehnen; dagegen erboten sich einzelne Mitglieder 

derselben, sich zu bemühen, daß diese Gesuche Sr. Maj. dem 
Kaiser unterbreitet würden, was denn auch nach der Audienz 

geschehen ist. 
Die Deputation hatte sich in der Zahl von neunund

dreißig Mitgliedern (deren Namen unten folgen) versammelt; 
eils von den Mitgliedern, die ihre Theilnahme zugesagt und 
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zum Theil bereits die Petitionen unterschrieben hatten, waren 

durch Krankheit oder dringende Geschäfte abgehalten worden, 
bei der Versammlung zu erscheinen. 

Erschienen waren Mitglieder aus den Vereinigten Staaten 
von Nord-Amerika, aus England, Schweden, Dänemark, 

Holland, Belgien, Deutschland, Oesterreich-Ungarn und der 

Schweiz; vertreten waren die verschiedensten Glaubensrich
tungen der evangelischen Christenheit: Lutheraner, Calvinisten, 
Resormirte, Anglieanisch-Episcopale, Presbyterianer, Metho

disten, Baptisten, Mitglieder der Gesellschaft der Freunde 

(Quäker) :c. Der französische Zweig der Allianz hatte 
keine Deputirten gesandt, was bei den gegenwärtig in Frank

reich herrschenden Zuständen wohl zu begreifen war; überdem 
hatte derselbe im vorigen Jahre seine Deputirten für dieselbe 
Sache an Se. Maj. nach der Villa Berg bei Stuttgart ab
geordnet und also faetisch bereits am Bestreben der Allianz 
Theil genommen. 

Wie lebhaft die Theilnahme für die Sache der bedräng
ten Protestanten Rußlands in der gesammten evangelischen 

Christenheit ist, konnte sich durch nichts deutlicher aussprechen, 
als durch die Anwesenheit einer so zahlreichen, aus hervor-
rageudeu Männern bestehenden Deputation. 

Bei der in Stuttgart abgehaltenen Vorconferenz wuroe 

nun beschlossen, einen Ausschuß von sechs Mitgliedern nach 
Friedrichshafen zu senden, wo Se. Maj. der Kaiser am 11. 
Abends erwartet wurde, mit dem Auftrag, sich an den Herrn 
Grafen Schuwalow, General-Adjutanten Sr. Majestät, zu 
wenden, um durch ihn Se. Majestät um Gewährung einer 

Audienz für die Deputation zu bitten. 
Die in den Ausschuß ernannten Mitglieder reisten am 

! 1. ab und sprachen den Grafen am folgenden Morgen, wobei 
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sich derselbe aber über die Wahrscheinlichkeit oder UnWahr
scheinlichkeit des Empfanges nicht äußerte, sondern nur ver
sprach, deu Delegirten in einigen Stunden weitere Mitthei

lungen zukommen zu lassen. Am Abend desselben Tages be

mühte sich der Herr Graf persönlich zum Sprecher der Dele
gation; da er denselben jedoch nicht zu Hause fand, so hinter
ließ er die Mittheilung, daß am kommenden Mm gen die 

Antwort Sr. Majestät der Delegation schriftlich zugehen 
werde. 

Mittlerweile waren etwa 20 Mitglieder der Deputation 

in Friedrichshafen eingetroffen, die sich am 13., an welchem 
Tage die silberne Hochzeit II. MM. des württembergischen 
Königspaares gefeiert wurde, gegeu Mittag ins Königl. Resi

denzschloß zur Gratulation begaben. Ihre Majestäten ließen 

denselben durch Se. Exe. den Herrn Hosmarschall, General 
v. Valois, Ihren allergnädigsten Dank aussprechen, und zwar 
mit dem Beifügen, daß, wenn die Deputirten etwas früher 
am Tage gekommen wären, die Majestäten dieselben zu em

pfangen geruht hätten, leider aber jetzt durch den Fortgang 
der Festlichkeiten daran gehindert seien. 

Gleich daraus wurde den anwesenden Deputirten mitge-

theilt, Graf Schuwalow habe dem Sprecher des Ausschusses 
die Antwort zukommen lassen, Sr. Maj. des Kaisers Wille 

sei, daß die Deputation sich zuerst Sr. Durchlaucht dem Reichs
kanzler Fürsten Gortschakoff, der mittlerweile in Friedrichshafen 
angekommen war, vorstelle und demselben ihr Anliegen zu 
Händen Sr. Majestät vortrage. 

Se. Durchlaucht bestimmten die zehnte Stunde des Vor
mittags des darauf folgenden 14. zum Empfang der Depu
tation, und demgemäß begab sich dieselbe in ihrer Gesammt-
heit, nachdem die noch in Stuttgart weilenden Mitglieder der
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selben mittels Telegramms herberufen worden wareu, zur be

stimmten Stunde in die Villa Taubenheim, die der Fürst 
bewohnte. 

Der Empfang war ein wohlwollender und huldreicher. 

Se. Durchlaucht waren aber offenbar erstaunt und befremdet 
über die große Zahl der Deputirten. Sie wurden aber alle 

zum Sitzen eingeladen. Prof. vi-. Schaff aus New-Aork, 
der am Abend vorher zum Vorredner erwählt worden war, 

eröffnete die Audienz durch eine längere Anrede in englischer 
Sprache, worin er dem Fürsten den Gegenstand, der die De

putation herbeigeführt hatte, auseinandersetzte. Zu bemerken 
ist aber dabei, daß, als er sagte, die Evangelische Allianz sei 

von den herrschenden Zuständen im religiösen Gebiet der Ost

seeprovinzen in Keuntuiß gesetzt und aufgefordert worden, sich 
der leidenden Brüder durch Bitten an Se. Majestät, den Herrn 
und Kaiser von Rußland, anzunehmen, Se. Durchlaucht die 
Frage dazwischen warfen: „Durch Wen?" Leider unterließ 
es der Vorredner, diese wichtige Frage zu beantworten, was, 

wenn es geschehen wäre, den rein religiösen, von aller und 
jeder Politik gänzlich freien Charakter des ganzen Schrittes 
deutlich hervorgehoben hätte. Dieser Unterlassung möchte 
wohl theilweise der ungenügende Erfolg der Audienz zuzu
schreiben sein. 

Se. Durchlaucht antworteten sehr wohlwollend: Zwar 
sei er im Priueip mit den Grundsätzen der Religionsfreiheit 
einverstanden, allein in Rußland herrschten Gesetze, welche den 
Austritt aus der griechischen Kirche verbieten, und es liege 
allein in Sr. Maj. des Kaisers Macht, dieselben abzuschaffen 
oder abzuändern, und darin dürfe keine Pression von Außen 
ausgeübt werden. Eine so zahlreiche und gewichtige Depu
tation, wie die gegenwärtige, könne Sc. Majestät auch nicht 

14 
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empfangen, ohne sich den Anschein zu geben, daß Allerhöchst
dieselben sich irgendwie beeinflussen lassen, und, trotz Allem, 

trage sie doch gerade durch ihre Zahl und Zusammensetzung 
einen politischen Charakter. Im Uebrigen herrsche in Rußland 
die größte Toleranz, wovon der beste Beweis die große Anzahl 
protestantischer Kirchen am Newski-Prospect in Petersburg sei. 

Ferner sei die Evangelische Allianz falsch unterrichtet. In 
den Ostsee-Provinzen herrsche durchaus kein Zwang. Wenn 
einige Letten und Esthen durch die Hoffnung auf materiellen 
Gewinn zur orthodoxen Kirche übergetreten seien und, da sie 

sich in ihren Hoffnungen getäuscht sahen und größere Vortheile 
erwarteten, wenn sie wieder zum Protestantismus zurückträten, 
nun plötzlich gegen die Reichsgesetze handeln wollten, so könnte 
dieses doch nicht maßgebend sein. Die griechische Kirche triebe 
keine Propaganda und hätte nie eine solche getrieben. In 
einem ausgedehnten Reiche, wie Rußlaud, sei es aber uicht 
zu vermelden, daß hie und da einzelne Subalterne sich einiger 
Uebergriffe schuldig machten. 

Den Bericht des Grafen Bobrinski vom Jahre 1864, 
der in den Händen Sr. Majestät sich befinde, erklärten Se. 
Durchlaucht zu kennen. (Die Anthencität desselben, wie er 

nun in russischer, französischer, deutscher und englischer Sprache 
veröffentlicht worden ist, die durch den russischen Gesandten 
in Nord-Amerika angegriffen wurde, stellte Se. Durchlaucht 
dabei nicht in Abrede). Die Esthen und Letten, welche den 
Gegenstand der Bitten der Deputation bildeten, seien vordem 

durch die Deutschen im Zustande einer tiefen Erniedrigung 
gehalten worden, aus dem sie nun durch die Fürsorge Sr. 
Majestät gehoben würden. Früher sei für Schulen und Unter
richt nichts oder wenig geschehen; nun aber sehe der Kaiser 
darauf, daß sie zu gesitteten Menschen erzogen uud von der 
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auf ihnen drückenden Last der Abhängigkeit von den deutschen 

Gutsbesitzern befreit würden. Im Uebrigen sei Se: Durch
laucht ganz mit der Deputation einverstanden, verlange aber 

noch die Petitionen zu sehen, welche dieselbe Sr. Maj. zu 

Füßen zu legeu wüusche. 
Diese Petitionen wurden nun Sr. Durchlaucht überreicht. 

Die amerikanische schien sich der Billigung des Fürsten zu 
erfreuen; dagegen nahmen Se. Durchlaucht an einem Passus 
der europäischen Anstoß, worin gesagt ist, daß die Allianz mit 
Schmerz von den Leiden gehört habe, die ein großer Theil 

der Unterthanen Sr. Majestät in den baltischen Provinzen 
zu erdulden habe, Leideu, hervorgerufen durch die Mittel, 

welche von der griechisch-orthodoren Kirche veranlaßt, nach 
der Ueberzeuguug der Allianz weder die moralische Sanction 

des Reiches erhalten haben, noch mit den früheren Gesetzen 
übereinstimmten. Der Fürst-Reichskanzler erklärte, die Petition 
wegen des besagten Passus, der eine „Anklage" enthalte, Sr. 

Majestät nicht vorlegen uud dieselbe daher uicht übernehmen 
zu können, worauf die Amerikaner — wohl etwas voreilig — 

die ihrige ebenfalls zurückzogen. 
Nachher sprachen noch mehrere Mitglieder der Deputation, 

nämlich die Herren Dodge aus New-Iork, Couliu aus 
Genf, Prof. van Oosterzee aus Utrecht und eiuige andere. 
Besondern Eindruck machte die Rede des greisen, ehrwürdigen 
vi-. Steane aus London, der die Grundsätze der Gewissens

freiheit im Gegensatz zur bloßeu Tolerauz vou dem Stand
punkte des unveräußerlichen Rechts, welches Gott selbst den 
Menschen verliehen hat, mit beredten Worten verfocht, wobei 
ihm Se. Durchlaucht aber einige Male erklärte, mit seiner 

Auffassung nicht einverstanden zu sein. 
Ein Versuch, die oben erwähnte, unbeantwortet gelassene 

>4* 
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Frage des Fürsten, durch wen die Allianz aufgerufen worden 

fei, zu beantworten, scheiterte leider an der Eile des Vorred
ners, die Audienz, die nun schon anderthalb Stunden gedauert 

hatte, zu beschließen. Dieser Zwischenfall ist deswegen höchst 
beklagenswerth, weil die russischen Zeitschriften der nationalen 
Partei sich in der letzten Zeit eifrig bemüht hatten, die Wurzel 

der gantzeu Sache in aufrührerischen Jntrigueu der Deutschen 
bez. Baltiker zu suchen, was durchaus falsch ist, und weil 
gerade bei dieser Audienz hätte besonders hervorgehoben wer

den sollen, daß die gantze Sache von der Schweiz ausge
gangen War, uud zwar nicht nur nicht durch die Baltiker oder 
die Deutschen überhaupt hervorgerufen, sondern daß die Balten, 
als sie Kunde von dem Vorhaben der Allianz erhielten, viel

fach davon abgemahnt hätten. Das Schweigen auf die 
Frage des Fürsten konnte und mußte beinahe den Anschein 
hervorrufen, als ob die Alliauz in dieser Beziehung etwas zu 

verschweigen hätte, und mag wohl dazu beigetragen haben, 

Se. Durchlaucht ungünstig für die ganze Sache zu stimmen. 
Im Uebrigen entließ der Fürst die Deputation nach der 

I V2stündigen Audieuz auf das Wohlwollendste, uud das Ziel, 
das die Allianz im Ange hatte und für das von ihr so viele 
Opfer gebracht und so treu gearbeitet worden, war doch inso

fern erreicht, als Se. Durchlaucht der Deputation zugesagt 
hatte, das in der Audienz Vorgetragene Sr. Majestät dem 

Kaiser berichten zu wollen, wodurch es zu des Kaisers Kennt-
niß gelangen muß, daß Tausende von evangelischen Christen 
ihrer, in der Freiheit des öffentlichen Bekenntnisses gehemmten 

Brüder gedenken. 
Wird nun der Gang, so wie die Bedeutung der Audienz 

ins Auge gesagt, so treten zwei Umstände ganz besonders in 
den Vordergrund. 
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Der eine ist der auf Befehl Sr. Maj. des Kaisers erfolgte 
Empfang der Deputation durch den Fürsten-Reichskanzler des 

russischen Reiches. Hierdurch wird der ganzen Sache unzweifel
haft ein officieller Charakter aufgeprägt, eine höchst erfreuliche 
Anerkennung der Evangelischen Allianz als Corporation, also 

auch ihrer Grundsätze und Tendenzen, womit übrigens die 

Aenßerungeu Sr. Dnrchl. ganz übereinstimmten. Dieser Em
pfang durch den ersten Minister des Reiches, und zwar auf 

Allerhöchsten Befehl, wird dadurch auch für die Allianz zu 
eiuer Aufmunterung uud Ermuthiguug, auf dem eingeschlagenen 

Wege fortzufahren, ihre Bitten auch fernerhin an den Thron 
des freisinnigen Monarchen gelangen zu lassen, in dessen Macht 
es liegt, so vielen geüngstigten Gewissen Friede und Trost zu 

verleihen. Voll dieser Hoffnung, haben sich nun die Mitglieder 
der Deputation wieder in alle Welttheile zerstreut, nachdem 
sie Zeuguiß abgelegt für das Wort des Herru: „Gebt Gott, 
was Gottes ist", uämlich die freien Gewissen aller Menschen. 

Auch Rußlands mächtiger Beherrscher hat, obschon er keine 
eigentliche Einmischung Fremder in die Angelegenheiten des 
Reiches dulden darf, dennoch, indem er die Deputation der 

Al l ianz an den Reichskanzler wies, das Recht der Fürbi t te 
der Christen für einander auf eine eben so edle als wohl
wollende Weise anerkannt, uud Gott wird des Kaisers Herz 
lenken, daß er nach eigenem freien Willen und Autrieb alleu 

seinen Unterthanen die größte Wohlthat erweist, welche der 
von Gott Gesalbte ertheilen kann, daß Jeder seiner Unterthanen 

Gott anbeten darf nach dem Zuge seines Gewissens und sich 
frei und offen zu derjenigen Religionsgemeinschaft bekeuueu 

kann, welche seiner Ueberzenguug entspricht. 
Der zweite Umstand, der sich der Erwägung darbietet, 

ist der Richtempfang des Kaisers und die Ursachen davon. 
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Wohl mag es manchem Deputirteu, der aus fernen Landen 

herkam, in der Hoffnung, vor den Monarchen treten zu dürfen, 

deffen Ruhm feit der Aufhebung der Leibeigenschaft in so 

Hellem Glänze strahlt, schmerzlich gewesen sein, sich in dieser 
Hoffuuug getäuscht zu sehen. Der Grund aber, warum Se. 
Majestät diesen Wunsch nicht erfüllen konnte, wurde der Depu

tation durch Se. Durchlaucht, den Fürsten Reichskanzler, offen 
ausgesprochen Allein unverkennbar hat ein besonderer Um

stand hier ganz besonders mitgewirkt, der nicht zu übersehen 
ist, und dieseu anzudeuten-sei uns am Schluß des Gegenwär
tigen gestattet. 

Anfangs Mai wnrde von einem Unbekannten der „Allge
meinen (Augsburger) Zeituug" ein Artikel, ans Leipzig datirt, 

eingesandt, der das ganze Vorhaben der Evang. Allianz zur 

Oeffentlichkeit brachte. Diese unverantwortliche Judiscretiou 

— denn eine solche war es, obschon die Allianz keineswegs 
mit Heimlichkeit verfuhr, — hat einen Sturm der Eutrüstuug 
in den russischen Blättern hervorgerufen und theilweise die 
öffentliche Meinung in Rußland gegen das Vorhaben der 

Allianz herausgefordert. Es ist leicht denkbar, daß dadurch 
eine Pression sogar auf Se. Maj. den Kaiser selbst ausgeübt 
wurde, der von dem Augenblick an, wo sich so Viele, größten

teils mit willkürlichen Voraussetzungen, gegen die Sache er
klärten, nicht mehr ganz unbefangen sein konnte, und den 
Mitgliedern der Deputation wird dadurch die für dieselben so 

schmerzliche Verweigerung der Kaiserlichen Audienz ganz be
greiflich. Um so mehr gereichte es aber zu ihrer Beruhigung, 
daß Se. Majestät die Deputation durch den Fürsten-Reichs
kanzler empfangen ließ, und mit aufrichtig dankbarem Herzen 
verließen sie Friedrichshafen, wo ein so großer und wichtiger 
Act eben vollzogen worden war, im Bewußtsein, ihre Pflicht 
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erfüllt zu haben und mit der festen Ueberzeugung, daß mit 

Gottes Hülfe doch noch Alles gut enden werde. 
Wir lassen nnn die Namen der Mitglieder der Deputation 

solgeu. Persönlich erschienen waren: 
Verein. Staaten von Nordamerika. Night Reverend 

Di-.  M eJlvaine (Bischof von Ohio).  Honorable W.E.Dodge, 
Präsident des amerikanischen Zweiges der Evangel. Allianz. 
Rev. vi-. Schenck. Cyrus W. Field, Esq. Rev. Or. 

W. Adams. Di-. Nathan BisHop. John Crosby Brown 

Esq. Rev. I ) ! - .  Washbnrn. Rev. Or.  Schaff .  — Schwe

den. Baron Hans v. Essen. I. Erik Nyström, Or. PH. 
Th. H. Odenerants, Richter.  Johann Christ ian Berger,  
Capitän. — Dänemark. Rit ter L.  A. Brandt.  — Hol

land. Oi>. van Oosterzee, Prof. d. Theol. zu Utrecht. 
Cohen Stuart, Pastor zu Rotterdam. — Belgien. Pastor 
Leonard An et, Präsident des Comits der Allianz in Brüssel. 
— Deutschland. Gras Constant in v. d. Recke-Volmer-
stein. Barou v. Göler.  Baron Constant in v. Tischen
dorf. T. H. Sieveking, Or. ^ur. -- Ungarn. Baron 
Gabriel Pronay, Geh. Rath und Jnspector der Evangel. 

Kirche A. C. iu Ungarn. — Schweiz. Bovet de Muralt ,  
Präsident des leitenden Comitv des französischen Zweiges der 
Evang. Allianz. F. Couliu, vi-. t!i., Pastor. (Noäei'gteui-
6s 1s, Veuerabls OomxaAliiö äss pÄsteui-s Oeueve.) 
Agvuor Boissier.  Oberst v.  Büren. L. v. Wurstem-

berger V.Bach. — Großbritannien. John Finch, Esq., 
Schatzmeister der Evang. Allianz, britischer Zweig. Rev. T. 
D. Harford Battersby, M. A., Ehreneanonicus zu Carlisle. 

Samuel Guruey, Esq. John Hall Gladstone, Or. PH. 
F. R. S. Rev. Or. Steane, Ehrensecretär der Evangel. 
Allianz. Rev. James Davis, Secretär der Evang. Allianz. 
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Rev. Robert Johnston. Fabey Johnson, Csq. I. P. 
Richard Mnllings, Esq. Rev. Or. Schme.ttau, Secretär 
der Evang. Allianz für das Ausland und Ehrensecretär der 

Deputation. — JsaacRobsou, Esq.; Henry Hipsley, Esq., 
Quäker. 

Deputirte, welche sich zur Annahme des Mandats bereit 

erklärt hatten, aber theils durch Krankheit, theils durch drin
gende Geschäfte verhindert wurden, sich bei der Zusammenkunft 
der Deputation in Stuttgart einzufinden: 

Ber.  Staaten von Nordamerika: Prof.  Or. Morse, 

Erfinder des Morsischen Telegraphen, Hon. Vitron, Senator 

und Eougreßmitgl ied für Maffachnsets. Hon. P. Parker,  
gewesener Gesandter in China, Rev. Bischos Simpson von 

der Methodisten-Kirche, Hon. I. Chase, Olust'^ustioo der 
Vereinigten Staaten. — Deutschland: Baron v. Diergardt 

aus Bouu, Or. Fr. Fabri, Missiousdirector in Barmen. — 

Schweden: Or.  Ahlström aus Stockholm. — Hol land: 
Baron van Loon aus Amsterdam. — Oesterreich: Baron 
W. v. Riese-Stallburg aus Prag. — Schweiz: Oberst 
Gauthier aus Genf. 
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liis Imperial Nassst^, anci 

tlieir Zratituäe 5or liis libe-

Deutsche Ileöersetznng. 

Zur festgesetzten Zeit ward 
die ganze Deputation höflich 
empfangen von dem Fürsten, 
welchem jedes Mitglied per
sönlich vorgestellt wurde. Der 

Ehrw. Philipp Schaff, D. D., 
trug in ihrem Namen Sr. 

Durchlaucht den besondern 
Gegenstand ihrer Sendung vor. 
Er sprach die große Achtung, 
welche die Evangelische Allianz 
in allen Ländern .vor der 
Person uud Regierung Sr. 
Kaiserlichen Majestät hege, und 
ihre Dankbarkeit aus für deren 
freisinnige und erleuchtete Po-
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i-al avä t-nlig'ktensä poiio^ 

to dis Russiaa sub^jeets, 

espeoiall^, in tlie emanai-

pation o5 tliö seifs, in per-

mittivA tlio priutinZ au<1 oir-

eulation ot' tliö Lciip-

tures tlnouAliout Iris (iomi-

nions, ar><1 in amelioratin^ 

tlio religions eouäition c>s 

?rot6stants in t>1io iZaltie 

?roviness, siuov tlis äspu-

tation t'rom tlw ?aris Ooin-

mit-tLö ot tlis ^.llianes ^vaitczä 
ou Lis ^lajsst/ last )'ear 
^itlr inomorials on td6 sud-

jeet. '1'lis Oepntations, 

wtiioli kaä now eoine aei'vss 

tlis Atlantic anä t>vin äis-

5srsnt parts ot' Luiopo, liaä 

n<zittier politieal noi- eeele-

siastieal okjsets to servs; 

tlisii' rnotivo ^vas simpl/ a 

(?dristian ovo, in tlis oanss 

ot'rLliZious lidert,^, anä 

kaä been cissii-eä b/ tlrsir 

es -i oli^ionists vt various 

nations to ssek an oppor-

tunit^ vs approaodinA Iris 

Iinperial^lajest^ anä respeet-

kullv solieitin^ tdat sued an 

alteration ot existinZ la^s 

litik gegen ihre russischen Un
terthanen, namentlich indem 
sie die Leibeignen freigelassen, 
den Druck uud Vertrieb der 

heiligeu Schrift in ihren Rei
chen gestattet, und die Lage 
der Protestanten in den Bal

tischen Provinzen verbessert 
habe, seit die Deputation des 

Pariser Comits der Allianz 
Sr. Majestät im vorigen Jahre 

mit Denkschriften über diesen 
Gegenstand aufgewartet habe. 

Die Deputatioueu, welche jetzt 
über den Atlantischen Ocean 
uud aus verschiedenen Theilen 
Europa's gekommen seien, hät

ten weder politischen noch kirch
lichen Zwecken zu dienen; ihr 
Beweggrund sei einfach ein 

christlicher, iu Sachen der Re
ligionsfreiheit, uud sie seien 
von ihren Glaubensgenossen 
verschiedener Nationalitat an
gegangen worden, die Gele

genheit zu suchen, Sr. Majestät 
zu nahen uud ehrerbietig zu 
bitten, daß die bestehenden 
Gesetze dergestalt abgeändert 
werden müssen, daß dadurch 
den Unterthanen Sr. Majestät 
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migkt de maäe as voulä 

Zive proteetion to His Na-

jest^'8 sud^eets in tlie pro-

fsssion c>5 ttieir rsli^ieus 

faitk, avä seeure eczuall^ to 

all, frseäom o5 Morsdip; Ks-

lisvinA, tliat suek an aet et 

liberalit^ ^oulä Zrsatl^ 

strenZtken tks lo^alt^ ek 

all olasses, 5or eompulsion 

in matters o5 rsligion, b/ 

ereatinZ äiseontent, kvpo-

eris^, avä inüäelit^. unäer-

winsä tlis t'ounäations es 

Government. Or. Lelia^ eon-

eluäeä sa^in» „Na^ (?oä 

dlss3 kis Imperial N^jest^ 

anä Zive Kim tds ^visäom 

auä eouraAS to perform tliis 

vodle aet ivdieli ^vill seenre 

kor Kim tlie Aratituäe c>L 

milliens z-'et unborn." 

Ike Rev. Or. Kteane ex-

plainsä tlie wanner in ^vliieli, 

in dis opinion, lideit^ ok 

eonseienes must de unäer-

stooä, vi?., as tde saereä 

ri^kt o5 ever^ one not onl^ 

to ederisd dut also to pro-

5ess anä to propa^ate tlie 

reliZious eonvietions vtiiek 

im Bekenntnisse ihres religiösen 

Glaubens Schutz, und ebenso 
Allen Freiheit des Kultus zu

gesichert werde; denn sie seien 
des Glaubens, daß ein solcher 
freisinniger Akt die Loyalität 

aller Klassen in hohem Grade 
befestigen würde, denn Zwang 
in Religionssachen, indem er 

Mißvergnügen, Heuchelei und 
Untreue erzeuge, untergrabe 
die Grundlagen der Regierung. 

Or. Schaff schloß mit deu Wor
ten: „Möge Gott Se. Kaiser

liche Majestät segnen uud ihr 
Weisheit und Much verleihen, 
dieses edle Werk zu vollbrin

gen, welches ihr die Dankbar
keit noch ungeborener Millionen 
sichern würde." 

Der Ehrw. Or. Steane setzte 
die Art auseinander, wie seiner 

Meinung nach, die Gewissens

freiheit zu verstehen sei, näm
lich als das geheiligte Recht 
Einesjeden, diejenige reli

giöse Ueberzenguug, welche er 
frei und ohne Zwang ergriffen 

hat, nicht nur zu hegen, son-
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tie das treel^ anä witlivut 

eonstraint emdraesä^ so lonZ 

as tlie propa^ation ok tliem 

äoes not wilitate go-aiust 

soeial oräer or pndlie mo-

ralit^. 

"I'lio sub^eet was furtder 

Sporen to tlie kev. Or. 

Loulin, ot Oeneva, tlie lkev. 

Or. von Oostei ̂ ee, tlie Riglit 

Rev. Lislivp NLllvaine, 

üonble. lü. Ooä-;e, Lo-

lonel 60 ^VurstemberAer äe 

Zaeli, anä otliers. 

?i'inee Oortsekalvoü', in 

repl^, expresseä to tlie Oe-

putation ins own as well 

as Lis Najest^'s s^mpatli^ 

witli tlie eause of vvliieli tde 

lZvan^elieal ^llianee was tlie 

exponsQt anä eliainpion, anä 

assureä tliein tliat tlie Lm-

peror äesireä tliat ever)' one 

tlii-ou^liout liis enipire slioulä 

liave libert^ ot' worsliip in 

tlie (^liur^li to vvliieli lie de-

longeä; tliat Russia was a 

eounti'^ in wliieli all reli-

Kions weie tol^rateä, anä 

tliat ^viitl einen preseut liaä 

oul)' to visit 6t. I'etei'sdui-z>li 

dern auch zu bekennen und 
auszubreiten, so lange deren 

Ausbreitung nicht gegen die 

gesellschaftliche Ordnung oder 
die öffentliche Sittlichkeit streitet. 

Der Gegenstand ward ferner 

besprochen von dem Ehrw. 
Or. Conlin aus Genf, dem 

Ehrw. Or. van Oosterzee, dem 

Hochehrw. Bischof MeJlvaine, 
dem Ehrw. W. E. Dodge, 
Obristen von Wnrstemberger 
von Bach, und Anderen. 

Fürst Gortjchakow, in Er
widerung hierauf, drückte der 
Deputation seine eigene sowohl 
als Sr. Majestät Sympathie 

für die Sache aus, deren Ver
treter und Vorkämpfer die 

Evangelische Allianz sei, und 

versicherte sie, der Kaiser 
wüusche, daß Jedermaun in 
seinem Reiche Knltnssreiheit in 
derjenigen Kirche habe, zu 
welcher er gehöre; Rußland 
sei ein Land, in welchem alle 
Religionen geduldet würdeu, 

und daß die anwesenden Herren 
nur St. Petersburg zu besu

chen hatteu,,um Bischöfliche, 
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to sss Lpisoopaliau, I>res-

d^terian, anä otker LÜiureliss 

oooup^ing tks priuvipal 

strsets in oräer to de eou-

viuoeä tdat reli^ious lidsrt^ 

vag Lull^ ^rautöä. Lut, 

wliilst psrssoutiou was uot 

allowsä, neitksr was pro-

pa^anäism, anä as ro^aräs 

t'no (^reolc (ütiurok, Iiis Hi^I> 

uoss sämitttzä tlist. tlisre 

were laws wkieli fordaäe 

an^ ouo IsavinA after ouov 

doeowinA a luowder ok it. 

^.bout tlie propiiet^ ot tkis 

ttiero wi^lit 1)6 äitkorsut opi-

viovs, de kaä Iiis own opi-

viou ou tlis sub^eet, but 

sueli was tlie law ot tds 

Lwpire, auä it was ovo wdiek 

oul^ tlie Lmpsror eoulä 

okauAS. timo auä mau-

vor ok äoiuZ so must do 

1s5t witk kis Najost^, wlio 

eoulä uot tor odvious rsa-

sous suFsr au^ appsa-

rauoe ok LoreiZu iuter^sn-

tiou; au^ altsratiou or 

woäiüeatiou ok tlie existiu^ 

law must de äoue 

for wliiedreasou, wkilst 

Presbyterianische und andere 

Kirchen die Hauptstraßen ein
nehmen zu sehen, damit sie 
sich überzeugen, daß Religions

freiheit vollständig gewährt sei. 
Während aber Verfolgung nicht 
gestattet sei, sei es auch uicht 
Propaganda, und anlan

gend die Griechische Kirche, 
so gab Se. Durchlaucht zu, 
daß es Gesetze gebe, welche 
Einemjeden, der einmal Mit 
glied derselben geworden sei, 

dieselbe zu verlassen verbieten. 

Ueber deren Angemessenheit 
mag es verschiedene Meinun
gen geben, er habe seine eigene 
Meinung über diesen Gegen

stand, dies aber sei Reichsgesetz, 
und zwar eines, das nur der 
Kaiser abändern könne. Zeit 

und Weise, dies zu thun, müsse 
Sr. Majestät überlassen blei
ben, welcher aus nahe liegenden 
Gründen keinerlei Anschein 
fremder Einmischung dulden 
könne; jede Neuerung oder 
Abänderung des bestehenden 

Gesetzes müsse proprio motu 
geschehen, weshalb, während 
unter gewöhnlichen Umständen 
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unäer oräinar^ eireumstan-

oes Iiis Nagest/ woulä dave 

deen most dapp^ to reeeive 

a Deputation, z^et, loo^inZ 
to tde lar^e nuinder ok tde 

Oslsgatespi-esent, tdeir di^d 

soeial stanäing- anä intluenee 

in tde eountries kroni wdiod 

tde^ eaine, it was wanikest 

tliat tdeir reeeption woulä 

dave tde appearanee ok ko-

rei^n intei-kei-enee witd tde 

internal all^airs ok ü-ussia, 

anä tdis in tlie interests ok 

tlie odjeet itselk, inust de 

avoiäeä. I'de ?iinee aä-

uiitteä tliat in so vast an 

Empire as kassia aduses 

ok existinZ laws woulä de 

eonilliitteä d^ subaltern ok-

üeials eontrar/ to tlie wisd 

anä will ok tlie Lwperor; 

dut lie aääeä, Lis Nagest/ 

das never rekuseä to reäress 

an injur^ akter it das deen 

veriüeä d^ earekul investi-

Kation. In eonürmation ok 

tdis statewent tde kaet ok 

Lvunt Lodrinsl^i's investiZa-

tion into tde reli^ious eon-

äition ok tde indaditants ok 

Se. Majestät sich sehr glücklich 
geschätzt haben würde, die De
putation zu empfangen, dennoch, 

angesichts der großen Anzahl 
der anwesenden Depntirten, 

ihrer hohen gesellschaftlichen 
Stellung und ihres Einflusses 
in den Ländern ihrer Herkunft, 

ihr Empfang offeubar den 
Anschein einer fremden Ein
mischung in die inneren Ange

legenheiten Rußlands haben 
würde, dies aber im Interesse 
der Sache selbst, vermieden 
werden müsse. Der Fürst gab 
zu, daß in einem so großen 
Reiche wie Rußland Mißbrauch 
bestehender Gesetze von Unter
beamten, gegen den Wunsch 
uud Willen des Kaisers, mag 
verübt worden sein; aber er 

fügte hinzu, Se. Majestät habe 
sich nie geweigert, ein Unrecht 
gut zu machen, nachdem es 
durch sorgfältige Untersuchung 
wäre festgestellt worden. Zur 
Bestätigung dieser Behauptung 
ward die Thatsache der Unter

suchung erwähnt, welche der 
Graf Bobrinski im Jahre 1864 
über die religiöse Lage der 
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tlie Laitie k'rovinees in 1864 

was mentioneä, anä tlie im-

portant measures in tbeir 

kavour wliieli sinee tliat time 

liaä deen aäopteä. I'lie 

?rinee in eourse ok eonver-

sation ael^nowleä^eä tkat 

tlie Avoä will ok tbe Lmpe-

ror witli re^arä to tlie pe-

nal eoäe applieable to per-

soris leavivA tlie (Zrieel! 

(üliureli was a preearious ar>ä 

uneertain Zuarantee, äopen-

äin^ upon tlie like anä äis-

Position ok one man. In 

Illustration tlie ?rinee re-

minäeä tlie Deputation ok 

tlie woräs ok tlie Lmperor 

^.lexanäer I. to wliom Na-

äame äe Ltael onee saiä, 

^Lire, ^ou are tlie best eon-

stitution kor tlie Kassian 

Lmpire;^ to wliieli Iiis wa-

^'est^ replieä, ^Naäame, I 

arn not a eoiistitutioli, I am 

onl^ an aeeiäent.^ 

I'lie memorials ok ike 

European anä ^meriean äe-

le^ates liavin^ been sub-

mitteä kor tiansmission to 

tlie lilmperor, anä one also 

Bewohnender Baltischen Pro
vinzen angestellt habe, wie 

auch die wichtigen Maßregeln 

zu ihren Gunsten, welche seit 
jener Zeit ergriffen seien. ^Der 
Fürst erkannte im Laufe der 
Unterredung an, daß der gute 

Wille des Kaisers hinsichtlich 
der Anwendung des Straf

gesetzbuches auf Personen, 
welche die Griechische Kirche 
verlassen, eine schwankende und 

unsichere Bürgschaft sei, welche 
von dem Leben und der Gesin

nung eines einzigen Mannes 
abhänge. Erläuterungsweise 
erinnerte der Fürst die Depu
tation an die Worte Kaiser 

Alexanders I., zu welchem Frau 
von Stael einst gesagt hatte: 
„Sire, Sie sind die beste Ver-

sassung für das Russische Reich 
worauf Se. Majestät antwor
tete: „Madame, ich bin keine 

Verfassung, ich bin nur ein 
Zufall." 

Da die Denkschriften der 
europäischen und amerikanischen 
Deputirten, uud auch eiue von 

der Gesellschaft der Freunde, 
behufs Uebermitteluug an den 
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krom tbe Loeiet^ ok ^rienäs, 

tlie ?rinee akter rsaäinZ 

tliem toolc exeeption to some 

expressionZ, anä in eonse-

Queues beZ^eä tlie Deputa-

tions, in tlie interest ok tlie 

cause tlis^ baä pleaäeä, to 

witkäraw tlie memorials, 

a-zsurinZ all present tliat tlie 

interview aeä ob^eet sboulä 

be kaitbkull^ reporteä to Lis 

Ka^'est^, anä tliat lie woulä 

äo all in liis power b^ liis 

inüuenee anä eo-operation 

witli tlie Lmperor kor tde 

äsvelopmsnt anä establisli-

mevt ok reliAious libert^, 

aääinZ', liis Imperial Na^est^ 

is anxious tliat bis Empire 

skoulä mareli witli Ln^l^nä, 

^weriea, Hollanä, anä 

Lwit^erlanä at tlie lieaä ok 

tlie nations in tliis noble 

eause. I'lie I^rinee subse-

c^uentl^ expresseä to a mein-

ber ok tlie Deputation, liis 

wisb tliat tlie interview anä 

Kaiser waren vorgelegt worden, 

nahm der Fürst, nachdem er 
sie gelesen, an einigen Aus
drücken Anstoß, und bat dem
zufolge die Deputationen, im 

Interesse der Sache, für welche 

sie gesprochen, die Denkschriften 
zurückzuuehmen, indem er alle 

Anwesenden versicherte, daß die 
Verhandlung und die Sache 

getreulich Sr. Majestät be
richtet werden solle, und daß 
er Alles, was in seinen Kräf

ten stehe, durch seinen Einfluß 
und feine Mitwirkung beim 
Kaiser für die EntWickelung 
und Begründung der Religions

freiheit thuu wolle, indem er 

hinzufügte, Se. Majestät sei 
ängstlich besorgt, in dieser edeln 
Sache sein Reich mit England, 
Amerika, Holland und der 

Schweiz *) an der Spitze der 
Nationen marschiren zu lassen. 

Nächstdem sprach der Fürst 
gegen ein Mitglied der Depu

tation den Wunsch aus, daß 

*) Charakteristisch für den Russen ist die Uebergehung Deutsch
lands, Oesterreichs, Ungarns uud Schwedens! Gleichsam noch 
eine — stille Zuckung! W. B. 

15 
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tde views expresseä mi^kt 

be waäe pudliel^ known. 

I'liis briek aeeount ok tde 

interview gives onl^ an im-

perkeet iäea ok all tliat was 

saiä in a eonterenee wliieli 

lasteä an liour anä a kalk, 

äurivA wkieli time tde eon-

versation was earrieä on 

witli perkeet krankness on 

botli siäes. I'lie tridute 

paiä to tlie LvanZelieal 

^.llianee, anä tlie rekerenees 

maäe to its importanee anä 

usekulness, toZetlier witli 

tlie repeateä akklrmations 

tde Olianeellor, ok tlie 

lideral äisposition ok tlie 

Lmperor, proäueeä a ka-

vouradle impression on all 

present, anä will not soon 

de kor^otten. ete. 

die Verhandlung und die ver-

lautbarten Ansichten öffentlich 
bekannt gemacht werden mög-
ten. 

Dieser kurze Bericht über 
die Verhandlung giebt nur ein 
unvollkommenes Bild von 

Allem, was während einer 

Konferenz gesprochen wurde, 
die anderthalb Stundendauerte, 
während welcher Zeit die Un
terhaltung von beiden Seiten 

mit vollkommener Offenheit 
geführt wurde. Die der Evan

gelischen Allianz gezollte Aner
kennung, und die Rechnung 

welche ihrer Wichtigkeit und 
Nützlichkeit getragen wurde, 
verbunden mit den wiederhol

ten Versicherungen des Kanz
lers, wie liberal die Gesinnung 

des Kaisers sei, brachte einen 
günstigen Eindruck auf alle 
Anwesenden hervor und wird 

nicht so bald vergessen werden." 

u. s. w. 
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u. 

Der Ber icht  des Kaiser l .  russischen Reichskanzlers 
Fürsten Gortschakow an den Kaiser  von Rußland.  

(Kreuzzei tung vom 16.  August  1871,  No.  189,  

nach dem russischen Reichs-Anzeiger.) 

U.  Petersburg,  12.  August  Bekannt l ich 
wurde vor einiger Zeit in Friedrichshafen vom Reichskanzler 
Fürsten Gortschako ff eine Deputation von Vertretern evan
gelischer Vereine empfangen. Der „Regierungsanzeiger" ver

öffentlicht jetzt den Bericht, welchen der Reichskanzler über 
diesen Empfang an den Kaiser erstattet hat. Dieser Bericht 
lautet wörtlich: 

Fr iedr ichshafen,  4.  (16.)  Ju l i  1871.  In  Friedr ichs
hafen t raf  e ine aus Vert retern verschiedener evangel ischer 
Gemeinden*) zusammengesetzte Deputation ein, um bei Ew. 
Kaiserl. Majestät um Gewissensfreiheit zu Petitioniren, die in 
Rußland angeblich mißachtet werde, insonderheit in Betreff 
der Esten und Letten unserer baltischen Provinzen. — Ew. 
Majestät geruhten mir zu befehlen, dieselben zu empfangen. 

Diese russische und diplomatisch wahrscheinlich für tiefsinnig gelten 
sollende Paraphrase für: der Evangelischen Allianz erinnert an 
denselben Geist, aus welchem das russische Verbot der Aufführung der 
„Stummen von Portici" kam, während gleichzeitig die Aufführung der 
„Fenella" erlaubt war! W. B. 



Sie waren am 2. (!4.) Juli bei mir. Die Deputation be

stand aus siebenunddreißig Personen. Unsere Zusammenkunft 
dauerte über zwei Stunden. Viele dieser Herren hielten 

lange Reden, und ich hielt mich zu der Höflichkeit ver
pflichtet, sie alle mit unerschütterlicher Geduld anzu
hören.  Ich wage nicht ,  Ew. Majestät  derselben An
strengung auszusetzen, und bitte um die Erlaubniß, in 
Kürze den allgemeinen Inhalt desjenigen berichten zu dürfen, 
was man mir sagte und was ich antwortete. Von Allen ohne 

Ausnahme wurde einmüthig der t ie fen Verehrung für  Ew. 
Kaiserliche Majestät Ausdruck gegeben nnd dem durch die 

Hochherzigkeit Ihres Charakters eingeflößten Vertrauen. Die 
Herren legten besonderen Nachdruck darauf, daß ihr gegen

wärtiges Gesuch durchaus keine politische Färbung habe und 
daß der Schritt, den sie vor Ew. Majestät zu thnn gewagt, 

ihnen einzig durch allgemein menschenfreundliche Zwecke einge

geben sei. Zum Schluß baten sie mich, um eine Allerhöchste 
Audienz für sie nachzusuchen, um die ihnen übergebenen Adressen 
Ew. Majestät überreichen zu dürfen. Dieser Adressen waren 
drei: eine von dem amerikanischen evangelischen Verein, eine 

von der, wenn ich mich so ausdrücken darf, europäischen evan
gelischen Gesellschaft, deren Text in London versaßt war; end
lich eine dritte von einigen Quäkern. Ich sagte den Herren, 
daß die Prineipien der religiösen Duldung und Gewissensfrei
heit Gegenstand der Ueberzeugungen Ew. Kaiserlichen Majestät 
bildeten und daß Sie stets den Vorbildern Ihrer Vorsahren 
treu zu bleiben geruht hätten, deren Ueberzeugungen in diesem 
Punkte auf allen Blättern der Geschichte Rußlands verzeichnet 
seien; daß die Geschichte meines Vaterlandes in dieser Hinsicht 
eine Erscheinung darbiete, wie wir eine ähnliche im Vergleich 
zu demselben Zeitraum in den Annalen anderer Länder schwer 
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finden; endlich, daß dieses einer der ruhmwürdigen Vorzüge 

Rußlands sei, den wir zu bewahren wünschten. Uebrigens sei 
das einmüthig von ihnen ausgesprochene Vertrauen zu 

den Eigenschaf ten Ew. Majestät  e ine h inre ichende Ga
rant ie und außer d ieser ihnen eine andere zu b ieten,  

wäre ich nicht in der Lage. Ich fügte hinzu, daß die Er
füllung der von ihnen vorgetragenen Bitten die Aufhebung 

einiger Gesetze des Reiches zur Folge haben würde, daß 
wir aber in dieser Beziehung durchaus keine fremde In
tervention zulassen könnten, daß wie großen Werth auch 

ihre Erklärung besitze, keinerlei politische Zwecke zu verfolgen 
— und ich wolle der vollen Offenherzigkeit dieser Erklärung 

Glauben schenken — eben schon die Zulassung einer Depu
tation zu der Person Ew. Majestät, die ans Vertretern 
v ie ler  Nat ional i täten zusammengesetzt  nnd deren Zwecke 
laut in die Oefsentlichkeit gedrungen, den Schein einer Ein
mischung in unsere inneren Angelegenheiten habe; daß wir 
aber auch nicht den Schatten einer Einmischung dulden könn
ten, von welcher Seite es auch sein möge. Diese Erklärung 
wurde mit tiefem Bedauern aufgenommen, das übrigens in 

ehrerbietigen Ausdrücken ausgesprocheu wurde. Die amerika

nische Deputation bat mich sodann, ihre Adresse entgegenzu
nehmen, mit der ich mich vorher confidentiell bekannt gemacht 
hatte und da sie nur allgemeine Betrachtungen enthielt, 

so antwortete ich, daß ich bereit sei, dieselbe Ew. Kaiserlichen 
Majestät vorzulegen. Darauf erhob sich der Geuser Deputine 
und sagte, seine Auftraggeber hätten gehofft, daß ich auch ihre 
Adresse entgegennehmen werde die man in Betracht der zahl
reichen Unterschriften eine europäische nennen könne. Diese 
Adresse war, wie oben erwähnt, in London verfaßt. Ich bat, 

mir vorher Einsicht in dieselbe zu gestatten. Bei ihrer Durch
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ficht bemerkte ich, daß sie Stellen enthielt, die einer Anklage

schrift ähnlich waren. Ohne Bedenken erklärte ich, daß die 
auf das Glaubensbekenntniß und die Lage der Esten und Letten 

bezüglichen Hinweise auf theilweise irrthümlichen, Heilweise 
unvollständigen Daten beruhen, und es scheine mir, sagte ich 

ihnen offen, daß diese Daten aus parteiischen Quellen geschöpft 
fe ien,  deren Lauterkei t  Zwei fe l  aufkommen zu lassen 

geeignet sei. In ganz entschiedener Weise lehnte ich die An
nahme der Adresse ab und sprach ihnen als meine persönliche An
sicht aus, daß es besser wäre, überhaupt von der Überreichung ir
gend einer Adresse abzustehen, da die vereinzelte Annahme der 
amerikanischen eine Färbung gewinne, welche die ganze Deputation 
verletzend berühren könne. Nach einer Berathnng unter ein
ander gingen sie auf meinen Vorschlag ein. Es wurde noch 

ein letzter Versuch gemacht, um mich zu einer schriftlichen Dar
legung alles von mir Gesagten zu bewegen. Ich antwortete ihnen, 

daß ich überhaupt  e in Feind a l ler  unnützen schr i f t l ichen 
Auseinandersetzungen sei; daß ich das als genügend erachte, 
was ich ihnen von den Ueberzeugungen und den Grundprin-

cipien Ew. Kaiserlichen Majestät gesagt, daß, wenn sie in 

dieser Beziehung nicht Klarheit genug fänden, da ich mich 
wegen der Verschiedenheit der Nationalitäten abwechselnd der 

französischen, englischen und deutschen Sprache bediente, ich 
bereit sei, unsere Intentionen nochmals genau wiederzugeben. 
Sie antworteten, daß sie dieselben alle vollkommen gefaßt 

hätten. In diefem Falle, sagte ich, wird es an Ihnen sein, 
Ihren Auftraggebern über unsere Zusammenkunft zu berichten. 
So schieden wi r  von einander.  Ich bemerkte ke in Zeichen 
der Erregung,  obgle ich d ie Erkenntniß der vol ls tän
digen Erfolglosigkeit sichtbar war, und ich glaube 

nicht zu irren, wenn ich behaupte, daß die Offenheit und 
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Zuvorkommenheit meiner Worte Würdigung fanden. Am an

deren Tage t raf  ich in  einer  der  anstoßenden Al leen 
des Schlosses v ier  Mi tg l ieder der Deputat ion,  unter  

ihnen zwei Engländer und zwei Amerikaner. Diese Her

ren sprachen mit Wärme ihre Erkenntlichkeit für den ihnen 
gewordenen Empfang aus und sagten, daß sie soeben der 
Times über den Eindruck und das Vertrauen telegraphirt 

hätten, die ihnen durch die hohen Eigenschaften Ew. Kaiser
lichen Majestät eingeflößt worden. 



MeiLage L. 

Zur Geschichte der baltischen Landvolksschule. 

3. 

vi'. Wilhelm Brachmann, die Reformation in Liv-

land.  Ein Bei t rag zur Geschichte L iv lands sowohl  
a ls  der Reformat ion.  

Vgl. Mittheilungen a. d. Geb. der Gesch. Liv-, Ehst- und 

Kurlands, herausgeg. v. d. Gesellschaft f. Gesch. u. 
Alterthumskunde der russischen Ostseeprovinzen (1849) 

V, 1, S. 221 flg. 

„Je festeren Fuß die Reformation in Livland faßte, desto 
mehr mußte man auch auf  Verbesserung des Schulwe

sens bedacht sein. Die katholische Kirche, welche hauptsächlich 
aus die Erfüllung äußerer Gebräuche und Eeremonien hielt, 
verlangte von ihren Gliedern gerade keine besondere geistige 
Vorbereitung, während dagegen die evangelische Kirche, die 
anstatt des äußerlichen Lebens ein geistigeres hervorrief, eine 
gewisse Bildung beanspruchen mußte. In den Städten wurde 
daher auch der Jugendunterricht mit Eifer betrieben, und be
sondere Verdienste erwarben sich um ihn in  Riga Andreas 
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Knöpken,  Joachim Mül ler  und vorzügl ich Bat tns,  in  
Reval der von Melanchthon empfohlene Gronau, der Su
per intendent  Heinr ich Bock und der Bürgermeister  Karsten 

Löhning. Auf dem Lande sah es auch in dieser Beziehung 
traurig aus. Zwar überreichte der lutherische Prediger M. 
Georg Möller dem Herrmeister Für st enb er g 1558 im Lager 

eine Schrift, in welcher die in Livland herrschenden Laster hart 
gerügt, und um Anlegung einiger Schulen auf dem Lande ge

beten wurde, uud Fürstenberg, auf diese Forderung eingehend, 

verordnete auch eine jährliche Schätzung unter dem Namen 

(Schulgeld), aber trotzdem geschah doch für 
die Schulen nichts, denn in den Kriegsjahren, die nun folg
ten, wurde das für die Schulen bestimmte Geld für Kriegs
bedürfnisse*) verwandt, und die Bauern blieben in ihrer Unwis
senheit. Gotthard Kettler, als er noch Comthur zu Dü
naburg war, hatte den Plan, den Orden zur Errichtung einer 
Schule oder eines Gymnasiums in Pernan zu bewegen, wo 

hauptsächlich die Kinder der Ehsten, Letten und Kuren einen 

gründlichen Uuterricht empfangen sollten; er hoffte so gewiß 
aus die Erfüllung diefes Planes, daß er schon wegen des 
Rektorates mit dem bekannten Chytrüus Verhandlungen an

knüpfen ließ, aber die Kriegsjahre traten auch hier störend da
zwischen und vereitelten das Unternehmen." 

*) Nehmlich zur Abwehr der Rüsten Jwan's des Schrecklichen. 
W. B. 
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b. 

Theodor Kal lmeyer,  Die Begründung der evange

l isch -  lu ther ischen Kirche in  Kur land durch Herzog 
Gotthard (1562 — 1587),  e in k i rchengeschicht l icher 

Versuch,  nach den Quel len bearbei tet .  

Vgl. Mittheilungen n. s. w., wie unter a, 1851, VI, 1. n. 2. 

S. 91. „Der Superintendent Stephan Bülow konnte 
seine Kirchenvisitation in Kurland, von deren traurigen Ergeb

nissen wir im vorigen Abschnitte ein Bild zu entwerfen ver
suchten, kaum beendigt, und über sie Bericht erstattet haben, 
als Herzog Gotthard schon geignete Maaßregeln ergriff, um 
dem Uebel Abhülfe zu schaffen. Schleunigst berief er seine 
Ritterschaft nach Riga, dem dnrch die Unterwerfungsverträge 
bestimmten Versammlungsorte der Kurländischen Landtage, zur 

Berathung zusammen und legte ihr seine Entwürfe zur Ver

besserung des Kirchenwesens vor. Obgleich sie durch ihre 
Großartigkeit die Anstrengung des danzen Landes in Anspruch 

nahmen, so fanden sie doch Billigung und Unterstützung. So 
wurde denn hier am 28. Februar 1567 jener denkwürdige 

Beschluß gefaßt, der in Kurland ohne Verzug die Errichtung 
einer fo großen Anzahl von Kirchen anordnete und wirklich 

herbeiführte, daß sie nicht nur für jene Zeit genügte, sondern 
auch in späteren Jahrhunderten nur selten vermehrt zu wer
den brauchte.*) Vergeblich dürfte man in der Geschichte nach 

*) Der Eingang dieses bestätigten Landtagsbeschlusses, durch welchen 
70 Kirchen nebst Pfarren und zum Theil mit Schulen, Armenhäusern und 
Hospitälern gestiftet wurden, lautet (a. a. O. S. 213 fg.!: „Von Gottes 
Gnaden Wir Gotthard in Liefland zu Kurland und Semgallen Herzog, 
der Königlichen Majestät zu Pohlen über Liefland Statthalter und Gu-
bernator: Tuhn kund zeugen und bekennen in und mit diesem Unserm osfe-
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einem zweiten Beispiele suchen, daß ein Land von dieser Größe 
und Bevölkerung in wenig Jahren so vollständig mit Kirchen 

nen versiegelten Briefe für Uns, Unsere Erben, Nachkommen und aller-
männiglichen; Nachdem in diesen ganzen Landen, leider! bey wenigen der 
wahre Gottes-Dienst, das heil- Predigt-Amt und administration der hoch
würdigen Sacramente dermaßen im rechten Schwange und Gebrauch, als 
sie billig bey solchem hellen Lichte der erkannten evangelischen Wahrheit 
gehen und seyn solten, dadurch nicht allein viel armen Seelen und inson
derheit die unteutsche Armuth in ihrem Heyl und Seeligkeit jämmerlich 
versäumt, dero unzählich viel ohne Unterricht und Erkäntniß des wahren 
Gottes nnd seines heil. Willens, ja auch ohne Taufe und Sacrament, als 
das unvernünftige Vieh in ihrem heidnischen Wesen erwachsen, und also 
zur höchsten Seelen-Gefahr hingestorben; Sondern auch der gerechte Zorn 
und Grimm der göttlichen Gerechtigkeit wegen solcher großen, muthwilligen 
Versäumniß, vielfältigen Sünden und Unbußfertigkeiten gegen Uns arme 
entzündet und angebrannt und wir mit schweren Straf Ruhten, Blutver
gießen, Krieg, Pestilenz und anderm Unglück um länger denn zehn ganzer 
Jahr  heimgesuchet  und dermaßen bestür tzet ,  daß d iese herr l iche prvvwee 
und vor etlich hundert Jahren her gewesene Vormauer der Christenheit 
ganz jämmerlich und wunderbarlich zerrüttet, von einander gerissen, zer
nichtiget uud verderbet, daß die Zahl der übergebliebenen gar klein und 
gering worden, die es auch der langwierigen Barmherzigkeit desselben 
himmlischen Vaters zuzuschreiben haben, daß sie nicht zugleich mit auffge-
rasfet und hingegangen, welcher dennoch, gleich wie Er nach dem Prophe
tischen biblischen Spruch, in Sion sein Feuer, Camin und Heerd in Jeru
salem gehabt, auch in dieser armseeligen seine durchs Wort ge-
sammlete Kirche und Au< erwählte hat, um derowillen er uns väterlich 
verschonet, nicht daß wir in vorigen Sündenwesen und Unbußfertigkeit 
bleiben, fondern wahrhaftig Uns zu ihm bekehren und was wir mubtwil-
lig gesünoiget und verabsäumt in Besserung richten und also seine väter
liche Güte, wieder zu uns zu kehren verursachen sollen,- dem allen nach 
haben Wir aus schuldiger Gebühr Unseres von Gott befohlenen und un
würd ig  t ragenden Amtes,  zusamt Unsern Ehrenvesten Nähten und Ri t 
terschaft auf dieser gehaltenen Tage Leistung sorgfällig über
leget und mir hohem Fleiß betrachte, wie wir Gott dem einigen Herren 
zu Ehren und Unserm Fürstentums zum gedeihlichen Aufnehmen uud 
Wohl fahr t  auch v ie len Menschen zum Heyl  und Seel igke i t ,  be ide in  re
ligio!!- und prosan> Sachen, so viel in diesen noch schwebenden, 
gefährlichen Krieges-Läuften immer möglich, mit Hülf und Beystand gött
licher Gnaden heylfame reformatio!! und Ordnung anrichten möchten, 
und haben a lso zusamt Räthe und Ri t terschaf t  geschlossen" .  
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besetzt worden wäre, wie Kurland. Obgleich der Herzog den 

größten Theil der Last auf sich nahm, so blieb doch auch die 
Ritterschaft auf ihren Gütern in dem rühmlichen Werke nicht 
zurück." 

S. 95 flg. „Um den Kirchen eine zweckmüßigere Ver

teilung im Lande zu geben und ihre Fortdauer zu sicheru, 
war es nothwendig, deren künftige Lage vorher reiflich zu er
wägen und der Ritterschaft über die Art, wie sie errichtet, er
halten und ausgestattet werden sollten, einen Plan vorzulegen. 

Diese Vorarbei ten hat te der  herzogl iche Rath Salomon 

Henning ausgeführt, so daß jene von dem Landtage festge
setzte erste Anordnung der Kirchen und Schulen hauptsäch
lich als von ihm ausgegangene betrachtet werden darf. Auch 
die Grundzüge eines Kirchengesetzes, welche die Unterlage der 
im Jahre 1570 abgefaßten Kirchenordnung bildeten, waren 

schon vorher entworfen worden. So konnte nicht nur ein 

zweckmäßiger Beschluß gefaßt, sondern auch sogleich zu dessen 
Ausführung gefchritteu werden. 

„Der Herzog säumte keinen Augenblick damit. Nach den 
Bestimmungen jenes Landtagsschlusses ernannte er, vielleicht 

schon auf dem Landtage selbst, gewiß aber bald nach demsel
ben,  seinen Rath Salomon Henning und Wi lhelm von 

Ef fern und den Hofprediger  A lexander Einhorn .  .  .  
zu „„Visitatoren und Reformatoren der Kirchen in Kurland 

u. s- w. „Nachdem aber der Kirchen. Prediger und Seelsorger im Für
stentum viel zu wenig, und nicht wohl nützlich, daß der Angelegenheit 
halber die Vielheit der untentschen Armnth befüglich darzu zu 
bringen, daß sie auf die Feyertage dk Kirchen besuchen und durch die 
Predigt des Wortes sich unterrichten lassen, auch die alten Rente 
und Einkünf te n icht  genugsam, damit  d ieselben Got teshäuser neben den 
Schulen in  Hebung zu br ingen und zusamt den Lehrern zu 
erhalten; Als haben Wir für rahtsam angesehen und entschlossen" :c. 



und Semgalleu,"" und sendete sie schon in demselben Jahre 
(1567) aus, die gefaßte Beschlüsse in's Werk zu richten." 

„S. 100. „Schon um Pfingsten desselben Jahres" 
(1568) „vollzog sie" (nehmlich die 1567 begonnene Visitation) 

„Henning mit seinen Zugeordneten in den Kirchspielen Asche
raden, Selburg und Dünaburg, und setzte sie in diesem und 

dem folgenden Jahre so emsig fort, daß sie 1569 im ganzen 
Herzogthnme vollendet war. Auf dem folgenden Landtage, 

der zu Mitau am 22. Juni 1570 geschlossen wurde, stattete 
er in Gegenwart der versammelten Stände, mit Wilhelm von 

Effern und Alexander Einhorn seinen Bericht ab, in welchem 
er geuau mittheilte, iu welchem Stande sie die alten „„früher 

vorhanden gewesenen Kirchen und Gotteshäuser"" gefunden, 
und wie und wo sie, in Folge ihrer Instruktion, neue Kirchen, 
Schulen, Hospitäler und dergleichen gestiftet und mit Wid
men versehen hätten." 

S. 110 f.: „Die einzelnen Punkte des so höchst wichtigen 
Landtagsschlusses vom 22. Juni 1570, der außer den geist

lichen Angelegenheiten, auch viele weltliche Verhältnisse ordnet, 
erscheinen von so großer Bedeutung, daß der Herzog sie noch 
durch ein besonderes Edikt (6. ä. Riga den 28. Juli 1570) 

allgemein verbreiten ließ und einschärfte. In kirchlicher Be
ziehung fordert der Herzog dariu dringend auf, die uoch un
vollendete Erbauung und Verbesserung der alten sowohl, als 
der ueufundirteu Kirchen, Schuleu, Hospitäler, Widmen 

u. s. w. unverzüglich auszuführen" u. s. w. 
„Eine andere Folge desselben war das vom Herzoge der 

Kurländischen Ritterschaft am 25. Juli 1570 ertheilte Privi
legium. Es ist insofern auch für die Kirche von großer Wich
tigkeit, als es die freie Ausübung der Augsburgischen Konfession, 
welche von den Königen von Polen als Staatsreligion in 
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Kurland schon anerkannt worden war und Vorrechte vor allen 
übrigen Consessionen erhalten hatte, nun auch vor jeder Beein

trächtigung von Seiten der Herzöge selbst sichert, die völlige 
Durchführung der begonnenen Kirchenreformation und Ordnung 

als eine dem Herzoge mit Hülfe der Ritterschaft obliegende 
Pflicht darstellt, und Errichtung vou Hospitälern, Armenhäu
sern und Schuleu verspricht.*) Dieses Privilegium, das 

wenigstens hinsichtlich des ersten Punktes in Bezug auf Her
zog Gotthard überflüssig erscheinen kann, da er seinem Glau

ben sich mit so großer Treue hingab, war für die Zukunft 
durchaus nothwendig und hat feine Kraft und seinen Nutzen 
bewährt ,  a ls  später  Kur land in  den Herzögen Ferdinand 
und Karl katholische**) Landesfürsten erhielt, denen es die 

Möglichkeit benahm, Schritte zur Beschränkung der protestan

tischen Kirche zu thuu" u. s. w. 
S. 113 f.: „Gleich nach dem Schlüsse des Landtags 

vom 22. Juni 1570 beeilte sich der Superiuteudent Alexander 
Einhorn, die ihm auf demselben übertragene Verbesserung und 
Vol lendung der K i rchenreformat ion und Ki rchenord

nung iu Ausführung zu bringen ***) 

„Das Privilegium Gotthard's vom 25. Juli 1870 lau
tet . „Zum Dritten, weilen die Schulen sind 
nai-jg, der Kirchen Gottes und politischer Regierung, wollen Wir zu erhal-
tung derse lben obgeregtermaaßen auch das Unsere tuhn,  dami t  d ie  l iebe 
zarte Jugend in derselben Christlich erzogen und zu der Kirchen- und 
weltlichen Regierung zubereitet werden." 

5*)  Die „Mi t thei lungen",  für  welche der  Verfasser  schr ieb,  erscheinen 
unter russischer Censur. W- B 

Salomon Henning gesteht (a. a. O. S. 114) „nichts Neues aus 
sich selbst geschöpft, sondern nur die Schriften der gelehrtesten Theologen 
jener Zei t  benutzt ,  d ie Riga 'sche Kirchenordnung Johann Br ies-
mann's" (s. w. u) „ganz darin aufgenommen und alles gehörig ge
ordnet und dem kirchlichen Verhältnisse Kurlands angepaßt zu haben." 
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„Diese beiden Gesetze sind für Kurland von der größten 

Wichtigkeit geworden. Nicht nur beruht auf ihnen die ganze 
äußere Einrichtung der Kirchen und Widmen, ihre Begrün
dung, Verwaltung und Sicherstellung, so wie die innere litur

gische Anordnung des Gottesdienstes für die damalige Zeit, 
— sondern sie haben ihre Gültigkeit behalten, so lange das 

Herzogthum bestand, und haben sie zum Theil noch jetzt 
Erst das Gesetz für die evangelisch-lutherische Kirche im rus
sischen Reiche vom 28. Deeember 1832 hat auch das Kirchen
wesen in Kurland neu geordnet. Da es aber in allen denen 

Punkten, über die es nicht besondere Bestimmungen enthält, 

die alten Gesetze nnd Verhältnisse in ihrer Kraft bestehen läßt, 
so bleibt die Kirchenordnnng Herzog Gotthard's nicht nur die 
historische Grundlage der jetzt bestehenden Verordnungen und 
Zustände, sondern ist in einigen Beziehungen noch immer die 
gesetzliche Stütze mancher vorhandenen Rechte und Gebräuche. 
Sie ist daher uicht blos für die Geschichte von Bedeutung, 
welche durch sie die ersten Keime des Bestehenden, deren Aus
bildung und Umgestaltung erkennt, sondern kann auch noch 

jetzt einen Theil ihrer ursprünglichen Gesetzeskraft geltend 

machen." 

S. 119 flg. (Aus der „Kirchenreformation" v. 1570.) 

Dr i t tes Eapi te l .  Von den Schulen.  

„Es ist nothwendig, daß bei allen Hauptkirchen die alten 
Schulen in den Städten uud Flecken erneuert, erbaut, erhalten 
uud so versehen werden, daß bei ihnen ein tüchtiger Lehrer 
angestellt werden könne, welcher Gottes Ehre in Schule und 
Kirche befördere, und die Jugeud im Christenthum, guteu 
Sitteu uud nützlichen Kenntnissen unterrichte 
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„Der Herzog selbst verspricht nächstens „drey be-
sondere surnemliche Particular-Schulen" ^ (höhere Schulen) zu 
Mitau, Goldingen und Selburg zu stiften und erbaueu zu 

lassen, die allen offen stehen sollen. Auf jeder derselben will 

er noch besonders wenigstens sechs Knaben, die ohne Unter

schied Deutsche oder Letten sein können, auf feine Kosten erzie

hen lassen, bis sie zu geistlichen oder weltlichen Aemtern tüchtig 
sind, zu denen künftig alle auf diesen Schulen Gebildeten, 

gleichwie von ausländischen Universitäten, sollen berufen werden 

dürfen" n. f. w. 

S. 140flg. (Aus der „Kirchenordnung" v. 1570.) 

Zwei ter  Thei l .  Vom Predigtamte.  

IX.  Vis i tat io .  

1) . . . „Alle Kirchspielsglieder, Einwohner und Zuge

hörige deutscher und lettischer Nation haben sich bei der Visi
tation einzufinden. Der Pastor (des Ortes) hält eine Predigt 
über den Zweck derselben, worauf der Superintendent, mit 

Beihülfe der andern Prediger, in der Kirche oder an einem 
andern bequemen Orte, eine allgemeine Prüfung der Letten, 

zuweilen auch der „ „verdächtigen"" Deutschen anstellt" u. s. w. 
2 ) 

„Die Schulmeister und Diener werden befragt: 
1. Welcher Nation und Religion sie seien, wo sie stndirt haben 

uud welche Kenntnisse sie besitzen? — 2. Welchen Unterricht 
sie ertheilen und ob sie Luther's Katechismus, lateinisch und 
deutsch, treiben? — 3. Ob sie sich mit Predigern, Kirchenvor
stehern, Ob.igkeit und Nachbarn gut vertragen oder ob Uneinig
keit und andere Hindernisse vorhanden? — 4. Ob die Schule 
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besucht wird und die Eltern ihre Kinder dazu anhalten? — 

5. Wie ihre Besoldung und Unterhalt sei? — Aehnliche Fra
gen sollen auch den Küstern vorgelegt werden. 

„Sodann befragt er" (der Super

intendent) „die ganze Gemeinde: 1. wie sie mit ihren Kirchen -

und Schuldieueru zufrieden sei, ob sie von ihnen Gewalt oder 
Erpressung in den Gebühren zu erleiden habe, und ob ihnen 
das Wort Gottes eifrig gepredigt, in jeder Lage und zu jeder 

Zeit freiwillig Trost geboten werde u. s. w 3. Ob 

besonders die Letten durch ihre Herren am Kirchenbesuch ge

hindert uud namentlich ob sie auch Sonnabends nach Vorschrift 
zeitig von der Arbeit erlassen werden." u. s. w. 

Vier ter  Thei l .  Von den Schulen.  

„Nach Einrichtung der Schulen sind die Lehrer vom Su
perintendenten, den Predigern und Kirchen-Vorstehern zu be

rufen und anzustellen. Sie sollen sich eines christlichen, sitt
lichen und anständigen Lebens befleißigen und die Jugend be

sonders im Katechismus unterrichten und zur Gottesfurcht an
halten, dann dafür sorgen, daß die Knaben gute Fortschritte 
in den freien Künsten und Sprachen machen und gute Sitten 
annehmen. Der Superintendent hat bei der Visitation, der 

Prediger wöchentlich die Schulen zu besuchen, über Lehrer und 
Kinder die Aufsicht zu führen, die Lehrstunden einzurichten 
und die Eltern zu ermahnen ihre Kinder in die Schule zu 
senden." n. s. w. 

S. 168. „Es ist zu bewundern, welche Kraft und Thä-
tigkeit der Sllperintendent und die Visitatoren entwickelten, um 

dem Kirchenwesen in Kurland schnell eine bessere Gestalt zu 
ik 
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geben. Am 22. Juni 1570 hatte der Landtag zu Mitau dem 

erstern die Abfassung der Kirchenreformation und Kirchenord
nung übertragen und am 8. September desselben Jahres war 

diese bedeutende Arbeit schon vollendet; den 18. September 

wurde sie dem Herzoge zur Prüfung vorgelegt, von ihm so

gleich bestätigt und schon im folgenden Monate begaben sich 
die Visitatoren auf den Weg, um ihre Vorschriften bei den 
Kirchen in Anwendung zu bringen. 

„Der Herzog hatte jedoch die Prüfung und Genehmigung 
der neuen Kirchengesetze einer künftigen Landesverfammlnug 
vorbehalten*), und darum wurden sie nicht sogleich durch den 
Druck veröffentlicht." n. s. w. 

S. 171 flg. „Als die Visitatoren auf dem Landtage zu 
Mitau vom 10. März 1572 durch Salomon Henning ihren 
Bericht abstatteten, waren die Visitationen wegen jener Hin

dernisse" (Pest, Hungersnoth, Inanspruchnahme Hennings 
durch politische Unterhandlungen u. s. w.) „noch nicht in allen 
Kirchen Kurlands ausgeführt. 

„Mit heißem Danke gegen Gott nahm der Herzog, der bei 
den Prüfungen der Letten zuweilen selbst gegenwärtig gewesen 

war, die Nachricht auf, daß seine Bemühungen für die Ver
besserung des Kirchenwesens nicht ganz ohne Früchte geblieben 
seien." u. s. w. 

. . . . . .  „Insbesondere mußte immer wieder d ie a l te 
Klage erneuert werden, daß einige Glieder der Ritterschaft 

ihren Verpflichtungen gegen die Kirchen nicht nachkämen und 
die bewilligten Abgaben an dieselben nicht entrichteten. Die 
in gleicher Veranlassung von dem Landtage zu Mitau im 

*) Vgl. Landtagsschluß vom 10. März 1572 in v. Bunge's Archiv 
II, 213. 
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Jahre 1570 getroffenen strengen Bestimmungen hatten beson
ders den Zweck gehabt, die Exekutions - Richter zu zwingen, 

keine Nachsicht gegen die Schuldigen eintreten zu lassen, und 
diese Absicht war erreicht." u. s. w. 

S. 189flg. „Dem Lebensabende Herzog Gotthards war 
die Freude vorbehalten, der Kirche, für deren Gedeihen und 
segensreiche Wirksamkeit er so eifrig zum Besten des Landes 

thätig war, gleichsam als Schlußstein seines Werkes, das beste 
Hülssmittel darbieten zu können, dessen sie zur geistigen Bil
dung des Volkes so sehr bedurf te,  näml ich d ie ersten ge

druckten Bücher in  let t ischer Sprache 
. . . .  „ In einem Codic i l l  verordnete er  noch besonders,  

daß einige Kirchen und Schulen besser mit Einkünften ver
sehen , neue Hospitäler gegründet und arme Knaben und Mäd
chen von seinen Erben aus seinem Nachlasse zur  Schule 
gesendet und ausgesteuert werden sollten." 

S.  201 . . . . .  „er verstand es,  den rauhen Sinn sto l 

zer Untersassen der Pflege des Glaubens zuzuwenden für 

welchen sie selbst noch nicht erwärmt waren und de« zu för
dern sie so lange versäumt hatten; — er hatte die Kraft, ihren 

Widerstand zu beugen, wenn sie sich seinen wohlthätigen An
ordnungen für die Kirche widersetzen wollten" u. s. w. 

16* 
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e. 

Gustav Car lb lom, Entwurf  zur  Ki rchen- und Rel i -

g ions -  Geschichte Ehst lands.  Fortgesetzt  von Or.  
C.  I .  A. Paucker.  

Vgl. Archiv für die Geschichte Liv , Esth- und Curlands. 
Mit Unterstützung der esthländ. literar. Allerh. bestät. 
Gesellsch. Herausgegeben von Or. F. G. von Bnnge 
und Or. C. I. A. Paucker (1850), VI, 1. 

S. 3flg. „Es waren noch für den Katholieismus in 

Ehstland .... die Bischöfe von Reval und Hapsal, deren 

Macht, weil sie deutsche Reichsfürsten waren, nicht ganz 
unbedeutend war; allein .... sie mußten, mn Ehre und Gut 

zu behalten, sich's gefallen lassen, was ihnen von Seiten der 
Landes-Einwohner und Unterthanen vorgeschrieben ward . . . 
. . . . Bei so bewandten Umständen darf es Niemanden 
Wunder nehmen, daß der Magistrat in Reval schon einen 
evangelischen Superintendenten von Luther begehren durste . 
.  .  .  .  In diesem Zei t räume wurde der lu ther ische Eate-

chismus von dem ehstnischen Prediger  Franz Wit te zu 

Dorpat  in 's  Ehstnische übersetzt  und von Johann 
Schnel l  auf  des Herrenmeisters Heinr ich von Gahlen" 
(1551 —1557) „Verordnung und Vorschub in  Lübeck zum 
Druck befördert ,  

„Die Unterwerfung der Stadt Reval und des Adels der 

Kreise Harrien, Wierland und Jerwen unter Schweden macht 

.  .  .  auch in  der Ki rchen- und Rel ig ions-Geschichte unseres 
Vater landes eine neue Epoche.  Denn eben deswegen 

vorzügl ich,  wei l  d ie Krone Schweden sich zur  evauge-
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t ischen Rel ig ion bekannte,  unterwarf  man sich h ie
siger Seits nicht Polen, sondern Schweden, und wo nur 

die schwedischen Kriegsheere siegten, da siegte auch die luthe
r ische Rel ig ion . . . .  

Doch konnte n icht  v ie l  mehr zum Ausnehmen 
des Kirchen- und Religions - Wesens in diesen Zeiten 
des Kriegs und Blutvergießens gethan werden; vielmehr 

rächten sich nun die Russen wegen des zu Anfang der Re
formation an ihren Kirchen verübten Unfugs auf's fürchter
lichste, durchzogen und verheerten unter Iwan Wassillie-
wi tsch I I .  das ganze Land bis Reval  h in,  und verwü

steten a l lenthalben das Kirchenwesen.  
. . . .  W e i l  nu n  u n t e r  s o l c h e n  U m s t ä n d e n  v o n  S e i t e n  d e r  

schwedischen Regierung für die bessere Einrichtung gottesdienst
licher Anstalten noch nicht gesorgt werden konnte, so wird es 
uus nicht  befremden, daß man h ier  zu Lande die von 
dem Herzoge Gotthard Ket t ler  für  Cur laud und 
Semg allen veranstaltete und in Rostock 1572 gedruckte 

Kirchen-Ordnung zur Richtschnur annahm und über 
50 Jahre beibehielt 

„ In  diesem Zei tabschni t t "  (1d81 —1611) begann erst  
d ie evangel ische Ki rche unseres Landes,  sei tdem der Gene
ra l  -  Feldmarschal l  Pontus de la  Gardie gegen d ie 
Russen glücklich gewesen war, und das ganze Land für 
Schweden erobert hatte, eine längst vergeblich gewünschte Ruhe 
zu genießen, und nun war zu vermuthen, daß der evangelische 
Gottesdienst nach gerade eine dauerhafte Einrichtung bekommen 

werde. Diese Hoffnung hätte aber auch leicht in Ehstland 
vereitelt werden können, so wie sie in Livland wirklich ver
eitelt ward, wo nach wieder hergestelltem Frieden die Jesuiten 

in Riga sich einnisteten und ein neues katholisches Bisthum 
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in Wenden, zur Ausrottung des Lutherthums, gestiftet wurde 
und gegen 40 Jahre fortdauerte. 

„Man fing auch wirklich von Seiten der" (schwedischen) „Re
gierung an, das durch den langwierigen Krieg ganz verwü

stete" (ehstländische) „Kirchenwesen in Ordnung zu bringen, als 
zu welchem Ende noch vor  dem Conci l io  zu Upfala David 

Dnbberch . . . zum Visitator ehstuischeu Fürstenthnms be
stellt ward, der auch bei allen Kirchen im Lande öfters visi-
tirte, alles ordentlich einrichtete und dieses Geschäft wenigstens 
über 10 Jahre bis 1603 trieb, da wieder unruhige kriege

rische Zeitläufe eintraten. Noch war aber kein Consistorium. 
Um diese Zeit that sich Georg Müller, Pastor bei der 
hei l igen Geist -Ki rche in  Reval  dadurch hervor ,  daß er  für  
die Ehsteu arbeitete. Er hinterließ aber sein Werk, da er 
1608 starb, im Manuskript. 

„Gustav Adolph sorgte, nachdem er den polnischen Krieg 
glücklich beendigt und ganz Livland erobert und vom päpst

lichen Joch befreit hatte, mit Ernst für die Verbesserung des 
so sehr verfallenen Kirchen- und Schulwesens auch in Ehstland. 
Er . . . bestellte . . . den Nicolaus Gaza . . . znm Su
perintendenten, verordnete ein Konsistorium, auch 6 Präposi-
tos, die vorher nie gewesen waren .... und traf unter an

dern heilsamen Einrichtungen auch diefe, daß das Ministerium 
jährlich im Februar auf 4 Tage zum Syuodus sich einfinden 
sollte. Mit dieser Visitation" (se. des Bischofs von Westeräs 
vr. Johann Rndbeck, Juli uud August 1627) „nimmt 
die ordentliche Kirchen Verfassung unsers Vaterlandes ihren 
Anfang, und von nun an wurde auch Mehreres, das in Schwe
den üblich und Rechtens war, hier eingeführt, und die kur-
läudische Kirchenordnung, die bis dahin gegolten hatte, verlor 
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allmälig ihre Kraft. Der König ... legte .. in Reval .. . 

i m  J a h r e  1 6 3 1  e i n  G y m n a s i u m  m i t  4  P r o f e s s o r e n  a n  . . .  .  

Nachdem er nun auch das 1630 zu Dorpat gestiftete Gymna^ 
sium 1632 in eine Universität verwandelt hatte, so fingen die 

Wissenschaften hier zu blühen an, und die Prediger wurden in 
der Führung ihres Amtes getreuer und geschickter. So gab 

der Propst MaZ. Heinrich Stahl . . . 1630 „„kurze und 
einfältige Christenthums - Fragen"" und 1632 im ersten Theil 

seines „Haus- und Handbuches" den Katechismus 

Luther's in ehstnischer Sprache heraus, und ... 1637 
die erste ehstnische Grammatik und im zweiten Theil 
seines Haus- und Handbuches ein ehstnisches Evange
lien- und im vierten und letzten Theile ein Gebet-Buch. Er 

hat auch die erste ehstnische Postille edirt, worin die Evange
lien aber nur bis auf den 6. Sonntag nach Trinitatis erklärt 

worden sind. Eine vollständigere ehstnische Postille edirte nach 
ihm Simon Blankenhagen, Pastor bei der h. Geist-Kirche 
in Reval seit 1617, wovon 1715 nur noch ein Exemplar vor

handen war. 1632 hat der Pastor in Theal, Felks und 
Karol, Joachim Rosinius den Katechismus nebst einem 
Evangelien-Buch in dörpt-ehstnischer Sprache edirt 
und in Riga drucken lassen. Im Jahre 1639 wurde der 

Jheriug in die Stelle des, Alters wegen, abgedankien 
und schon 1638 verstorbenen Superintendenten Gaza zum 
Bischos über Ehstland verordnet. Dieser Mann verwandte sich 
mit unermüdeter Thätigkeit sür das hiesige Kirchenwesen. Er 
hielt öfters Kirchen-Visitationen und Synoden, entwarf eine 
Jnterims-Kirchen-Ordonans und 1644 Synodal-Gesetze, stif
tete den Prediger-Wittwen-Fiseus und traf in Absicht der 
Kirchen-Diseiplin und des Unterrichts der Jugend für die da
maligen Zeiten sehr gute Verfügungen." u. s. w. 
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„Der Bischof Jhering fuhr bis 1657, da er an der Pest 
starb, fort, für die Verbefserung des Religionswesens die eif
rigste Sorge zu tragen. So beförderte er im Jahre 1656 
die neue Ausgabe des Stahl'schen Manuales (so hießen die 

im vorigen Paragraphen erwähnten Religionsbücher, welche 

Stahl zum Behuf der Ehsteu herausgegeben hatte), in welcher 
zugleich die von dem Pastor bei der heiligen Geist-Kirche in 
Reval, Georg Salemann, dem Vater des nachmaligen 

Bischofs dieses Namens, dem Propst Brockmann zu St. 
Katheriueu zu Wierland, der schon gestorben war, dem Propst 
Göseken zu Goldenbeck und dem Pastor Gilläus zu Kei

ms auf Dagoe in Reime gebrachten ehstnischen Lieder zum 
ersten Mal edirt wurden. Diese vier Männer haben also 

nächst Stahl, der 1639 deutscher Pastor auf dem Dom in 
Reval und Propst in Harrien, auch 1641 Superintendent über 
Narva und Jngermannland geworden war und 1657 starb, 

das größte Verdienst um die ehstnische Kirche, und verdienen 
allerdings ein unvergeßliches Andenken bei der Nachwelt. 
Merkwürdig ist der Umstand, daß sie eines Theils zu diesem 

ersten so gemeinnützigen Versuche, die ehstnischen Kirchen-Ge
sänge in Reime zu bringen, dadurch, wie sie es selbst in der 
Vorrede melden, ermuntert worden waren, daß ein katholischer 

Katechismus, worin auch ehstnische in Reime uud Noteu ge
setzte Lieder sich befanden, durch einen dörptschen Jesuiten, 
wie er sich nannte, vor nicht gar vielen Jahren herausgegeben 
und zu Braunsberg in Polnisch-Preußen gedruckt war, und 
andern Theils der Papst über dieses ehstnische Gesangbuch 
schon vor vielen Jahren, ehe es herauskam, sein Anathema 
hatte ergehen lassen. 

„Dem Bischof Jhering folgte im August 1658 der Dr. 
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Andreas Virgin, der seit 16dl General-Superintendent in 

Riga gewesen war 

„Zu seiuer Zeit edirte Propst Göseken 1660 eine neue 
ehstnische Grammatik nebst einem Lexikon, nachdem er mit dem 
Pastor zu Urbs, Johauu Gutsleff, der 1648 eine dörpt-

ehstnische Grammatik herausgegeben hatte, bis zum Tode die
ses ManneS und des Bischofs Jhering vergeblich an einer 

ehstnischen Bibelübersetzung gearbeitet hatte." 
S. 14. „Die lettische Bibelübersetzung war schon zu 

Staude gebracht durch die Bemühung des General-Superin

tendenten Fischer, der auch 1686 die erste Versiou des 
Neueu Testaments im dörpt-ehstnischen Dialekt drucken ließ, 

welche der Propst Ioh. Nicol. vonHardnngen zu Rauge, 
der Pastor zu Camby Andreas Virgin und der Pastor zu 
Nüggen Mareus Schütz verfertigt hatteu." u. s. w. 

S. 17 flg. „Obgleich nun dieses ihr" (nehmlich der 
9 Prediger, welche a. a. O. genannt sind) „heilsames Vor

haben noch stockte . . . ., so gelang es doch endlich dem Mi
nisterin (d. h. der Landesgeistlichkeit) „ . . . . im I. 1715 

das in's Ehstnische überfetzte Nene Testament zum ersten Male 
ill (zuarw zum Druck befördern zu köuuen, und also das Werk 

zu vollenden, woran seit Jhering's Zeiten in 75 Jahren ge
a r b e i t e t  w o r d e n  w a r "  . . . .  

S. 19. „Gegen Ende dieser Periode stiftete auch der 
Graf Ludwig vou Ziuzeudorf durch seiueu iu Reval 1736 
im September abgelegten Besuch manches Gute. Unter an
dern brachte er es eigentlich durch seinen Vorschlag, eine Sub-
skriptiou zu veranstalten, durch eiueu Aufsatz, deu er in der 
Absicht entwarf, und durch seine Empfehlungen dahin, daß die 
ehstnische Uebersetzung der ganzen Bibel endlich 1739 gedruckt 
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werden konnte, und also das erreicht ward, was ein ganzes 

Jahrhundert hindurch nur ein pium ässidsrium gewesen war. 

S. 22. „Die Errichtung der schon von Kaiser Paul I. 
zu Ende des vorigen Jahrhunderts beschlossenen Landes-Uni
versität von Liv-, Ehst- uud Kurland in der Stadt Dorpat, 

zu Anfang der Regierung des Kaisers Alexander's I. im I. 

1802. ist durch den Einfluß namentlich der theologischen Fa
kultät auf die Bildung der in diesen Provinzen seitdem beam

teten Geistlichen eines der wichtigsten Zeitereignisse, welche das 
neue Jahrhundert in's Leben rief." 

S. 25. „Die weltgeschichtliche Umwälzung der Dinge" 
(1812—15) .... „bewirkte bei Regenten und Unterthanen 

eine auch auf die Sittlichkeit des Volkes wohlthätig rückwir
kende Umänderung in den religiösen Ansichten und Überzeu
gungen. Die erste Frucht derselben war die vom Kaiser 

Alexander I. schon zu Ende des Jahres 1812 Allergnädigst 

bewilligte Errichtung von Bibelgesellschaften in Rußland, 
nach dem Muster der am 7. März 1804 zu London ge

stifteten großen Bibelgesellschaft für Großbritannien 
und das Ausland, deren heiligem Eifer und ungemeiner 

Freigebigkeit auch unsere Provinzen die Entstehung solcher 
Gesellschaften im Sommer 1813 verdankten." 

S. 33. „Christoph Baron v. Stackelberg" (Direktor 

aller öffentlichen Lehranstalten Ehstlands) . . . „suchte öffent
lich und im Stillen hier in Ehstland . ... in allen Klassen 
der Gesellschaft lebendigeres Christenthum und strengere As-
cetik anzuregen, wobei er durch die Gründung seiner 

Sonntags- und Armenschulen in Reval sich ein blei
bendes Andenken stiftete. Auch bei der Aristokratie des Lan
des sand diese zugleich von den neuen Lehrern der theologi
schen Facultät in Dorpat angebahnte Richtung hin und wie
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der, besonders bei einigen hochgebildeten einflußreichen Frauen 

vielen Anklang und wurde durch sie in noch weitern Kreisen 
im Lande verbreitet. 

S. 36 flg. Der verstorbene General-Superintendent 

Knüpsfer äußert 1839 den Wunsch: „daß doch Volksschrif
ten, wie die des sel.  Grafen Peter von Manteuffel l  

unter den Ehsten in Ehst- und Livland wie aus der Insel 
Oesel mehr verbreitet werden mögten" u. s. w. 

S. 44 ist die Rede von „unserer Bibelgesellschaft, 
welche 1826, da die hochgestel l ten Vertreter der gr iechi

schen Kirche um die Aufhebung der russischen Bibel
gesellschaft ansuchten, sich gleichfalls in ihrer Wirksamkeit 
völlig gehemmt sah. Zu Eude des folgenden Jahres er
langte sie zwar die Allerhöchste Erlaubniß zur feruern Ver
breitung der heiligen Schrift unter den Protestanten wieder, 
nicht aber die frühere Freudigkeit des Wirkens." 

S. 45. „Durch das eifrige Wirken der Dörpt'schen Sek

tion der evangelischen Bibelgesellschaft auch zu Torma, Lais 
u. s. w. wurde der Prediger des angrenzenden St. Simonis-

Kirchspiels angeregt, und da bald nachher durch den Eintritt 
einer neueu Verwaltung der Sektions-Komität der ehstländi-

schen Bibelgesellschaft zu Reval auch in dieser neues Leben an
gefacht ward, steigerte sich seit 1843 von Jahr zu Jahr deren 
Wirksamkeit immer sichtbarer, und zählt sie jetzt", 1850, „bereits 
in allen Kreisen Ehstlands Hülfsbibelgesellschasten, die sie darin 

kräftigst und mit gesegneten: Erfolge unterstützen 
. . . .  „ n o c h  e n t b e h r e n  d e r e n  m e h r  a l s  2 0  K i r c h s p i e l e  

unter 46 in Ehstland, während in Kurland von 100 kaum 10, 

und in dem lettischen Antheile von Livland von 54 nur 2 Kirch
spiele noch keine Bibelgesellschaften besitzen, in Oesel aber und 

m Dörpt'schen Kreise alle Kirchspiele sich solcher Gesellschaften 
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zu erfreuen haben, dagegen der pernau-fellinische Kreis sich 
in diefer Beziehung noch der befferen Zeiten getrösten muß, 
wie Ehstland." 

cl. 

(G. I .  von Buddenbrock),  Sammlung der Gefetze, 

welche das heut ige l iv ländische Landrecht enthalten, 
kr i t isch bearbeitet.  

Riga gedruckt bei W. F. Hacker 1821. 

11. Band, I. Abtheilung. 

S. !33 flg. sKonsistorial- und Kirchen-Visitations-

Ordnung, wie es im ganzen Liefflande hinführo zu 
halten. Gegeben zu Stockholm, den 13. August 1634.) 

„Nachdem die Königl. Majestät zu Schweden .... das 

ehrwürdige Predigt-^lmt fleißig zu bestellen, Kirchen uud Schu
len, da sie sind, zu erhalten, da sie mangeln, zu erbauen, mit 
tüchtigen Personen zu versehen, uud den gebührlichen Unter
halt zu verordnen, auch .... Oollsistoria und Visitatiouss 

anzustellen, ausdrücklich befohlen" u. f. w. 
S. 139. „Weiter gehöret auch unter das Ober-Konsisto-

rium . . . was von Kirchen, Schulen und Hospitälern, um 

sie zu erhalten, aufzurichten, zu iustruiren oder zu reformireu, 

zu rathschlagen ist." u s. w. 
S. 147 flg. „Es ist dennoch allezeit in der christlichen 

Kirche heilsam und nützlich befunden, daß Visitationes ange-
stellet werden, da man in denen Dörfern und Privat-Häufern 

Alte und Junge herfürnehme, und sie glimpflich und fleißig 
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befrage, was sie von Gott gelernet haben, glauben und hal
ten, die Unverständigen unterrichtet, die Wissenden labet und 
erhebet uud gute Anordnung thnt, daß der, der in dem Hause 
oder Dorfe gute Erkeuutniß hat, in derselben die andern aus 

christlicher Liebe ohne Verdruß unterrichte." 

„Damit auch die Prediger jedes Orts das ihrige leisten, 
so sollen die Pröpste nebst ihren beyden aHunotis ^ssssscn-i-
bus und dem des Unter-LiovsiLtorial-Gerichts, 

alle Jahr in einem besondern Monath in ihrem District um

herziehen, ihre Ankuust der Herrschaft jedes Orts durch Schrei
ben, und der Bauerschaft von den Kanzeln, l4 Tage zuvor 

wissen lassen, alsdann in deren Höfen 'bey denen Zuhörern, 

Teutsche und Unteutsche, bescheidene und fleißige Nach
frage thun, wie die Zuhörer iuformiret, wie es mit denen 
Kirchen, Schulen und Hospitälern stehe, wie Herren und 
Knechte, Arme und Reiche, Alte und Junge leben. Wie aber 
der moäu.? sxainims und visitatioms ordentlich und gründ

lich vorzunehmen, darin werden sie sich nach der Speeial-Jn-
strnction vom Ober-Cousistorio ihnen vorgeschrieben, nach der 

Länge zn richten haben" n. s. w. 

S. 558 (Kgl. Resolution v. 22. September 1671) § 3: 

„So haben I. K. M. die unterschiedliche Lande.s-Ord
nungen*) übersehen lassen, so von der Ritterschaft und dem 
Adel bewilliget worden, und da I. K. M. solche dem Lande, 

*) Darunter auch lvgl. S. 557 § l): „etliche gute und nützliche Ord
nungen zur Wiederaufrichtung des, während des Krieges, verfallenen 
Kirchenwesens" — sämmtl ich übrigens schon im I .  1668 vom Livl .  
Landtage beschlossen und vom General-Gouverneur provisorisch be
stätigt. Vgl. a. a. O. S. 595 u- 676. 
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beydes nützlich als nöthig befunden haben, fo werden dieselben 

auch gleichergestalt und Krasft dieses confirmiret, um darauf 
unverrückt festzuhalten." 

S. 559 flg.: „ Gouvernements - Placat. 

I. K. M. und Dero Reiche Schweden Rath, Feld
marschall und General-Gouverneur über Liesflaud und 
die Stadt Riga, 

Claudius Tott ,  

Graf zu Carleborg u. s. w. u. s. w. 
„Fügen hiemit allen und jeden zu wissen: Demnach in 

denen vorigen Kriegs-Länfften, so diese Provintz Lieffland ge

troffen, sowohl das'Policey- als Justitz-Wesen in einige Un
ordnung gerahten, so haben, I. K. M. allergnädigsten Ordres 

zur gehorsamsten Folge, Wir daranff unsere Gedanken gerich
tet, wie demselben durch gute Verordnung möglichster Maßen 
begegnet und vorgebeuget werden möchte. Zu solchem Ende 

haben Wir,  mit  Zuziehung der Herren Landräthe und 
E. E. Ritter- und Landschafft, sowohl die Landes-Ord-
nnngen, als auch einige zur Beförderung der Justiz gereichende 

Pnncte abgesasset, und zu steter Observautz publieiren lassen. 

Wann dieselbe uunmehro auch vou I. K. M. allerguädigst 

bestät iget s ind, so haben Wir,  aufs inständiges Ansuchen 
E. E. Ritter- und Landschafft, vor nöhtig erachtet, die

selbe zu eines jeden Nachricht dem öffentlichen Druck zu über
geben: dabey jeden, Krafft dieses, anermahnend, daß er mit 

gebührendem Gehorsam sich hiernach richten, und für die darinn 
enthaltene Straffe sich hüten wolle. Datum aufs dem Königl. 

Schloß zu Riga, 1671.*) 

*) Die provisorische Bestätigung lautet a. a. O. S. 595: „Schließ
lich sollen diese Ordnungen nach beschehener Publication von den Cantzeln 
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..Vom Kirchenwesen 
oder 

Von Ober-Kirchen-Vorstehern und deren Ampte. 

Z 1. 
„Es soll in einem jeden Kreyse einer von den Herren 

Land-Rähten, aufs gebührliche Präsentation, zum Ober-Kir-

cheu-Vorsteher vom Königlichen General-Gouvernement verord
net werden. 

8 3-

„Absonderlich soll er den Kirchen- als auch 
den Pastoral-Bau wohl ordnen und auss alle mögliche Weise 
befördern und die Eingepsarreten dazu überreden" u. s. w 

. . . .  „ F ü r  a l l e n  D i n g e n  a b e r  s o l l  e r  b e f ö r d e r n  h e l f f e n ,  
daß alles, sowohl von Seitens der Lehrer als der Zuhörer 
möge christlich, einig und ehrbar in der Gemeine daher gehen. 

Hieneben wird der Ober-Kirchenvorsteher sich bemühen, die 
Eingepsarrete in der Güte und ohne Zwang, weil es dem 

höchsten Gott zu Ehren und zu des Nächsten Wohlfahrt ge
reicht, zu ermahnen und zu bewegen: 

1) zur Stifftung wahrer Kirchen und Kapellen an den 
Oertern, da es die Nothwendigkeit erfordert; 

2) zur Vorsorge der Priester-Wittiben und Waysen; 
3) zur Erbauung von Armen-Häuser und Verordnung 

des Armen-Unterhalts; 
4) daß die Kirchenwege mögen dergestalt beschaffen seyn, 

alsofort ihre Krafft erreichen, auff dem nächsten Land-Tage aber revidiret 
und im Druck jedem männiglich zum Besten ausgegeben werden. Datum 
auf dem König!. Schloß zu Riga, den 28. .laouarii îmo 1668. 
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damit zu allen Zeiten des Jahrs die Eingepfarrete 

zur Kirchen kommen können, absonderlichs daß die 

Ströhme und fließende Wässer mit Brücken aufs de
nen Kirchenwegen mögen versehen werden." n. s. w. 

S. 585. „Niemand, wer der auch sey, soll, Krasst 
uhralter Ree essen, die Ströhme, Bäche und Flüsse derge
stalt mit Währen, von einem Ufer zum andern durch und 

durch überschlagen und zumachen, daß" u. s. w. 
S. 588flg. „Die unmäßige und hochjchädliche Bauer-

Hochzeiten, wodurch manchem wegen großer Verschwendung 
und Verprassuug die Mittel der Nahrung uud des Auffeuthalts 

in wenig Tagen ansfgehen, dabey auch die Gaben Gottes uicht 
weuig durch Fraß und Fütterey in solchen Gelagen mißbrau
chet werden, sol len Krasst vor igen Verfassungen auch 
hiemit eingezogen und eine bescheidene Maaß darinn getroffen 
werden. 

„Und zwar soll zuförderst 
1) keine Bauer-Hochzeit über 2 Tage mehr wehren uud 

zugelassen fein. 
2) Ein Cnbias, Rechtsfinder und Haken-Bauer soll 

zur Hochzeit nicht mehr als 16 Paar einzuladen, und 
8 Tonnen Bier und 4 Stoff Brandwein zu geben, 

erlaubet seyn. Ein Halb-Häkner 12 Paar, 6 Ton
nen Bier und 3 Stoff Brandwein. Ein Achtel - Häk-
ner 6 Paar, 3 Tonnen Bier, IV- Stoff Brandwein. 

3) u. s. w. 
S. 593. „Damit auch die Diener oder reisigen Knechte 

nicht mehr, ihrem Gefallen nach, wie bißhero von vielen ge

schehen, aus ihrer Herrn Dienste treten mögen; als wird, zu 
Folge vorigen al ten Satzungen und Ordnungen, 

auch hiemit gebohteu, daß ein Diener oder reisiger Knecht 
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seine Zeit, so er seinem Herrn zu dienen versprochen, treulich 
aushalte. 

S. 6 1 0 f l g .  „ F r a g e n * )  und Verordnungen bei Kir

ch envisi tat ionskom Missionen. 

S. 622flg. Mtuws III.) 

„Katechisirt Herr Pastor alle Sonntage? 

„Hält Herr Pastor auch seine Hausbesuchungen? 

S. 625. „Werden die Kinder gehörig Zur Schule ge-

halten, und besucht Herr Pastor auch f le ißig 
die Schulen?" -

(Tit. IV.) 
S. 627 flg. „Melden sich die lettischen Oopulauäi vorher 

bei dem Herrn Pastor zum Examen? 
„Werden diejenigen, welche zum h. Abendmahl 

präparirt werden sollen, auch dazu angehalten? 
„Werden diejenigen, welche das erste Mal zum 

Abendmahl gehen, besonders präparirt, und fleißig, 

und in welcher Art, unterrichtet? 
„Erlernen die das, was sie zn repe-

tiren haben, schon vorher, oder aus dem Pastorate? 
„Ist der Pastor damit zufrieden, wenn sie den 

Katechismus blos verdotsuuZ hersagen können? 

„Wieviel Zeit pflegt Herr Pastor zur Präparation 
der Katechnmenen anzuwenden? 

„Wieviel Stunden des Tages? 

u. s. w." 

*) Dieselben liegen bereits den in den livländischen Kirchspiels-Archi
ven afservirten bezüglichen Visitations - Protokollen aus der zweiten Hälfte 
des 17. Jahrhunderts zum Grunde. W. B. 

17 
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S. 630. „Wie wird das Hausbesuchungsbuch mit den Pro-

fektenlisten geführt? 

S. 633 flg. (Tit. VI. Gebietsschulen.) 

„Sind Gebiets^ oder Hofesschulen im Kirchspiele? 
„Wie viel Kinder sind im letzten Winter in den 

Schulen gewesen? 

„Worin haben die Schulmeister zu unterrichten? 

„Wie thun die Schulmeister ihre Pflicht?" 
u. s. w. 

(Tit. VII. Kirchspielsschulmeister.) 

S. 635. „Unterrichtet er die Jugend fleißig? 
„Was lehrt  er die Jugend, und in welcher Art? 

„Werden die Kinder, die in den Hofsschulen ler

nen, zur sernern Uebung zu ihm in die Schule ge
geben?" 

(Tit. VIII. Fragen an die Kirchenvormünder.)*) 

S. 637 flg. „Wird die Jugend gehörig unterrichtet? 
..Sind in jedem Gesinde welche, die lesen können? 
„Werden auch uneheliche Kinder unterrichtet und 

zum Gottesdienste angehalten? 

„Besucht Herr Pastor die Schulen und examinirt 
er die Schulkinder? u. s. w." 

*) Die seit schwedischen Zeiten aus den Bauergemeinden hervorge
henden lettischen und ehstnischen kirchlichen Hülssbeamten der Pastore und 
Kirchenvorsteher. — Vgl. meinen Aufsatz „Aus dem kirchlichen Ver-
sassungsleben der deutschen Provinzen Rußlands". Volksbl. 
für Stadt und Land, 1869 Nr. 88 und 89; auch die anonyme Broschüre 
(1869, Hamburg bei Richter): „Nord-Amerika in Rußlands 
Armen". W. B. 
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S. 642. (Tit. XIV. Kirchen-Pastorats- und Schulenbau 
und Wegereparatur.) 

„Wie sind die hiesigen Schulhäuser mit ihren Ne

bengebäuden beschaffen? sind sie auch groß genug und 
bequem zum Unterricht?" 

u. s. w. 

S. 1631 flg. Abänderungen der schwedischen Kir
chenordnung v. 1686 für Livland 

ä. 6. 30. Juni 1691. 

S. !634. „Wie es auch ein Gebrauch ist, daß die 
Priester auf dem Lande in Liefland einen Tag in der 

Wochen das Bauer- und Dienst-Volk im Katechismo und 
denen Stücken ihres Christenthums unterweisen, also blei
bet es auch nach diesem dabey, anstatt, daß sonsten nach der 
Kirchenordnung Cap. 2, § 7 einen Tag in der Wochen zu 
Lande sollte geprediget werden, auf die Weise, wie es ander

wärts im Reiche gebräuchlich ist." 

S. 1640 flg. „Für das Herzogthum Eh stland sind gleich
falls Erklärungen erfolgt" u. s. w. 

„Königl iche Majestäten gnädigste Resolut ion und 

Erklärung derer 

von Ritter- und Priesterschaft in Ehstland, durch 
den Bischof Johann Heinr ich Gerthius unterthänigst 
vorgetragenen Fragepunkte und Erinnerungen u. f. w. 

ä. ä. 30. November 1692. 

S. 1642. . . . „Weil auch ein Theil von dem Adel 
und Bauern an dem Orte, so weit von den Kirchen sind 

17* 
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entlegen, daß sie nicht ohne große Beschwerniß zu solchen 
öffentlichen Betstunden in die Kirche kommen können; so will 
Königl. Majestät in Gnaden vergönnen, daß an dero Statt 

für die weit  ent legenen auf den adel ichen Höfen Bet
stunden mögen gehalten werden" n. s. w. 

S. 1643. „Es soll auch das Bauervolk nicht eher zur 
Arbeit, als den Montag Morgen, gefordert und ausgetrieben 
werden, darüber das General-Gouvernement an dem Orte mit 

Ernst Hand halten soll, und denen, die dawider thun, nach 
Verdienst und Beschaffenheit der Sache, mit gebührender 

Strafe ansehn. 

S. 1646. „Gleichwie die Rit terschaft  einerley 

Meinung ist mit der Priesterschaft, daß auf solche Weise, 
wie die Kirchspiele eingetheilt werden, in gewisse Ordnungen 

zum Katechismusverhör zu kommen, solches auch geschehen 
mögte mit  der Communion n. f .  w.,  also wi l l  Königl .  
Majestät solches in Gnaden approbiren" u. s. w. 

S. 1647 flg. „Mit dem Läuten zum Gebet auf dem 

Lande kann es, nach der Ritterschaft Vorschlag, so ge
halten werden, daß alle Tage zwey Mal zum Gebet soll ge

läutet werden u. f .  w. Königl iche Majestät läßt Ihr auch 
in Gnaden gefallen der Priesterschaft Anerbieten, daß 
sie wollen bey alle Höfe Einen oder Zwei verordnen, die da 
des Morgens, Mit tags und Abends für die einfäl t igen 
Dorf- und Arbeitsleute dienliche Gebete vorbeten können." 

S. 1648 flg. „Daß nach dem Vorschlag der Prie
sterschaft das gemeine Bauernvolk an gewisfen Zeiten, als 
14 Tage vor und 14 Tage nach Michaelis, von der Ehe, und 
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was wegen dem Stande zu wissen nöthig sey, sonderlich sollen 

informirt  werden, solches wird nicht für nöthig erachtet" 
u. s. w. 

S. 1651. „Königliche Majestät will auch der Ritter
schaft unterthänigem Begehren nachgeben, daß der 
Bauern Leichen mögen unter den Thüren oder dem Eingang 

bey der Kirchen-Thür stehen, ehe sie in die Gräber niedergesetzt 
werden." 

S. 1653. „Wie die Schulen und Hospitäler können 
eingerichtet, und was Mittel und Wege können erfunden wer

den, solches hat soviel  weniger Schwierigkeit ,  als die 
vom Adel ihren bereits gemachten Tagesschluß und 
darin verfaßten Bewilligungen allegiren, welche in 

wirklichen Effekt sollen gesetzt werden. 

S. 1655 flg. „Damit die Ritterschaft sich auch er
klärt, daß sie wolle Verordnung thun, wie mit der Zeit 
Siech Häuser können aufgesetzt werden, da mittler Zeit die 
Kirchen-Vorsteher werden für der Armen Unterhalt  

Sorge tragen, so will Königliche Majestät solches gleichfalls 
in Gnaden approbirt haben und dabey bewenden lassen" 

u. s. w. 
„Was bey dem Beschluß von der Rit terschaft  er in

nert wird, von den Strand-Bauern, die weit von den Kirchen 

sind abgelegen, daß nehmlich drey bis vier Wochen vorher 
muß von der Kanzel abverkündigt werden, wenn sie aus d^m 
Katechismus examinirt oder zum Abendmahl des Herrn sollen 
angenommen werden; daß es zeitig zu ihrer Wissenschaft kom
men, und sie sich desto besser dazu bereiten können: so ist 
solches Königlicher Majestät nicht zuwider, sondern 
will es hiermit in Gnaden approbirt haben" u. s. w. 



A. v. Richter,  Geschichte der dem russischen Kaiser
thum einverleibten deutschen Ostseeprovinzen u. s. w. 

Theil II, II. Bd. 

S. 134 flg. „Die meist alljährlich und zwar beinah 
immer in Riga . . . gehaltenen Landtage" (1662—1680) „be

schäftigten sich mit inneren Landesangelegenheiten und 
mit den von der Krone geforderten Leistungen." 
„Desgleichen im Jahre 1680: 4 Thaler vom Roßdienste zu 
den Kosteu der Unterhandlungen wegen Abschluß eines 
ewigen Friedens mit Rußland bewil l igt ,  unter der 

Bedingung, daß ihnen ein Landrath beiwohnen sol le.  

Der Gesandtschaft, die zu diesem Behuf im Jahr 1684 nach 
Moskau abging, wurde auch wirklich der Landrath Stackelberg 
zugeordnet.. „Die General-Gouverneure wurden 
angewiesen, sich in Landesangelegenheiten mit den Landräthen 

zu benehmen." 

S. 147. „Da die Reduktion auch solche adelige Güter 

betroffen hatte, auf welche den Kirchen, Armenhäusern und 
Schulen gehörige Capitalien ingrossirt waren, so bat 
der arensburgsche Rath um Bezahlung seitens der Krone. 
Dies ward jedoch abgeschlagen und die Gläubiger sollten sich 
an das übrige Vermögen ihrer Schuldner halten. Da aber 
dieselben kein anderes besaßen, ver loren jene Anstal ten 

ihre Capital ien." 

S. 149. „Trotz seiner Leiden und Verluste traf der" 
(1690) „versammelte Adel mehrere gemeinnützige Anord
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nungen, beschloß den Bau von Kirchspielsschulen, die 
Anstellung von Schulmeistern und die Reparatur der 
baufälligen Kirchen ..... die Uebergabe der der Akademie 

(Universi tät)  best immten Güter" n. f .  w. 

Thl. II, III. Bd. S. 151 flg. „Von kirchlichen Ange
legenheiten sind besonders die Bemühungen des kurländischen 
Superintendenten Gräven um die Bildung des Landvolkes 

durch die Verfassung und Verbreitung geistlicher Schriften zu 
erwähnen. Nachdem er im Jahre 1727 ein lettisches Gesang
buch in 10<>0 Exemplaren herausgegeben, die er schon nach 

siebzehn Jahren zu einer zweiten verbesserten Auflage in 6000 
Exemplaren befördern mußte, und der im Jahre 1753 die dritte 

folgte, ließ er im Jahre 1741 eine vollständige Agende erschei
nen, wirkte bei der Herausgabe einer vom Generalsuperinten
denten Fischer zu Königsberg besorgten lettischen Handbibel 
mit (im Jahre 1739) und verbesserte und vermehrte endlich 
die lettische Postille des verstorbenen Hofpredigers Mancelius 

vom Jahre 1653" u. s. w. 

f. 

R. I .  L. Samson v. Himmelst iern, Histor ischer Ver
such über die Aufhebung der Leibeigenschaft  in den 
Ostseeprovinzen, in besonderer Beziehung auf das 
Herzogthum Livland. (Bei l .  zu d. Zeit fchr.  „Das 

Inland", Dorpat 1838). 

Sp. 85 flg. „In Betreff des Bauernschukvesens endlich 
beliebte die Ritterschaft" (1765) „folgenden Landtagsschluß: 
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„ „Eine Edle Ritter- und Landschaft sieht die Nothwen--
digkeit der bessern Erziehung der Baueru-Jugend und den 

daher zu erwartenden unaussprechlichen Nutzen zu sehr ein, 
als daß sie nicht mit allem Ernste auf diese Verbesserung als 
eines der essentiellsten Stücke der allgemeine!! Wohlfahrt be

dacht seyn sollte. Sie hat zu dem Ende von jeher diesen 

Punkt einen von den hauptsächlichsten ihrer Landtags-Delibe-
rationen seyn lassen, und ein jedes Mitglied derselben hat an 

seinem Theil und so weit seine Kräfte gereichet, fchon bisher 
das Mögliche zu Erreichung dieses heilsamen Zweckes ange
wandt, wovon die hin und wieder im Lande existirenden guten 

Schulanstalten, und das durchgehends allgemein gewordene 
Lesen der Bauern-Jugend Zeugniß ablegen. Weil sich aber 

demohngeachtet noch allemal Mängel ereignen, welche auch die 

besten Absichten Einer Edlen Ritter- und Landschaft in diesem 
Stücke hindern: fo ist Eine Edle Ritter- und Landschaft auf 
gegenwärtigem Landtage auf die Mittel, diesen Mängeln ab

zuhelfen, bedacht gewesen, hat dazu die Vorschläge von den 
Herrn Präsidibus des Kaiserlichen Obereonsistorii in Erwägung 
gezogen und in gewisser Hoffnung, daß Gott ihre Bemühun
gen segnen werde, folgende Einrichtung unter sich beliebt: 

„Der hauptsächlichste Fehler, welcher alle guten Anstal
ten bisher gehindert, ist wohl der Mangel an guten und tüch
tigen Schulmeistern, und die Unmöglichkeit, solchem durchgängig 
abzuhelfen. Hier im Lande sind die Leute sehr rar, und fast 
gar nicht zu f inden, insonderheit  nachdem die in Wol-
mar und andern Orten angelegt gewesene*) Semi

naria guter und tücht iger Schulmeister abgeschaff t  
worden**); und dennoch müßten es eigentlich eingeborene 

*) Von wem? 
**) Durch wen? 

W. B. 
W. B. 
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Landeskinder seyn, weil die Fremden bey allen übrigen Eigen

schaften dennoch durch den Mangel der Sprache keinen, oder 

doch einen sehr späten Nutzen stiften würden. Es müßten 
nächstdem eigentlich Bauern seyn, welche insonderheit den ersten 
Grund zur Erziehung der Bauer-Jugend legten, weil der 

Bauer, welcher ohnehin sehr schwer und öfters nur mit der 
Schärfe dahin zu bringen ist, daß er seine Kinder in die 

Schule schickt, natürlicher Weise mehr Zutrauen zu seinen Mit
gesellen, als zu einem Deutschen hat, weil er von diesem, und 

auch oft nicht ohne Grund vermuthet, daß er die Schul-Ju
gend mehr zu seinem Privatnutzen brauche, als gehörig un
terrichte. Eine Edle Ritter- und Landschaft hat sich demnach 
angelegen seyn lassen, ein Mittel ausfindig zu machen, wie 
diesem Mangel vor's erste nothdürftig abzuhelfen, und vor's 
künftige, wenn es gleich einige Zeit kosten sollte, tüchtige Schul
meister aus der Bauerschaft anzuziehen seyen, und sich über 
folgendes vereiniget: 

1) Diejenigen Bauern, welche im Stande sind, ihre Kin
der selbst im Lesen und kleinen Catechismo zu unter
richten, und hierüber von dem Prediger von ihrer 
Herrschaft attestirt werden, behalten billig die Frei
heit, ihre Kinder selbst in den benannten Anfangs
gründen zu unterrichten, und zur weitern Beförderung 

in die Kirchspielsschule tüchtig zu machen. Wo sich 
aber Kinder finden, deren Eltern nicht hiezu tüchtig 
sind, da soll ein jeder privater Possessor in seinem 
Gebiete einen, oder nach der Größe seines Gutes 
mehrere tüchtige Leute ausmachen, welche gut fertig 
lesen können, und im Christenthnm wohlgegründet 
sind Diese Hausschulen sollen, wo der 
Possessor nur irgends die Gelegenheit dazu hat, im 
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Hofe, wo aber keine Gelegenheit dazu ist, in einem 
Gesinde, wo es am bequemsten ist, gehalten werden 

u. s. w. 
2) Weil der Bauer seine Kinder durchgängig ungern in 

die Schule schicket: so muß der Prediger gegen die 
Zeit, wenn die Schulzeit angehet, einem jeden Pos
sessor ein genaues Verzeichniß von den Bauerkindern 

geben u. s. w. Der Possessor muß sodaun alle diese 
Kinder durch den Kirchen-Vormünder n. s. w. in die 
Schule bringen lassen. Diese .... sollen alle 
8 Tage einmal die Schule visitiren u. s. w. und so
bald eins die Schule versäumet, es bei Strafe dem 
Herrn anzeigen, und dieser den Bauer anhalten, das 

Kind zur Schule zu geben. Damit aber der Bauer 

nicht in seiner Arbeit gestöhret werde und in seinem 
Kinde vielleicht seines einzigen Viehhüters verlustig 

gehe: so soll die Schule nach Martini anfangen und 
um Ostern aufhören. 

3 ) 

4) Weil u. s. w., so wird festgesetzt, daß ein Gut von 
fünf Haken und darüber eine solche Schule halten 
soll. Gütern unter 5 Haken soll es srei stehen, 

wenn sie nicht selbst aus Christ l ichem Eifer 
eine solche Schule anlegen wol len, oder 
können, die Kinder in die Kirchspielsschule zu schicken. 

5) Die Herren Pastores müssen gehalten seyn, diese 

Hausschulen alle vier Wochen zu visitiren u. s. w. 
Finden sie Mängel: so haben sie es ungesäumt dem 
po8ses80i-i anzuzeigen u. s. w. 

6) Wenn die Kinder in diesen Bauerschulen das 
Lesen und den kleinen Catechismum gelernet: so wer
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den sie, wenn der p08se33or mit Beirath des xa-

swris es nöthig und zuträgl ich f indet,  in die Kirch
spiels schule gethan, und daselbst unter genauer 
Aufsicht des paswris und des Kirchenvorstehers wei
ter informirt. 

7) Die Kirchspielsschulen sind mehrentheils schon in einen 
so guten Stand gesetzt,  a ls es bei  bisherigen un-

abhelflichen Mängeln geschehen können. Wo sie 
aber noch fehlen, da sollen sie von neuem in den ge

hörigen Stand gesetzt, von Deutschen oder Bauern, 

wie sie nur gut zu haben sind, versehen werden n. s. w' 

8) Eine der Hauptsorgen der Herrn pastoi-um muß 

seyn nicht damit zufrieden zu feyn, daß sie 
den Katechismum ins Gedächtniß gefasset, sondern 
ihnen die Pflichten desselben ins Herz und Gewissen 
zu reden u. s. w. 

9) Sol l te ein oder der andere possegZvi- in seinen hie-

bevor beschriebenen Pflichten saumselig seyn: so soll 
es von dem Prediger dem Kirchen-Vorsteher (es sey 
denn, daß der Kirchen-Vorsteher selbst iu culpa wäre, 
als in welchem Falle der Prediger es gerade an den 

Herrn Oberkirchen-Vorsteher melden soll) und von 
diesem dem Herrn Oberkirchen - Vorsteher gemeldet 
werden, und der Saumselige soll in eine Strafe von 

10 Thl. Alb. an seine Kirchspielskirche verfallen seyn. 

10) Sollte der Pastor die Anzeige der in die Schule zu 
gebenden Kinder an den ?o38688oi-elu, die vier

wöchentliche Visitation der Schule, oder sonst etwas 
versäumen: so soll der k'osssssor es dem Kirchen-

Vorsteher, und dieser dem Oberkirchen-Vorsteher mel
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den, welcher es gehörigen Orts unterlegen und dafür 
forgen wird u. f. w. 

11) 

12) 

13) „Noch eine große, für den Bauer fast unübersteig-
liche Hiuderniß der Erziehung der Bauer-Jugend ist 
die große Theueruug der Bücher. Was man fönst 
vor 35 Mark (d. i. 78V^ Cop. S. M.) gebunden 

gekauft, muß man jetzt mit 7 Ort (d. i. 2 Rbl. 
20Vs Cop. S. M.) bezahlen, und in Königsberg kann 
man es vor I3'/s Mark gedruckt bekommen, so daß 

dasselbe Buch, welches man hier mit 7 Ort bezahlen 
muß, aus Königsberg mit Druck, Band und Trans

port noch nicht drei Ort kosten würde. Eine Edle 

Ritter- und Landschaft bittet demnach gehorsamst, den 
hiesigen Buchdrucker dazu anzuhalten, daß er die der 

Bauerschaft uothwendigen Schulbücher, als Gefang-
nnd Gebetbücher, Catechismos, Bibeln und ABC-
Bücher entweder eben so wohlfeil liefere, als man sie 
von draußen haben kann, oder Einer Edlen Rit-

ter- und Landschaft zu erlauben, daß sie von 
diesen nothwendigen Büchern einige Tausend Exem-
plar ia in Königsberg drucken lassen könne, 
wobei denn auf den Fall, wenn der Druck in Königs
berg veranstal tet werden müßte, und nachgegeben 

werden sollte, fest gesetzt wird, daß die Herren 
Kirchenvorsteher eines jeden Kirchspiels die Subskrip
t ion der von einem jeden vre für sein 
Gebiet nöthig gefundenen Exemplarien besorgen, das 
Geld eineassiren und an einer Edlen Ritterschaft Kan-
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zelley emsenden sollen, damit die Auslage besorgt 

werden könne" n. s. w. 

Sp. 94 flg. „Der bald hierauf" (d. h. nach dem liv-
ländischen September-Landtage 1796) „erfolgte Tod der Kai
serin Catherina veranlaßte im Januar 1797 einen außeror

dentlichen Landtag. Auf demselben verfaßte die" (durch den 
Kaiser Paul in die Handhabung der durch jene aufgehoben 

gewesene Landesverfassung wieder eingesetzte) „Ritterschaft zur 
Verbesserung des Zustandes der Bauern einen ausführlichen 

Beschluß" u. s. w. „Allein der Kaiser Paul ging 18l)1 mit 
Tode ab, ehe irgend eine Verfügung erfolgte. 

„Die huldreiche Aufnahme, welche i. I. 1802 bei dem 
Kaiser Alexander die von dem damaligen ehst ländtschen 

Rit terschasts-Hauptmanne, nachherigem Landrathe von 
Berg, zur Feststel lung der Banerverhältnisse in Ehst land ge
machten Anträge fanden, veranlaßte im August 1802 den" 

( l iv ländischen) „  residirenden Landrath Fr iedrich von Si-
vers, die Bitte um Bestätigung des vorgedachten livlän

dischen Landtagsschlusses" (nehmlich des den Beschluß von 
1797 umarbeitenden von 1798) „zu erneuern. Der Kaiser 
beehrte den Landrath von Sivers mit folgender Antwort (ä. 6. 
24. December 1802, vgl. a. a. O. SP. 95 flg.). 

„Nach Empfang dieses Allerhöchsten Rescriptes hatte der 
Landrath v.  Sivers Sr.  Kaiserl ichen Majestät zwölf  Be
merkungen „„zur Verbesserung des gedrückten Zustandes der 
livländischen Bauern"" unterlegt. Sie enthielten" (vgl. a. 

a. O. Sp. 96 flg.). 
„Der Kaiser Alexander verfügte, diese Bemerkungen 

an den Landtag zur Prüfung gelangen zu lasten" n. s. w. 
„Solchergestal t  war der,  im Februar 1803 zusam-
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menbernfene Landtag in Ansehung der zu treffenden Bestim
mungen hinlänglich orientirt" u. s. w. 

Sp. 98, Anmkg. „Es verdient angeführt zu werden, 
daß auf diesem Landtage 22 anwesende Glieder der Ritter

schaft zu den Acten die schriftliche Erklärung gaben, daß auf 
ihren Gütern nach zurückgelegtem 21. Lebensjahre alle nach 
der Thronbesteigung des Kaisers Alexander geborne Bauern 

in Livland der persönlichen Freiheit theilhaftig fein sollten." 

Sp. 99. „Der Landtagsschluß von 1803 bezog sich 1) 
auf den persönlichen Zustand der Bauern, 2) auf das Eigen

thum, 3) auf die Pflichten, 4) auf die Gerichtsbarkeit der
selben" u. s. w. 

Sp. 101. „Dieser Landtagsschluß v. I. 18<>3, — der 

Vorläufer aller ferneren Maaßregeln, welche erst nach langem 
Kampfe den livländischen Bauer vom Erbgehörigen zum Frei-

geborueu mit staatsbürgerlichen Rechten, also zum eigentlichen 
Staatsbürger erhoben, und in jeder Beziehung unter den un

mittelbaren Schutz der Gesetze stellten — dieser Landtags

schluß schien den Allerhöchsten Willensmeinungen, wie sie bis
her kund geworden, hinlänglich zu entsprechen" u. s. w. Sp. 
101 (der Kaiser u. d. 11. Mai 1803 an den Minister des 

Innern, Grafen Kotschubey): 

„„Das Zusammentreffen verschiedener Umstände bewirkte 
in dieser Versammlung, wo in den Absichten nur Ein 

Geist herrschte, eine Verschiedenheit  der St immen. Enthu
siasmus auf der einen Seite, und eine aus vorhergegan

genen Beispielen entstandene große Besorgl ichkeit  
auf der anderen, erzeugten einen solchen Widerspruch, daß 
keine vollkommen einmüthige Bestimmungen zu erwarten standen. 

„„Aus den Schriften, die Mir durch den Kriegs-Gouver
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neur, Fürsten Golitzin, zngesandt worden sind, und welche nicht 
nur den Landtagsschluß, sondern auch die Protestat iynen 

enthalten, ersehe ich zu Meiner vollkommenen Zufriedenheit, 

wenigstens den gemeinschaft l ichen und standhaften 
Wunsch der ganzen Ritterschaft, durch die gegenwärtigen 
Bestimmungen 

1) die politische Existenz der Landbewohner anzuerkennen, 
2) derselben ihr wohlerworbenes Eigenthum zuzusichern, 
3) selbige durch bestimmte Gehorchsleistungen, die von 

besonderen Commissionen festzusetzen sind, vor aller 

Willkühr zu schützen."" 
..„Um diesen Zweck zu erreichen, halte Ich es für noth-

wendig, eine Comits unter Meiner eigenen Aufsicht zu 

organisiren "" u. s. w. 
Sp. 103. „Die Arbeiten dieser Comits liegen dem Pu

blicum gedruckt vor Angen in der unter dem 20. Februar 

Allerhöchst bestätigten Bauer-Verordnung vom Jahre 1804" 
u. s. w. (Vgl. die historische Einleitung zu derselben im III. B. 
der Livl. Beitr.) 

„Wesentliche Vortheile also, welche dem Bauerstande nach 
der Verordnung v. I. 1804 zu gut kommen, sind:" (1 —11 
vgl. a. a. O. Sp. 103 flg.): 12, „daß er Ländereien erwer

ben, kaufen, besitzen, verkaufen und vererben kann" n. s. w. 
(s 17, 31, 43). 

Sp. 108. „Im März 1804 befahl Seine Kaiserliche 
Majestät dem Senate, die Bauer-Verordnung sammt der In
struktion für die Revisions-Commissionen und den zugehörigen 
Beilagen in deutscher, lettischer und ehstnischer Sprache überall 
in Livland .... bekannt machen zu lassen" u. s. w. 

Sp. 109 flg. „Als die Kreis - Commissionen werkthätig 
wurden, waren in Livland die wenigsten, und dieKrons-



- 272 — 

guter noch gar nicht im Sinne der Bauer-Verordnung, 

und mit der Genauigkeit, welche sie erforderte, revisorisch ver

messen. 
Sp. III. „Daher wird von Sr. Kaiserlichen Majestät, 

auf die von dem Landrathe v. Sivers gegebene Ver

anlassung, beschlossen, die angefertigten Wackenbücher der 

Kreis - Commissionen als provisorische anzusehen .... Das 
allendliche Regulirungsgeschäst wurde also einer allgemeinen 
Messungsrevisions-Commission übertragen .... und, 
nachdem die Regul irung sümmtl icher pr ivater Gü

ter beendigt ist*), in Betreff der noch zu messenden Krons

güter noch" (1838**) „fortbesteht.^)" u. s. w. 
S. 113 flg. „Der betreffende" (ehstländische) „Landtags

beschluß" (v. 1795) . . . erfuhr i. I. !802 wesentliche 
Verbesserungen und Erweiterungen, als der Ritterschastshaupt-
mann von Berg den Landtag dieses Jahres von Amtswegen 

aufforderte, das, wozu sich die Ritterschaft i, I. 1795 ver

pflichtet hatte, nunmehr laut auszusprechen" u. s. w. 
„In Auftrag des Landtags unterlegte der Ritterschafts-

Hauptmann v. Berg am 4. Juli 1802 diefen Beschluß Seiner 
Kaiserl. Majestät. Der Monarch antwortete unter dem 

14. Juli d. n. I.: 
„„Herr ehstländischer Adelsmarschall von Berg. Ihre 
Mir gemachte Vorstellung über die menschenfreuud-

*) Dies war, wenn ich nicht irre, schon 1821 geschehen. W. B. 
**) Für die Kronsgüter wahrscheinlich, wenn auch unter veränderter 

Gestalt  noch -  1871! W.B. 
„9b) Es läßt sich aus den Acten der Ritterschafts - Canzellei nach

weisen, daß die speciel le Messung der pr ivaten Güter,  
nebst dem Unterhalte und Salar der Kreis-Commis
sionen und der Messungs - Revisions - Commission 
der Provinz gegen fünf Mi l l ionen Rubel gekostet hat" 
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liche Absicht des ehstländischen Adels, die politische 
Existenz der ihm gehörigen Bauern zu begründen und 

zu sichern, hat in Mir die angenehmsten Gefühle er
weckt. Mit Entzücken übersehe ich die beglückende 

Zukunft  jenes Landes" u. f .  w. 

Auch bi l l ige ich die Vorf icht,  mit  welcher die 
Ritterschaft zu diesem großm Werke schreitet, welches 
die Ehre und den Ruhm dieser edlen Verbrüderung 

in den Annalen der Menschheit auf immer unvergeß
l ich und um so ehrwürdiger machen wird, da die
ser Schri t t  aus eigenem Antr iebe und frei

willig geschieht."" u. s. w. 
Sp. 118. „Aehnliche Maaßregeln aber" (wie die den 

livländischen Gutsbesitzern auferlegten fast unerschwing
lichen Vermessungskosten) „wären den ehstländischen Guts
besitzern bei der fast allgemeinen Beschränktheit ihrer Besitzun
gen noch fühlbarer geworden. Diese Ursachen, verbunden mit 
dem vielseitig angeregten Sinne zeitgemäßer Verbesserung, ver
mochten die Ritterschaft, der Bodenangehörigkeit ihres Bauers 
und allem wackenbnchlichen Verhältnisse mit demselben zu ent

sagen. nnd sich i .  I .  1811 freiwi l l ig zu gänzl ich er Auf
hebung der Leibeigenschaft  zu erbieteu. 

„In Folge dieses, Kaiserlicher Seits mit Wohlwollen 
genehmigten Anerbietens entwarf im Frühjahr des näm
lichen Jahres der Landtag zu Reval die Bedingungen, unter 
welchen auf die Rechte der Erbunterthänigkeit verzichtet wer
den sollte" u. s. w. 

Sp. 119. „Diese Bedingungen erhielten Allerhöchste 
Bestätigung. Noch im Herbste 1811 ward der Erbprinz von 
Oldenburg zur obersten Leitung des Civil- nnd Militairsacbs 
in Ehstland, mit ausgedehnter Vollmacht in Betreff der Bauer-

18 
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Angelegenheit berufen. Unter seinem Vorsitz wurde zum Ent
wurf einer neuen Bauer-Verfassung im Anfang d. I. 1812 

eine Kommission niedergesetzt" n. s. w. 

„Das erste Geschäft des i. I. 1815 siegreich zurück
gekehrten Kaisers war die sorgfältige Prüfung des, im Na

men der Commisswn ihm vorgelegten Entwurfs. Nach ver
nommenem Gutachten des Reichsraths erhielt derselbe 

am 23. Mai 1816 Allerhöchste Bestätigung und öffentliche 

Gesetzeskraft, so daß die Bauerverfassung schon am 8. Jan. 
1817 zu Reval feierlich proclamirt werden konnte" n. s. w. 

„In Curlaud, dieser Proviuz, die bis zum Jahre 1796 
unter selbstständiger herzoglicher Regierung gestanden . . . war 
bisher die Angelegenheit der Leibeigenen nicht besonders ange

regt worden. Das Verhältniß zwischen Gutsherrn und Frohn-

banern daselbst regul i r te sich nach den Gehorchstabel len 

SP. 122. „Auf dem am 20. Deebr. 1816 eröffneten 
Landtage erklärte die bei weitem größere Mehrzahl der" (kur-

ländifchen) „Ritterschaft sich für die Annahme der, nach dem 
Ortsverhältniß zn modificirenden ehstländischen Bauerverord
nung. Die gleichzeit ig organisir te Comite entwarf,  in fort
dauerndem Einverständniß mit dem Landtage, die 

curländifche Bauerverorduung, welche unter dem 25. August 

1817 sich Allerhöchster Bestätigung erfreuete." u. s. w. 
„Während obiger Vorgänge in Ehst- und Curland, wäh-

„102) Gleichwohl hatte die Verbesserung des Bauerzustandes auch in 
Curland einige Wohlgesinnte schon beschäftigt. So z. B. be
nutzte der nachherige Landrath Ulr ich von Schl ippenbach 
i. I. 1803 den Landtag des Piltenschen Kreises, um gleichge-
sinnten Freunden aus dem versammelten Adel betreffende Vor
schläge zu thun" u. s. w. 
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rend der fortdauernden Wirksamkeit der Messuugsrevisions-
Commission als allendliche Vollstreckung der Bauerverordnung 

v. I. 1804, hatte die Idee, auch in Livland auf gleicher 
Basis der Erbunterthänigkeit zu entsagen und dem Beispiel 

von Ehst- und Curland zu folgen, immer an Anhängern, und 

zum Theil sehr warmen, gewonnen. In der That schien es 
für die Länge auch ganz unhaltbar, daß in Livland die Erb
nnterthänigkeit, wenn auch gemildert und durch positives Ge

setz unendlich beschränkt, fortdauere, wenn sie in den beiden 

angrenzenden, durch politische Einrichtung, durch Sprache, 
Sitte, Religion und selbst durch frühere Schicksale verwandten 

Provinzen gäuzlich aufgehoben wordeil war. 
„Gelegentlichen Anklang gaben einzelne Erörterungen 

über die bäuerl ichen Verhältnisse m besondern Flugschri f
ten, und namentl ich in den derzeit igen „„neuen inländi

schen Blättern"" des Professor Rambach. Der jetzige 

Landrath R. I. L. v. Samson sprach sich zuerst ohne 
Rückhalt  über die Frei lassung der l iv ländischen 
Bauern öffentlich ans.*) Bald darnach benutzte er den 
ordentlichen Landtag, und richtete an denselben unter dem 
I.Juni 1818 folgenden Antrag": (vgl. a. a. O. Sp. 123 flg.). 

„Nachdem dieser Antrag eingegangen war und schon die 
Ritterschaft der Provinz Oesel, jo wie auch die Städte 
Riga, Dorpat und Pernan — letztere in Ansehung 
der Gemeinheitgüter,  welche sie in Livland be
si tzen — bei dem Marquis Paulueei geradezu um die Er-
laubuiß zur Freilassung ihrer Bauern angesucht hatten, 
ließ derselbe am 19. Juni 1818 folgendes Schreiben an die 

versammelte Ritterschaft gelangen:" <vgl. a. a. O. Sp. 224 flg.). 

*) S. neue inländ. Blätter, Nr. 20 u. 21. 3. November 1817. 
18' 
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Sp. 126. „Diese officielle Erklärung des Marquis Pau-

lucci  besei t igte d ie schwier ige Frage, ob es der Ri t terschaft  
er laubt sei ,  über die Frei lassung der Bauern zu ver

handeln,  und dieselbe auszusprechen, ehe noch die Ver
ordnung v.  1804 und deren abweichende Grund

sätze zu al lgemeiner Ausführung gekommen waren. 

Daher ward auch fchon am 27. Juni  1818 der e inmüthige 

Beschluß gefaßt, mit Allerhöchster Genehmigung die Frei
heit der livländischen Bauern zu erklären." n. s. w. 

Sp. 127. „Nachdem der Marquis Paulucei persönlich 
der versammelten Ritterschaft, im Namen Seiner Kaiserlichen 
Majestät die Gewährung der vorstehenden Punkte vorläufig 
zugesichert und Allerhöchsten Orts betreffende Unterlegung ge
macht hatte, erhielt derselbe unter dem 13. Juli 1818*) nach
folgendes Kaiserliches Rescript: 

„„Marquis Philipp Ossipowitsch. Die Hochwohlge-
boreue Rit terschaft  L iv lands, die von jeher v ie l fä l 
t ige Beweise ihrer Wirksamkeit  für  das al lge

meine Wohl gegeben hat, hat stets meine besondere 
Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Es ist Mir daher 
angenehm, bei Annahme des nach Ihrem Berichte 
vom 7. Juli d. I. Nr. 537 von derselben bezeugten 

neuen Beweises ihres Eifers, der nach einem 

einstimmigen Beschluß in dem bestimmten Wunsche 
ausgesprochen ist, den ihr zugehörigen Bauern die 
persönl iche Freihei t  auf  den nämlichen Grund
lagen zu erthei len,  welche in den von Mir  bestä
tigten Bauer-Verordnungen für Ehst- und Curland 

Damals war Kaiser Alexander II 2 Monate und 26 Tage alt. 
W. B. 
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angenommen worden sind, jedoch mit den'nach den 
Loeal-Verhäl tn issen erheischenden Abänderungen, Meine 
volle Zufriedenheit und Erkenntlichkeit dieser 

Ritterschaft zu erkennen zu geben" u. f. w. 
SP. 130. „Die livläudische Bauern-Verordnung" (vom 

26. März 1819) „zerfällt in drei Haupttheile. Der erste 
handelt von der Bauern-Freilassung, der zweite von der 

Bauern-Verfassung, der dr i t te von dem Bauern-Gesetz" 

u. s. w. 

Sp. 139 flg. „Von dem Gemeindegerichte". 

. . . . .  „ E s  b e s t e h t  a u s  e i n e m  V o r s i t z e r  u n d  z w e i  B e i 
sitzern, welche von der Gemeinde aus ihren Gliedern gewählt 
und von der Gutsverwaltung bestätigt werden" n. s. w. 

„Als Pol izei-Justanz hat das Gemeindeger icht  
. . . von den Gliedern der Gemeinde die Abgaben 

und Leistungen für Kirche, Schule, Pastorat u. f. w. einzu-

caffiren" u. f. w. 
Sp. 147 flg. „Das dritte Buch" (des dritten Haupt-

theiles) „endlich, von dem Polizei-Rechte handelnd, spricht sich 
in drei Capiteln aus: 1. über die Bestimmungen in Ansehung 
der allgemeinen Gemeinde-Obliegenheiten. Hierher gehören:" 
ia—c vergl. a. a. O.) „d. die Schuleu; <z. der Beitrag zu 

Prediger- und Küster-Besoldung, uud zu öffentlichen Bauten; 
t. die Verpflegung der Armen; die Verpflegung der Wahn
sinnigen nnd epidemischen Kranken"; (b—k vergl. a. a. O). 

Sp. 147 flg. „Bei aller Verdienstlichkeit der Bauern-
Verordnung von 1804 kann es dem aufmerksamen Forscher 
nicht entgehen, daß dieselbe dem Zeitgeiste unmöglich für lange 
genügen mogte. Denn ihr wohnten in.der ersten Grundlage 
zwei Gebrechen bei, über welche all ihre genaueu und mit 



umsichtigster Gewissenhaftigkeit ausgeführten Bestimmungen nicht 
versöhnen konnten. Das erste Gebrechen war naturrechtlicher, 
das zweite politischer Art. 

„Die Bauern-Verordnung von 1804 nehmlich nahm dem 
Gutsbesitzer .... die freie Verfügung über seinen eigentüm
lichen Grund und Boden, nnd ließ den Bauer unter dem 

Zwange einer — wenn auch gemilderten Erbunterthänigkeit 
oder Bodenangehörigkeit. Was Sache war und Eigenthum, 

verwaudelte sie in Nutzung; was seiner Natur und Eigenschaft 
nach nicht Sache war, sondern Person, das blieb mit der 
Nutzung als Sache verwebt und an dieser gebunden. 

„Hieraus entstand als natürliche Folge ein politischer 

Mißgriff; man wollte nämlich durch bloße Prohibitiv-Gesetze 
zwei so widerstrebende Elemente, als Herr und Bauer, mit 

einander ausgleichen nnd auf den festen Fuß des Friedens und 
der gegenseitigen Zuneigung bringen. Das war dem Einen 

zu viel, dem Andern zu wenig, und der alte Erfahrungssatz 
bewährte sich von Neuem, daß man nur überall zu verbieten 
habe, um der Uebertretung recht gewiß zu seiu. 

„Wie sich nun beide Theile in ihren Rechten und Ansich
ten gekränkt sühlteu: so mußte sich auch für sie beide ein Zer-
würfniß in ihren täglich wiederkehrenden Verhältnissen daraus 
ergeben. Und so rechtfertigt sich die Bauernverordnung" (nehm
lich von 1804) „in ihrer ganzen Anlage nur als vorüberge

hende Nothwendigkeit, und ihr Verdienst besteht hauptsächlich 
nur darin, daß sie beiden Theilen das Verlangen nach allend

lichem Abschluß ihrer Verhältnisse recht fühlbar machte, und 
den letzten Schritt, der noch zu thuu war, erleichterte" u. f. w. 

„Noch kann man mit Recht der Bauern-Verordnung von 
1804 zur Last legen, daß sie dadurch, daß sie die Gesindestellen 
oder Pachtstücke für die derzeitigen Inhaber erblich machte, 
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die weit beträchtliche Mehrzahl der Dienstboten und Knechte 
von der Uebernahme einer Gesindestelle gänzlich ausschloß" 
u. s. w. 

„Daher ist ein wesentlicher Vorzug der Verordnung von 
1819, daß sie jeden Bauer ohne Unterschied gleich befähigt 
und eben dadurch die Quellen der Industrie und des Erwerbs 

auf gleiche Weise allen öffnet"*) n. s. w. 

A. W. Hnpel  (Pastor zu Oberpahlen in Liv land),  
Topographische Nachr ichten von Lief-  und Ehst land. 
Erster Band. Riga 1774. Zu f inden bey Johann 

Fr iedr ich Hartknoch. 

S.  577 f lg.  „Sei t  et l ichen Jahren hat man aus dem 
Unterricht der Bauern einen wichtigen Gegenstand der obrig-

*) Diese Schlußbetrachtungen des Verfassers des „Historischen Ver
suches" werden hier mitgetheilt, um authentisch zu konstatiren, in welchem 
Maße er noch 1838 für sein Werk von 1818/19 einstand Hieraus, 
wie aus der in seinem handschristlichen Tagebuche von 1846 bezeugten 
Thatsache, daß er noch am 8. 20. März 1846 ein Exemplar desselben 
„Histor ischen Versuches" der Großfürst in Helena Pawlowna über-
sandte und am 10'22. März mit derselben ein eingehendes Gespräch 
hatte, das sich an ihre wiederholte Lektüre desselben anknüpfte, mag, 
zum Ueberslusse, eine noch weitere Bekräftigung meines Urtheils über die 
von der moskovitischen Presse, und noch neuerdings von I. Samarin, 
unverdrossen, und meiner Zurechtstellung ungeachtet, kolportirte 
Tendenzgeschichte vom s. g, „guten Geschäfte" hervorgehen, das ich schon 
Livl. Beitr. III, 2, S. 132flg. gefällt habe. W. B, 
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keitlichen Fürsorge gemacht. Nach den ergangenen Verord
nungen aus dem rigischen General-Gouvernement*) muß jedes 

Gut von fünf Haken seine eigene Gebiets-Schule haben, darin 
die Kinder den Winter hindurch unterrichtet werden. Jeder 

Prediger muß dem Hof ein Verzeichniß der Kinder geben, 
welche der Unterweisung bedürfen; er soll die Schulen alle 

4 Wochen besuchen, und darüber an Ostern dem Oberkirchen
vorsteher Bericht abstatten. Die' Bauernvormünder müssen 

darauf sehen, daß die angeschriebenen sich gehörig zur Schule 
einfinden. — Was für glückliche Veränderungen hat dieser 

Befehl bereits gewirkt! Jetzt sieht man schon achtjährige Kinder 
lesen, und selten erwachsenere die ganz unwissend sind. Weil 
nicht in jedem Dorf eine Zchule ist, so bemüheu sich viele 
Eltern, ihre Kinder selbst zu unterrichten, um nicht genöthigt 
zu seyn, sie mit einem Brodsack in die entferntere Schule zu 
senden. So wird die Erkenntniß bey Alten und Jungen be

fördert. Vielleicht kommt es noch so weit, daß gar keine Schule 
ferner; oder in jedem Dorf eine ist. Es giebt unter den 
Bauern sreylich ganz dumme, die aller angewandten Mühe 
ungeachtet nie lesen lernen; aber deren viele lernen es mit 
einer wunderbaren Leichtigkeit in einem einzigen Winter" n. s. w. 

Ders. ,  Nordische Miseel laneen, 4 Stück.  Riga, ver-

legts I. F. Hartknoch, 1782: 

S. 21. „Das revalsche Gymnasium" (I. B. Fischer, der 
Verf. der Beyträge uud Berichtigungen zu F. K. Gadebusch's 
l iv l .  Bibl iothek, meint  hier die „Dom-Schule")  „ ist  von Gustav 
Adolph 1631, auf  Ansuchen der ehst ländischen Ri t ter-

D. h. aus Grund des oben sud Iii. k. angeführten Landtagsbe
schlusses v. I. 1765. W. B. 
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schaft ,  gest i f tet ,  und in eben dem Jahre vom Superintendent 

M. Heinr. Bestring eingerichtet worden." 

11 u. 12 Stück,  ebendas. 1786: 

S. 343 flg. „In beiden Herzogtümern, sonderlich in 
Livland, sieht man sehr auf die Anlegung und Unterhaltung 

der Gebiets- und Dorf-Schulen. Gewiß muß manches euro

päisches Reich uns hierin weit nachstehen: man findet genug 
hiesige Bauernkinder von 7 bis 9 Jahren, die fertig lesen, 
und nur wenige die gar nicht lesen lernen. Die meisten be

kommen den Unterricht zu Hause von ihren Eltern, zumal in 
Gegenden wo die Schule weit entfernt, oder der Bauer fehr 
arm ist, da er dann seinem Kind weder das erforderliche Brod, 
noch die Kleider, geben kann. Oft muß der Prediger ihnen 
sogar die Schulbücher schenken. Ueberhaupt ist es heilsam, 
wenn El tern ihre Kinder selbst  unterweisen, wei l  dadurch das 

gauze Haus in Ansehung der buchstäblichen Erkenntniß eine 
Art von Uebung und Wiederholung bekommt. Daher braucht 
mancher Prediger die angeordneten Schulen blos zum Schrecken 

für solche die zu Hause vernachlässiget werden" u. s. w. 

13 n.  14 ?tück,  ebendas. 178 7:  

S. 501 flg. „Wie oft haben sich Ausländer gewundert, 
wenn sie in den hiesigen Kirchen Alt uud Jung mit einem 
Gesangbuch versehen, oder in den Schulen ganze Haufen von 
kleinen Kindern fertig lesen sahen. Nur einige Baueru sind 
sorglos, oder selbst unwissend, und daher die Schulen nöthig. 
Wenn man ein Mittel wüßte, die Kinder der weit abgelegenen 
oder ganz armen Bauern iu der Schule bequem zu beköstigen; 
so würde alles erleichtert. Vor vielen Jahren hatte der 
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nachher verstorbene General von Campenhausen*) zu Ran
den im Dorptschen eine Bauernschule angelegt, aber 
dabey die Einrichtung gemacht, daß jeder Bauer, er mochte 
viele, wenige oder gar keine Kinder haben, jährlich eine Matte**) 

Korn und etwas Kochwerk***) ,  zur Schule l iefern mußte,  wo
von alle Schulkinder den Winter hindurch (weil sie hier nie
mals des Sommers in die Schule gehen) beköstigt wurden; 

der Hof gab dazu die erforderlichen Geschirre, und eine Weibs

person, welche kochte und die Aufsicht führte. Diese Einrich
tung war gut; doch möchte sie in manchem Gebiete, wo die 
meisten Eltern selbst unterrichten wollen, oder aus Armuth 
nichts abgeben können, Schwierigkeit finden. — Da nun die 
meisten Bauern lesen, so wäre zu wünschen, daß ihnen etliche 
gute Bücher in ihrer Sprache geschafft, und wenn sie dieselben 
aus Armnth nicht kaufen können, geschenkt würden, damit sie 

nützliche Kenntnisse und nach ihrer Art einen bessern Geschmack, 
daraus schöpfen könnten. In einigen Gegenden ist schon ein 
kleiner Anfang dazu gemacht worden: unter den Männern, 

welche für die hiefigeu Letten und Ehsten eine nützliche Lektüre, 
außer den eigentlichen kirchlichen Büchern, zu verschaffen gesucht 
haben, verdienen die Namen Stend er,  Hähnf) ,  Wi l lmann, 
Henckel und Arvelius, einer Erwähnung" n. s. w. 

Weitere Nachrichten über die autonomen Schulanstalten dieses hoch
verdienten Mannes, an welchen, begreiflich, die Regierung irgend eines 
russischen Monarchen, besonders die erst hundert Jahre später eingetre
tene des jetzigen Kaisers völlig unschuldig ist, bringt ein Anhang zu 
gegenwärtiger Iii. Z der Beilage L. W. B. 

Etwa ein halber Scheffel. W. B. 

***) Hülsenfrüchte. W. B. 

-j-) Etwa Hehn, Pastor zu Odenpäh in Livland, Schwiegersohn F. 
K. Gadebusch's, und Stammvater dieser bis auf den heutigen Tag an 
tüchtigen und ausgezeichneten baltischen Männern reichen Familie? 

W. B. 
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24. u. 25. Stück, ebendas. 1790: 

S. 4M flg. „Auf öftere Hausbefuchungeu ist in Lief
land von jeher sehr ernst l ich gedrungen worden. Ein 
Generalsuperintendent verlangte, daß ein größeres 

Kirchspiel in 3 Jahren, ein kleineres in kürzerer Zeit, sollte 
durch und durch visitirt seyn. Die jetzt einzusendenden genauen 

Verzeichnisse, wenn sie nicht ganz willkürlich ausfallen sollen, 
erfordern jährlich Hansbesuchnngen. In jedem Gesinde muß 
der Prediger die Leute prüfen, wie sie lesen, ob sie den Kate

chismus noch herzusagen verstehen, was ihre Kinder lernen, 
wie sie sich überhaupt betragen, wobey er ihuen die Pflichten 
der sogenannten Haustafel einschärfen, kleine Streitigkeiten 

schlichten, sie ermahnen soll u. d. g. Hier findet er wirklich 
eine erwünschte Gelegenheit, Nutzen zu stisteu und Zutrauen 
zu erwerben. Die Entfernung der Bauerwohnungen vom 
Pastorat und von einander, auch das nothwendige Verweilen 
in einer jeden, geben schon die Vermuthuug, daß täglich nicht 
mehr als 6 bis ^ Gesinde- oder Lostreiber-Hütten können be

sucht werden. Ein mittelmäßiges Kirchspiel möchte also jähr
lich hierzu etwa 38 Tage erfordern. Diese Arbeit ist eine 
der beschwerlichsten, aber anch der nützlichsten: dabey das ein
zigste Mittel, durch welches der Prediger geuaue Kenntniß von 
seinem Kirchspiel und allen zu demselben gehöre..den Leuten, 
deren Namen er zugleich anschreibt, bekommen kann. 

In Ehstland hat man erst seit etlichen Jahren angefan
gen, auf ergaugeueu Befehl, an Torfs- und Gebiets-Schulen 
zu denken. Der Prediger muß jährlich die des Schulunter
richts bedürfenden Kiuder aussuchen; sie in jedem Gebiet dem 
Hof namentlich anzeigen, solchen die in ihren Gesinden gehörig 
unterrichtet werden, eine schriftliche Bescheinigung zur Nachricht 
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für den Hof, ertheilen; und jede Schule den Winter hindurch 
(denn gegen den Frühling hört allezeit der Unterricht auf) 
wenigstens dreymal besuchen" u. s. w. 

k. 

Liv ländische Bei t räge, Band I . ,  Heft  2 (1867) „No
t izen aus dem Gebiete der l iv ländischen Landvolks

schule". (Vom Herausgeber.)*) S. 103—142. 

Baron Viet inghof,  Bevol lmächt igter der Ri t terschaf
ten Liv- und Ehstlands an den Minister der Volks-Aufklärung 
Grafen Sawadowsky, am 1. Juli 1803: 

S. 122. , 1.01-ZHus la ^obl6836 äs I^ivorus 8vu8 Is 
reZus 6s t'sa 8a Ux^68t6 l'Kmpsiöur I. 6s ^Iori6U86 

*) Dem Gegenstande und Sinne nach verwandte Darstellungen fin
den sich, abgesehen von dem vollständigen, hier nur excerpirten 
Artikel: „Notizen" u s. w., in folgenden Schriften: 

„Die Historie von der Universität Dorpat" (Balt. 
Monatsschr. 1864). 
„Die erste Baltische Central - Kommission" u- s. w. 
(Ebendas 1865). 
„Nord - Amerika in Rußlands Armen" (Hamburg, bei 
P. F. E- Richter, 1869, besonders S. 9flg.) 
„Aus dem k i rch l ichen Ver fassungsleben der  deut 
schen Ostseeprovinzen Rußlands" (Volksblatt für Stadt 
und Land, 186!», Nr. 88 u. 89). 
„Marginal ien zur Capi tu lat ion der L iv ländi fchen 
Ritterschaft vom 4. Juli 1710. Von X. (In den Livl. 
Bei t r .  I I I ,  4) „b.  Schulwesen" (S. 58—60) „e.  Landes-
Universität" (S. 60—63). 
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memoire avs.it odtenu 1a psrmission 6'eta1)1ir a 

86k? propres frais une nni versite a Oorpat, les äsux 

I^odlsssss 6e l'Lstorns er c!e 1a Oonrlamts ss reullirsut 

a 1a Premiere et äonverent pureillsment 6ss sommes pour 

oet etablissemenl^ Outre les Lurateurs nommes par 1a 

^odlesss st eoostitues par Is 8enat Iss trois proviness 

avaisut nomine nne eommission elue äss diüerens sorps 

6s ^odlesss. (üstte eoi.iwission s^oeeupait a 6etsrminsr 

les prirx.'ipes et a oomposer les re^lewents neeessaires 

pour eette nouvslls uuiversite." u. s. W. 

Derselbe an denselben, am 2.  Jul i  1803: 

S. 124. „I^s soussi^ne a l'tionnsur c!s rspressiiter 

ä  l a  e o m m i s s i o v  6 s  l ^ l u s t r u s t i o v  p u b l i q u e ,  ( ^ u e  l e s  e e o t e s  

6 es villa^es et paroisses er> I^ivouie etaur eou-

li^s 6es tsws ^mmsmora1»1ss aux soins er a i'jvspsetioli 

ciu eierte aivsi (jas 6es Natrons 6e ekac^ue paroisse, 

(jui sollt elus par 1a Noblesse, äont les terrss se 

drouveut sitasss davs 1a wems paroisss, st Hui su outrs 

s s  r r o a v s n t  s o u s  1 ' i u s p e e r i o ^  6  s  1 ' O b e r k i r c h e n -

Vorsteher ou prswier w^ml^re 6es aüaires eeelesiastiHues 

6e elia^us eerelS) aivsi Hvs 6u öupsrintev^allt ^eueral, 

1a Noblesse 6s 1a k'roviuse 6s l^ivouie psut sroire 

c^as le riouvsl or6rs etabli pour les eeolss puisss 1a 

äestitusr 6'uu 6roit, c^u'slls a sxsres 6spuis tout tsms 

aveo autant 6e xele l^ue 6e äi^nite!^) 

*) Um nicht in den Mißgriff zu verfallen, an dieses Wort ständischen 
Selbstgefühls den Maßstab solcher Forderungen anzulegen, wie sie zum 
Theil erst durch die damals erfolgte, von dcn baltischen Ritterschaften endlich 
langwierig und schwer erkämpfte Wiederherstellung der Landes Universität 
möglich werden sollten, muß sich der Leser vergegenwärtigen, daß die jenem 
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, Ltkeetivement Huel xoui'i ait etre 1s bien Hui issul-

terait ä'un e!>aii^ewent äavs l'oi'äre etalili, si 6öS ?ro-

kksseurs <Ie 1^nivei'8i't6 3eraient e1iaiA68 ä'ill8peetei- 166 

^eoles äs-! paioisses, pai3^u'c»uti-e (^ae leurs oooupulions 

aeaäsluiHuös vs leur aeeorcieut paL 1e tem3 äe 3ui'vei11er 

168 eeoles äs villu^e.^, il8 n'eiltenäerit pas 1a lan^ue äu 

pa^8, Staat P0UI' Ig. p1u3pai't äs3 6ti'aaZSl'3, et eoiauieat 

poairoat Iis mßiae eompoz^i- äe8 1ivre3 pour es8 eooles 

äua8 aas laa^ue czui leur est st! anders? 

^ Ls Ai-aaä ineoavsaient poits 1s 30U3si^as äs sup-

pliei- ^S8poetueu8eaiSllt 1a Lommis^on äe 1'Ia8ti uetioa 
padlitzae^ äe vouloii' biso kaire swaaei' an iS8ei'it au (^c»u-
vei-aeui-- (röusi'al äe Ii», ?i't)v>aee äe I^ivouie, ^ue le« 

6eolL8 (1öS pÄ!0i8808 et äe8 vi1!aAS8 resteat eontiauells-
meut 30U8 1'iQ8peet!0li ^sakrale 6a 8apeiiat6aäant-(?6lle> 
i-iil aiasi <^u^eI1e8 lesterout eoriüse3 a 1'ia8peetiou 8peeie11e 

äu pietie äe ekac^ue paroisss et äs elia^us ZeiZuear äe 

la tsrre oü l'seols 8ö troave.^ 

S. 126 flg. „Heutzutage sind die Dinge dahin gedie
hen, daß gerade d ie grvße und erfolgreiche Thät igkei t  
der Ri t ter fchaft  und Landesgeist l ichkei t  auf  dem 

Motte unmittelbar vorausgegangenen 122 Jahre ausgefüllt gewesen wa
ren: 1. von der Plünderung des Landes vermittelst der schwedischen Gü
terreduktion und deren durch die Güterrestitution nach 1721 keineswegs so 
bald zu beseitigenden Folgen; 2. von der Verwüstung des Landes durch 
die Russen während des nordischen Krieges, deren Spuren zu verwischen 
ein Menschenalter nicht hinreichte; 3. von der kapitulationswidrigen Vor
enthaltung der Landes-Universität und ihrer Fonds durch die russische 
Regierung während voller 92 Jahre (1710 — 1802), eine Vorenthaltung, 
welche Alles was trotz dem in der Zeit für die Bildung des Landvolkes 
von Seiten des Adels und der Geistlichkeit geschah, um so anerkennens-
werther erscheinen läßt. 
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Gebiete der Landvolksschule den Haß des Rnssenthnmes 

und dessen leidenschaftliche Ungeduld, an die schon so segens

reiche und noch viel mehr versprechende deutsch-protestantische 
Entwicklung die Mörderhand zu legen, fort und fort heraus

fordert 
„Damals (1803) waren freilich die deutschen Ostseepro

vinzen Rußlands ihrem Schicksale auch nicht entgangen, daß 
der Segen, den ihre Ritterschaften mit zäher Ausdauer und 

geschickter Benutzung günstiger Konjunkturen der russischen Bar
barei abgerungen hatten: die Landes-Univerfität, kaum 

gestiftet, ihren Händen entwuuden und, wo möglich, zu einem 
Werkzeuge der Zerstörung gegen ihre aufbauenden Bestrebun

gen gemacht werden sollte; gleichwohl aber überwog damals 
die dem Positiven inwohnende Kraft über die Mächte der 
Negation. Auch mögen die unausweichlichen Anforderungen 
der nächstfolgenden Zeit (1805—1815), welche in hohem Grade 
dazu augethau waren, da Schonung zu gebieten, wo man sonst 

mit Fäusten dreinzuschlagen und mit Füßen zu treten pflegte, 
das Ihrige beigetragen haben, die Landvolksschule und deren 

Pflege bei denen zu lassen, welche innerlich wie äußerlich 
allein dazu berufen waren, sich ihrer anzunehmen. 

„Und so konnte denn . . . neben den übrigen bäuerlichen 
Angelegenheiten auch die livländische Landvolksschule auf den 
Grund der Beschlüsse des Emancipations-Landtages von 1818 
in der Gesetzgebung von 1819 zu einem Abschlüsse kommen, 
welcher während der nächstfolgenden dreißig Jahre ihre legale 
Basis ausgemacht hat 

„Eine Hauptbestimmung des neuen Schulplanes war, 
daß auf je 500 männl iche Seelen wenigstens eine Guts-Ge
meinde-Schule kommen sollte. Kirchspiels- oder s. g. Paro-
chial Schulen, mit einem auf höhere Bildung vorbereitenden 
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Kursus, wurden einstweilen nicht obligatorisch, sondern fakul

tativ hingestellt. Tatsächlich aber hat sich die Sache im 
Laufe der Zeit so gestaltet, daß gegen Ende dieser Periode 

(1819—1849) im nördlichen (Ehstnischen) Theile Livlands das 

System der Gemeindeschule, im südlicheu (Lettischen) dagegen 
dasjenige der Parochialschule überwog. 

„Fehlte es nun auch gar sehr an Lehrkräften, an Lehr

büchern, wohl auch vielfach noch an dem rechten Verständnisse 
der Schulsache, nicht nur bei den Bauern selbst, sondern auch 
bei vielen Herren und manchen Pastoren, so ist doch zu sagen, 
daß diese hohe und heilige Sache während dieser ganzen Zeit 
mehr und mehr in den Vordergrund der livländischen Inter
essen trat. Dafür zeugen die Recesse der Landtage, die Pro
tokol le der sei t  1819 obl igator ischen jähr l ichen Schulkon

vente der Kirchspielseingesessenen, die gleichzeitige, namentlich 

auch ehstnische und lettische, Tagesliteratur, vor Allem freilich 
der unleugbar augenscheinliche Fortschritt der Schulsache und 
manche besondere kommunale und persönliche Stiftungen. 

„Zu letzteren rechnen wir  nament l ich die sei tdem entstan
denen Schulgebäude nebst Zubehör.  Denn während das 
Gesetz d ie ganze mater ie l le Sei te der Schule zu 
einer reinen Gemeindelast gemacht hatte, so dürfte es 
doch unter den feit ?8I9 gegründeten Schulen nur wenige ge
ben, welche ohne die f re iwi l l ige Liberal i tät  der deut
schen Gutsbesitzer zu Stande gekommen wären. Nament
lich dürste das Schulland in den meisten, das Bauholz fast 
in allen Fällen von der Gutsherrschaft gratis hergegeben wor
den sein. 

„Hierher gehört auch die gesetzliche Bestimmung, mit wel
cher die Ri t terschaft  ihre eigenen Mitgl ieder für etwa 
vorkommende Fäl le beschränkt hat:  daß a l le einmal zum 
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Besten der Schule gemachte Bewi l l igungen weder von 

den Gemeinden, noch auch von den Gutsbesitzern einsei
tig, d.h. ohne Genehmigung der" (ritterschaftlichen Ober-
Land-)  „Schulbehörde geschmälert  oder zurückgenommen 
werden dürfen. 

„Abgesehen aber von der Universität, welche denn doch 

durch ihre nunmehr einheimische lutherisch-theologische Fakultät 
und durch den für die jungen Theologen obligatorischen wis

senschaftlichen Unterricht in der lettischen und ehstnischen Sprache, 
fortan" (d. h. seit 1805, d. h. seit Benutzung des dreijährigen 
Kursus des ersten Cötus — 1802—!80ö — Theologie-Stu-
dirender) „die Landgemeinden mit Pastoren versorgen konnte, 

deren technische Tüchtigkeit die der ältern Generation weit 

überwog, während gleichzeitig ihre speeisisch geistliche Tüchtig
keit seit den Befreiungskriegen dem deutschen Mutterlande 
parallel, und im Ganzen erfreulich, sich entwickelt hat; abge
sehen davon, sagen wir, treten uns in diesem Zeitabschnitte 

zwei kommunale" (d.  h.  h ier:  r i t terschaft l ich-autonome) 
„Schöpfungen von größter Bedeutung entgegen: die Küster -

schule bei  Walk und die Ober-Landfchul-Behörde in 
Riga. 

„Beide Institute gingen aus völlig autonomer Ini 
riat ive der Liv läudischen Rit terschast hervor 

„Beide Institute" (schon etwa um 1840 in's Leben ge
rufen) „sind nachträglich legalisirt worden und bilden 
seit 1849 integrirende Bestandtheile des livländischen Landes

staates im weiteren Sinne. 

S. 129. „Die Hauptursache jener auch für die finstere 
baltische Gegenwart" (1867!) „und die ihr vielleicht bevorste^ 
hende" (jetzt, 1871, auch nachgerade zur Gegenwart gewor-

19 
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dene!) „noch finsterere Zukunft trostreichen Erscheinung liegt 
in der aus einem gewissen Durchschnittsmaße von Verstand, 
Bildung, Rechtschaffenheit und lebendiger Liebe zum eigenen 
Lande und dessen undeutscher Bevölkerung beruhenden schöpfe

rischen Kraft und Thätigkeit des deutsch-protestantischen Ele
mentes in jenen Provinzen und in der gegenüberstehenden 

geistigen und sittlichen Impotenz seiner Widersacher, der Russen 
und Russengenossen: in einer Sache zumal, in welcher sich nuu 
einmal mit den zusammengerafften Miethlingskräften hungriger 

und gesinnungsloser Tschinowniks und Apostaten schlechterdings 
nichts leisten läßt als Zerrbild und Wust; in einer Sache, 
von der mehr als von irgend einer andern des Vaterlandes 

der Satz gilt, daß segensreich reformirt nur werden kann mit 
den Kräften freier, thätiger und ebendarum auch erforder

lichen Falles zu opferfreudigem Leiden bereiter Hinge
bung und Liebe. Ein si t t l iches Recht,  und ebendamit  

d ie geist ige Kraf t ,  i rgend welche menschl iche Zustände 
zu reformiren, hat nur der jenige, w elcher diese Zu
stände in ihrer Eigenart  versteht und l iebt  

„Um aber der livländischen Landvolksschule das rechte 
Temperament zu geben, das rechte Lebensfeuer in ihre Adern 

zu gießen, dazu bedurfte es denn doch eines noch Wirksamern 

Weckers 

„Diese Belebung, angekündigt durch das Wetterleuchten 
von l83v (die of f ie ie l le,  wiewohl zunächst geheim bleiben 
sollende, Prostribirnng der protestantischen Bildung wie der 
deutschen Sprache und Sitte in den Ostseeprovinzen durch den 
Kaiser Nikvlaus auf den Antrag seines Ministers der 
Volksaufklärung, des Grasen Uwarow)*) „bis 1841" (erste 

Dieses tiesperside Aktenstück ^in der Einkleidung einer motivirten, 
und vom Kaiser genehmigten Vorstellung des Mitauischen Gymnasial-Di-
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Aufwiegelung des protestantischen Landvolks mittelst Landver

sprechung u. dgl. seitens der griechisch-orthodoxen Geistlichkeit 
und unter anfänglicher Konnivenz der russischen Regierung) 
„brach herein in dem griechischen Gewitter von 1845—47" 

S. 132. „Die bereits seit einem Menschenalter poli

tisch und social bestehende und leidlich organisirte Volksschule 
in ihrer ganzen bestehenden Extension ward eben for tan luthe
rische Volksschule, und alle Verjüngungskräfte, welche der 
niederträchtige und feige Ueberfall von 184b geweckt hat:e, 
und deren unwiderstehliche Wirkung im Geiste und Gemüthe 
des Ehsten- und Lettenvolkes der edle Graf Bobrinski 1864 

zn konstatiren fand, kamen in nngetheilter Intensität einzig und 

a l l e i n  i h r ,  d e r  l u t h e r i s c h e n  V o l k s s c h u l e  z u  G u t e  . . . .  
„Im Großen und Ganzen hat es seit 1845 in Livland 

nichts gegeben, was mit lutherischem nicht nur, sondern mit 
irgend eiuem europäischen Maße gemessen, den Namen einer 
griechisch-orthodoxen Volksschule verdiente. Vielmehr wurde 
es nach !849 in Livland sprüchwörtliche Redensart: „„Tie 

griechisch-orthodoxe Jugend wächst auf ,  wie das l iebe Vieh l " "*)  

rektors Tschaschnikow zu einem Orden!) erschien bald darauf in der Augs
burger Allgemeinen Zeitung; der Verdacht aber, diese Publikation mitbe
wirkt zu haben, fiel a»f den livländischen Regierungsrath Winter und 
den Mitauischen Schuldirektor Braunschweig. Ueber die Folgen dieses 
nie bestätigten Verdachtes schreibt ein Zeitgenosse und zum Theil 
Augenzeuge: „Das war e ine entsetzl iche Zei t ,  jene 30 Jahre der 
Nikolai'schen Herrschaft, in welcher jede kräftigere geistige Entwicke-
lung im Keime erst ickt  ward Wurde doch der Regierungsrath Win
ter, aus der Sitzung der Regierung, welcher Fölkersahm präsidirte, da 
Pahlen in demselben Hause war, in meiner Gegenwart, vom Polizeimeister 
abgeholt, dem aus Petersburg entsandtm Gensd'armen überliefert, von 
demselben verhört  und auf die Festung Schlüsselburg abgeführt . . . ;  
der Mitauische Schuldirektor Braunschweig ward als solcher nach 
Ufa verfetzt, und nur mit Abfetzung begnadigt" n- f. w. 

Soweit sie nicht schleichweise dennoch ein geistiges Asyl in der 
19* 
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S. 135. „Der Werth der Schule, der Werth der Bil
dung überhaupt ist dadurch in das Bewußtsein der Ehsten und 
Letten getreten mit Macht: bei den Nicht-Konvertiten in dem 

berechtigt frohen Selbstgefühle, ihrem Verharren beim Luther-

thume, welches ihnen nachgerade werthvoller erscheint, als der 
Reallasten-Erlaß und die Landparcellen, mit denen die Mos-

kowiten sie kommunist isch bekehren wol len;  bei  den Konver
t i ten in der Form des Schmerzes über die Entbeh-

protestantischen Landvolksschule suchte und fand! ^ Vgl. übrigens Eckardt, 
Jur i  Samarin 's Anklage gegen die Ostfeeprovinzen Ruß-
lands, S. 266: „Die von unsern Gutsbesitzern und Geistlichen mühsam 
gegründeten Schulen und die Seminarien . . . kann man schließen, zu 
einem Ersatz derselben wird man es nicht bringen. So lange die zur 
griechisch orthodoxen Kirche übergetretenen Letten und Ehsten ohne Schulen 
sind, und mit  ansehen müssen, daß ihre Kinder (um-mit  einem vom 
Herrn Samarin acceptirten Ausdrucke des Herrn v.Bock zu reden) 
„„wie das liebe Vieh aufwachsen"", ist es geradezu lächerlich, von der 
Möglichkeit einer von deutschen Einflüssen unabhängigen Volksschule, ja 
auch nur von einer derselben zu machenden Eoncurrenz zu reden." — Vgl. 
femer desselben Verf. „Bürgerthum und Büreaukratie", S. 236, 
wo nach Anleitung der in meinem Haupttexte ausführlicher benutzten Denk
schrift eines ruf fischen Beamten des Ministeriums der Volksaufklärung, 
Namens Ljeßkow, v. I. 1864, von den Wirkungen gewisser „Ausklä-
rungs" - Maßregeln der russischen Regierung auf die schismatisch-russische 
Jugend der Moskau'schen Vorstadt Riga's gesagt ist: „Der Befehl zur 
Schließung des Grebentfchikow'schen Instituts und der Scholtow'schen 
Schule erfolgte wirklich . . . Der Zustand, der auf diese thörichte und 
barbar ische Maßregel  fo lgte,  war scheußl icher,  a ls die kühnste Phan
tasie ihn sich ausmalen kann, und es ist  fast  drei  Decennien 
lang" (d. h. bis 1870, also während der ganzen bis dahin verflossenen 
Regierungszei t  des Kaisers Alexander I I ! )  „so gebl ieben . .  .  Da es 
keine Schulen mehr gab, welche besucht wurden oder besucht werden konn
ten, wuchs die Jugend der russischen al tg läubigen Gemeinde 
Riga's im eigent l ichsten Sinne des Wortes wie das l iebe Vieh 
auf."  



rung, des gerechten Zornes über den er l i t tenen Be
trug."*)  

S. 137. „Seit 1819 schreibt das Gesetz vor, daß auf 
je männliche Seelen mindestens eine Gutsgemeindeschule 

vorhanden sein muß. Wir  seheu aber,  daß, ohne al len ge
setzlichen und administrativen Zwang, blos, weil für 
d-' lutherische Bevölkerung des in Rede stehenden Landesthei-
les^) dasBedürsniß vorhanden war,  auch d ie Berei twi l l ig

keit im Lande sich gefunden hat, die gesetzlich fixirte 
Zahl von 500 männlichen Seelen für einen Schnlbezirt auf 
weniger a ls die Häl f te zu redneiren. Es sind also mehr 
als doppel t  soviel  Schulen gegründet worden, als 

das Gesetz ver langte."^)  
S. 138. „Als Unterrichtsgegenstände in den Gemeinde-

schuleu sind obligatorisch: vesen, Schreiben, Rechnen, biblische 
beschichte, Religionsunterricht und nnisoner Kirchengesang, — 
letzterer je nach Umständen unterstützt von einer Orgel, einein 
Klaviere oder der Geige des Schulmeisters. 

„Nach Maßgabe der Begabuug des letzten: und der fort
schreitenden Bildung der Gemeinden wird jedoch dieses obliga

torische Minimum thatsächlich überschritten und zwar unter 
Zugrundelegung eiues iu dem ehstnischen Theile Livlands ziem
lich allgemein eingeführten „„Schulbuches"", welches dem 

*1 Die unterstrichenen Worte waren in dem ursprünglichen Texte 
a a. O. S. 135 durch ein Versehen unabgedruckt geblieben, wurden aber 
als Berichtigung, hinter dem Vorworte zu L. B. I, 2. S. XI, sofort 
nachgeholt 

*5) Nehmlich des ehstnischen Sprachgebiets von Liv land. W. B.  
***) Diese von mir schon 186? veröffentlichte Notiz hat später (1868) 

in den exakt stat ist ischen Nachweisen von Jung - St i l l ings (vgl .  w.  u.  
Ii?. I) die vollständigste Bestätigung gefunden. 
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Volke einen recht guten Leitsaden znm Unterrichte in der Ortho

graphie, Arithmetik, Physik, Geographie, Naturgeschichte und 

Weltgeschichte darbietet. Doch giebt es auch ehstnische Lehr
bücher für einzelne Unterrichtsfächer und anderweitige litera

rische wie musikalische Hülfsmittel, meist verfaßt von Landpie-
digern oder Küstern." 

„Von jedem Kandidaten des letztern" (d. h. des Schul 

meister-Amtes) „wird ein gewisses Maß wissenschaftlicher 
Bildung verlangt, worüber er bei einem" (von der ritterschaft

lichen Ober Landschnl-Behörde ressortirenden) „Examinations-
Comits eine Prüsung zu bestehen hat, falls er anstellungsfähisi 
werden will. Die Schulmeister-Diplome werden von der Kreis-

Landfchul Behörde ausgestellt" n, s. w. 

R. I .  L. Samson von Himmelst ierna, Antrag vom 
31. December 1841*) . . ... . , 

—- an die für  den Ianar 1842 in 
12. Januar 1842 ' ^ 

Dorpat versammelte,  von der L iv ländischen Ri t ter

schaft ,  behufs Vorarbei ten zum Landtage vom Fe
bruar 1842 niedergesetzte Kommission. 

S. 2 flg. „Nach meiner Ueberzengnng liegt der Basis, 
auf welcher die gutsherrschaftlichen und bäuerlichen Verhältnisse 

*) Aus diesem Antrage habe ich Fragmente bereits im Jahrgange 
1864 der Baltischen Monatsschrift und in den vorstehend sud d excerpir-
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seit 1819 beruhen, ein Satz zum Grunde, der als gerecht, als 
zweckmäßig, als billig, als wahr — also in jeder Beziehung 

sich empfiehlt. Er stellt den Gutsherrn in sein gesetzlich er
worbenes Eigenthum, in den Besitz des Grund und Bodens; 

den Bauer in sein unveräußerliches Recht, seine persönliche 
Freiheit, und überläßt es Jenem, sein Eigenthum bestens zu 

brauchen und zu nutzen, Diesem, seine Person und deren Lei
stung bestens zu verwerthen. Freier Wille und sreie Über

einkunft, diese sichersten Regulatoren der äußeren Verhält

nisse,*) sind das Band, wodurch die in ihrer Wirksamkeit ver

teil „Notizen" (1867) veröffentlicht- Auch jetzt gebe ich nur ein neues 
Fragment, und zwar die ersten Sätze desselben beiläufig in derselben Ab
sicht, die mich zu Mittheilungen aus den Schlußbetrachtungen des „Histo
rischen Versuchs" von 1838 veranlaßten. S. o. die bezügliche Anmer
kung aä f. Die Seitenzahlen aä 1 beziehen sich auf die in meinem Besitze 
befindliche nach dem autographifchen Koncepte genommene Abschrift. 

W. B. 
5) Es ist das besondere Verdienst des Herm I. Eckardt (vgl- dessen 

Schr i f t :  „Jur i  Samarin 's Anklage gegen die Ostseeprovin
zen Rußlands",  1869, S.  216) hervorgehoben zu haben, daß „Gar
lieb Merkel", wiewohl „im Grunde seines Herzens immer ein Adels
feind gebl ieben" — „ in der 1820 „ „zur Feier der Bauernfreihei t""  
geschr iebenen Er innerungsschr i f t  „ „d ie freien Letten und Ehsten"" 

„ im Tone des Tr iumphs und der höchsten Befr iedigung über eine 
große Errungenschaft" (nehmlich die livl. Bauerverordnung von 1819) u. 
A- ausruft „S. „„Welche Huldigung wäre statt genug, die Ver
ehrung auszudrücken, welche dem Schöpfer dieser Umwandlung gebührt!"" 

H. Eckardt hebt a. a. O. ferner hervor: „Die Merkel'sche Schrift 
wurde nicht von der livländischen Ritterschaft, sondern von Kaiser Alex
ander I mit einem Gnadengeschenke belohnt". 

Kein geringeres Verdienst desselben Verfassers ist es, a. a. O. S. ^32 
hervorgehoben zu haben, daß die russische Regierung selbst hinsichtlich der 
baltischen Domänen, deren Bauergesinde sie gelegentlich auf rein privatrecht' 
lichem Wege an Bauern verkauft, diese Seite der Konsequenz des guts
herrlichen Eigenthumsrechts und des daraus fließenden Rechts des freien 
Konttakts vollständig und utilttei- acceptirt. Er hätte sogar noch weiter 
gehen, und hervorheben können, daß ebensowenig, wie derselbe Karl XI, 
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schiedenen Interessen gemeinsam gebunden, und ein Zwiespalt, 
der in der Natur der Verhältnisse liegt, zufriedenstellend für 

beide Theile ausgeglichen werden soll. 

der erst der Livl. Ritterschaft die Aufhebung der Leibeigenschaft ansann, 
später aber, als er ^/f> der Privatgüter auf dem Wege der Reduktion sich 
angeeignet hatte, nicht daran dachte, nunmehr wenigstens der livländi
schen Bauern aus der Leibeigenschaft zu entlassen, eben so wenig Katha
rina ll, nachdem sie durch ihren stupiden und brutalen Browne (vgl. 
Eckardt, Bürgerthum und Büreaukratie S. 41 u. 87) der Livl. Ritterschaft 
1765 humane „Propositionen" hatte machen lassen, noch auch Alexander I 
in der Zeit von 1801 —1818 jemals in die humane Versuchung gerathen 
sind, wenigstens auf den immer noch V? von Livland repräsentirenden Kron
gütern die Leibeigenschast aufzuheben. Das Analoge gilt von den livlän
dischen Städten in Bezug auf die Bauem ihrer ansehnlichen Land
güter. Es läßt sich daher vermuthen, daß H. Eckardt, wenn er schon 
18-;8, als er sein Buch über „die Baltischen Provinzen Rußlands" drucken 
ließ, dies Alles vor Augen gehabt und überdies vorausgesehen hätte, daß 
er 1870 sich veranlaßt sehen würde, in seinem Buche „Bürgcrthum und 
Büreaukratie" u. A. das 32. und 33. Kapitel der „Neuendahl'schen Chro
nik" drucken zu lassen, sich vielleicht moralisch behindert gefühlt haben 
würde, die livländischen Edelleute von 1765 nicht nur für „verarmt und 
verwildert", sondern überdies auch noch für „unverständig und hart" zu 
erklären („die Baltischen Provinzen Rußlands" S. 143), weil sie nicht 
schon damals (1765) eine Leibeigenschaft aufhoben, welche z. B. sich die 
Stadt Riga auf ihren Gütern bis 1804, resp. bis 1819 gefallen ließ. 
Jeder denkende und bi l l ige Leser meiner „Histor ie von der Univer
sität Dorpat" (Baltische Monatsschrift 1864) und meiner Skizze über 
„das Baltische Obertribunal" iLivl. Beitr. II) wird von jenen vier 
Vorwürfen höchstens den ersten, wenn es einer sein könnte, stehen lassen. 
Die damalige Verarmung des livländischen Adels aber, die einen so we
sentlichen und noch lange nicht genug gewürdigten Einfluß auf die Ver
zögerung so manchcr Reformen hatte, war wesentlich bedingt durch den 
durch die schwedische Reduktion verübten Raub und durch die russische 
Soldateska verübte Verheerung seiner Güter, wozu dann noch die Deci-
mirung des bäuer l ichen Wohlstandes durch die gräßl ichen russischen 
Kriegs fuhren während des 7 jährigen Krieges kam. Die gerechte Er
bitterung der Livländischen Ritterschaft darüber, daß sie 1764flg. unter 
jenen Schaustellungen während der Reise Katharina's durch Livland, zum 
Ausnehmer des bäuer l ichen Elends gemacht werden sol l te,  das wesent
l ich und hauptsächl ich durch die russische Regierung war ge-
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„Könnte man das wechselseitige Wohlergehen dieser bei
den Theile auf eine einfachere und zusagendere und dabei doch 
geräumigere Basis stellen? Hat man, wie ich glanbe, diese 
Frage zu verneinen: so kann man das Uebel in nichts ande
rein, als in der Anwendung oder in dem Gebrauche derselben 
ergründen." *) u. s. w. 

schaffen worden, trug zu ihrer pr incipiel l  schrof fen Hal tung von 17(!5 
das Meiste bei, ohne daß sie als Herrin ihrer Bauern härter brauchte 
beurtheilt zu werden, als so erleuchtete und würdige Riga'sche Männer 
wie sie z. B das Buch „Bürgerthum und Büreaukratie" S- 49. gewiß 
mit Recht, trotzdem seiert, daß sie völlig unschuldig erscheinen an der Ent
lassung der Stadtbauern aus der Leibeigenschaft- — Hoffen aber läßt sich, 
daß der Tag nicht mehr fern ist, da jene theatralische Schaustellung bäuer
lichen Elends auf der Reise der großen Katharina durch Livland in nicht 
viel anderer Beleuchtung dastehen wird, als die theatralische Schaustellung 
bäuerlichen Glückes auf der berühmten Reise derselben Kaiser — durch 
Südrußland — in die Krim! 

*) Diese Anschauungen, an welchen Samson, wie er sie, nach vor
gängiger publicistischer Vertretung in Rambach's „Neuen inländischen 
Blättern", auf dem Landtage von 1818 zur Anerkennung durch die Liv-
ländische Ritterschaft, und, als Redakteur der damals neuen Bauerverord
nung, 1819 zu gesetzgeberischem Ausdrucke gebrcicht hatte, haben gleichwohl 
seinen Blick sür die nicht nur mögliche sondern nothwendige Weiterent
wickelung der bäuerlichen Verhältnisse auf dieser Basis nie getrübt- Der
selbe Antrag von 1841, aus welchem ich obige Sätze entlehne, legt dafür 
Zeugniß ab. Denn hier war es, wo zu allererst er, wie ich im Jahr
gange 1864 der Baltischen Monatsschrift cuigue«, urkundlich 
nachgewiesen habe, den Plan eines bäuerlichen Bodenkredit-Jnstitutes ent
warf, um dem einzelnen Bauer das ihm fchon seit 18« >4 gewährte Recht 
des Grundeigenthumserwerbes fruchtbar zu machen, ohne daß es dazu ir
gend eines, die Principien des Eigenthums gefährdenden Koquettirens mit 
kommunistischen, resp. russischen Ideen bedurfte. Ebenso war er, in Ge
meinschaft mit dem Geheimrath Baron Hahn, in dem St Petersburger 
ConM von 181<; Vertreter der Idee einer definitiven „Festlegung des 
Bauerlandes" ld. h- gesetzlicher quantitativer Sicherstellung desselben als 
Basis für direkte bäuerliche Nutzung), ohne deshalb in das den focial-
politischen Zweck überschießende und ebenfalls in das kommunistische Ge
biet führende Extrem (184v) zu verfallen, gelegentliche, austaufchsweife zu 
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S. 7 flg. . . . „Dir mir zu Gesicht gekommenen Akten 
weisen hinlänglich nach, daß Bauern von pnbliqnen Gütern" 

(Besitzungen der hohen Krone) „und von Pastoraten, wo auch 
gar keine Ahnung von sogenanntem landwirtschaftlichem Ra
tionalismus*) vorhanden ist, nicht minder wie Bauern von 
privaten Güteru an dem fast allgemeinen Wirrwarr sogar thät-

lichen Antheil genommen, ja, wo Klagen und Widerstand sich 
bis zu wahrhafter Empörung kundgegeben haben, das sind 
gerade Güter, deren Gemeinden seit sehr langer Zeit mit un

ausgesetzter Nachsicht und Menschenfreundlichkeit behandelt wor 
den sind, und die sich vor allen durch Wohlstand — der keine 
Folge von Bedrückung sein kann — auszeichnen. 

„Ich meine hier die Güter Heiligensee im Ehstnischen und 
Neu-Bewershof im Lettischen, zu geschweigen, daß gerade in 
der wohlhabendsten Gegend von Livland, dem Wolmarschen, 
die zweideutigen Bewegungen unter dem Landvolk sich, dem 

Vernehmen nach, noch am sichtbarsten in diesem Augenblick 
kundgeben. 

„Mag es auch zur Zeit noch nnerörtert geblieben sein, 

bewerkstelligende Veränderungen in der Konfiguration des gesetzlichen Quan
tums vom bäuerlichen rniiver^'I abhäugig zu machen, oder gar 
in das, nachdem die Freizügigkeit innerhalb Livlands bereits ein Menschen
alter (1819 — 1865) gedauert hatte, sicherlich ebenso widersinnige wie un
gerechte Extrem (1865), dem zufällig, vielleicht erst seit gestern, mit dem 
guten Willen des Eigenthümers eingesetzten Zeitpächter eines bäuerlichen 
Grundstückes beim Verkaufe des letztern ein individuelles Vorrecht auf den 
Kauf einzuräumen. 

*) Anspielung auf die damals mit Unrecht und in tendenziöser Gene-
ralisirung kolportirte Behauptung, als hätte die in zwei oder drei excep' 
tionellen Fällen im Interesse erweiterten Futterbaues vorgenommene Ein 
ziehung, resp. Verlegung von Bauergesinden die damalige schwierige Lage 
verschuldet. 
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aus welcher Quelle das ursprüngliche Mißverständniß her

stammt, daß nehmlich dem Bauer gegen Annahme des russisch
griechischen Glaubens-Bekenntnisses ein Eldorado im südlichen 

Rußland erschlossen werden solle, — soviel ist ausgemacht, 
und insbesondere auch in dem Bericht  des Herrn von Hage

meister festgestellt, daß weder eine vermuthete noch vorgeschützte 
Hungersnoth, noch ein schreiender Bedruck das Zerwürsniß 
veranlaßte.  Denn dasselbe dauerte nach der Erndte noch for t ;  

es sprach sich am lautesten da aus, wo in keiner Hinsicht ein 

Bedruck s ich of feubarte . . . .  
„Es ist nach den vorhandenen Akten, und nach Jeder

manns neuester Eriunernng nicht zu leugnen, daß die Nach
sicht, mit welcher die Gouvernementsverwaltung den ersten 
Ausbrüchen der Volksbewegung begegnete,  und sie gleich
sam gut zu heißen schien, statt sie im ersten Entstehen zu 
unterdrücken, das Hauptsächlichste beigetragen und ge
genwärtig die Verhältnisse um so schwieriger gemacht hat" 

„Diesen Punkt darf ich nicht ganz unberührt lassen, weil 
ich mir einerseits für die Ehre und den guten Namen der Liv

ländischen Ritterschaft nichts empfindlicher denken kann, als daß 
sie nun der le id ige Ausnehmer der ganzen Sache 
sein soll, und weil andererseits ich hoffe, daß der Landtag, 
was er auch beschließe, hierauf -urückkommen wird, um sach
gemäße Maaßnehmungen, soweit sie von ihm abhängen, fest

zustellen." 
S. 12 flg. „In dem, was der Herr General-

Gouverneur unlängst über die obschwebende Materie an das 
Landraths-Collegium gelangen lassen, hat derselbe sich im we
sent l ichen nur über die ökonomischen Verhäl tn isse des 
l iv ländischen Bauernstandes geäußert .  Die re l ig iö
sen und moral ischen Verhäl tn isse sind unberührt  
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gebl ieben. Wenn auch in erster Beziehung die eröf fneten 
Andeutuugeu alles umfassen mögen, was in ökonomischer Hin

sicht gegenwärt ig zu berücksicht igen sein dürf te,  so däncht 
mir doch, daß, bei den diesfülligen Maaßnehmnngen, die 

Rücksicht  auf  den intel lektuel len Zustand des Bauer
standes und auf d ie bezügl iche Verbesserung um so 

uner läßl icher ist ,  a ls das Eine schwerl ich ohne das 
Andere in Recht und Wesen bestehen kann, und als 

'überdies der Herr General-Gouverneur selbst erwartet, daß die 

Commissiou zum Behuf des Landtages das gegenwärtige Ver-

hältniß der Bauern in allen Beziehungen genauer Prüfung 
unterwerfen werde." u. s. w. 

S. 87 flg. „Diese Ausbrüche" (s. o.) „waren — wie 
unter andern der Bericht des Herrn Kreisdepntirten und Rit

ters von Hagemeister klar macht, nicht die der Noth, der er" 
(der Bauer) „erlag; nicht die der Verzweiflung, der er sich 
zu eutreißen strebte. Denn Bauern aus den wohlhabendsten 

Gegenden und unter der glimpflichsten Behandlung gaben sich, 
wie ich schon oben erwähnte, dem sinnlosen Taumel hiu, uud 

scheinen noch itzt in demselben befangen. Welchen Schluß 
foll man also daraus ziehen? 

„Wir haben wohl unsrerseits daraus einen neuen Anlaß 

zu ei f r igster Fortsetzung und Durchführung der hei l 
samen Beschlüsse zu nehmen, welche die letzten Land
tage zur Verbesserung des Landschulwesens getrof
fen haben, und da alle desfallsigen Bemühungen an dem 

offenkundigen Mangel an tüchtigen Schulmeistern schei
tern müssen, auf  die Verbrei tung zweckmäßiger Semi
nar ien bedacht zu sein. Sind in dieser Beziehung uns auch 
die Versuche in neuester Zeit theils nicht vollständig ge
glückt, theils gar verunglückt, so wären sie meines Erachtens 



gegenwärt ig bei  Kaiser l icher Majestät  zu erneuern,  
und unter ausführ l ichster Dar legung der jüngsten 

Ereignisse iu dieser Beziehung die geräumigsten Conces-

sionen zu erbi t ten.  
„Indessen mögte es keineswegs ausreichen, wenn der 

Unterricht der Bauerjugend in den höhereu Lehranstalten des 

Landvolks aus bloßes Lesen, Schreiben, Rechnen, Singen n. 
dgl. beschränkt wird. Der Bauer muß den Haushalt und die 

Landwirtschaft, und sonst an Technischem lernen, was sein 
ackerbauender Stand zu wissen nothwendig erheischt. Nur eiu 

solcher praktischer Unterricht, der ihn unmittelbar über seinen 
Beruf verständigt, wird ihn auch bald demselben bleibend ge
winnen, und das, was ihm bisher dunkel gewesen, aufklären. 
Der todte Buchstabe, den er aufs Papier malt, die Rechen
tafel, die ihm bedeutungslose Zahlen darstellt, ja, ich sage eö 
frei heraus, der bloße Catechismus werden ihm das nicht be

greiflich machen, was bei ihm, diesem noch rohen, wenn auch 
bärtigen Kinde der Natur, aus eiuer Anschauung hervorgehen 
muß, die wirksamer in sein inneres Leben greift. 

Vor einigen Jahren hat der Herr Landrath Baron 

Bruiningk vortreffliche Ideen zu eiuer praktischen Lehran
stalt dieser Art geliefert. Was er sonst gethan, um die
selbe unter thät iger Thei lnahme der Krone in 's^eben 

zu rufen, hat f re i l ich des gewünschten Ausgangs sich 
b is jetzt  n icht  er f reut.  Al le in,  um fo mehr müßte eine 
derart ige Anstal t  gegenwärt ig Sache der ganzen 
Rit terschaft  in Verbindung mit  der öeonomischen 
Societät werden. Letztere könnte, meines Erachtens, zu 
keinem gemeinnützigem und ihrer Bestimmung entsprechenden 
Zwecke die Fonds verwenden, d ie s ie der redl ichen Ab
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f icht  e ines verdienstvol len Mitbruders verdankt;*)  

die Ritterschaft aber sich selbst kein ihrer würdigeres Denkmal 

setzen, als wenn sie — für's Erste wenigstens auf gewisse 
Jahre — das itzt gerade vacante Ritterschasts-Gnt einem sol
chen Institute widmete." n. s. w. 

k. 

Denkschr i f t  des Grasen Bobr inski ,  (Bei lage zu sei
nem B erichte an den Kaiser Alexander I I .  v.  18.  Apr i l  
1864).  Vgl .  L iv l .  Bei t r .  I ,  1,  <ü, S.  50—56, (deutsche 

Uebersetzung des Herausgebers).*^)  

S. 51 flg. ..In dem Zeitabschnitte von 1845—1864 

hat d ie luther ische Geist l ichkei t  und überhaupt die 

*) Des Hern von Blankenhagen, welcher, im Jahre 1792, be-
hehuss St i f tung der noch jetzt  b lühenden l iv ländischen gemeinnützigen 
ökonomischen Societät in Dorpat, aus eigenen Mitteln ein Stamm
kapital  von 40,000 Thal .  Alb- hergab, und in Anerkennung dieses 
patriotischen Opsers von der Livländischen Ritterschaft in ihren Cötus 
recipirt („immatrikulirt") wurde. 

**) Außerdem sind beide Aktenstücke noch erschienen in meiner russisch -
französischen Ausgabe von 1870, und lettisch in einer 1870 in Leip
zig bei Leopold und Bär gedruckten theils abkürzenden, theils ergänzenden 
lettischen Bearbeitung der seit 2Vs Jahren bekannten v. Harle.ß'schen 
„Geschichtsbilder" u. s. w. unter dem Titel: ^Vebstoessi8 

d- h. Baltischc Nachrichten aus der Zeitgeschichte.) 
Es ist dies dasselbe Buch, dessentwegen die russische Regierung gegen

wärtig gegen die Verbreiter und den lettischen Bearbeiter desselben mit 
allen polizeilichen und strafrechtlichen Schrecken in Kur- und Süd-Livland 
wüthet, während meines Wissens die Verbreitung des v. Harleß'schen Ori-
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luther ische Bevölkerung al le mö gl ichen Anstrengun -

gen gemacht zur Vervol lkommnung des moral ischen 

und materiellen Zustandes ihrer kirchlichen Einrichtungen 
und während der Dauer dieses 19jährigen Zeitraums hat jeder 
Schritt vorwärts in der allgemeinen Bildung und dem allge

meinen Wohlstande des Landes auch iu dem Verhältnisse zu 
dem religiösen Gejammtzustande des Lutherthums einen Wieder

hall gefunden. 

„Nicht die gleiche Erscheinung zeigt die Geschichte der 
Rechtgläubigkeit in Livland während ebendesselben Zeitabschnit
tes.  Die von der Staatsregierung dargebotenen 

Mittel waren so knapp, daß durchaus alle religiösen Ein

richtungen der Rechtgläubigkei t  n icht  nur iu al len Bezie

hungen den lutherischen nachstehen, sondern anch bis 
jetzt  den Stempel der Dürst igkei t  und einer vergäng

l ichen nicht  dauerhaften Einr ichtung tragen. Die Recht-
glänbigkei t  hat  ni rgends Wurzel  geschlagen, ist  n i rgends ver
wachsen, weder mit den Ueberzeuguugen, noch mit den Sitten, 

noch mit der Lebensweise des Volks." 

. . . .  „Dabei sind s ie" (nehmlich die gr iechisch-orthodoxen 
Geistlichen) „vollkommen entfremdet dem gesellschaftlichen Leben 
der höheren Klassen der Lutherischeu Bevölkerung. Bis jetzt 
deherrschen nicht alle Russische Geistliche vollkommen die ehst-

u i s c h e  S p r a c h e . "  . . . . .  

S. 53. „Rechtgläubige Schulen giebt es gegenwärt ig 
in Livland 310; — sie werden in Bauerhäusern untergebracht; 

Mals keinerlei derartige Folgen nach sich gezogen hat. Aber — die Letten 
und Ehsten sollen über das schnöde mit ihnen getriebene Spiel im Dun
keln bleiben! Daher die russische Wuth, wenn die deutsche Presse auch ihnen 
einmal einen Lichtstrahl zu bringen versucht! 
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in einigen Gegenden Livlands befinden sich diese Schulen 
in Ermangelung anderweit iger Unterkunft  in  Hühnerstäl len.  

„Wegen der geringen Zahl der Schulen und der Zer 
streutheit der Wohnungen der Kirchspielsangehörigen ist es für 

die Eltern sehr beschwerlich, ihre Kinder auf große Entfernun
gen in die Schule zu schicken. Die Lehrer (Schulmeister) be
kommen nur den allergeriugsügigsteu, lange nicht genügenden 
Unterhalt (einige von den ehemaligen Schulmeistern wenden 

sich schon jetzt von der Rechtgläubigkeit ab). 
„Der Lutherischen Schuleu giebt es in Livland I00<>; sie 

sind untergebracht iu eigens zu diesem Zwecke gut gebauten 

Häusern; — die Schulmeister, aus ihre Verpflichtungen in be 
sonderen dazu bestimmten Lehranstalten vorbereitet, entsprechen 

größtenteils ihrem Berufe; sie halten etwas auf ihre Stellen, 
welche mit materiellen Vortheilen verbunden sind. — Die 

Schulen spielen überhaupt eiue wichtige Rolle in dem Leben 
des Livländischen Bauern; in ihnen lernen die Kinder Lesen, 
Schreiben und die Lehren ihres Glaubens; auch versammeln 

sich bei der Entserutheit der Kirchen, in den Schulen die El
tern am Sonnabend und Sonntag zum Gebet und hören Pre

digten an, welche ihnen vom Schulmeister oder eiuem der 
Kirchspielsangehörigen vorgelesen werden. 

„Bei dem Vorsprunge aller lutherischen Einrichtungen vor 
den Einrichtungen der rechtgläubigen Kirche, bei der Unmög

lichkeit jeder Annäherung zwischen den russischen Geistlichen 
und dem Volke, endlich bei der großen Entfernung der Kirchen 
von den Wohnorten der Kirchspielsgenoffen, — bei allen die
sen ungünstigen Bedingungen sind sogar die Ceremonien und 
das ganze äußerliche Leben der Rechtgläubigkeit den Neube 
kehrten völlig fremd geblieben" n. f. w. 

S. 54. „Nach allem Obendargelegten, welches ich ein
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zig und al lein den Worten rechtgläubiger Geist l i 
cher und rechtgläubiger Bauern entnommen habe,*) 

entsteht unwillkürlich die Frage" u. s. w. 

„Al le Russische Geist l iche, welche ich zu sprechen 
Gelegenheit  hatte, bekennen vol lständig, daß, bei Ge

währung der Bekenntnißsreiheit  an einen Jeden, 

höchstens ein unbedeutender Thei l  der Bekehrten 
der Rechtgläubigkeit  t reu gebl ieben sein würde" 

u. s. w. 

I. 

Fr. v. Jung-Stilling, Statistisches Material zur 
Beleuchtung l iv ländischer Bauer-Verhältnisse. St.  
Petersburg. Buchdruckerei der Kaiserl .  Akademie 

der Wissenschaften. 1868. ( „Von der Censnr gestat
tet. St. Petersburg, 2. December 1868".) 

S. 47 flg. ,Die bäuerlichen Schulen auf dem 
Lande." 

„Die ausschließlich der bäuerlichen Bevölkerung gewid
meten protestantischen Schulen auf dem Lande zerfallen in 2 

*) Dieser Umstand macht natürlich den. bezüglichen Theil der Denk
schrift unter dem Gesichtspunkte des Eingeständnisses um so werth
voller, erklärt aber auch anderseits gewisse Lücken in der Darstellung der 
lutherischen Landvolks-Schule, namentlich was den Umfang der Unter
richtsgegenstände in den Gemeindeschulen und was die Existenz der den
selben übergeordneten Kirchspielsschulen betrifft: Lücken, die sich der Leser 
aus der nächstsolgenden litsra, 1 ausfüllen kann, und deren Ausfüllung 
die Superiorität der lutherifchen Schule nur um so größer erscheinen läßt. 

20 
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Categorien, in 1) Parochial- (Kirchspiels-) und 2) Gemeinde-
und Hofesschulen; in ersteren wird der Unterricht das ganze 

Jahr hindurch ertheilt, während in letzteren nur vom Beginn 
des Spät-Herbstes bis zum Beginn des Frühlings gelehrt 
wird. Die Unterrichtsgegenstände in den Gemeinde- und Hofes

schulen sind: Lesen, Schreiben, Rechnen, Katechismus, biblische 
Geschichte und Gesang; in den Parochialschnlen außer den 
soeben angeführten Gegenständen: vorherrschend Geschichte, Geo
graphie, Geometrie und Zeichnen. 

Es waren in Livland solcher Schulen im Durchschnitt 
der Jahres. 

1851/52 — 1854/55: 655 
1855/56 — 1858/59: 689 
1859/60 1865/63: 765 

1866/67: 844 

und zwar: 1851/52: 639 Schulen, 

1866/67 : 844 Schulen, so daß die 
Zahl derselben in diesem Zeitranme um 250 zugenommen hat. 

Diese Schulen vertheilen sich nun in sehr verschiedener 
Weise aus die beiden Distrikte Livlands, da 

aus den Lettischen Distrikt nur 275 Schulen und 

„ Ehstnischen „ „ 569 „ fallen. 

„Die Ursache dieser ungleichen Vertheilnng der Schulen 
liegt in den verschiedenen im Lettischen und Ehstnischen District 
Livlands üblichen Schulsystemen, welche in der historischen 
EntWickelung des örtlichen Schulwesens ihre Erklärung finden. 

i) Für die Jahre IMs/64 — IMs/gg fehlen uns zuverlässige Angaben, 
da in diese Zeit die erften Reorganisationsversuche Livländischer Schul
statistik fallen, welche vielfache Mißverständnisse in Betreff der zu erheben
den Daten erzeugten und in Folge dessen keine brauchbare Angaben boten. 
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Der Lettische District begann früher für die Volksbildung 
Sorge zu tragen und gründete dieselbe in Berücksichtigung der 
über das ganze Land hin in Einzelgesinden verstreuten Bevöl

kerung auf das System des häuslichen von umherwandernden 
Lehrern geleiteten Unterrichts. Als darauf bei fortschreitender 

Entwickelnng der bäuerlichen Verhältnisse auch der Ehstnische 
District sich nach Bildungselementen für die Bevölkerung um

sah und das theilweise daselbst herrschende Dorfsystem die 
Begründung von Schulen erleichterte, war die Organisation 

des häuslichen Unterrichts im Lettischen bereits so vorgeschritten 
und hatte verhältnißmäßig so befriedigende Resultate zu Tage 

gefördert, daß die Bevölkerung sich nur langsam entschloß, von 
diesem System, welches für die weit auseinander liegenden 

Gesinde bequemer als die durch eine Schule erforderliche Con-
centration der Kiuder war, abzulassen. Es wird daher be

greiflich, wenn im Ehstnischen, wo die Bevölkerung noch nicht 
durch die Bequemlichkeit des Systems des häuslichen Unter
richts verwöhnt war, die Begründung von Schulen raschere 

Fortschritte als im Lettischen machte, wobei jedoch nicht unbe
dingt angenommen werden darf, daß die Volksbildung im 

Ehstnischen überhaupt weiter vorgeschritten ist als im Lettischen; 
wenigstens gilt es in Livland für eine anerkannte Thatsache, 
daß in Beziehung auf die Volksbildung der Lettische District 

dem Ehstnischen mindestens gleichgesetzt werden muß.') 
„Ob diese Anzahl der Schüler hoch oder niedrig ist, läßt 

sich nur ersehen wenn wir dieselbe zur Bevölkerung in Bezie

hung setzen, wo wir dann finden, daß eine Schule 

l) Ueber die Zahl der im häuslichen Unterricht Gebildeten siehe wei
ter unten. 

20* 
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in den Jahren 
1851/52 — 1854/55 

1855/56 — 1858/59 

1859/60 — 1862/63 

1866/6? 

auf Einwohner 
1060 

1034 

966 

928 

kommt und zwar 

im Lettischen Distrikt im Ehstnischen Distrikt 

auf auf 
1851/52 — 1854/55 2406 Einwohner 689 Einwohner 

„Im Allgemeinen finden wir mithin auch mit Beziehung 
auf die Bevölkerung eine Zunahme der Schulen — in den 

einzelnen Districteu aber begegnen wir einer sich entgegenströ

menden Bewegung, indem im Ehstnischen die relative Zahl der 

Schulen nicht wächst, sondern abnimmt. Die Ursachen dieser 

Erscheinung lassen sich aber leicht finden: die bestehende An
zahl Schalen im Ehstnischen Livland genügt zur Zeit dem 

Bedürfniß. Berücksichtigt man nehmlich, daß es sich hier nur 
um protestantische Landschulen handelt, und mithin nicht die 
gesammte, sondern nur die protestantische Bevölkerung zu den
selben in Beziehung gesetzt werden darf, so ergiebt sich, daß 

eine protestantische Landschule 

1855/56 — 1858/59 2184 

1859/60 — 1862/63 1636 
1866^67 1397 

684 

692 

70 l 

1859/^2 auf 818 Protestanten 
Und 1866/67 „ 780') „ 

fällt uud zwar 

') Nach Otto Hausners vergleichender Statistik von Europa (Band 
II, MZ. 466 und 467) ergiebt sich eine Schule 
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im Lettischen Distrikt im Ehstnischen Distrikt 

auf auf 
1859/62: 1435 Protestanten 566 Protestanten 
1866/6?: 1207 „ 574 

oder aber daß, während die Gesetzgebung je auf 500 männ

liche Seelen 1 Schule bestimmt, im Ehstnischen bereits auf 287*) 
männliche Seelen eine Schule fällt. Im Lettischen dagegen, 

wo dieses Ziel noch nicht erreicht ist, und wo erst aus 603 
männliche Seelen eine Schule kommt, finden wir eine constante 

starke Zunahme der Schulen. 

für Württemberg 
Königreich Sachsen. „ 605 „ 
D ä n e m a r k . . . .  „ 650 „ „ Bayern „ 658 „ 
Baden „ 664 

„ Großbritannien . . „ 665 
P r e u ß e n  . . . .  682 „ 

„ N o r w e g e n . . . .  „ 810 

„ Belgien „ 828 „ 
„ S c h w e d e n . . . .  „ 900 „ Mecklenburg . . . 912 

Niederlande . . - I 945 „ 
„ O e s t e r r e i c h . . . .  „ 1200 

auf 576 Einwohner 

u f. w. 
Vorstehendes „u s. w " erklärt sich wohl aus dem Umstände, daß von 
Jung unter russischer Censur drucken ließ 

Ich vervollständige daher die von Jnng'sche Skala um 2 Sprossen, 
die sich schon in meinen oben sud lit. b. benutzten „Notizen" u- s. w-
(L. B- I, 2, S 132) abgedruckt finden, und die um so gewichtiger erschei
nen  müsse ,  a l s  s ie  s ich  au f  d ie  s ta t i s t i schen  S tud ien  des  Her rn  Ka tkow 
gründen. Also eine Schule 

für die Türkei ... auf 1666 Einwohner 
„ Rußland.... „ 3750 „ W B 

*) Wir setzen hierbei die männliche Bevölkerung gleich der weiblichen, 
obgleich die letztere tatsächlich überwiegt. 
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Dieses Resultat ist so ziemlich in allen Kreisen der be
treffenden Distrikte dasselbe, denn es kam eine Schule auf: 

1859/^2 1866/k? 

im Rigascheu Kreise 1833 Protestanten 1550 Protestanten 
Wolmarscheu - 1180 1026 „ 
Wendenschen „ 1748 1335 „ 
Walkschen 1250 1077 „ 
Dorpatschen „ 445 463 „ 
Werroschen „ 502 525 „ 
Pernanschen „ 594 574 „ 
Fellinschen „ 864 834 „ 

„Was den Schulbesuch anlangt,  so betrug die Zahl der 
Schüler und Schülerinnen in den Schulen 

Schüler oder o/^ der gesammten 
Kinderbevölkerung') 

1851/52 — 1854/55: 25,283 10,91 

1855/56 — 1858/59-. 25,775 10,85 

1859/60 — 1862/63! 27,227 11,04 

1866/67 : 33,895 1 2,97 

oder 15,43 0/0 der protestantischen Kinderbevölkerung, ein Ver
hältnis welches wiederum in den beiden Distrikten Livlands 

wesentliche Unterschiede aufweist, denn es besuchten die Schule 

') Auf Grund des Europäischen Durchschnitts (vgl. Wappäus a. a O.*) 
Thl. II, paZ. 42) nehmen wir Vs der Gesammtbevölkerung als Kinder 
unter 15 Jahren an. 

„Allgemeine Bevölkerungsstatistik." 
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im Lettischen im Esthnischen 
o/o 

der gesammten der gesammten 
Kinderbevölkerung Kinderbevölkerung 

I851/52 — 1854/55 

1855/56 _ 1858/59 

1859/69 — 186S/63 
1866/67 

3,14 18,43 

4,12 17,41 

5,58 16,36 

8,05 17,71 

„Auf den ersten Bl ick fäl l t  hier die Abnahme der schul
besuchenden Kinder im Ehstnischen Distriet auf, bei genauerer 

Untersuchung aber ergiebt sich, daß dieses Verhältniß nicht in 
dem abfallenden Schulbesuch, sondern in andern Ursachen seine 
Begründung findet. 

„In deu Jahren 1845— 1848 trat nehmlich ein großer 
Theil der protestantischen Bauerbevölkeruug in Livlaud zur 
griechisch-orthodoxen Kirche über und mußte von dem Moment 
an, wo deren Kinder, welche nicht in den protestantischen 
Schulen erzogen werden können, in das schulpflichtige Alter 
traten, ein Abfall der Gesammtzahl der schulbesuchenden Kin
der sich zeigen, wonach dann wieder, bei fortschreitendem Schul-
bedürfuiß der protestantischen Bevölkerung eine neue Steige
rung jener betreffenden Zahl beginnt, eine Erscheinung, welche 
denn auch aus den von uns gebotenen Zahlen deutlich her
vortritt. Im Lettischen Livland, wo der Schwerpunkt der 
Volksbildung in dem durch Katecheten geleiteten häuslichen 
Unterricht liegt, trat dieselbe Erscheinung (wie wir gleich sehen 
werden) unter den zu Hause Unterrichteten auf, während die 
Zunahme des Schulbesuchs dadurch nicht beeinflußt wurde. 

„Unter der ausschließlich protestantischen Kinderbevölkerung 
besuchten die Schule 
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in Lettischen im Esthnischen 
Distrikt Distrikt 

1866/67 9,32 o/y 21,65 o/g 

wobei festzuhalten ist, daß wir als Basis dieser Berechnung 

die gesammte Kinderbevölkerung, also auch die noch nicht schul
pflichtigen Kinder unter 7 Jahren, annahmen, mithin das 

wirkl iche Verhältniß der schuld esuch enden zur schulpf l ich
tigen Kinderbevölkerung ein mindestens doppelt so hohes 

sein muß. 

„Gehen wir nun zum häuslichen Unterricht über, indem 
wir denselben mit in die Untersuchung über das Verhältniß 
der Schüler und Schülerinnen zur Kiuderbevölkeruug hinein

ziehen, so finden wir, daß überhaupt (d. h. sowohl in den 

Schulen, als auch im häuslichen Unterricht) unterrichtet wurden 

<Vy der gesammten 

Kinderbevölkerung 
1851/52 — 1854/55 
1855/56 — 1858/59 

1859/60 — 1862/6Z 

I866/67 

52,35 

48,93 

45,01 

43,34 

und zwar 

im Lettischen im Ehstnischen 
v/o der gesammten v/y der gesammten 
Kinderbevölkerung Kinderbevölkerung 

1851/52 — 1854/55: 
1855/56 — 1858/59: 
1859/60 — 1862/63: 

1866/67: 

55,94 48,87 

52,17 45,76 

49,58 40,55 

47,65 39,19 
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oder wenn wir nur die protestantische Kinderbevölkeruug be
rücksichtigen 

im Lettischen im Ehstnischen 
1866/67 55,16 0/g 47,92 0/g 

und überhaupt 51,57*) o/g derselben, so daß bei der wohl kaum 
übertriebenen Annahme, daß circa die Hälfte der Kinderbevöl

kerung unter 7 Jahr alt ist, die gesammte Livländische^) 

Kinderbevölkerung im schulpflichtigen Alter auch wirklich unter
richtet zu werden scheint. Untersuchen wir schließlich das Ver
hältniß der Zahl der Schüler zu der Zahl der Schulen und 
das Verhältniß der Zahl der Unterrichteten zu der Zahl der 
Lehrer, so finden wir, daß 

auf I Schule und auf I Lehrer 
kommen kommen überhaupt 

Schüler Unterrichtetes 
1851/52 — 1854/55: 38 182 
1855/56 — 1858/59: 37 166 
1859/60 — 186^63: 35 143 

1866/67: 40 125 

und zwar im 

Lettischen Ehstnischen 
auf 1 Schule auf 1 Lehrer auf 1 Schule auf 1 Lehrer 

Schüler Unterrichtete Schüler Unterrichtete 
1851/52— 1854/55: 25 427 42 III 
1855/56-1858/59: 30 359 39 104 
1859/60 — 1862/63: 30 258 37 93 

1866/,7: 37 162 41 92 

*) Soll wohl heißen 51,b4, 
. , 55,16-j-t7,gS 
d. h. ^ W, B-

**) D. h. protestantische; ! s. 0- W. B-
') D. h. in der Schule und zu Hause Unterrichtete. 
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„Wir glauben, daß die über die Landschulverhältnisse Liv-
lands vorstehend gebotenen Zahlen, sowohl im Allgemeinen, 
einen nicht unbefriedigenden Zustand uuseres Landschulwesens 
aufweisen, als auch speciell für fortschreitend anerkannt werden 

müssen, wofür wohl namentlich die letzte Grnpvirnng als schla
gender Beweis angesehen werden darf." 

w. 

Memorial  der Livländischen Rit terschaft  (1870). 
Vgl. Livl. Beiträge III. 5, L. VI. S. 262—298. 

S. 268. „Die Volksschule in Livland ist unter Ober--

aufsicht der Ritterschaft und Führung der evangelisch-lutheri
schen Prediger zum wahren Wohle der bäuerlichen Bevölke
rung ohne irgend welche nationale Beengung und Künstelung 
zu einer hohen Stufe der Entwicklung gebracht. 

„Der Bildungsgrad und die Sittlichkeit der Volksmasse 

hat sich von Jahrzehend zu Jahrzehend gehoben, so daß die 
Leistung der livländischen Volksschule nur noch hinter der so 
hoch entwickelten Leistung der Volksschule in Deutschland und 
Dänemark zurücksteht. Alle Anstalten sind getroffen, um diese 
glückliche EntWickelung auch in Zukunft im Interesse der ört
lichen Bevölkerung wie des gesammten Reiches zu steigern. 

„Da sich die gegenwärtige Leitung des Volksschulwesens 
durch ihre Resultate als eine ebenso sachverständige als ge
wissenhafte erwiesen hat, muß jeder Versuch, die Landvolks
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schule dieser Leituug und diesem Systeme zu entziehen, als ein 
sehr bedenklicher und das Gemeinwohl gefährdender angesehen 
werden. Die Volksschule hat elementare Bi ldung zum Zweck; 
jede Beimischung politischer Tendenz stört die EntWickelung und 

fördert kränkliche Treibfrüchte. 

„Die bisherigen Versuche zu Gunsten einer Rnssifizirung 
der Volksschule, zu welcher alle Vorbedingungen fehlen, lassen 

sich stets (wie in Riga, Goldingen, Ringen, Fellin u. s. w.) 
auf direkte agitatorische Anstiftungen zurückführen, und ist da
her der, der gegenwärtigen Leitnng des Volksschulwesens zu

gewandte obrigkeitliche Schutz nicht dankbar genug anzuer
kennen. 

„Anders steht es mit den übrigen, öffentlichen und pri
vaten, Mittlern und höhern Schulen in Livland/ n. f. w. 

u. 

Rußland am 1. Jannai- 1871. 
Von einem Russen.*) 

Leipzig, Verlag von Duucker u. Humblot. 1871. 

S. 117 flg. „Wenden wir uns jetzt von Polen zu den 
Ostseeprovinzen Rußlands, mit denen sich die Literatur Deutsch
lands in neuester Zeit so vielfach beschäftigt hat. 

*) Sichern» Vernehmen nach ist der Verfasser nicht etwa blos ein 
russischer Unterthan deutscher Nationalität, also etwa ein Baltiker, sondern 
ein National-Russe. Da der jedenfalls al ler Ehren werthe Name 
dieses Wahrheitszeugen bis jetzt leider unbekannt geblieben ist) 
so will ich ihn einstweilen „den russischen Baron Stoffel" nennen 

W. B. 
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„Seit dem polnischen Aufstande hat die Regierung im 
Einklänge mit der öffentlichen Meinung in Rußland auch auf 

die baltischen Provinzen den Grundsatz der Rnssificiruug an
wenden wollen, in der Ueberzenguug, daß nur Einheit der 

Sprache und wo möglich der Religion im Stande sei, diese 

Provinzen an das übrige Reich zu ketten. 
„Uns scheint aber sowohl die Richtigkeit als die Ausführ

barkeit dieser Idee, und selbst die Berechtigung zu ihrer Ver
wirklichung Zweifelhaft. Es ist nicht zu leugnen, daß im All
gemeinen eine Bevölkerung von einheitlicher Abstammung, 
Sprache und Religion fester als eine zusammengewürfelte an-

einanderhält. Nie aber läßt sich künstlich und am wenigsten 
durch Gewalt eine Einheit schaffen, welche die Natur nicht ge
geben, und der die Geschichte nicht ihren Stempel aufgedrückt. 

„Aus Deutschen, Letten und Ehsten, den Bewohnern des 
baltischen Litorals, Russen machen zu wollen, ist daher voll
kommen widersinnig. Der Sprachzwang allein aber schafft, 
wie schon oben bemerkt, kein Bindemittel. Die Verwerflichkeit 

religiöser Propaganda braucht nicht bewiefen zu werden. An
genommen aber, daß durch die im Werke begriffene Rnssisici-
rnng der Zweck einer äußern Annäherung der Ostseeprovinzen 
an das übrige Rußland erreicht würde, so ließen sich die zu 
diesem BeHufe augewaudteu Zwangsmaaßregelu doch nur aus 

dem Gesichtspunkt der Selbstverteidigung rechtfertigen. Ist 
dieser Gesichtspunkt aber das Moüv jener Maaßregeln, so 
stellt sich die Russificirnngspartei damit ein Zeuguiß kläglicher 
Armuth aus. Sie mißtraut der Anziehungskraft des mächti
gen Rußlands auf seine Grenzprovinzen, selbst wo, wie dies 
bei dem Ostseestrande der Fall, die materiellen Interessen der
selben innigst mit dem russischen Hinterlande verknüpft sind. 

„Einheit der materiellen und geistigen Interessen ist aber 
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oft ein wichtigeres Bindemittel, als Sprache und Abstammung. 

So z. B. waren die Elsässer, obgleich Deutsche, durch poli
tische Interessen fest an Frankreich gekettet, und die Bewohner 

des Schweizer Cautous Tessiu, das geographisch, sprachlich, 
commerciell zu Italien gehört, halten ihre Schweizer Freiheiten 
so hoch, daß das einheitliche Italien bei ihnen nie die gering
sten Sympathien gefunden hat. 

„Die Moskauer Russisicatoren gestehen, daß die Bewoh
ner der baltischen Provinzen in den Reihen der russischen Armee 
von jeher mit der größten Auszeichnung gekämpft') und über
haupt ihre Pflicht der Regierung gegenüber stets tadellos er

füllt haben, also in keiner Hinsicht mit den Polen in eine 
Kategorie gestellt werden können. Sie behaupten aber, daß 
bei dem unaufhaltsamen Vordringen des Germanenthums eiu 
Kampf zwischen Slaven und Deutschen auf die Dauer unver
meidlich sei und daß es darauf ankomme, schon jetzt sich zu 
demselben vorzubereiten. Zu diesem Zweck sollen die Letten 

und Ehsten dem germanisirenden Einfluß der Deutschen in 
den Ostseeprovinzen entzogen und wo möglich ins russische 
Lager übergeführt werden. Auf eine Russificiruug der 200,000 

Deutschen in den Ostseeprovinzen hofft in Wahrheit Niemand, 
nur die auf einer verhältnißmäßig niedrigen Stufe der (Zivili
sation stehenden Letten und Ehsten glaubt man für die russische 
Cultur, die für sie noch immer einen Fortschritt enthalte, ge
winnen zu können. 

„Daß dadurch eine Bevölkerung von l ' /s Mi l 
l ionen systematisch der Verdummuug geweiht wird, 

') Das Verhältniß der gegenwärtig in der russischen Armee dienen
den Deutschen stellt sich wie folgt: Gemeine 2 "/o, Oberosfiziere 24 "/o, 
Stabsosfiziere 58 " 0, Generale 74 0, 0. 
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daß der russische Priester den lutherischen Pfarrer 
nicht zu ersetzen im Stande ist ,  der geist ig lähmende 

Einf luß der gr iechischen Kirche sich überal l  geltend 

mach t  und  die  russ ische Schule  nur  auf  dem Papier  
bestehen b le ib t ,  während d ie  lu ther isch-deutsche 
die besrieoil ieudstcu Resultate ausweist — das 
al les kümmert natür l ich die russischen Propagan
disten sehr wenig!" 

Anhang M lit. K der Seilage V. 

Durch besondere Gunst der Umstünde sind wir in den 

Stand gesetzt, die a. a. O. S. 281 slg. aus Hupel's Schriften 
beigebrachten Mittheilungen über die durchaus autonomen 

Volksschnlschöpsungen des dort  genannten Generals v.  Cam

penhausen aus bestverbürgten handschriftlichen Nachrichten 
auf eine für die Geschichte der livländischen Landvolksschule 
und Kulturgeschichte überhaupt während des 18. Jahrhunderts 

höchst erwünschte Weise zu vervollständigen. 
Zuvor sei bemerkt*), daß der erwähnte hochverdiente Pa

*) Vgl. H- v. Hagemeister, Materialien zu einer Geschichte der 
Landgüter Livlands. Riga, Ed. Frantzen's Buchh. I. (1836) S- 96. II. 
(1837) S- 14, femer: (C- v. Tiesenhausen) Erste Fortsetzung von 
u. f w- v. Hagemeister's Materialien u. s. w. Riga, N. Kymmel, 1843, 
S. XXVII. flg. 
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triot, General-Major, später General-Lieutenant und Ritter 

Johann -Balthasar Baron Campenhausen, beiläufig 

erster Kaiserlich russischer Gouvernenr in Russisch-Finnland 
nach dem Frieden von Abo (1743), außer dem I^it. Z erwähn

ten Gute Räuden im Dorpatschen Kreise, welches ihm 1743 
von der Kaiserin Elisabeth war donirt worden, das sich aber 

schon 1775 in anderweitigem Besitze befand, im Riga'schen 
Kreise die Güter Orellen und Kudum besaß, welche er 

schon 1728 gekauft hatte; diese beideu Stammgüter befinden 

sich noch jetzt in fideikommissarischem Besitze seines Manns
stammes. 

Die handschriftliche Nachricht, welche wir sogleich mitthei
len werden, und deren Inhalt man, nach den unter I^it. A 

beigebrachten Zeugnissen eines Hupel gewiß nicht als ein ver
einzeltes Vorkommniß wird ansehen dürfen, beweist u. A., daß 
der erwähnte Erwerber der letztgenannten Güter ähnliche Volks-

schul-Einrichtnngen, wie auf seinem Gute Randen, schon neun 
Jahre vor dem Erwerbe dieses Gutes auch auf jenen beiden 
Gütern getroffen hatte, und daß diese im edelsten Sinne pa

triarchalischen und aristokratischen Schöpfungen um volle 30 
Jahre älter sind, als die berühmten Lokalreformen des Frei

herrn Karl Friedrich Schoultz von Ascheraden v. 1764 und die 
an dieselben sich anschließenden gesetzlichen Reformen des Jah
res 1765. Es hat sich nehmlich im handschriftlichen Nachlasse 
des Baron Johann Balthasar Campenhausen erhal
ten eine 
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„Annotat ion 

der Orel lschen Schule 
Wie viel  Kinder jährl ich in 

derselben gewesen 
Auch wie viel  und was vor Bücher 

der Kuhdum und Orel lschen Bauerschaft  

vom Hofe ohne Zahlung 
von 1734 an 

jährl ich ist  gegeben 
worden." 

Aus dieser Annotation heben wir zunächst folgende chro-
nologisch-statistische Tabelle (die Zeit von 1734—1775 um
fassend) hervor, indem wir, zur Würdigung der Schulkinder
ziffer, bemerken, daß die Güter Orellen und Kudum zu den 
kleineren Landgütern Livlands gehören, deren Bevölkerung im 

Jahre 1734 (d. h. erst 24 Jahre nachdem der nordische Krieg 
und die Pest aufgehört hatten, Livland zu verwüsten), schwer
lich viel mehr als 200 Seelen gezählt haben dürfte. 

Die Tabelle lautet: 

Auszug der jähr l ichen Schulkinder.  

In welchem Monath und Datum die Kinder Zahl 
zur Schule gebracht und wieder erlassen der 

worden sind. Kinder. 

1734 Um Martini angefangen — Matterwoche er
lassen 24 

1735 31 
1736 Vor Weihnachten angefangen — Um Ostern 

erlassen 35 
1737 36 
1738 32 
1739 44 



1740 
1741 
1742 
1743 
1744 
1745 
1746 
1747 
1748 
1749 
1750 
1751 
1752 
1753 
1754 
1755 
1756 
1757 

1758 
1759 
1760 
1761 
1762 
1763 
1764 
1765 
1766 
1767 
1763 
1769 
1770 
1771 
1772 
1773 
1774 
1775 
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Auszug der jähr l ichen Schulkinder.  

In welchem Monath und Datum die Kinder Zahl 
zur Schule gebracht und wieder erlassen der 

worden sind. Kinder. 

Tag nach Martini u. s. w.. 
Anfangs December u. s. w. 

War wegen groser Mißwachs keine Schule 
Den 15. November zur Schule gebracht . 

Wegen des schlechten Winters gleich erlassen 
Wegen der  Memelschen Schuse  ke ine  

Schu le  geha l ten  . . . .  
Zur Schule gebracht, November . 

Da der Krug abbrannte, keine Schule 
Im Januar die Schule angefangen -

47 
57 
56 
40 
68 
66 
70 
72 
6 >  

77 
71 
80 
73 
85 
68 

44 
54 
61 
68 
77 
91 
72 
76 
68 
74 
57 
70 
76 
69 
60 
52 

70 
21 
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Aus der „Annotation" geht serner hervor, daß sich der 

gutsherrliche Leiter der Schule nicht mit dieser Generalübersicht 
begnügte, sondern dieselbe, um besserer Kontrolle willen, für 

jedes einzelne Gesinde (bäuerliches Pachtgut) in Bezug auf 

jedes einzelne, namentlich ausgeführte Schulkind, und mit An

gabe des Verstandes, ob die Kinder „fertig lesen", specialisirte; 

endl ich daß, unter einem eigenen Rubrum: „Was die Kinder 

vor Bücher haben", sich angegeben f inden: „Bibel,  Hand

bücher, Katechism, ABC." 
Besonderer Erläuterung bedarf noch für minder Kundige 

der Ausdruck „Memelsche Schuse." Darunter ist jene in 
den Livländischen Beiträgen öfters erwähnte berüchtigte, von 

der russischen Regierung rechtswidrig und rücksichtslos der 
livländischen Bauerschaft während des siebenjährigen Krieges 

anferlegte Kriegsfuhre (Schüßestellung) bis nach Preußen zu 
verstehen, durch welche die Bevölkerung und der Pferdebestand 
auf das grausamste decimirt, und der Wohlstand der livlän

dischen Banerschast auf das tiefste geschädigt und zurückgesetzt 
wurde. Das wesentlich dadurch erzeugte Elend derselben wußte 
dann später der Liebling und Augendiener Katharinas, der 

livländische General-Gouvernenr Browne, als durch die Ty

rannei der livländischen Gutsbesitzer hervorgebracht darzustellen, 
um das Odium der Sache von der russischen Regierung ab-

nnd der livländischen Ritterschaft znzuwälzen. Im Munde 
des ehstuifcheu Volkes aber lebte die, für ganz Livland keines

wegs auf das Jahr 1757 beschränkte „Memelsche Schuse" 
noch zu Anfang des gegenwärtigen Jahrhunderts fort unter 

dem Schreckensnamen „laM R-ZZa küüt", d. h. „Schüße
stellung in das hinterrigasche Jenseits". 

Für die zerstörende Wirkung diefer Maßregel ist die Sta

tistik unserer Tabelle sprechend: nachdem sich die Frequenz der 
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Orellen--Kudum'schen Schule seit 1734 bis kurz vor Ausbruch 
des siebenjährigen Krieges von 24 bis auf 80, 73, 85, 68 

gehoben, also durchschnittlich reichlich verdreifacht hatte, erfolgte 

durch die „Memelsche Schuse" ein solcher Rückschlag, daß un
mittelbar danach mit 44, also gleichsam von vorn wieder ange
fangen werden mußte! 

Der edele und unverdrossene Landpfleger-Geist Johann 

Balthasar Freiherrn von Campenhausens starb übrigens in seiner 
Familie mit ihm nicht aus. Sein Sohn und Erbe, der Ge

heimerath Balthasar Baron Campenhausen, welcher, 
außer Orellen und Kndum, in Livland auch noch die Güter 

Lenzenhof, Klein-Lenzenhof, Dubinski, Wesselshof mit Paulen
hof und Aula befaß, errichtete über diesen ansehnlichen Grund
besitz am 19. December 1799 (also 20 Jahre vor der die 
Freilassung der Livländischen Bauern vollendenden Verordnung 

von 1819) ein Testament, an dessen Schlüsse er seine Söhne 
ermahnt: 

„ihre erbunterthänigen Unterthanen mit eben der Liebe, 

Schonung, Gelindigkeit mck Umsicht, als von Gott 
ihm anvertraute Kinder, zu regieren, so wie diese am 

Tage des Gerichts mit uus gleichstehenden erlöseten 
Ebenbilder des Schöpfers es während seiner ganzen 
Lebenszeit von ihm gewohnt gewesen, so lieb als sei
nen Söhnen bei Uebernahme der Güter der Segen 

sey, den Gott auf seine Landwirthschaft so reichlich 
aus Gnaden habe ruhen lassen." 

C. v.  Tiesen Hausen, der a. a. O. dieses Testament 
mittheilt, fügt hinzu: „eine Ermahnung, deren es, wie allbe

kannt, kaum bedurft zu haben scheint, da schon das schöne 
Beispiel des Vaters in vollem Maße von Wirkung gewesen 

ist." Die drei Söhne des genannten Testators waren: der 
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Reichskontrolleur und Senatenr Balthasar Baron Cam

penhausen, der Landrath und Oberkirchenvorsteher Her
mann Baron Campenhausen, der Assessor des Geueral-

Konsistorii Christoph Baron Campenhausen. Ein Sohn 
des Letztgenannten, der livländische Landrath uud Oberkirchen

vorsteher Ernst Baron Campenhausen, ist gegenwärtig 

Besitzer der Güter Orel len, Kudum und Lenzenhof,  und, was 
noch mehr Werth ist, der getreue Erbe der angedeuteten Ge

sinnungen seiner frommen Vorfahren. 

Druck von G. Bernstein in Berlin. 


